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BEGRÜSSUNG 

'Heinrich Boge 

Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen 
Arbeitstagung g auf der wir uns mit der "Ausländerkrimina
lität in der Bundesrepublik Deutschland91 befassen wollen, 
begrüßen .. lch freue mich, daß Sie alle unserer Einladung 
gefolgt sind. Leider können wir uns denjenigen unter Ih
nen, die mit ihrem Privatwagen angereist sind, noch immer 
nicht so gastfreundlich zeigen, wie wir dies gern tun 
würden, und .ihnen reservierte Parkplätze direkt neben dem 
Vortragssaal anbieten. Dies wird aber der Fall sein, wenn 
nächstes Jahr unsere Tiefgaragefertiggestellt ist. 

Besonders dankbar bin ich Ihnen, 'Herr Staatssekretär, daß 
Sie es übernommen haben, in Vertretung von Herrn Minister 
Dr. Zimmermann, der durch politische Gespräche in Bonn 
gebunden ist, unsere Tagung mit einer Ansprache zu eröff
nen. Wir sind gespannt, denn das Thema berührt das Innen
ressort in doppelter Hinsicht, unter dem Gesichtspunkt der 
Kriminalpolitik ebenso wfe unter dem der Ausländerpolitik. 

Gegenwärtig beläuft sich die in der Bundesrepublik . 
Deutschland registrierte nichtdeutsche Wohnbevölkerung auf 
fast 4 3/4 Millionen. Die Bevölkerungszahl insgesamt be
trägt rund 61,4 Millionen; danach ist etwa jeder 13. bei 
uns ein Ausländer (~ 7,7 %). Blickt man in die POlizei
liche Kriminalstatistik 1987, stellt man fest, daß von 
den zusammen 1.290.441 ':!'atverdächtigen nahezu exakt: 20 % 
Ni.chtdeutsche waren. 1984 waren es noch 16,6 %, 1985 Schon 
18 % und 1986 bereits 19,3 %. Die Kriminalitätsbelastungs
zahlen nichtdeutscher Tatverdächtiger liegen bis zu 
dreimal so hoch wie die der deutschen· Tatverdächtigen; 
vor allem ergibt sich z. B. eine besondere Belastung 
der Ausländer bei der Gewaltkriminalität junger Tatver
dächtiger. 

Die hier skizzierte Situation bildet häufig schon den 
gesamten Kenntnisstand zum Problem der Aus länderkriminal i-, 
tät; so begnügten sich auch nach der Vorlage der POlfzei
lichen Kriminalstatistik 1987 im Mai dieses Jahres die 
Medien meist mit der Weitergabe dieser Zahlen (z. B. 
Frankfurter Allgemeine Nr. 110 vom 11.5.1988; Die Welt 
Nr. 110 vom 11 .. 5.1988; Stuttgarter Nachrichten Nr. 109 vom 
11.5.1988). Dies mUß geradezu zu vorurteilsbehafteten 
Vorstellungen und emotional verzerrten Äußerungen führen. 

Bei näherer Betrachtung relativiert sich nämlich das Pro
blem "Ausländerkriminalität". Der genannte Anteil der 
Nichtdeutschen an der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik 
DeutSChland enthält nicht die Touristen bzw. die Durchrei
senden, die Stationierungsstreitkräfte und - natürliCh 
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nicht - die illegal im Land befindlichen Personen; diese 
werden aber alle bei den Tatverdächtigen mitgezählt, so
fern sie straffällig geworden sindö Des weiteren sind di~ 
Unterschiede zwischen der deutschen und der ausländischen 

'Bevölkerung in der Alters-, Gesch.lechts- und Sozialstruk
tur zu beachten; so besteht bei den Ausländern noch immer 
ein größerer Anteil der kriminalitätsbelasteten Gruppe der 
männlichen Erwachsenen unter 40 Jahren. Außerdem könnte 
das Ermittlungsrisiko für die verschiedenen Bevölkerungs
gruppen unterschiedlich sein. Und schließlich wurde gegen 
einen beachtlichen Teil (ca. ein Fünftel) der nichtdeut
schen Tatverdäc.htigen lediglich wegen ausländerspezifi
scher Straftaten ermittelt. Diese Überlegungen wurden 
seinerzeit bei der Präsentation der POlizeilichen Krimi
nalstatistik 1987 zwar vorgetragen, fanden aber nur in 
wenigen Berichten (etwa im Wiesbadener Tagblatt Nr. 110 
vom 11 .. 5.1988, S .. 2) ihren Niederschlag .. 

Das Bundeskr.iminalamt hat sich zwar im'Forschungsbereich 
- ich denke insbesondere an das Projekt "Zur Delinquenz 
ausländischer Jugendlicher g

,- mit der Ausländerkriminali
tät befaßt, jedoch noch keine Arbeitstagung ausschließlich 
diesem Themenbereich gewidmet. Es besteht kein Zweifel 
daran, daß eine solche Veranstaltung inzwischen notwendig 
geworden ist. 

Ich weiß natürlich auch, daß allein die Tatsache, ein 
solches Thema aufzunehmen, für manche eine Provokation ist 
und als DiskriminierUng gewertet wird. Trotzdem stellen 
wir uns den Fragen und Problemen. Die Tagung soll zunäChst 
dazu dienen, den Ursachen für den ständig wachsenden AUS
länderanteil an den registrierten Tatverdächtigen nachzu
gehen. Dabei sollen vor allem auch solche Kriminalitätsbe
reiche näher analysiert werden, die die Öffentlichkeit 
möglicherweise leicht übersieht, die die POlizei aber 
zunehmend beschäftigen, nämlich organisierte Kriminalität 
und terroristische Bestrebungen von Ausländern. Ein 
Schwerpunkt der Tagung soll auf der Diskussion spezi.fi
scher krim'inalpolizeilicher Konzepte und Strategien lie
gene deren Ziel es ist e erkannte SChwierigkeiten überwin~ 
den ~u helfen und auch über eine wirksamere Strafverfol
gung die Prävention zu verstärken. Bei den staatlichen und 
gesellschaftlichen Reaktionen gilt besondere Aufmerksam
keit der sinnvollen Zusammenarbeit der verschiedenen ein-
sChlägig befaßten EinriChtungen. 

Ich freue mich, daß auch in diesem Jahr die POlizei niCht 
unter siCh bleiben muß, sondern sich eine große Anzahl von 
Teilnehmern aus ganz unterschiedlichen Ressorts angemeldet 
hat 0 Vertreten sind neben Justiz und Wissenschaften auch 
z. B .. die BereiChe Arbeit,' Soziales und Kultus, der Ju
gendschutz, die Erwachsenenbildung und die Kirchen, die 
Rechtsanwaltschaft, der Strafvollzug und die Bewährungs
hilfe, die Konununalverwaltung sowie EinriChtungen, die 
speziell zur Unterstützung von AUSländern geschaffen sind. 
Diese Zusammensetzung trägt zur Ausgewogenheit bei. 
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Die vor uns liegenden Referate und Aussprachen mögen allen 
einschlägig befaßten Institutionen Impulse und Anregungen 
bringen. Die Berichterst~ttung in den Medien . über unsere 
Veranstaltung wird, so hoffe ich, zu einem realitätsnahen 
und differenzierten Bild der Ausländerkriminalität in der 
Öffentlichkeit beitragen. So könnte diese Tagung uns allen 
Nutzen bringen und letztlich auch unseren ausländischen 
Mitbürgern zugute kommen. Ich wünsche Ihnen einen angeneh
men Aufenthalt in Wiesbaden und uns allen einen guten 
Verlauf der Arbeitstagung. 
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ERÖFFNUNGSANSPRACHE 

Carl-Dieter Spranger 

"Ausländerkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland" 
ist ein Reizthema von erheblicher Brisanz. Allzu schnell 
wird selbst dem nüchternen Analytiker der Probleme, die 
von Ausländern für die innere Sicherheit verursacht wer
den, Fremdenfeindlichkeit unterstellt. Dies ist abwegig. 
Kriminelle gibt es unter Deutschen wie unter Ausländern, 
und niemand käme auf die Idee g den Kampf gegen deutsche 
Kriminelle als eine Diffamierung der Deutschen schlechthin 
zu sehen. Auch diese Tagung sollte daher nicht mißverstan-' 
den oder gar böswillig falsch verstanden werden. Gerade 
wer für ein unvoreingenommenes Verhältnis zu den bei uns 
lebenden Ausländern eintritt, darf aber die Augen nicht 
vor negativen Erscheinungen verschließen, die die Kehrsei
te unserer weltoffenen Ausländerpolitik bilden. Wir haben 
der Kriminalität allgemein den Kampf angesagt, und dafür 
haben wir sicher die Unterstützung aller gesetzestreuen 
Bürger - deutscher und ausländischer~ 

Ausländerfeindlichkeit ist im übrigen nur bei einem sehr 
geringen Teil unserer Bevölkerung anzutreffen. Nach einer 
Untersuchung de.s Instituts für Demoskopie Allensbach von 
1985 ist das Meinungsklima in der deutschen Bevölkerung 
gegenüber Ausländern eher freundlich. Daran hat sich nach 
meiner Einschätzung bis heute nic,hts geändert. 

Dies ist sicher eine Folge der breiten Übereinstimmung 
über die ausländerpolitischen Grundpositionen quer durch 
alle politischen Parteien, die im Bund je Regierungsver
antwortung getragen haben. Ich erinnere an die Beschlüsse 
der Bundesregierung aus den Jahren 1981 und 1982, als CDU 
und esu noch in der Opposition standene Damals wurde der 
Grundsatz bekräftigt, daß die Bundesrepublik Deutschland 
kein Einwanderungsland ist und auch nicht werden soll und 
daß für alle AUSländer außerhalb der" EG ein weiterer Zuzug 
unter, Ausschöpfung aller rechtllchen Möglichkeiten verhin
dert werden soll, um die unverzichtbare Zustimmung der 
deutschen Bevölkerung zur Ausländerintegration zu sicherno 

Diese Beschlüsse kann ich Wort für Wort unterschreiben. 
Eine solche gemeinsame Ausländerpolitik sollte nicht aus 
kurzfristigen taktischen Überlegungen aufgekündigt werden. 

Das von Bundesminister Dr. Zimmermann angestrebte neue 
Ausländergesetz beruht auf dem bisherigen Grundkonsens .. Es 
soll insbesondere die Ziele der Integration der bei' uns 

·auf Dauer lebenden AUSländer und der BegrenzWlg des weite
ren Zuzugs deutlich machen. 
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Wenn auch die weit überwiegende Mehrheit der Ausländer 
gesetzestreu unter uns lebt, so müssen wir doch - ohne zu 
verallgemeinern - in unsere ausländer- und kriminalpoliti
schen Überlegungen die Tatsache mit einbeziehen, daß sich 
eine Minderheit unter den Ausländern gefährlich kriminell 
betätigt. Dabei sollten wir nicht vergessen, daß es oft
mals, Ausländer selbst sind, die in unserem Land Opfer 
krimineller MaChenschaften von Ausländergruppierungen 
werdene ' 

Ich erinnere an die Fälle von Schutzgelderpressungen und 
an die organisierte Einschleusung philippinischer Staats~ 
angehöriger, die ohne Erlaubnis als billige Arbeitskräfte 
hierher vermittelt werden und denen unter Ausnutzung ihrer 
Illegalität von den Hintermännern regelmäßig hohe Geldbe
träge abgenommen werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher keine um
fassende wissenschaftliche Untersuchung zur Ausländerkri-" 
minalität. Um so wiChtiger erscheint es mir, daß im Ver
lauf dieser Tagung Fachleute zu einer Reihe von Teilaspek
ten der AUSländerkriminalität Stellung nehmen werden, so 
z. B. zur Kriminalität jugendlicher Ausländer, zur organi
sierten Kriminalität und zum Terrorismus von Ausländern. 
Ich hoffe, daß die fachliche Erörterung der sensiblen The
matik dazu beiträgt, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausländerkriminalität künftig emotionsloser sowie Lö
sungsansätze für Probleme bei der Rechtsprechung, in der 
Verwaltung und bei der Verbrechensbekämpfung zu finden. 

Die besondere Gefährlichkeit der Ausländerkriminal~tät 
liegt über die verstärkung unserer ohnehin hohen Krimina
litätsbelastung hinaus darin, daß sie AUSländerfeindlich
keit nährt und der Ausländerintegration schadet. Sie kann 
darüber hinaus auch unsere außenpolitischen Beziehungen zu 
den Ländern stören, aus denen die AUSländer kommen. 

Wir müssen bei der Analyse der Ausländerkriminalität dif
ferenzieren nach Altersklassen und sozialen Gruppen, nach 
Nationalitäten und Kulturen, nach Aufenthaltsgründen und 
nach Deliktsbereichene So ist es etwa für Erklärungsansät
ze wie für Präventionsstrategien wiChtig zu wissen, daß 
der Anteil der Türken an den nichtdeutschen Tatverdächti
gen 1987 zwar 25,4 % betrug, ihr Anteil an der niChtdeut
schen Wohnbevölkerung aber mit 31,7 % weit darüber hinaus
ginge Ähnliches gilt für Jugoslawien 9 Umgekehrt gab es 
Nationalitäten, deren Anteil an der niChtdeutschen Wohnbe
völkerung hinter dem Anteil an den nichtdeutschen Tatver
dächtigen wesentlich zurückbleibt. 

Die Strategie einer präventiven Bekämpfung der Ausländer
kriminalität muß alle erkennbaren Ursachen der besonderen 
Kriminalitätsbelastung berücksichtfgen: 
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- die soziale schichtung der Ausländergruppen 
- abweichende Wertvorstellungen und' kulturelle Gepflogen-

heiten 
- Ghettobildungen bei 
- ungünstige Lebens-

junger Ausländer, 
Wertorientierungen 
spricht 

ihrer Ansiedlung 
und Entwicklungsbedingungen gerade 
deren familiäre Erziehung oft den 
ihres jeweiligen Heimatlandes ent-

- hohe Arbeitslosenquote, insbesondere jugendlicher Aus
länder 

- religiöse und ideologlsche Konfliktstoffe, die viele 
Ausländer aus ihren Heimatländern mitbringen. 

Ich möchte solche Kriterien nicht etwa als bloße Ent
schuldigung, sondern als Ansatzpunkte für Einsatzmöglich
keiten verstanden wissen. 

Wir stehen vor folgender Ausgangssituation: 

Die Zahl der Ausländer hat mit rund 4,72 Millionen Ende 
Juni 1988 den bisher höchsten Stand erreicht. Wir müssen 
davon· ausgehen, daß diese Zahl weiterhin ansteigt. Der 
starke Zustrom von Asylbewerbern hält unvermindert an. In 
den ersten neun Monaten dieses Jahres sind mehr als 68.000 
Asylbewerber registriert worden, und zwar mit steigender 
Tendenz. Waren es im August 8.000, so meldeten sich im 
September über 13.000 Asylbewerber in der Bundesrepublik. 

Bei dieser Entwicklung sind wir in Gefahr, daß unser groß
zügiges Grundrecht auf politisches Asyl stillschweigend zu 
einem Recht auf Einwanderung umfunktioniert wird. Weniger 
als 9 % der Antragsteller werden als politisch Verfolgte 
anerkannt. Dem weitaus größten Teil der Asylbewerber kommt 
der Status des politischen Flüchtlings nicht zu. Dennoch 
bleibt ein Großteil der Abgelehnten aus unterschiedlichen 
Gründen im Lande. 

Nach einer aufgrund heutiger Erkenntnisse plausibel er
scheinenden Modellrechnung zur BeVÖlkerungsentwicklung 
wird unsere ausländische Wohnbevölkerung bis zUm Jahr 2000 
selbst bei Aufrechterhaltung der Zuzugsbegrenzung auf 
5,6 Millionen ansteigen. 

Wir müssen davon ausgehen, daß die demographische EntwiCk
lung in den nächsten Jahrzehnten auch einen Anstieg der 
allgemeinen sowie der Herausbildung spezifischer Formen 
von Ausländerkriminalität nach sich ziehen wird. 

Zur Untersuchung der Kriminalitätsentwicklungbei Auslän-
-dern können Forschungsergebnisse aus Staaten herangezogen 
werden, die früher als wir Erfahrungen mit großen Einwan
derungswellen gesammelt haben. So wurde in den USA, in 
Israel und GrOßbritannien festgestellt, daß die Kriminali
tätsrate von Einwanderern der ersten Generation grundsätz
lich nicht höher ist als die der EinheimiSChen. Jedoch 
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übertrifft die Kriminalitätsbelastung der nachwachsenden 
zweiten Generation in der Regel sowohl die der ersten Ge

'neration als'auch die der einheimischen Vergleichsgruppe. 
AUffällige Tatsache ist, daß Ausländer überproportional 
oft Gewaltdelikte begehen~ 

Diese Befunde im Ausland gelten nach der POlizeilichen 
Kriminalstattstik auch für die Bundesrepublik Deutschland. 
Der Tatverdächt i genante i 1 der Ausländer wächst weitaus 
stärker als ihr Bevölkerungsanteil. 

Bereits jetzt sind 20 Prozent der von der POlizei ermit
telten Tatverdächtigen Ausländer - bei 7,4 v. H. Bevölke
rungsanteil -, in Frankfurt schon fast 50 Prozent - bei 
fast 25 v~ He Bevölkerungsanteil. 

Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung bei aus
ländischen Minderjährigen und Heranwachsenden. Während die 
Belas.tung bei den jungen Peutschen in (len letzten Jahren 
rückläufig oder zumindest konstant war, stieg sie bei den 
Ausländern insgesamt deutlich an. Bei der Gewaltkriminali
tätliegen die Kriminali tätsbe'lastungszahleri der Ausländer 
unter 21 Jahren sogar um mehr als dreimal so hoch wie die 
der gleichaltrigen Deutschen. 

Die verurteilungsziffern ergeben kein grundsätzlich ande
res Bild. 

sicherlich sin~ statistische Aussagen wegen des bekannten 
Dunkelfeldproblems zu relativierene Hierzu liegen nur 
wenige Forschungsergebnisse vor. Danach kann aber nicht 
davon ausgegangen werden, daß die wachsende Differenz in 
der Kriminalitätsbelastung junger Ausländer und Deutscher, 
zumal bei schweren Gewaltdelikten, eine statistische Fik
tion ist. 

Das Anwachsen von Ausländerkriminalität und die Zunahme 
der'Betätigung von Ausländern in extremistischen Organisa
tionen sind Alarmzeichen, auf die es frühzeitig zu reagie
ren gilt. Wenn sieh soziale Randgruppenlagen entwickeln, 
besteht die Gefahr der politischen Radikalisierung, insbe
sondere aber auch des Entstehens von religiösem Fanatis
mus. Fundamentalistische Kreise finden offene Ohren am 
ehesten bei Menschen, die sich in einer' fremden Umwelt in 
ein soziales Abseits gestellt fühlen 9 

Schon ein kurzer Blick in die POlizeiliche Kriminalstati
stik für 1987 macht die Rolle der AUSländer in Kriminali
tätsbereichen , die das Sicherhei tS'gefühl der, Bevölkerung 
empfindlich beeinträchtigen, ganz deutlich: 

Die Zahl der gemeldeten Tageswohnungseinbrüche hat sieh, im 
Jahre 1987 gegenüber dem Vorjahr mehr als·verdoppelt. 
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Der durchschnittliche Schaden betrug über 30.000 DM. Sol
che Tageswohnungseinbrüche werden überwiegend von Auslän
de~n jugoslawischer und pOlnischer Staatsangehörigkeit 
begangen. Bei den jugoslawischen Tätern handelt es sich 
häufig um Angehörige krimineller Gruppierungen mit hohem 
Organisationsgrad, der vielfach Merkmale organisierter 
Kriminalität aufweist. Langjährig in der Bundesrepublik 
ansässige Kriminelle mit Bindung in das großstädtische 
Nachtleben nehmen Mittelpunktrollen im Verhältnis zu hier 
lebenden oder besuchsweise eintreffenden Landsleuten ein. 
Die Besucher veranstalten niebestouren und werden durch 
Unterkünfte, Fahrzeuge und Informationen unterstützt. Der 
Absatz der Beute wird von ihren Führungspersonen gewähr
leistet. 4.000 Euroschecks als Teil der Beute aus 800 
Tageswohnungseinbrüchen beispielsweise wurden kurz nach 
den Diebstählen in Athen eingelöst. 

Ein schwer lösbares Problem sind für polizei, Justiz und 
Jugendämter die ausländischen Tageswohnungseinbrecher im 
Kindesalter, die von ihren Eltern oder anderen Hintermän
nern zum Diebstahl geradezu abgerichtet werden. 

Beim Trickdiebstahl aus Geschäften 
überdurchschnittliche Beteiligung 
dächtiger festzustellen. Ausländer 
nalität - meist Landfahrer - waren 
Täter. 

war 1987 wieder eine 
ausländischer Tatver
sÜdeuropäischer Natio
zu ca. 42 Prozent die 

Beim Taschendiebstahl treten fast ausschließlich Ausländer 
als Täter in Erscheinung. Südeuropäer nahmen mit' 52,3 Pro
zent den ersten Platz ein, gefolgt von Südamerikanern mit 
35,3 Prozent. 

Ebenfalls ernst zu nehmen ist die Entwicklung im Bereich 
des Ausländerextremismus. Viele Ausländer kommen aus Span
nungs- und Bürgerkriegsgebieten. Sie bringen pOlitischen, 
nationalen und religiösen Zündstoff nach Deutschland mit. 
Sogenannte BefreiUngsbewegungen treiben hier Ze T. mit 
Gewalt Geld zur Finanzierung ihres Kampfes im Heimatland 
ein. Oft werden Spannungen zwischen revalisierenden Grup
pen auch bei uns ausgetragen. 

Wir dürfen solche Aktivitäten extremistischer Gruppierun
gen nicht zulassen. POlitisch motivierte Ausländerkrimina
lität könnte sich eines Tages auch gegen die Bevölkerung 
und den Bestand unseres Staates richten. 

Oft verbergen sieh hinter angeblichen Idealen extremi
,stisch/terroristischer Ausländergruppierungen rein egoi
stisChe Zielsetzungen: Gewinnmaximierung durch kriminelle 
Aktionen .. 

Eine qualitative Veränderung der Ausländerkriminalität 
wird an der EntwiCklung der organisierten Kriminalität 
deutlich. Die Bundesrepublik DeutschlaQd mit ihren schon 
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jetzt weitg~hend offenen Grenzen, ihrer Wirtschaftskraft 
und ihrem großzügigen Rechtssystem mit ausgeprägten 
Schutzrechten auch für Straftäter hat beträchtliche Anzie
hungskraft für ausländische kriminelle Organisationen. 
Zwar haben wir es in der Bundesrepublik Deutschland noch 
nicht mit hierarchisch gegliederten Organisationen wie der 
MAFIA oder",COSA NOSTRA zu tun, aber die hier operierenden 
Gruppierungen dürfen in ihrer kriminellen Energie und Ge
fährlichkeit nicht unterschät~t werden. 

Brandstiftungsserien bei italienischen Gaststätten und in
ternationale Kraftfahrzeugverschiebungen mit Personenver
bindungen nacli SÜdital-ien geben zur größten Besorgnis An
laß. In den letzten Wochen wurden im Rhein-Main-Gebiet bei 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Ausländern im 
Kampf um "Marktanteile" mindestens sechs Jugoslawen ver
letzt und ein Türke sowie ein Jugoslawe erschossen. Ein 
weiterer diesen Gruppen zuzurechnender Jugoslawe wurde bei 
einer Schießerei in Amsterdam getötet. Die Hintergründe 
liegen offensichtlich in den Bereichen des Glückspiels und 
der Schutzgelderpressung. 

AUSländische Täter und Gruppen sind in bedeutendem Umfang 
am Rauschgiftschmuggel in die Bundesrepublik Deutschland 
und am ~nländischen Handel beteiligt. Ich denke hier vor 
allem an d.ie Gruppierungen im international o.rganisierten 
Rauschgifthandel aus ,Südamerika, aber auch aus dem Nahen 
und Mittleren Osten, die durch den hohen Angebotsdruck 
entscheidend zur Verschärfung der Rauchgiftlage in der 
Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben. 

So sind ausländischen Tätern nahezu drei Viertel der im 
Inland sichergestellten Rauschgifte zuzurechnen. Bei der 
r~gistrierten Betäubungsmittelkriminalität stellen sie bis 
zu 30 Prozent der Tatverdächtigen. 

Eine zunehmende Rolle spielen die Angehörigen verschiede
ner ethnischer Gruppen', wie z.' Be die -Angehörigen, schwarz
afrikanischer Staaten, oft unter mißbräuchlicher Ausnut
zung unseres Asylrechts. So ist z. Be die Heroinkleinver
teilung in Frankfurt zwlschenzeitlich fest 'in der Hand von 
senegalesischen Asylbewerbern. Nach den Feststellungen der 
baden-württembergischen POlizei haben siCh großstädtische 
Asylantenwohnheime zu bevorzugten Umschlagplätzen für 
Heroin und andere harte Drogen entwickelt. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Hinweise auf ein 
Asylantenwohnheim in München, das offenbar zu einem regel
rechten Drogenzentrwn geworden ist. In den letzten 20 Mo
naten wurden alleine in und an diesem Objekt über 200 Per
sonen festgenommen. Die dabei festgestellten 26 Drogen
händler waren fast ausschließlich Asylbewerber aus 
Schwa,rzafrika. 



- 19 -

Die .Zugriffsmöglichkeit der POlizei wird durch ein eigene~ 
Observationssystem der organisierten Drogenhändler zusätz
lich erschwert. Ich hoffe sehr" daß die zuständigen Behör
den MögliChkeiten finden, diesem kriminellen Treiben unter 
dem Deckmantel des Asylrechts Einhalt zu gebieten. 

Neben der zu erwartenden generellen Zunahme der Ausländer
kriminalität aufgrund der BeVÖlkerungsentwicklung stellen 
diese ErSCheinungen steigende Anforderungen an die POlizei 
sowie an die Ausländer- undKriminalpolitik. 

Unter dem Gesichtspunkt der außerpolizeilichen Prävention 
kommt hierbei die größte Bedeutung der Integration der 
seit langem bei uns lebenden ausländischen Arbeitnehmer 
und ihrer Familien unter gleiChzeitiger Zuzugsbegrenzung 
zu. 

Rund 60 Prozent der AUSländer halten siCh schon zehn Jahre 
und länger bei uns auf. 

Über zwei Drittel der ausländischen Kinder und Jugendli-
chen wurden hier geboren. Es ist davon auszugehen, daß der 
größte Teil von ihnen auf Dauer hier bleiben will. Diesen 
Personenkreis gilt es zu integrieren, nur so werden die 
Voraussetzungen für ein spannungSfreies Zusammenleben zwi
schen Einheimischen und Ausländern geschaffen. 

Wir müssen uns allerdings darüber klar sein, daß siCh die 
Eingliederung der Ausländer keineswegs mit steigender Ver
weildauer von selbst ergeben wird. 

Vor allem die Arbeitsmarktsituation spielt eine bedeutsame 
Rolle. Solange die Arbeitslosenquote der Ausl~der doppelt 
so hoch liegt wie die der Deutschen, wird die Integration 
nur schwer vorankommen. 

Ein großes Hindernis für die Integration der AUSländer ist 
zudem ihre ungleichmäßige Verteilung. Ein Drittel drängt 
sich in zwölf Großstädten zusammen, auf die nur 14 Prozent 
der deutschen BeVÖlkerung entfallen. Bereits jeder vierte 
EinWOhner von Frankfurt ist ein Ausländer. 

Zudem konzentriert siCh die ausländische Wohnbevölkerung 
in Großstadtvierteln mit schlechter Bausubstanz, ungünsti
ger Sozialstruktur und hoher Kriminalitätsrate. Bei stei
gendem Ausländeranteil setzt sich die besser situierte 
deutsche Bevö'lkerung aus den Wohngebieten ab. Die frei 
werdenden Wohnungen werden wiederum von AUSländern über~ 
nommen. So kommt es zur Ghettobildung. Es entsteht eine 
Subkultur.außerhalb unserer Rechtsordnung mit eigenen Nor
men. Die Sozialisationsbedingungen für die aUSländischen 
jungen Menschen, die in diesen Ghettos aufwachsen, sind 
denkbar ungünstig. 

Die Integration mUß durch rechtliche Rahmenbedingungen ge
fördert werden, die einen gesicherten Aufenthalts- und 
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Arbeitsmarktstatus ermöglichen. Dies ist das Ziel ·des im 
Bundesministerium des Innern erarbeiteten Entwurfs eines 
Ausländerintegrationsges~tzeso 

nie Aufgabe der Integration liegt nicht nur in der Verant
wortungder öffentlichen Hand. Gesellschaftliche Gruppen 
wie Kirchen, Arbeitgeber, WOhlfahrtsverbände oder Vereine 
sind hier ebenfalls geforderta Auch die Ausländer selbst 
müssen ihren Beitrag erbringen. Denn die Integration als 
Prozeß der Einfügung in deutsche Verhältnisse setzt vor
aus ,daß sie sich auf die hier geltenden Wertvorstellun
gen, Normen und Lebensformen einstellen. Die Respektierung 
unserer Kultur und Grundwerte , der Enrerb deutscher 
Sprachkenntnisse, der Verzicht auf übersteigerte national
religiöse Verhaltensweisen sowie Eingliederung in Schule 
und Berufsleben sind unabdingbare Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Integration 0 

Um die - auch kriminalpolitisch wichtige - Integration 
verwirklichen zu können, muß allerdings der Zuwanderungs
druck, dem die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt ist, 
abgefangen werden. 

Das entsprechende ausländerrechtliche Instrumentarium muß 
weiter yerbessert werden. 

Aus Gründen der Prävention ist es ferner notwendig, für 
Angehörige einzelner Staaten Sichtvermerkspflichten einzu
führen. Im Falle der Philippinen und Thailands ist dies 
vor allem zum Schutz der betreffenden Ausländer und Aus
länderinnen selbst vor internationalen Menschenhändleror
ganisationen erforderlich. Bei bestinnnten südamerikani
schen Staaten bedarf es der Sichtvermerkspflicht, um den 
zunehmenden Aktivitäten von Rauschgiftkurieren zu begeg
nen. 

Zur repressiven Bekämpfung der AUSländerkriminalität benö
tigen wir vor allem verbesserte MögliChkeiten zur Auswei
sung und Abschiebung krimineller Ausländer. Die nach dem 
gegenwärtigen Recht bestehende Toleranzschwelle bei mitt
lerer und schwerer Kriminalität muß gesenkt werden. Bei 
Verstößen gegen daS Betäubungsmittelgesetz sowie in Fällen 
erheblicher und ' gefährlicher extremistischer politischer 
Betätigung muß die Ausweisung die Regel sein. Das gilt 
auch bei verurteilungen zu Freiheitsstrafe ohne Bewährung. 

Wichtig ist überdies., daß das ausländerrechtliche Instru
mentarium von den Ausländerbehörden der Länder einheitlich 
und konsequent angewandt wird. Auch dies wäre ein nicht zu 
unterschätzender Beitrag zur inneren Sicherheit. 

Im pOlizeilichen BereiCh sehe ich vor allem die Notwendig
keit des verstärkten Einsatzes von sprachkundigen Kontakt
bereiChsbeamten in den Ausländerwohngebieten sowie einer 
verbesserten internationalen Zusammenarbeit der europal.
schen Staaten zur Verhinderung der illegalen Einwanderung, 
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zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität sowie des Ausläriderextremismus und -terroris
mus. 

Während der gerade abgelaufenen deutschen Präsidentschaft 
im Rahmen der TREVI-Kooperation wurden in dem zuletzt ge
nannten Bereich deutliche Fortschritte erzielt. Das gilt 
für 

- die Zusammenarbeit zur Verhinderung der Einreise von 
AUSländern, von denen eine terroristische Gefahr ausge-
hen kann, . 

- die Vereinheitlichung der Sichtvermerkspolitik, 
- die Entwicklung gemeinsamer Strategien. zur Bekämpfung 

schwerer, insbesondere grenzüberschreitender Kriminali
tät, 

- die Intensivierung der Fahndung.nach Terroristen und 
- die gegenseitige Überstützung durch die in Drittstaaten 

tätigen Rauschgiftverbindungsbeamten. 

Die Vereinbarungen über den Grenzabbau zwingen uns heute 
geradezu, die pOlizeiliche Zusammenarbeit mit Hochdruck 
auszubauen. Die Öffnung der Grenzen und der Abbau von 
Grenzkontrollen verlangen nach Ausgleichsmaßnahmen.- Bei 
dem Wegfall der Filterfunktion von Grenzkontrollen dürfen 
keine Freiräume entstehen. Deshalb muß ein gemeinsames 
Fahndungssystem der am Grenzabbau beteiligten Staaten ge
schaffen werden. 

Außerdem müssen das Waffenrecht und die Betäubungsmittel
pOlitik harmonisiert werden. Auf den meisten dieser Felder 
sind wir im Rahmen der Schengener Verhandlungen ein gutes 
StÜCk vorangekommen. 

Bundesminister Dr. Zimmermann hat erst jüngst eine Konzep
tion zur Bekämpfung der Organisierten Rauschgiftkriminali
tät der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie findet natürliCh 
auch, auf die an diesen KriminalitätSformen beteiligten 
AUSländer Anwendung. Die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen 
reichen von der Intensivierung der Informationsgewinnung 
über die Abschöpfung von Verbrechensgewinnen bis hin zur 
Einführung der kleinen Kronzeugenregelung und zu zeugen
schutzmaßnahmen. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Bilanz der 
SChattenseite unserer Gesellschaft vorgelegt, soweit sie 
von AUSländern geprägt ist. Ich habe deutlich gemacht, auf 
welche EntwiCklungen wir uns einzustellen haben und ich 
habe meine Überlegungen über eine ausländer- und kriminal
politisch vernünftige Regulierung dieser EntwiCklung vor
gestellt. 

Dies alles sollte der Versachlichung der DiSkussion die
nen. Die unter uns lebenden Ausländer sind weder böse M~n
sehen, denen wir mit Mißtrauen begegnen sollten, noch sind 
sie bes'ser als die DeutSChen. Sie sind MenSChen mit guten 
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und schlechten Eigenschaften, die allerdings häufiger als 
Deutsche in kriminogenen Situationen leben 0 Deshalb ist es 
gerechtfertigt, ja geradezu eine politische und polizei
liche Pflicht, sich um die Kriminalität in diesen Bevölke
rungsgruppen besonders zu 'kümmern, derm es ist eine zen
trale Aufgabe des Staates, Rechtsfrieden im Innern zu ge
währleisnen und die Gemeinschaft der Bürger sowie den 
Staat vor Kriminalität zu schützen~ 

Diesem Ziel dient die, heute beginnende Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamtes, der ich einen guten Verlauf und wei
terführende Ergebnisse WÜflsche$ 
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Deutsche Staatsgewa1t und Ausländer *) 

Günter Rohrmoser 

Wenn ich das Bild, das m~ine Vorredner von der Problematik 
entfaltet haben, reflektiere g ergeben sich zwei unter
schiedliche Gesichtspunkte. Nach" den Ausführungen des 
Präsidenten Boge hatte ich den Eindruck, daß das Problem 
sich quantitativ noch in erfreulichen Grenzen hält. Wenn 
man dagegen die Ausführungen des Staatssekretärs Spranger 
nimmt, sieht man, daß es doch enorm qualitativ bedingten 
Sprengstoff in sich birgt~ Denn die Art und die spezifi
schen Gründe der Auslällderkriminalität tragen den Keim zu 
Entwicklungen in sich, die durchaus unkontrollierbar wer
den können. Ich bin natürlich kein POlizeiexperte und habe 
also zu Konzepten und Strategien der Bekämpfung von Aus
länderkriminalität nichts beizutragen. Die Aufgabe, die 
mir gestellt" ist, lautet, über den politischen und ideolo
gischen Kontext zu reflektieren, innerhalb dessen sich 
diese Probleme stellen und auch Gegenstand einer intensi
ven öffentlichen Auseinandersetzung sind. Ich darf das 
Thema in idealtypischer Zuspitzung auf die Fragestellung 
bringen: Welche politischen Ziele und Vorstellungen haben 
die tragenden und wichtigen ideo"logischen und politischen 
Gruppen unserer Gesellschaft in der Ausländerfrage? Welche 
langfristigen Ziele werden verfolgt? Man kann darüber 
streiten, ob die Politik in der Bundesrepublik seit dem 
Zeitpunkt, als zum erstenmal ausländische Mitbürger als 
Arbeitskräfte in di~ Bundesrepublik geholt wurden, bis zum 
heutigen Tag hat, was man eine politische Konzeption für 
das Ausländerproblem nennen kann. Hier sind politische 
Fragen involviert, deren Bedeutung weit über den Stellen
wert der Frage hinausgeht, welcher Ersatz für Brillen in 
Zukunft von der Krankenkasse noch bezahlt werden wird. 
Letzteres ist eine Fragestellung,die potentiell als wahl
relevant gilt. Dagegen werden die mittel- und langfristi
gen Konsequenzen dessen, was wir im Blick auf das Auslän
derproblem wollen und bereits in die Wege geleitet haben, 
in der politischen Öffentlichkeit erstaunlich wenig oder 
gar nicht erörtert. In der Gesellschaft und in den pOliti
schen Ideologien und Philosophien ist diese Debatte schon 
längst in Gang gekommen. Man darf nicht glauben, daß die 
relative Zurückhaltung der Politiker eine intensive Zuwen
dung zu diesem Thema in der vorpolitischen, vorparteili
chen Debatte hätte verhindern können. Um die hier entwik
kelten Vorstellungen und die Frage, welche möglichen Kon
sequenzen mit ihnen verbunden sind, geht es. ,Wenn ich 
recht sehe, gibt es heute, vereinfacht und idealtypisch 

*) Es handelt siCh um die leicht redigierte Fassung eines 
frei gehaltenen VQrtrags 
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ausgedrückt, zwei Modelle. Das eine Modell steht im Zei
chen der geforderten, der gewünschten,' ja zum Teil der 
erhofften und angestrebten Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland zu einer multikulturellen Gesellschaft. Es ist 
vÖllig klar: Wenn man aus der Bundesrepublik Deutschland 
eine multikulturelle Gesellschaft machen will, dann stel
len sich auch alle die Probleme, die mit der Existenz von 
Ausländern in der Bundesrepublik verbunden sind, in einer 
ganz anderen Weise, als wenn man es nicht will. Was heißt 
multikulturelle Gesellschaft? Wie sollte, wenn wir diese 
bis ins Utopische reichende Vision konstruieren, die Bun
desrepublik Deutschland aussehen, wenn wir den Zustand 
einer multikulturellen Gesellschaft erreicht haben? Wenn 
wir die demographische Entwicklung zugrunde legen, die im 
wesentlichen seit 18 bis 20 Jahren anhält, und sie auf das 
Jahr 2050 verlängern, dann würden in der Bundesrepublik 
Deutschland noch rund 30 Mio. Deutsche leben. Diese 
30 Mio. Deutschen wären dann eine ethnische Gruppe'unter 
vielen vergleichbaren anderen mit ganz unterschiedlichen, 
wie wir sagen, kulturellen Identitäten, mit ganz anderen 
Vorstellungen und Begriffen von. der Lebensweise, von den 
Lebensformen, letzten Endes auch mit ganz heterogenen, bis 
in die außerchristlichen Religionen reichenden religiösen 
Glaubensüberzeugungen und damit verbundenen missionari
schen Ansprüchen. Also eine Pluralität von Ethnien mit 
unterschiedlicher Herkunft, mit qualitativ unterschiedli
chen kulturellen, religiös bestimmten' Lebensformen. Dies' 
ist vergleichbar dem Zustand, der der Gründung und der 
Genesis des modernen Staates vorausging und der sich in 
einer,nachstaatlichen, sich in refeudalisierten sozialen 
Verhältnissen ausdrückenden Epoche wiederherstellen würde. 
Man meint, daß diese Vielfalt,' diese Pluralität von Kul
turenzu einem friedlichen Verhältnis der wechselseitigen 
BereiCherung und des Austausches, also einer Intensivie
rung des Reichtums an kulturellen Optionen und kulturellen 
Lebensmöglichkeiten führen würde~ 

Niemand kann Aussagen, die so . weit in die Zukunft voraus
greifen, falsifizieren oder verifizieren. Es mag sein, daß 
die Deutschen, die schon einiges zustande gebracht haben, 
auch dies fertig bringen, aber ich halte es für relativ 
unwahrscheinlich. Wenn man sich die Erfahrung mit ver
gleichbaren pOlitischen kulturellen Lebensverhältnissen in 
der Geschichte ansieht, dann wird man nicht daran vorbei
kommen können, daß das auch ganz anders aussehen kann und > 

es keineswegs ein friedlicher, . schiedlicher g an Ausgleich 
und kultureller Bereicherung. orientierter Wettbewerb sein 
muß, sondern daß es auch ein Zustand von wachsenden Fana
tismen, Aggressivitäten, Unversöhnlichkeiten und Heteroge
nitäten werden kann" Dann mUß man sich fragen, wie aus 
einer solchen heterogenen Vielfalt überhaupt noch die 
Substanz eines politischen Willens und seine Bildung denk
bar und möglich sein soll. Wenn die Voraussetzungen für 
die Bildung eines gemeinsamen politischen Willens fehlen, 
ist auf die Dauer die Rede vom Staat, mindestens so wie. 
wir es im traditionellen Sinne der Neuzeit getan haben, 
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nicht sinnvoll. Daher müssen wir fragen, mit welcher Be
gründung und Rechtfertigung ein solches Modell der Ent
wicklung der BundesrepUblik auf den Zustand einer Vielfalt 
von Kulturen jetzt gerechtfertigt wird~ Die Rechtfertigung 
ist die, daß es eine aus der Philosophie der AUfklärung 
des 18. Jahrhunderts heraus erwachsene Tendenz sei, die 
auch den universalen Verfassungsprinzipien und Normen 
einer modernen republikanischen Verfassung zugrundeliege. 
Die Vorstellung ist, daß diese aus d,er Französischen Revo
lution und ihrer Inspiration durch die aufgeklärte Befrei
ungs- und Emanzipationsphilosophie hervorgegangene Univer
salität,und Normativität der Verfassung eine jegliche Form 
der Diskriminiernng zwischen Menschen im Prinzip aus
schließt. Es gibt keine ethnische, religiöse, kulturelle 
oder national gerechtfertigte Differenzierung mehr, son
dern es handelt sich um Individuen, die mit ganz bestimm
ten natürlichen Grundrechten ausgestattet sind, zu denen 
auch uneingeschränkt das Recht zur Entfaltung der persön
lichkeit, auch der religiösen und kulturellen Persönlich
keit, gehört. Der Auftrag der modernen,. an diesen univer
salenprinzipien orientierten Verfassung sei es, diese 
Grundrechte jetzt zu verwirklichen. Damit verbunden wird 
die These, daß seit der Französischen Revolution die Uni
versalität dieser prinzipien in Deutschland in einer ganz 
besonders verhängnisvollen Weise durch den völkischen 
Nationalismus denaturiert sei. Daher mÜßten wir - gewis
sermaßen aus moralischen Gründen - in der Bundesrepublik 
das Modell' für eine Menschhei tsrepubiik entwickeln und 
konstituieren, in dem wir einmal wieder als Vorbild bei 
uns verwirklichen und vorwegnehmen, was die Zukunft der 
Menschheit überhaupt und im Ganzen sein müsse, wenn sie 
überhaupt noch eine Überlebenschance haben solle. 

ES gibt also zweifellos für' dieses Modell der Entwicklung 
der Bundesrepublik zu einer multikulturellen Gesellschaft 
ideologisch und philosophisch gewichtige Gründe. Diesen 
Gründen steht allerdings, wie die Vertreter dieses ~odells 
behaupten, leider in einigen entscheidenden Punkten die 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland noch im Wege. 
Denn bedauerlicherweise ist in der Verfassung der Bundes
republik 'noch vom deutschen Volk die Rede und bedauerli
cherweise gibt es darin auch Rechte, die den Deutschen 
exklusiv und - so muß man aus dieser Sicht sagen - diskri
minierend noch zugesprochen werden und es werde hÖChste 
Zeit und notwendig, daß diese Einschränkung der Universa-

. lität der in der Verfassung der Bundesrepublik enthaltenen 
menschheitsrechtlichen Versprechungen beseitigt wird. wenn 
man das will - darüber habe ich in meinem Referat niCht zu 
entscheiden -, ist die uneingeschränkte Entwicklung der 
Bundesrepublik zu einem Einwandererland das Gebot der 
Stunde. Ich habe' mich gewundert, daß Herr Spranger der 
Meinung war, daß das noch ernsthaft umstritten sei. Vor 
kurzer Zeit hat immerhin der Oberbürgermeister von Stutt
gart gesagt, wir seien selbstverständlich ein Einwanderer
lands Wir seien es längst geworden. Wir sollten uns auch 
durch keinerlei Überlegungen der Art, wie Herr Staats-
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sekretär Spranger sie vorgetragen hat, hindern lassen, 
diesen weg zum Einwandere'rland weiterzugehen. Unser Modell 
vorausgesetzt, gibt es natürlich nach der Universalität 
des Anspruchs, der hier zu verwirklichen ist, gar kein 
Recht auch nur für einen Asylantenstop, denn es liegt in 
der Natur einer so gedachten Verfassung, daß jeder Mensch 
auf der Welt das Recht hat, sei es aus Gründen der pOliti
schen Verfolgung, sei es aus Gründen der sozialen Verelen
dung, in diese verheißungsvOll den'Endzustand einer fried-' 
lieh multikulturell zusammenlebenden Menschheit vorwegneh
mende Bundesrepublik einzuwandern. Dies sind Aussagen und 
Forderungen, die auf Akademietagungen, in Fernsehdiskus
sionen, an denen ich teilgenommen habe, als ganz selbst
verständlich erhoben werden. Heute ,mittag noch forderten 
die Gewerkschaften die Regierung - in diesem Falle den 
Innenminister - auf, ,seine 'repressiven Ausländergesetze, 
die er plane, zurückzuzlehen, denn es würde dadurch das 
partnerschaftliehe Zusammenleben von deutschen und nicht
deutschen Arbeitnehmern gehindert. Die ausländischen Ar
beitnehmer seien, seitdem diese Gesetze in der Diskussi'on 
sind, außerordentlich beunruhigt, man solle endlich den 
Grund für diese Unruhe beseitigen, indem man auf diese 
Gesetze reChtzeitig verzichteo Ich würde miCh freuen, wenn 
auch die politischen Repräsentanten des deutschen Libera
lismus über das, was sie aus humanitären Gründen heute 
empfehlen, hinaus ihre prinzipielle und definitive Ziel
vorstellung zur Diskussion stellen würden. Vielleicht 
gelingt es Ihnen, im Laufe dieser Woche auch zu den Konse
quenzen von durchaus 'humanitär einleuchtend begr'ündeten 
Forderungen zu kommen. Die Dialektik zwischen ,Humanität 
und Politik ist auch nach dem Tode Hitlers ein Faktum, das 
die Geschichte und die geschichtliche Erfahrung, mehr be
stimmt als wir geneigt sind, das im allgemeinen anzuerken
nen und zuzugeben. 

-Die zweite position beschränkt siCh auf eine bloße Nega
tion der ersten, ohne eigene Perspektiven zu entwickeln. 
Es ist die Position derjenigen', die meinen, daß eine Fort
setzung der gegenwärtigen Politik niChts anderes bedeuten 
würde als eine Art Endlösung der deutschen Frage. Wenn 
drese Entwicklung realisiert und VOllendet würde - das hat 
ja eine gewisse Plausibilität, die man nicht leugnen 
kann - wäre in der Tat die deutsche Frage mit all ihren 
politisch unangenehmen Implikationen geschichtlich defini
tiv erledigt. ManChe haben ja auch den Mut zu sagen, daß 
eine solche Lösung die einzige den' Deutschen zukommende 
und gerechtfertigte sei, weil das erst die endgültige 
Wiedergutmachung und die wirkliche praktische Konsequenz 
der Verbrechen sei, die die Deutschen in diesem Jahrhun
dert begangen haben. Es. könnte der Welt sozusagen niChts 
Besseres passieren, als daß die Deutschen in einem solchen 
multikulturellen Zustand - Nation kann man nicht sagen, 
Staat kann man nicht sagen, Gesellschaft zög'ert man auch 
zu sagen, es fehlen die Kategorien für diesen Zust'and -
aufgingen, wenn sie vielleiCht morgen gegenÜber den andern 
um die gleiche Durchsetzung von Minderheitenrechten, viel-
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leicht auch um die Teilnahme an der kommunalen Wahl kämp
fen mÜßten .. 

Das sind zweifellos zwei extreme positionen .. Ich identifi
ziere mich mit keiner der heiden, aber es sCheint mir 
notwendig zu sein, daß wir nicht nur im Blick auf die 
Faktizitäten. der Zunahme von Ausländerfeindlichkeit und 
Ausländerkriminalität über dieses Problem reden, sondern 
daß wir die pOlitische Debatte über das, was das Volk in 
der Bundesrepublik eigentlich selber will~ endlich öffent
lich führen 8 Denn daß es sich dabei, auf welche Seite man 
sich immer sChlägt oder welche Kompromisse man für sinn
voll hält, um Fragen handelt, die vital und elementar das 
b.etreffen, was man früher die Zukunft des deutschen Volkes 
genannt hat, kann ja kein~r leugnen 0 Eine DemOkratie muß 
in einer solchen Frage auch hier dem Volk die MögliChkeit 
geben, siCh an dieser Debatte zu beteiligen~ damit deut
lich wird, was'die demokratische Mehrheit im Grunde genom
men will. Ich habe manchmal den Eindruck, daß viele unse
rer Demokratietheoretiker etwas besorgt s.ind, eine solche 
öffentiiche Debatte in Gang zu bringen und zuzulassen, 
weil sie fürchten" daß das Volk Thesen und positionen 
vertreten könnte, die ihrer Vorstellung von DemOkratie 
nicht entsprechen. Aber wenn man nicht das Vertrauen in 
die Urteils- und die Entscheidungsfähigkeit des Volkes 
hat, wenn hier eine Art intellektuelles Kuratel eingeführt 
würde, dann wäre es um unsere DemOkratie niCht so gut 
bestellt, wie wir immer hoffen und glauben. Daß heute so 
extrem zugespitzte· Thesen in der intellektuellen Diskus
sion ohne Erwägung der langfristigen Konsequenzen·ernst
haft vertreten und gefordert werden können, hat etwas mit 
unserem Thema zu tun, nämlich mit unserem Verhältnis zur 
Staatsgewalt auf der einen Seite und zu dem, was im Thema 
noch AUSländer genannt wird, auf der anderen Seite. Eine 
klare, definierbare position zu dem in diesem Thema ge
stellten Problem setzt einmal die Klärung dessen voraus, 
welchen Sinn, welche Funktion die Staatsgewalt, d. h. das 
Gewaltmonopol in Händen des Staates, für die Gesellschaft 
hat. Zum ande'ren kann man von "Ausländern" nur reden, wenn 
der Bereich, von dem die AUSländer definitorisch abge
grenzt werden, in irgendeinem Sinne national oderkultu
rell identifizierbar .ist. Denn wenn es diese kulturelle 
undnationale Identität niCht gibt, verliert irgendwann 
die Rede von AUSländern VÖllig ihren Sinn. Wir sprechen 
auch nicht mehr von Ausländern, sondern von unseren aus
ländischen Mitbürgern oder wir verSUChen, diesen Tatbe
stand anders zu umschreiben und verkennen natürlich, daß 
auch für die denkbaren LösungsmögliChkeiten "dieses Pro
blems ·Entscheidendes· davon abhängt, ob bei dem gastgeben
den Volk, so will ich es einmal nennen, von einer solchen 
Identität zu sprechen ist. In einer Zwischenbemerkung darf 
ich das an dem Problem der Integration erläutern. 

Was heißt Integration? Der Herr Staatssekretär hat gesagt, 
unter Integration verstünden wir die Erwartung~ daß siCh 
die ausländischen Mitbürger an die deutschen Lebensver-
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hältnisse gewöhnten,. daß sie die hier geltenden Gesetze, 
die hier geltenden Normen, auch die kulturellen Normen, 
selbst die religiösen Überzeugungen.ihres Gastgeberlandes 
respektieren, sich die Sprache aneigneten und sich eben 
wirklich in diese Verhältnisse einlebten. Die große Frage 
ist, ob diese weitgehende Erwartung, bei den gleichzeitig 
offenbaren fundamentalistischen und nationalistischen Ten
denzen in einem Teil der Länder, aus denen ein nicht ge
ringer Teil unserer ausländischen Mitbürger stammen, über
haupt noch realistisch ist. Haben wir das Recht zu verlan
gen, was die Demokratie in Frankreich - von der Französi-. 
schen Revolution bis zu der Zeit kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg - ganz selbstverständlich verlangt hat, nämlich 
die Assimilation? Für die Französische Republik, um Ihnen 
das existierende Modell einer aus der Französischen Revo
lution und ihrer Philosophie hervorgegangenen Republik zu 
nennen, war es ganz selbstverständlich, daß man Franzose 
werden mUß. Natürlich haben die Franzosen eine sehr libe
rale und sich weit öffnende·Integrationspolitik betrieben, 
aber die Konsequenz hieß Assimilation. Die Franzosen waren 
der ÜberzeugUng, daß man ihren aus anderen KUlturen stam
menden Mitbürgern nichts Besseres antun könne, als ihnen 
die Chance zu geben, der Segnungen der französischen Repu
blik und damit der demokratischen und nationalen Identität 
Frankreichs teilhaftig zu werden. Sie waren von diesem 
nicht chauvinistischen, sondern republikanisch-demOkrati
schen Recht überzeugt. Es war für Frankreich gar keine 
Differenz zwischen demokratischer Identität und einem so 
gefaßten und so weit vorangetriebenen Assimilationsan
spruch. Unsere etwas undeutliche Rede von der Integration 
trägt ja das Eingeständnis in sich, daß wir diesen Mitbür
gern national und kulturell gar keine eigene Integrität, 
die über den Status eines sozialen Bürgers hinausgeht, 
anzubieten hätten. Was sollte das sein? Wir sind VOll 
integriert als Sozialbürger, .d. h. als solche, die am 
Zustandekommen des sozialen Bruttoproduktes sowie an den 
Segnungen und den sozialen Leistungen des Systems der 
Bundesrepublik beteiligt werden. Daß es aber darÜber hin
aus auch eine kulturelle nationale Dimension, wie es sie 
praktisch seit 200 Jahren in Frankreich gegeben hat, bei 
uns niCht gibt, macht nicht nur eine Assimilationserwar
tung zur Farce und Illusion, sondern macht auch die ganze 

.und, wie ich fürchte in Zukunft wachsende, Schwierigkeit 
der Integration aus. Natürlich wollen unsere ausländischen 
Mitbürger alle Rechte haben. Dazu gehört früher oder spä
terselbstverständlich das kommunale Wahlrecht. Wenn man 
mit dem kommunalen Wahlrecht beginnt, mUß man natürlich 
auch mit dem Recht zur Teilnahme an der Bundestagswahl 
enden. Es wäre ganz unlogisch, es gäbe kein durchschlagen
des Argument, einmal mit der Gewährung des kommunalen 
Wahlrechts anzufangen und dann aus irgendwelchen opportu
nen Gründen aufzuhören. Vielmehr folgt dann die konsequen
te, völlige politische Gleichberechtigung mit allen ande
ren Bürgern der Bundesrepublik. Dieses YOlle Recht auf 
politische Gleichberechtigung kann natürlich nur gewährt 
werden, wenn ausländische Mitbürger selbstverständlich 
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Glieder der Bundeswehr werden. Es kann ja nicht sein, daß 
es nicht nur rechtlich und sozial, sondern auch pOlitisch 
Gleichberechtigte gibt, die nicht auch alle Pflichten 
eines deutschen politischen Mitbürgers auf sich zu nehmen 
hätten. Vielleicht sind wir morgen sehr froh darüber, denn 
wie wollen wir die zu erwartenden Ausfälle der Bundeswehr 
ausgleichen, wenn nicht auch unter Heranziehung ausländi
scher Bürger zum militärischen Dienst. Auch das ist kein 
weit hergeholtes, sondern ein vitales Problem, das sich in 
unserem Jahrhundert noch stellen kann. Umso wichtiger ist, 
daß wir zu einer Klärung der Frage kommen, was wir eigent
lich wollen. 

Was den Staat und die Staatsgewalt angeht ist das Problem, 
das diese Tagung beschäftigt, kein Problem. Denn es ist 
nach der Selbstinterpretation des neuzeitlichen rationali
stischen Staates von Hobbesselbstverständlich, daß der 
Staat das Monopol auf legale Gewalt hat, daß er mit diesem 
Monopol auf legale Gewalt in die Rechtsordnung eingebunden 
ist und daß er gleichzeitig der Pflicht unterliegt, di~ses 
legale Gewaltmonopol zur Durchsetzung des Rechtes, zur 
Aufrechterhaltung der Rechtsordnung einzusetzen. Die Theo
rie des neuzeitlichen Staates hat nie daran gezweifelt, 
daß diese Synthese von Macht und Recht möglich ist. Recht, 
hinter dem keine Macht zur Durchsetzung steht, wenn es ge
brochen wird, ist nicht viel mehr wert als das Papier, auf 
dem es geschrieben steht. Und eine Macht, die nicht durch 
das Recht legitimiert ist, ist auch keine Macht mehr, son
dern ist bloße primitive und brutale Gewalt. Recht und 
Macht waren und sind für das Selbstverständnis des neu
zeitlichen Staates 'korrelativ aufeinander bezogene Be
griffe und der Staat hat bei allem Recht zur Opportunität 
im Prinzip die absolute Pflicht - das ist bei dem tradi
tionellen Staatsverständnis keine Frage der Abwägung von 
Gütern und von Interessen oder des sozialen Friedens ge
wesen, sondern die absolute Pflicht -, die Rechtsordnung 
und die Gleichheit aller vor dem Recht konsequent und un
bedirigt umzusetzen. Dies ist die eigentliche Legitimitäts
basis dessen, was wir den legalen modernen Rechts- und 
Verfassungsstaat nennen. Die Frage ist nun - und ich wage 
das eigentlich nur in der Form der Frage kurz anzudeu
ten -, ob der legale Einsatz des Gewaltmonopols des Staa
tes heute noch legitim ist. Wird dieser Einsatz überhaupt 
noch als legitim akzeptiert? Die'Differenzierung zwischen 
Legitimität und Legalität dürfte es ja gar nicht geben, 
denn die Legalität und der legal gerechtfertigte Einsatz 
des Monopols auf Gewalt durch den Staat sind solange legi
tim 8 'wie der Staat ohne Ausnahme, ohne Zurückweichen die 
Rechtsordnung und damit die Gleichheit vor dem' Recht auf
rechterhält und durchsetzt. Wenn der Staat das nicht mehr 
kann oder nicht mehr will, dann ist dieser Vorgang zwangs
läUfig mit einem schleichenden Legitimitätsentzug für die
sen Staat verbunden. 

Der neuzeitliche rationale Staat steht heute unter einem 
doppelten Druck: Auf der einen Seite dadurch, daß er immer 
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durch supranationale Probleme und Prozesse mediatisiert 
wird und auf der anderen Seite durch eine Regionalisierung 
des politischen, kulturellen Selbstverständnisses von. 
Landschaften, von Gruppen,von Provinzen. Mit diesem Pro
zeß der mangelnden Willigkeit, aber auch der mangelnden 
Fähigkeit des Staates~ die Identität von Legalität und Le
gitimität aufrecht zu erhalten, ist in der Tat eine gewis
se Refeudalisierung der Gewalt und des Gewaltgebrauchs in 
unserer Gesellschaft zu beobachten. Die Existenz der Ha
fenstraße und der Kiefernstraßebedeutet, wenn man es im 
rechtsgeschichtlichen Sinn sieht, den extremen Fall von 
Formen, in denen siCh eine Refeudalisierung des Gewaltpro
blems vollzieht, insofern nämlich Einzelne oder Gruppen, 
unangesehen ihres Verhältnisses zum Recht oder der Tat
sache, daß sie es gebrochen haben, im Verhältnis zum Staat 
In einer Verhandlungsposition stehen. Das heißt~ um die 
Tendenz auf den Begriff zu bringen, daß heute der Einsatz 
der Staatsgewalt nicht de jure, aber de facto und poli
tiSCh immer mehr nur als ein Instrument zur Aufrechterhal
tung des sozialen Konsenses und des Friedens eingesetzt 
wird. Es gibt also eine ganz "neue, entscheidende Instanz, 
die wir die notwendige Aufrechterhaltung des sozialen 
Friedens nennen. Er könnte durch einen als unangemessen 
empfundenen und erklärten Einsatz der Staatsgewalt em
pfindlich gestört werden. Das bedeutet, daß es grundsätz
liche Bedenken gibt, die Staatsgewalt zur Aufrechterhal
tung und ' Durchsetzung des Rechtes gegenüber tmseren aus
ländischen Mitbürgern einzusetzen. Denn die soziale Recht
fertigung des Einsatzes der I Staatsgewalt ist hier durch 
die hinzukommenden religiösen und ethnischen Gründe noch 
problematischer. 

ES ist kein Zufall, daß in der zweiten Generation der Aus
länder die Häufigkeit von kriminellen Delikten zunimmt, 
weil siCh die inzwischen teilweise vollzogenen Entwurze
lungs- und Entflechtungsprozesse bemerkbar machen.. Die's 
ist eine Generation, die zwischen zwei Kulturen steht, 
niCht mehr weiß, wer sie ist· und wo sie hingehört. Wenn 
dann noch ganz bestimmte schwer belastende soziale Notum
stände hinzukommen und ich das Arg~ent des sozialen Frie
dens einschränkend einführe, mUß ich zu dem Schluß kommen, 
daß in der Tat die Bekämpfung der steigenden Ausländerkri
minalität in erster Linie ein humanes und ein soziales 
Problem ist. Ich brauche es ja nicht ausdrücklich zu sa
gen, daß es viele einflußreiche Positionen in unserer Ge
sellschaft gibt, die genau diesen Gedankengang vertreten, 
daß es sich hier noch mehr als in vergleichbaren anderen 
Fällen um ein sozi9-1eS und nicht um ein rechtliches, gar 
durch das Gewaltmonopol des Staates zu lösendes Problem 
handelt. Was ich Ihnen gerne herausarbeiten wollte, ist, 
daß die konkrete Behandlung der Ausländerkri~inalität, die 
Art der Lösungen, die man in Betracht zieht, unmittelbar 
und direkt abhängig ist von den Zielvorstellungen, Per
spektiven und Modellen der Ausländerpolitik, die ihrer
seits unlöslich mit der Bevölkerungspolitik in der Bundes
republik verbunden sind. Ich warne vor einer rein pOlizei-
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technokratischen oder psychologisch-sozialen Behandlung 
dieses Problems. Es ist klar, daß alle unsere Experten 
- das sind einmal die POlizisten, die Ökonomen und 
inzwischen auch unsere Politiker - nach der immanenten 
Teilrationalität, die sie zu Experten gemacht hat, an 
diese Probleme herangehen und sie dann möglicherweise 
fundamental verfehlen müssen. Was Ausländer-sein in der 
Bundesrepublik für die Menschen bedeutet, die hier sind, 
ist ungeheuer schwer und kompliziert zu beantworten. Wir 
können es nicht dadurch reduzieren, daß wir sagen, sie 
seien als Arbeitskräfte hier, also als Produktivkräfte. 
Das sind Menschen auch,. aber sie können nicht in ihrem 
Menschsein hierdurch definiert werden. Sie sind Sozialbür
ger, also Partizipenten auf Wechselseitigkeit am sozio
ökonomischen System und erfüllen damit eine ganz bestimmte 
Funktion für die Reproduktion dieses sozioökonomischen 
Systems, aber das macht keineswegs ihre Identität, ihr 
Menschsein 'aus. Wir wissen nicht, was dieser Zustand für 
sie selber bedeutet und was es für die anderen bedeutet, 
die in der Bundesrepublik leben. Das sind Fragen der kul
turellen Interpretation und Deutung. Wir nennen das auch 
gerne Sinn-Probleme, die für die Lösbarkeit eines solchen 
Problems genauso wichtig und mögliCherweise noch wichtiger 
sind, als die rationalen, pragmatisch oder technokratisch 
zu fassenden Kriterien der Effizienz. Die Lösbarkejt eines 
so hochprekären und labilen Problems setzt auf Seiten der 
gastgebenden Gesellschaft, in diesem Falle' der Bundesrepu
blik Deutschland voraus, daß wir selber zu einer auch 
kulturellen Verständigung mit uns selbst kommen. Nur so 
können wir zu einem humanen Verhältnis und zu einer huma
nen Lösung des Problems kommen. Denjenigen, die immer 
wieder für die multikulturelle Gesellschaft werben, halte 
ich fOlgendes Argument entgegen: Sie sind der Meinung, daß 
in einer solchen Vielkulturengesellschaft alle'die in der 
Bundesrepublik lebenden Ethnien das Recht haben, nach 
ihrer eigenen Identität ihr Leben· zu gestalten und siCh 
auCh konsequent pOlitisch danach zu verhalten. Im Grunde 
genommen sollen die Deutschen e ob es nun 30 oder 20 oder 
40 Mio. 'sein werden, dieses Recht nicht haben. Die Vor
stellung ist ja, daß wir uns zugunsten der Universalität 
der normativen Prinzipien des modernen Verfassungsstaates 
beWUßt als Volk und Nation aufheben. Wir sollen nur priva
te Bürger sein, die darüber hinaus an PrOduktion und Kon
sum teilhaben, während alle anderen, die bei uns leben, 
das Recht zur Verteidigung. und Behauptung ihrer kulturel
len und nationalen Identität haben sollen. Wir erleben es, 
daß Leute, die leidenschaftlich gegen jede Regung nach 
einer eigenen kulturellen Identität bei den Deutschen 
kämpfen, sich ebenso leidenschaftlich für das Recht und 
die Verteidigung der kulturellen Identität unserer auslän
dischen Mitbürger einsetzen. Entweder ~ oder. Entweder hat 
keiner das Recht auf seine nationale kulturelle' Identität 
und es werden in einer republikanisch verfaßten, universa
len, die Menschheit umspannenden politischen Ordnung alle 
Partikularitäten verschwinden und sich aufheben - oder 
alle haben das auch politisch durChzusetzende Recht auf 
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kulturelle, religiöse und pationale Identität. Wir werden 
nicht daran vorbeikommen, die Erfahrung anzuerkennen, die 
auch jüngere Menschenmit unseren türkischen· Mitbürgern 
und der Art und Weise, wie sie z. Be in Kreuzberg zusam
menleben und ihre Kultur behaupten und verteidigen, ihre 
Religion verehren und pflegen, gemacht haben. Die mit 
dieser Begegnung zwangsläufig verbundene Erfahrung des 
Andersseins hat den jungen Menschen häufig zum ersten Mal 
einen Anstoß vermittelt, über ihre eigene, letztlich reli-
giös und kulturell vermittelte Identität nachzudenken. 
Insofern bin ich froh, daß auf diesem Wege eine notwendige 
DiSkussion unbeabsichtigt und ohne daß es irgendeiner 
vorhergesehen hat, angestoßen worden ist. Das Problem, das 
dahintersteht, ist, daß wir auch zU einem Verstehen an
dersartig geprägter kultureller Lebensform nur in dem Maße 
imstande sind, in dem wir eine eigene haben. Ich halte es 
für einen fundamentalen Irrtum, daß reine Konsumbürger 
oder Medienkonsumentenbürger in der Lage sein könnten, den 
Grad an menschlichem Verstehen zu entwickeln, über den sie 
verfügen müssen, um gerade die hier unter uns weilenden 
anderen Kulturen in ihrer Andersartigkeit zu verstehen und 
anzuerkennen. Wir wissen, daß dies ein hochbrisantes Thema 
ist und darum will ich auch noch einen dritten Punkt hin
zUfügen. Es wird gesagt, daß die Deutschen aufgrund ihrer 
Verbrechen im 208 Jahrhundert das Recht auf eine nationale 
Identität verloren hätten. Jede Bemühung um nationale 
Identität sei darum reaktionär, restaurativ und gegen den 
Trend, gegen die notwendig zu bejahende Zielsetzung einer 
multikulturellen, säkularen ökumenischen Weltkultur ge
riChtet. Man muß diejenigen, die dies meinen, sehr ernst 
nehmene Nicht, weil die anderen sagen, daß wir diese Ver
brechen begangen haben, sondern weil es Verbrechen sfnd, 
die wir uns in erster Linie selbst nicht verzeihen dürfen. 
Meine These ist, daß wir keine denkbare Lösung auch der 
Ausländerkriminalität und Ausländerpolitik zum Erfolg 
bringen werden, wenn nicht zuvor eine Verständigung über 
die eigene nationale und kulturelle Identität stattfindet. 
Wenn wir den letzten Rest an eigener, geSChichtlich-kultu
reller und damit auch nationaler Identität liquidieren 
würden, dann gäbe es auch morgen keinen mehr, der das 
geringste Motiv verspürte, siCh an Auschwitz zu erinnern. 
Gerade wenn man mit der progressiven Linken ein solches 
berechtigtes Interesse hat, daß die Erinnerung an Au
sChwitz nicht vergeht, brauchen wir eine kollektive Iden
tität, weil mit der Auflösung in ein Aggregat atomarer 
Individuen morgen keiner mehr da wäre, den man noch auf 
die Erinnerung an Auschwitz ansprechen könnte. Ich erlebe 
das häufig bei jungen Leuten, die sagen: "Was geht miCh 
das an? Ich habe damals niCht gelebt, ich bin nicht schul
dig geworden, ich verbitte mir, darauf angesprochen und in 
irgendeiner Weise belangt zu werden". Gerade wer das niCht 
will, der darf dieses Problem nicht verdrängen. Hier liegt 
eine bedeutende Gefahr für die DemOkratie in der Bundesre
publik. Wenn dieses Problem nicht geistig kulturell gelöst 
wird, sind Situationen denkbar, in denen durchaus das 
explodieren kann, was ,man heute noch mit einigen Versiche-
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rungen der Beruhigung Ausländer-Feindlichkeit nennen kann. 
Das hat nichts damit zu tun, daß die Deutschen besonders 
verbohrte und stumpfsinnige, von Xenophobie umgetriebene 
Leute sind, sondern damit tritt etwas auf, was in allen, 
auch demokratischen Ländern, ob nun die Vereinigten Staa
ten oder Frankreich, und in jedem Lande auftritt, wenn 
eine Zuspitzung von explosiven sozialen Situationen mit 
dem Gefühl einer ernsthaften Bedrohllllg der eigenen Identi
tät zusammenfließt. Die politische, Brisanz des Themas der 
Ausländerkriminalität in der Bundesrepublik liegt genau an 
diesem Punkt. Wenn die Bevölkerung in der Bundesrepublik, 
vielleicht noch nicht aufgrund der vorliegenden Situation, 
aber einer sich weiter in diese Richtung verstärkenden und 
verschlechternden Tendenz, den Eindruck einer drohenden 
Ausländerkriminalität haben sollte, wird sich auch das 
Verhalten und die Reaktion der Bevölkerung gegenüber Aus
ländern ändern. Darum kann jeder, der an einer auch kul
turellen und geistigen Vermittlung zwischen den Vertretern 
unterschiedlicher Nationen, Kulturen und Überzeugungen in 
unserem Land interessiert ist, gar niCht früh genug daran 
denken und muß alles tun, was in seinen Kräften steht, 
damit das Problem der Ausländerkriminalität so schnell wie 
mögliCh eine effiziente, Lösung findet. Keiner kann lang
f~istig oder mittelfristig mehr für unsere Demokratie tun 
als der " der das Problem auch im' Inkubationszustand ernst
nimmt und darüber nachdenkt, was man tun mUß und tun kann. 
Ich habe meine Aufgabe in diesem Referat nur darin gese
hen, darauf aufmerksam zu machen, daß wir es bei allen 
sich stellenden rechtlichen, sozial-technischen und psy
chologischen Problemen mit einem interkulturellen und 
interreligiösen Problem von einer gar niCht zu überschät
zenden Bedeutung zu tun haben. Wir sind auf diese Seite 
der Problematik wenig vorbereitet. Die Beschwörung der 
Universalität der AUfklärung und der aus ihr hervorgegan
genen republikanischen demokratischen Ordnung allein wird 
dazu niCht ausreichen. Es mUß die Erinnerung hinzukommen, 
welcher geistigen Herkunft und Kraft auch diese aufgeklär
te Universalität siCh verdankt, nämlich keiner anderen als 
dem Christentum. Alle Formen der Universalität, die heute 
auch pOlitis~h diSkutiert werden, entspringen mehr oder 
weniger dem Christentum. Das Christentum hat gerade im 
Verhältnis zu den partikularen Religionen und stammesmäßig 
verfaßten Ethnien zum ersten MaIden Gedanken der Univer
salität gefaßt und durchgesetzt und ist damit der Beginn 
der Aufklärung" Wir brauchen bei aller AUfklärung heute 
eine Erinnerung an die AUfklärung, ohne die es keine Auf
klärung' in der Neuzeit gegeben hätte, und Gott möge es 
geben, daß wir diese schweren Probleme nicht nur in demo
kratischer ,Respektabilität, sondern auch So lösen, wie es 
einem Volk zukommt, das sich einer christlichen ,Herkunft 
verdankt. 
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REAKTIONEN VON POLIZEI UND JUSTIZ AUF 
AUSLÄNDERDELINQUENZ *) 

Bernhard Villmow 

1. Einleitung 

Die Reaktionen von POlizei und Justiz auf Ausländerdelin
quenz können vielfältig sein (1). In der folgenden Analyse 
geht es hauptsächlich um eine Fragest~llung: Gibt es Un
terschiede bei den strafrechtlichen Kontroll- und Sank
tionsmaßnahmen, wenn man die Reaktionen auf deutsche und 
ausländische Täter vergleicht? Gibt es Benachteiligungen 
der Ausländer, ohne daß sachlich zwingende Gründe vorlie
gen (2)? 

Denkbar erscheint, dabei einerseits, daß sich die bei Tei
len der Bevölkerung feststellbaren Stereotypen (3) über 
die Anderßartigkeit und damit prinzipielle Minderwertig
keit oder Gefährlichkeit der Ausländer auch bei den In
stanzen sozialer Kontrolle finden lassen, eingebunden in 
verschiedene Erklärungsmuster und praktizierte KontrOll
strategien (4). Nicht auszuschließen ist außerdem, daß bei 
einem erheblichen Teil der ausländischen Bevölkerung auf
grund von Sprachschwierigkeiten, Unsicherheiten mit,einem 
fremden Rechtssystem, Angst vor drohender Ausweisung etc. 
eine geringere Handlungskompetenz im Umgang mit den Straf
verfolgungsbehörden vorliegen, so daß vielfach zusätZliche 
Probleme im Vergleich zur Situation deutscher Tatverdäch
tiger zu bewältigen sind (5). Die Auswirkungen beider 
Problembereiche können eine erhebliche SchlechtersteIlung 
der 'Ausländer zur Folge-haben. 

Die problem~tik ist nicht neü, schon gar nicht, wenn man 
die' ausländische Kriminologie mit einbezieht. Thorsten 
Sellin z. B~ befaßte sich bereits in den 30er Jahren in 
den USA mit den Schwierigkeiten der schwarzen Minorität 
und - speziell auf unser Thema bezogen - mit den Erfahrun
gen der verschiedenen Einwanderergruppen (6). In der Fol
gezeit wurden zahlreiche Studien zur Frage der Diskrimi
nierung und Stigmatisierung einzelner Bevölkerungsteile 
durch das amerikanische Justizsystem durchgeführt. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse erscheinen jedoch reichlich 
widersprÜChlich. Nach Ansicht von Unnever und Hembroff 
gibt e~ bisher nur ein verallgemeinerungsfähiges Resultat: 
"Manchmal wird diskriminiert und manchmal nicht" (7) .. 

. *) Der Beitrag ist die wesentlich erweiterte und überar
beitete Fassung eines Teils einer früheren Anlayse (in 
Festschrift für Heinz Leferenz 1983, S. 323 ff.). Für 
die Unterstützung bei der Materialzusammenstellung 
danke ich den Herren U. Dembski und S. Krause 
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Auch in der Bundesrepublik läßt sieh etwa seit den 70er 
Jahren ein verstärktes Interesse an der Frage nachweisen, 
ob Ausländer bzw. Gastarbeiter in besonderem Maße durch 
die Instanzen sozialer Kontrolle kriminalisiert und eti
kettiert werden. Auf die entsprechenden - allerdings nicht 
sehr zahlreichen - deutschen empirischen Untersuchungen 
zur Reaktion der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der 

'Gerichte und im Strafvollzug wird im folgenden im Rahmen 
einer knappen Übersicht eingegangen. Dabei sind jedoch 
einige einschrän~ende Aspekte zu berücksichtigen: Die 
Studien befaßten sich überwiegend mit jungen Ausländern, 
also Angehörigen der 20 oder 3. Generation. Erwachsene 
waren demgegenüber relativ selten einbezogen worden und 
auch Ausländergruppeng die nicht den sogenannten Gastar
beitern zuzurechnen sind, dürften unterrepräsentiert,sein. 
Überdies wurden tei·lweise nur sehr kleine Stichproben mit 
unterschiedlichen Methoden untersuchte so daß die Ver
gleichbarkeit der Ergebnisse nicht immer gewährleistet 
erscheint (8). Die Methodenvielfalt (z. B~ Aktenanalyse, 
~efragung, teilnehmende Beobachtung) ermöglicht es jedoch~ 
verschiedene Perspektiven und Erkenntnisse einander gegen
überzustellen, so daß ein relativ fazettenreiches Bild 
vermittelt werden kann. 

2. Bevölkerung, POlizei und Ausländerfeindlichkeit 

Wenn im Zusammenhang', mit der Analyse der polizeiliChen 
Ermittlungstätigkeit zunächst auf die Einstellungen der 
Bevölkerung gegenüber Ausländern eingegangen wird, läßt 
sich dies mit verschiedenen Überlegungen,begründen. Zum 
einen gilt als gesichert, daß über 90 % der bekanntgewor~ 
denen Straftaten durch Anzeigen aus der Bevölkerung zur 
Kenntnis der POlizei gelangen (9). Wenn sich bereits in 
diesem Bereich der privaten Anzeigeerstattung eine durc'h 
möglicherweise vorhandene Vorurteile und ausländerfeindli
che Einstellungen geprägte erhöhte Kontrollbereitschaft 
seitens der Bevölkerung auswirkt (10), ist zu fragen, ob 
hier die Beamten den 'input' filtern (11), oder ob sie auf 
der Basis von eigenem Mißtrauen den Ausländern gegenüber 
die bereits intensivierte Kontrolle fortsetzen (12) und 
eventuell noch verstärken. Damit wäre auch die zweite 
Überlegung angesprochen: Sieht man die Polizei' als inte~ 
gralen Bestandteil der Gesellschaft an, ist nicht auszu
schließen, daß in dieser Gruppe ähnliche Vorstellungen 
über "die Ausländer" verbreitet sind wie in der Bevölke
rung, was sich - je nach Ausprägung zumindest teilweise -
auch im alltäglichen Handeln niederschlagen könnte. 

Überprüft man die einschlägige Einstellungsforschung, muß 
man sich allerdings zunächst beWUßt machen,daß ein enger 
Zusammenhang zwischen sozialen Einstellungen und tatsäch
lichem Verhalten bisher nicht nachgewiesen werden konnte 
(13). Insoweit erscheint es nicht zwingend, daß negative 
Einstellungen gegenüber Ausländern zu erhöhter ' Anzeige-
und Kontrollbereitschaft führen (14), eine gewisse Plausi
bilität ist dieser Überlegung aber auch nicht 'abzuspre-
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chen. Nach einer Untersuchung des Infas-Instituts war Ende 
1981 knapp die Hälfte der Bevölkerung der Gruppe zuzuord
nen~ die als ausländerfeindlich gilt. 42 % der 1.600 Be
fragten stimmten der These zu, die hohe Kriminalität in 
der Bundesrepublik sei vor altem darauf zurückzuführen,' 
daß es so viele Ausländer gebe. 43 % akzeptierten die 
Aussage: Wenn man sich bei uns als Deutscher nicht mehr 
wohlfühlen kann und sieb bedroht fillllt, dann liegt das vor 
allem daran, daß es hier zu viele Ausländer gibt. 48 % 
waren mit der Ansicht einverstanden: Wenn bei uns ganze 
Wohnungen verkommen und verdrecken und unsicher werden, 
dann liegt das an' den zu vielen AUSländern (15). 

Da diesen Meinungsanalysen entgegengehalten werden kann, 
sie seien nicht gerade neuesten Datums, wird im folgenden 
auch auf einige Studien aus den letzten Jahren eingegan
gen, die allerdings den NaChteil haben, daß der Aspekt der 
Kriminalität nicht direkt angesprochen wurde. Anfang 1985 
wurden im Auf trag, des Bundesministers des Innern im Rahmen 
einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe über 2.000 Perso
nen interviewt. Dabei sollten die Einstellungen der deut
schen Bevölkerung zu aktuellen Problemen der Ausländerpo
litik ermittelt werden. Zusammenfassend kommt die Studie 
zu dem Ergebnis, es sei nicht gerechtfertigt, die Bevölke
rung der Bundesrepublik pauschal ausländerfeindlich zu 
nennen. Mit empirischen Daten sei dies nicht zu belegen 
(16). Betrachtet man allerdings einzelne Fragenkomplexe 
der Studie und die entsprechenden Antworten, muß offen 
bleiben, ob von einem neutralen bis ausländerfreundlichen 
Meinungsklima ausgegangen werden kann. So erklärtenz. B. 
fast drei Viertel der Befragten, sie seien der Ansicht, 
daß die meisten Deutschen gegen die AUSländer eingestellt 
seien und daß sich an diesem Stimmungsbild in den näChsten 
Jahren auch kaum etwas ändere (17). Deutlich wurde auch, 
daß die Ausländerfrage in der Bundesrepublik oft mit einer 
Türkenproblematik verbunden wurde. In diesem Zusammenhang 
zeigten siCh erhebliche Vorbehalte und unter allen, im 
Rahmen einer Toleranzermittlung getesteten Ausländergrup
pen, stießen die Türken auf die geringste Toleranzbereit
sChaft (18). 

Gleichwohl gibt es nach Ansicht der Meinungsforscher,! 
l;angfristig gesehen, eine positive Entwicklung. Generell 
habe siCh die Bereitschaft, den Aufenthalt von Gastarbei
tern zu akzeptieren, erhöht, auch wenn sie immer noch die 
Einstellung einer Minderheit sei. Verglichen mit dem Jahr 
1981 würden sich 1988 weniger Befragte für eine Rückkehr 
der Gastarbeiter in ihre Heimatiänder aussprechen: 1981 
waren es zwei Drittel, 1988 meinten "nur" noch 51 %, die 
aus1ändichen Mitbürger sollten nicht hierbleiben (19). 
Verändert man die Fragestellung und prüft die Resonanz der 
Parole "Auslände,r raus! gg g zeigt siCh aber ergänzend, daß 
doch mit einer ,erheblichen Gruppe von grundsätZlichen 
Ausländergegnern zu rechnen ist, denn 11 % meinten im 

. Januar 1987, die ~orderung sei voll und ganz berechtigt 
und 26 % hielten sie in vielen Fällen für berechtigt (20). 
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Es stellt sich nun die Frage, inwieweit man von ähnlichen 
Einstellungen bei Teilen der POlizei ausgehen mUß. Größere 
Untersuchungen liegen hierzu - 'Soweit ersichtlich - nicht 
vor. Zwar wurde bereits seit langem von Vertretern des 
Etikettierungsansatzes darauf hingewiesen, daß auch auf 
der Ebene formeller sozialer Kontrolle Alltagstheorien 
über Kriminalität "als Entscheidungskriterien und Organi
sationsprinzipien für den Einsatz und die Verwendung von 
Kontrollressourcen fungieren" (21), doch hat dies bisher 
nicht zu gesicherten Erkenntnissen über ausländerbezogene 
Vorurteilsstrukturen z. B. bei der POlizei geführt (22). 
Die bekannten Untersuchungen von Feest und Blankenburg 
sowie von Steffen (23) sind auf diesen Aspekt niCht de
taillierter eingeg"angen. Zwar erscheint es plausibel, in 
diesem Zusammenhang die Ergebnisse dieser Studien zur 
Frage der unterschicht-diskriminierenden Tendenzen pOli
zeilichen HandeIns heranzuziehen, doch bliebe auch dann 
noch offen, inwieweit die AUSländer ebenso oder anders 
gesehen werden im Vßrgleich zu deutschen Angehörigen der 
sozia1en Unterschichten. 

Zwar zeigt sich in der Untersuchung von Rodel, daß die 
befragten POlizisten in den 70erJahren - verglichen mit 
anderen Gruppen - die wenigsten allgemeinen Kontakte zu 
Gastarbeitern hatten, seltener in die entsprechenden Län
der reisten sowie Kenntnisse und Erfahrungen über Auslän
der eher vom "Hörensagen" erwarben. Zwar wurde außerdem 
deutlich, daß sie die Gastarbeiter stärker mit negativen 
EigenSChaften belegten und eher dazu tendierten, solchen 
Personen Merkmale von Kriminellen zuzuordnen (24). Doch 
bleibt die Frage,' ob mit diesen etwa 15 Jahre alten Er
kenntnissen auch die POlizeibeamten der aOer Jahre be
schrieben werden können (25). 

In zwei neueren Untersuchungen wird die Tätigkeit der 
POlizei aus der SiCht der Betroffene:n geschildert. Hambur
ger u. a. befragten 100 männliche ausländische Jugendliche 
·bezüglich ihres delinquenten Verhaltens und analysierten 
in·diesem Kontext die Verarbeitung von Kontrollerfahrun-
gen. Aus den BeriChten läßt sieh entnehmen, daß sich die 
Jugendlichen teilweise erheblich diSkriminiert fühlten. 
Die Autoren stellen in der vom BKA betreuten Studie fest, 
sie seien hinsichtlich der pOlizeilichen Strategien ·ge
neigt, "eine höhere KontrOlle ausländischer Jugendlicher, 
selektive Verdachtsstrukturen und eine im Kern stigmati
sierende Behandlung zu unterstellen" (26). 

Auch die Münchner Untersuchung von Bielefeld u. a. basiert 
auf Interviews mit ausländischen Jugendlichen. Die Ergeb
nisse bezüglich der POlizeikontakte bestätigen teilwe"ise 
das von Hamburger u. a. gezeichnete Bild. Zwar werden im 
Überblick über alle 30 Interviews POlizisten im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens in der Häl·fte der Fälle als korrekt 
und routiniert wahrgenommen, doch ergeben die Darstellun
gen auch ein Bild der polizei, "das gekennzeichnet ist 
durch massiven Einsatz körperlicher Gewalt, diskriminie-
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rendes Verhalten und überzogene Verwendung pOlizeilicher 
Mi ttel e~ (27). 

In einer erst kürzlich veröffentlichten Studie versucht 
ManseI die hier beschriebene verstärkte formelle Kontrolle 
nicht nur mit allgeme"inem Mißtrauen und Vorurteilen zu 
erklären, sondern auch mit Erkenntnissen 6 die die Polizei
beamten aus der Kriminalstatistik entnehmen. Ein überpro
portionales Ansteigen der Ausländerkriminalität_- so wird 
vermutet - läßt ein Meinungsbild entstehen, das es den 
Beamten erleichtert, "ein bei ihnen angezeigtes oder 

, selbst beObachtetes Verhalten eines ,Ausländers als krimi
nell einzustufen (28)8 Werden die 'statistischen Daten un
kritisch wahrgenommen, eventuell von der Presse oder im 
SChrifttum noch in verkürzter Art und Weise verarbeitet 
und verbreitet (29), kann ein siCh selbst immer wieder 
verstärkender "Teufelskreis" entstehen (30), der die All
tagstheorien von Bürgern und Beamten bestätigt und die 
Rechtfertigung für eine besondere Kontrolle von Minderhei
ten liefert'" 

Gleichwohl kann insgesamt niCht von der vorurteilsbehafte~ 
ten POlizei gesprochen werden. Ebenfalls ist es nicht 
richtig, anzunehmen, daß auch die Ausländer überwiegend 
negative Einstellungen der POlizei gegenüber entwickelt 
haben. Vielmehr ist, wie üblich, das Bild differenzierter. 
Bei der POlizei dürfte, wie auch in der Bevölkerung, ein 
mehr oder weniger großer Teil der Beamten negative Ein
stellungen gegenüber AUSländern entwickelt haben, die auch 
das Alltagshandeln beeinflussen. In einem Gutachten aus 
Berlin wird auf Erfahrungen verwiesen, wonach 25 % pOli
zeilicher Seminarteilnehmer eine grundsätZlich ablehnende 
Haltung gegenüber AUSländern zeigten, 25 % integrationsbe
reit eingestellt waren und 50 % zur Gruppe der "Neutralen" 
gehörten (31) .. Hier können nicht nur berufliche Erfahrun
gen, sondern auch gruppendynami sche Aspekte.,z. B. in der 
Dienststelle eine ROlle spielen (32). Dies führt teilweise 
sogar so weit, daß detaillierte EinSChätzungen des Verhal
tens z. B. junger AUSländer gegeben werden. Danach gelten 
- im Berliner BereiCh ~Jugoslawen und GrieChen als eher 
"unauffällig", Türken als "recht aggressiv Wi und "in letz
ter Zeit impertinent eU 

g junge Libanesen als IIvÖllig unkon
trolliert, gewalttätig, frech, arrogant, verbohrt, verlo
gen, abweisend, verschlagen und unverschämt bis beleidi
gendeI, Tamilen dagen als "lammfromm und schicksalsergeben, 
eher harmlos und MärChen erzählend" (33). Diese Erkennt
nisse sollten zwar angesichts der erfaßten nur 29 POlizei
beamten niCht überbewertet werden p asläßt siCh aber ah
nen, auf welche Weise sich, bestimmte Einstellungen entwik
keln. 

In diesem Zusammenhang haben die Berliner Gutachter eine 
Reihe von Maßnahmen vorgeschlagene die zum Abbau von Vpr
urteilsstrukturen führen können (34). Bei der hier ange
sprochenen detaillierten Information und Weiterbildung 
bezüglich sozialer Hintergründe, Mentalitäten und Wert-
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orientierungen etc. sollten 'aber auch die bereits erwähn
ten allgemein erfaßten Einstellungen der Ausländer'gegen
über der POlizei vermittelt werden. Im Gegensatz zu viel
leicht weit verbreiteten Erwartungen zeigte sich nämlich 
in verschiedenen Studien, daß die Strafverfolgungsbehörden 
von den Ausländern generell nicht negativ eingeschätzt 
werden. So wurden z.B. im Jahr 1981 50 im Saarland lebende 
italienische, türkische und deutsche Jugendliche aus der 
sozialen Unterschicht befragt, inwieweit sie sich durch 
die POlizei kontrolliert fühlen und welche Einstellungen 
sie ihr gegenÜber hab~n8 Entgegen den ursprünglichen An
nahmen waren die ausländischen Jugendlichen in ihren Wohn
gebieten nicht einer - Subjektiv betrachtet - erhöhten 
sozialen Kontrolle ausgesetzt. Die deutschen und türki
schen Probanden hatten 'die häUfigsten und die Italiener 
die geringste Kontrolltätigkeit wahrgenommen (35). Bei der 
Überprüfung der individuellen Kontakte waren die deutSChen 
Jugendlichen nicht nur öfters angezeigt worden, sondern 
gerieten auch häUfiger in pOlizeiliche Stre'ifenkontrollen 
(36). Aufgrqnd dieser Erfahrungen erSCheint es deshalb 
verständlich, daß die befragten AUSländer das Verhalten 
der POlizei seltener negativ im Vergleich zu den deutschen 
jugendlichen beurteiltene Die Gründe für die positiven 
Einstellungen sind leider niCht angegeben worden. Hin
sichtlich der verbleibenden negativen Aspekte wurde fest
gehalten, daß die deutschen Probanden vorwiegend ein ge
walttätiges aber auch ungerechtes und herablassendes Ver
halten der Beamten anprangerten, während Türken und Ita
liener die ungleiche Behandlung von Deutschen und Aus
ländern kritisierten (37). 

In einer weiteren saarländischen Studie, in der mit 39 
jungen Deutschen; Türken und Italienern Intensivinterviews 
durchgeführt wurden, ergaben siCh zwar im Gegensatz zu den 
soeben geSchilderten Wahrnehmungen, Subjektiv erhöhte 
Kontrolltendenzen gegenüber den AUSländern (38). 'Gleich
wohl sahen die jungen Befragten die POlizeibeamten viel
fach nicht negativ, sondern betrachteten sie "als Perso
nen, die ihre Pflicht erfüllen und dabei größtenteils 
gerecht verfahren" (39)., 

In diesem Zusammenhang wird wohl zu,Recht vermutet, daß 
solche relativ positiven Urteile auch auf der Basis von 
weniger guten Erfahrungen mit der POlizei im Heimatland 
zustande kommen. Einem Teil der deutschen Beamten wird 
zwar eine vorurteilsbehaftete Handlungsweise zugeSChrie
ben, die siCh insbesondere in einer Ungleichbehandlung von 
DeutSChen und AUSländern zeige, verglichen mit der heimat~ 
lichen, erSCheint aber die deutsche POlizei immer noch als 
vergleichsweise korrekt (40). So gesehen können auch die 
Antworten von 219 GrieChen nicht überraschen, die im Jahr 
1983 die Arbeit der POlizei in Stuttgart einSChätzen sOl,l
ten. Nahezu zwei Drittel waren der Ansicht, die Tätigkei,t 
der Beamten sei mindestens mit "gut" einzustufen, nur 
jeder Zehnte kam zu einem negativen Ergebnis (41)6 
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Die ,bereits erwähnten Berliner Gutachter gelangen daher 
auch in Verbindung mit ähnlichen Erkenntnissen aus eigenen 
Erhebungen zu dem Schluß, das Verhältnis zwischen Auslän
dern und POlizei scheine schon jetzt weniger belastet zu 
sein als weitgehend angenommen werde (42). Auch wenn hier 
vielleicht noch in mehrfacher Hinsicht zu differenzieren 
wäre, z.B. bezogen auf einzelne Bundesländer, einzelne 
Ausländergruppen, einzelne Sachverhalte etc., sCheint der 
in der Feststellung liegende Grundgedanke richtig zu sein. 
Danach sind nämlich Entwicklungsprozesse auf beiden Seiten 
denkbar, die auf der Basis vielfältiger Bemühungen (43) 
zum Abbau von gängigen Vorurteilen führen können. Dies 
wiederum könnte nicht nur zur Vermeidung von Mißverständ
nissen beftragen, sondern auch ,zur Reduzierung des erhöh
ten Strafverfolgungsdrucks (44), dem Ausländer - zumindest 
teilweise - gegenwärtig ausgesetzt erscheinen (45). Inwie
weit in diesem Zusammenhang allerdings bereits auf der 
Ebene der Staatsanwaltschaften Abschwächungen erfolgen, 
soll im folgenden überprüft werden. 

3. Staatsanwaltschaftliehe Entscheidungen und Nationali
tät der Tatbeteiligten 

In der Studie von Blankenburg, Sessar und Steffen wurde 
'zunächst vermutet, daß sieh auch bei den staatsanwalt
schaftlichen Entscheidungen negative Ausländerstereotype 
auswirken, und zwar insbesondere bei den Delikten, bei 
denen sich die Bevölkerung besonders herausgefordert fühlt 
(46). Im Verlauf der Analyse zeigte sich aber, daß die 
Ausgangssituation der Ausländer sich deswegen günstiger 
gestaltete, weil sie bei, entscheidungsrelevanten Kriterien 
wie Geständnisbereitschaft und Vorstrafenbelastting gegen
über den Deutschen im Vorteil waren. Die Ausländer zeigten 
sich, indem sie sich teilweise auf 'ihre Sprachschwierig
keiten zurückzogen, wesentlich seltener geständnisbereit. 
Ein Ergebnis, das auch durch eine Bremer Untersuchung in 
Verbindung mit Sexualdelikten bestätigt wurde. Fast resig
nativ heißt es dort: "Geständnisse ausländischer Straftä
ter über Vergewaltigungsdelikte sind nicht zu erlangen" 
(47). FOlgeriChtig wird in den Studien dann auch wahrge
nommen, daß die POlizei in diesen speziellen Bereichen die 
Verfahren signifikant häufiger als beweisschwierig an die 
Staatsanwaltschaft abgibt (48). 

Die geringere Vorbelastung der Ausländer dürfte zum Zeit
punkt der Freiburger Staatsanwaltschaftsuntersuchung auf 
die damals noch durchschnittlich kürzeren AUfenthaltszei
ten der Gastarbeiter, vorangegangene Selektionen der Aus
wahlkommissionen, die ausländerrechtliehe Abschiebepraxis 
und reduzierte Erkenntnismöglichkeiten bezügliCh etwaiger 
Vorstrafen im Heimatland zurückzuführen sein (49). 

Im. Ergebnis zeigten sich keine großen Unterschiede bei der 
Einstellung von Verfahren gegenüber Deutschen und Auslän
dern. Im Zusammenhang mit § 170 II StPO gab es nur bei Be
trugsfällen statistisch signifikante Resultate, mit einer 
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größeren Einstellungschance bei Verfahren gegenüber Au's-, 
ländern. Die Daten bei den Entscheidungen nach §§ 153 ff. 
StPO wiesen, soweit ersichtlich, eine ähnliche Struktur 
auf (50), so daß insgesamtfestgehalten werden konnte: "Es 
sind Deutsche, die eher mit einer Verfolgung rechnen müs
sen als Aus länder" ( 51 ) . 

Nun mag, angesichts relativ geringer absoluter Zahlen, 
gegenüber der Freiburger Studie eingewandt werden, sie sei 
in diesem Zusammenhang weniger aussagekräftig. Eine we-, 
sentlich umfangreichere Berliner Untersuchung, deren Er
kenntnisse sich auf fast 5000 junge Ausländer und mehr als 
1000 deutsche Tatverdächtige beziehen (52), bestätigt 
jedoch das bisher gewonnene Bild. Bei beiden Gruppen wur
den, auf der Basis einer weitgehend ähnlichen Delinquenz
struktur, nahezu zwei Drittel der Verfahren eingestellt, 
wobei die Ausländer etwas höhere Prozentwerte aufwiesen 
(53). Die einzelnen Einstellungsarten (s§ 170 11, 153 ff. 
StPO, 45 JGG etc.) waren annähernd gleich verteilt, ob
wohl auch hier von verstärkten Beweisschwierigkeiten bei 
den Ausländern die Rede war (54)'. Interessant erSCheint in 
diesem Zusammenhang ein deliktsspezifisches Ergebnis: 
Während bei Raub und räuberischer Erpressung die Anklage
quote bei den deutschen Probanden wesentlich höher war im 
Vergleich, zu den Ausländern, hatten letztere bei dem Tat
bestand'Widerstand gegen die Staatsgewalt wesentlich ge
ringere Chancen als die DeutSChen hinsichtlich einer Ver
fahrenseinsteIlung (55). 

Sieht man einmal von solchen speziellen Unterschieden ab, 
wäre nach den hisher erörterten Daten von einer ungefähren 
Gleichbehandlung der beiden Gruppen auf der staatsanwalt
schaftlichen Ebene auszugehen (56). Umfangreiche Analysen 
von Mansei, der sich in den letzten Jahren intensiv mit 
der Problematik auseinandergesetzt hat, deuten neuerdings 
jedoch darauf hin, daß die Staatsanwaltschaft in wesent
lich größerem Umfang zugunsten der Ausländer als Selek
tionsinstanz handelt, als bisher angenommen werden konnte. 
Nach diesen Daten wurde in den Jahren 1978 bis 1982 - be
zogen auf fünf Bundesländer - bei 65 % der männlichen, 14 
bis unter 21 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen Anklage 
erhoben, während diese Quote bei den entsprechenden Al
tersgruppen der Türken und Italiener unter 53 % lag' (57). 
AngesiChts der wesentlich höheren Einstellungsquote bei 
den Ausländern geht ManseI davon aus, daß in den Phasen 
vorher "einerseits Qie BeVÖlkerung insbesondere gegenüber 
den jungen Ausländern eine erhöhte Anzeigebereitschaft 
zeigt und andererseits die POlizei gegen diese auch nach 
Bagatellen und Privatstreitigkeiten ein Ermittlungsverfah
ren einleitet, diese zusätZliCh bei Streifenfahrten eher 
verdächtigt, eine unter Strafe gestellte Handlung ausge
führt zu haben (58). Nach diesen Erkenntnissen kommt der 
Staatsanwaltschaft dann eine Art "Ausgleichsfunktion" zu,' 
d. h. der verstärkte Verfolgungsdruck wird aufgefangen 
durch eine erhÖhte Einstellungsrate bei den Bagatelldelik
ten (59), wobei - und das wird ausdrücklich festgehalten -
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die Einstellungen nicht dadurch bedingt seien, daß beson
dere AUfklärungsschwierigkeiten etc. vorlägen (60) .. 

4. Untersuchungshaft bei Ausländern 

Zur Sicherung des <Strafverfahrens wird bei Vorliegen der 
Voraussetzungen der §s 112 ff. StPO die Untersuchungshaft 
gegen einzelne Beschuldigte angeordnet. Vielfach wird in 
diesem Zusammenhang den Strafverfolgungsbehörden vorgewor
fen, sie würden bei den Ausländern geradezu klischeehaft 
von Fluchtgefahr ausgehen und deswegen kämen solche Be
schuldigten wesentlich schneller in Haft (61). Die vorlie
genden empirischen Studien zeigten in der Tat ziemlich 
übereinstimmend, daß die Ausländer einen hohen Anteil an 
der Gesamtzahl der Untersuchungsgefangenen aufweisen~ In 
den Studien von Jehle'und Gebauer lag die Quote bei etwa 
25 % (62), die D~ten von Pfeiffer - bezogen auf junge 
Untersuchungsgefangene - verweisen teilweise auf noch 
höhere Haftrisiken (63) und auch österreichische Analysen 
zeigen tiberhöht<e Ausländerraten .( 64) . 

In der ~useinandersetzung mit diesen Resultaten wird zu 
Recht darauf hingewiesen, daß hier nicht unbedingt selek
tive Strategien die Ursache seien. Möglicherweise gebe es 
ja Unterschiede hinsichtlich der biographischen Merkmale p 

der sozialen Lebenslage und der kriminellen Aktivitäten 
(65)~ Entsprechende Kontrollen in der österreiChischen 
Arbeit zeigten jedoch, daß Ausländer im allgemeinen nicht 
schlechtere, eher sogar günstigere Voraussetzungen aufwie
sen, um von einer Inhaftierung abzusehen (66)8 Und auch 
die deutschen Befunde lassen erkennen, daß z.Bo beim Haft
grund Fluchtgefahr häufig übersehen wird, daß bei vielen 
Ausländern - insbesondere den Gastarbeitern - längere 
Aufenthaltszeiten vorliegen bzwe der Aufenthalt auf Dauer 
angelegt ist (67) und - zumindest bei Jugendlichen< und 
Heranwachsenden - die familiäre Integration teilweise 
intensiver erscheint als bei den deutschen Tatverdächtigen 
(68). 

Aber nicht nur bei der Anordnung der Untersuchungshaft, 
sondern auch im weiteren Verlauf, können sich verstärkt 
Nachteile für die ausländischen Insassen ergebene So zeig
te sich, daß ausländische Jugendliche und Heranwachsende 
teilwei$e länger einsitzen müssen als die Vergleichsgruppe 
(69) und auch ZQB8 bei der Haftverschonung nicht in adä-
quatem Maß berücksiChtigt werden. In der umfangreichen 
Studie von Gebauer ergab sich, daß die Ausländer zwar in 
stärkerem Umfang aussetzungsbegünstigende Merkmale aufwie
sen, die Haftverschonungsquote jedoch trotzdem nicht höher 
ausfiel als bei den Deutschen. <Da auch in Verbindung mit< 
Formen der vorzeitigen Haftbeendigung die Ausländereigen
schaft sich negativ auswirkte, kann neine benachteiligende 
Behandlung dieser Beschuldig~:en kaum noch verneint werden" 
(70). 
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5. Situation der (jungen) Ausländer'in der Hauptverhand
lung 

Im jugendstrafrechtlichen SChrifttum wird die Bedeutung 
einer durch den Vorsitzenden verständnisvoll gestalteten 
Hauptverhandlung betont. Sie könne für steh allein schon 
von einigem erzieherischen Wert für den jugendlichen Ange
klagten sein (71). Neuere empirische Untersuc~ungen, bei 
denen Betroffene üb~r ihre Eindrücke befragt wurden, las
sen jedoch erkennen, daß auch häufig deutsche Probanden 
mit verständnisschwierigkeiten zu kämpfen hatten, sieh nur 
verhört, routinemäßig behandelt, in ihrer P~rsönlichkeit 
nicht erfaßt und ohne Interesse des Richters an den 'Hin
tergründen der Straftat verurteilt sahen (72). 

Insofern mUß man erwarten, daß die Probleme bei Ausländern 
noch verstärkt auftreten (73). Im Zusammenhang mit der 
Kontrollebene Hauptverhandlung geht es im folgenden um 
zwei Fragestellungen: Wie sieht generell ,das Verhandlungs
klima aus und wie wird es von den Ausländern empfunden? 
Darüber hinaus: Inwieweit läßt sieh eine unterschiedliche 
Sanktionspraxis bei Deutschen und Ausländern erkennen? 

5.1 Die von Hamburger u.a.- untersuchten jUngen auslän
dischen Probanden fühlten sich weitgehend ungerecht behan
delt, standen dem Verfahren überfordert gegenüber und 
kamen mit der Situation der Hauptverhandlung und dem Ur
teil in den seltensten Fällen zurecht. Die Autoren fassen 
zusammen: "Auf der Basis vÖlligen Unverständnisses für 
gerichtliche bzw. strafrechtliche Bewertungsmaßstäbe ent
wickeln solche Jugendliche das Gefühl einer ausgeprägten 
Fehlbewertung, lehnen ihre gerichtliche Würdigung ab und 
vermuten am Ende die Ausländerfeindlichkett der Justiz als 
Ursache ihrer verurteilung" (74). 

Auch Bielefeld u.a. stellen zunächst fest, daß die meisten 
jungen Ausländer ,mangels Vor information und Vorerfahrung 
nicht in der Lage sind, ihre ROlle als Angeklagter kompe
tent zu übernehmen (75). Neben den allgemeinen Benachtei
ligungen als Jugendliche und Angehörige der sozialen Un
terschicht (76) haben sie zusätzliche Probleme bei der 
Einordnung der Ereignisse und Interaktionen zu bewältigen. 
Aus der Sicht der Befragten erschien das Jugendgericht als 
eine bedrohliche und feindlich eingestellte Instanz, die 
selten die Lebenswelt und Motivationsstruktur der Ange
klagten adäquat erfassen kann. Die eigene Unfähigkeit 
wiederum, sieh vor Gericht bestimmten Erwartungen anzupas
sen, sich "richtig" zu verhalten, führte offensichtlich 
auch zu Entscheidungen, die von den Jugendlichen als zu 
hart empfunden und nicht "angenommen" wurden. Wie schon in 
der Untersuchung von Hamburger u. a. wurde in der subjek
tiven Auseinandersetzung mit dem Urteil von der Ausländer-
feindlichkeit der Richter ausgegangen (77)~ 

Zu Recht wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
daß solche Einstellungen, auch wenn. sie objektiv niCht 
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berechtigt erscheinen, im Rahmen eines sChlüssigen Argu
mentationssystems d~r jungen Ausländer dazu führen können, 
daß Resozialisierungsversuche erheblich erschwert werden 
(78) .. Nicht unwichtig erscheinen in diesem Kontext ergän-
zende Studien der Berliner Autorengruppe Ausländerfor
sehung, in denen durch teilnelunende Beobachtung geklärt 
werden sollte, wie nUnbeteiligte" die einzelnen Rollen und 
Strategien in Verfahren gegen junge Deutsche und Ausländer 
beurteilen (79). Die Einschätzung der Atmosphäre ergab 
kaum Unterschiede in der Verhandlungsführung in bezug auf 
Ermutigung, Ruhe und Sachlichkeit. Nach den Analysen war 
da~on auszugehen, daß von .einer Ungleichbehandlung nicht 
gesprochen werden kann. Daß die Würde des Angeklagten 
verletzt wurde, daß die Prozeßbeteiligten die Wert- und 
Normvorstellungen der ausländischen Angeklagten nicht 
berücksichtigten, ist in einzelnen Verfahren zwar beobach
tet worden, jedoch waren Diskriminierungen nicht festzu
stellen (80). Ungefähr in der Hälfte der kontrollierten 
Verfahren wurden Suggestivfragen wahrgenommen, bei Ver
handlungen gegen deutsche Angeklagte kam dies.· jedoch nur 
in etwa 20 % der Fälle vor. Möglicherweise hängen diese 
Erkenntnisse aber zusammen mit der schon erwähnten unter
schiedlichen GeständniSbereitschaft der beiden Probanden
gruppen, bei denen die Deutschen wesentlich geständnis
freudiger waren als die Ausländer (81). Letzteres Ergebnis 
dürfte allerdings auch beeinflußt werden durch die mögli
che Ausweisung nach einer Verurteilung, eine zusätzliChe 
Sanktion, die die jungen Deutschen ja nicht zu befürchten 
haben. 

5.2 Im Bereich der Strafzumessung erscheint inzwisChen 
- zumindest dogmatisch - geklärt, daß die Ausländereigen
schaft eines Angeklagten nicht straf schärfend berücksich
tigt werden darf, da dies einen Verstoß gegen Art. 3 GG 
bedeuten würde (82). Eingrößerer Teil der Bevölkerung 
traut der Justiz aber in diesem Zusammenhang nicht sehr 
viel zu, vielmehr liegen ausgeprägte Vorstellungen über 
eine entsprechende Ungleiehbehandlung vor. In einer Befra
gung von mehr als 1.800 Probanden meinten 42 %., daß, auch 
wenn es sich um dasselbe Delikt handle, bei Gericht deut
sche Bürger besser wegkommen als Ausländer bzw.'Gastarbei~ 
ter ,( 83) .. 

Analysiert man in diesem Zusammenhang die einschlägigen 
empirischen Daten, ergibt sich ein recht unterschiedliches 
Bild. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß metho
dische Aspekte wie Vergleichbarkeit des Delikts, des Scha
densumfangs, der Vorstrafenbelastung etc. (84) nicht 'in 
allen Studien beachtet wurden. 

Nach Kaiser gibt es in der Strafzumessungspraxis, wenn man 
die Deutschen und die Gastarbeiter vergleicht, keine nen
nenswerten UnterSChiede. Letztere würden häUfiger mit 
Geldstrafen belegt, erhielten' aber weniger häUfig zur Be
währung ausgesetzte Freiheitsstrafen. Gegen die sonstigen 
Ausländer gebe es mehr Freiheitsstrafen, die auch voll-
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streckt würden (85). Diese Angaben beziehen sieh aller
dings nur auf das Land Baden-Württemberg und das Jahr 
1974, ohne Kontrolle der bereits erwähnten Faktoren. 

Von Albrecht und Pfeiffer wurde für die Jahre 1976 und 
1977 überprüft', ob sich die jugendstrafrechtliehe Sank
tionspraxis gegenüber Deutschen und Ausländern im Bereich 
des Landgerichts München unterscheidet. Bei der Jugend
strafe gab' es nur geringfügige Differenzen. Zwar erhiel
ten,wenn man beide Jahre zusammen betrachtet, die auslän
dischen Jugendlichen und Heranwachsenden insgesamt etwas 
weniger Jugendstrafe, andererseits wurde bei ihnen die 
Strafaussetzung zur Bewährung seltener angeordnet. Aller-
,dings wurde auch deutlich, daß gegenüber ausländischen An-' 
geklagten erheblich seltener Erziehungsmaßregeln bzw. die 
"milderen" Zuchtmittel, Verwarnungen, Wochenend-Freizeit
arrest oder die Zahlung eines Geldbetrags, eingesetzt wur
den. Am Beispiel des einfachen Diebstahls zeigte Sich, daß 
Jugendarrest bei ausländischen Jugendlichen wesentlich 
häufiger angeordnet wurde als bei deutschen, während bei 
den Erziehungsmaßregeln ein umgekehrter Trendfestzustel- . 
len war (86)~ 

Neuere Erkenntnisse lassen sieh hier einer Studie entneh
men, die sich auf Jugendliche und Heranwachsende in Nie
dersachsen zwischen 1980 und 1984 bezieht. Danach nahmen 
in diesem Zeitraum die ,Anteile der harten Sanktionen, 
gemeint sind Arrest- und Haftstrafen, bei den Ausländern 
mehr als bei der deutschen Vergleichsgruppe zu. Diese 
Aussage galt insbesondere für die in diesem Zusammenhang 
kontrollierten Tatbestände Diebstahl und Unterschlagung 
sowie Raub (87). Nach Savelsberg wäre bei den Ausländern 
aber eher ein geringerer Teil harter Sanktionen zu erwar
ten gewesen, weil sie z.B. seltener als Wiederholungstäter 
in Erscheinung traten (88)~ In Verbindung mit der Verhän
gung von Jugendarrest wurde überdies deutlich, daß sie 
zwar bei allen Sozialisationsbedingungen, die typischer
weise von Richtern als Entscheidungskriterien herangezogen 
werden, günstiger abschneiden als die deutschen Probanden, , 
gleichwohl aber schneller eingewiesen werden (89). 

WidersprÜChlich bleiben schließlich die Informationen, die 
sieh auf die Strafzumessung bei Vergewaltigung beziehen. 
Bei 171 im Jahr 1982 in Bayern erfaßten Fällen wurde den 
35 Ausländern zwar erheblich seltener die verminderte 
Schuldfähigkeit zugebilligt 0 Die durchschnittliche Strafe 
fiel aber nahezu gleich aus (A: 2 J 4i 1 Mi D: 2 J 6, 1 M) 
(90). In der Studie von Steinhilper ergaben sieh demgegen-, 
über, wenn auch nur bei der vollendeten Vergewaltigung, 
signifikante Unterschiede. Der Autor kommt hier zu folgen
dem SChluß: "Bedenken wir 'jedoch, daß die Ausländer in 
aller Regel nicht einschlägig vorbestraft sind, oder bes
ser ausgedrückt, daß bei Ausländern sieh einschlägige 
Vorstrafen aus den Strafregisterauszügen nicht entnehmen 
lassen, daß aber die Strafhöhe ganz wesentlich durch eine 
einschlägige Vorverurteilung beeinflußt wird, und sehen 
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dann, daß' gleichwohl die durchschnittliche Strafe von 
Ausländern höher ist als von Deutschen, so kommt darin 
eine gewisse Benachteiligung der ausländischen Tatverdäch
tigen bei allen Deliktsformen in der Strafhöhenbemessung 
zum Ausdruck" , (91) . 

6. Strafvollzug 

Betrachtet man abschließend die Lage der Ausländer im 
Strafvollzug, ergibt sich auch hier ein relativproblema
tisches Bild. Der Anteil der ausländischen Insassen betrug 
im Jahre 1980 7%, nach den letzten Daten für 1987 stieg 
diese Quote auf 10,2 % an (92). Für die ausländischen 
Gefangenen sind die mit der Freiheitsentziehung verbunde
nen Beschränkungen besonders spürbar, weil ihnen vielfach 
die Voraussetzungen fehlen, sich in de'r zusätzllch isolie
renden Umgebung einer Vollzugsanstalt zurechtzufinden. 
Mängel und Deprivationen im Strafvollzug, die schon deut-

, sche Gefangene oft schwer genug treffen, können sich bei 
den Ausläridern erheblich schärfer auswirken (93). Als 
besondere Bßlastung kommt hinzu, daß einem großen Teil von 
ihnen eine mögliche Ausweisung droht. In der Folge werden' 
bei ihnen Resozialisierungsmaßnahmen sehr viel seltener 
durchgeführt. Der Behandlungsvollzug erscheint somit bei 
den Ausländern als ein ' mehr oder weniger betreuungsinten
siver Verwahrvollzug (94). 

In mehreren empirischen Studien wurde versucht, die Situa
tion der Nichtdeutschen genauer zu erfassen. Die sicht der 
Betroffenen stellt die bereits erwähnte Untersuchung von 
Bielefeld u. a. aus dem Jahr 1982 dar. Als besonders miß
lich wurde empfunden, daß Lockerungen, wie Urlaub und Aus
gang nach den geltenden Verwaltungsvorschriften in den 
Fällen nicht gewährt werden können, in denen eine voll
ziehbare Ausweisungsverfügung vorliegt. Offensichtlich 
wird diese Regelung aber auch dann angewandt, wenn ein 
Ausweisungsverfahren noch,gar nicht abgeschlossen ist bzw. 
erst 'erwartet wird. Damit hängt es weitgehend von der 
Entscheidung der Ausländerbehörde ab, ob die jungen Aus
länder im Jugendstrafvollzug in den Genuß von Freigängen, 
Urlaub etc. kommen oder nicht (95). Weitere Benachteili
gungen ließen ,sich außerdem im BereiCh der Berufsausbil
dungen und SchUlbesuche außerhalb der Anstalt sowie im 
Zusammenhang mit der Briefzensur feststellen (96). Selten 
gab es allerdings Schilderungen, die auf eine konkrete 
DiSkriminierung der Ausländer durch Beamte schließen las
sen. Auf die jedoch auch hier festgestellte Ausländer
feindlichkeit der deutschen Mitgefangenen wird häUfig 
durch Gruppenbildung reagiert. Zusammen kann man sich 
besser wehren, im Rahmen dieser Sicherheit auch selbst 
aktiv werden (97). 

Diese Erkenntnisse werden durch Berliner Untersuchungen, 
in denen sowohl 136 deutsche und 75 ausländische Häftlinge 
als auch 394 Bedienstete der einzelnen Anstalten befragt 
wurden, weitgehend bestätigt. Generell wird das Verhältnis 



- 48 -

zwischen Ausländern und Beamten als freundlich distanziert 
und korrekt, wenn auch als sehr labil bezeichnet (98). Die 
starke Diskriminierung der Ausländer durch die deutschen 
Mitgefang~nen wurde nicht in demselben Ausmaß wie in den 
anderen Studien vorgefunden (99). Allerdings wurde deut
lich, daß jugendliche und heranwachsende ausländische 
Häftlinge, verglichen mit den Erwachsenen, das Verhältnis 
zu den deutschen Mitgefangenen schlechter einstufen (100). 

wie schon von Bielefeld u. a. dargestellt, werden die 
Belastungen durch Einräumung von Vollzugslockerungen kaum 
abgeschwächt. In Berlin zeigte sich folgendes Bild:~Außen
beschäftigung, Freigang , Ausführung und Urlaub erhielten 
z.Z. der Befragung 44,4 % der deutschen und 5,3 % der 
ausländischen Häftlinge (101). 

wegen der zu erwartenden Ausweisung bzw. Abschiebung wurde 
nicht einmal bei jedem zehnten ausländischen, dagegen aber 
bei jedem dritten deutschen Gefangenen, ein Vollzugsplan 
aufgestellt, wie das S 7 StVollzG vorsieht (102). Dies 
erscheint auch deswegen so bedenklich, weil offensichtlich 
die jungen Ausländer in weitaus höherem Maß als die Deut
schen an ihre Resozialisierungschance glauben, also auch 
besser motiviert sind. So waren z.B. von den ausländischen 
Insassen der Jugendstrafanstalt Plötzensee nur 17 % von 
ihrer Rückkehr in den Strafvollzug überzeugt, dagegen 56 % 
der deutschen Probanden (103). Daß die Ausländer in diesem 
Zusammenhang gar nicht so Unrecht haben, ergibt sich 
neuerdings aus hessischen Vollzugsuntersuchungen, die 
Hinweise dafür erhalten, -daß die ausländischen Inhaftier
ten auch seltener rÜCkfällig wurden (104). 

Aus demselben BundeSland stammen im übrigen zusätzliche 
Erkenntnisse, die das Bild bezüglich der. aUSländerspezifi
schen BenaChteiligungen etwas aufhellen. So beriChtete 
Dünkel über eine neue Erhebung im hessischen Strafvollzug, 
die gegenüber den älteren Erkenntnissen geradezu erstaun
liche Resultate erbrachte. Danach sollen sieh bei den 
jungen AUSländern im Regelfall keine besonderen Benachtei
l!gungen mehr feststellen lassen. Die Daten aus einer 
Stichtagserhebung vom 3.11.1986 ergaben eine weitgehende 
Gleichverteilung'hinsichtlich der Teilnahme an Bildungs
und Betreuungsmaßnahmen sowie der Gewährung von Urlaub und 
Ausgang etc. Auch bei der Unterbringung im gelockerten und 
offenen Vollzug und bei der Zulassung zum Freigang zeigten 
siCh keine signifikanten Unterschiede. DeutliCh wurde in 
diesem Zusammenhang übrigens auch, daß die Ausländer die 
mit den Lockerungen verbundenen Verpflichtungen überwie
gend einhielten und kein erhöhtes Risiko für die Sicher
heit der Allgemeinheit darstellten (105). 

Zur Erklärung dieser vergleichsweise liberalen Handhabung 
derVollzugsregelungen ist anzuführen, daß es sich bei den 
in Wiesbaden und. Rockenberg einsitzenden jungen AUSländern 
ausschließlich um Gastarbeiter oder Kinder von Gastarbei
terfamilien handelte, die sieh bereits längere Zeit in der 
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Bundesrepublik aufhielten. Vermutlich waren' es auch über
wiegend Probanden, bei denen eine Ausweisung nicht geboten 
erschien. Dünkel weist in diesem Zusammenhang allerdings 
darauf hin, daß VÖllig offen sei, ob in anderen Bundeslän
dern ähnlich verfahren werde. Schon inBaden-Württemberg 
sei nach AnsiCht von Vollzugspraktikern die Lockerungspra
xis sehr viel restriktiver als in Hessen (106). 

Aber auch das bisher beschriebene Bild aus Hessen verän
dert sich, wenn der Vollzug bei Erwachsenen einbezogen 
wird. Betrachtet man die Gesamtdaten der erwähnten Erhe
bung vom November 1986~' zeigen sich doch wieder viele der 
bereits bekannten Unterschiede zu Lasten der Ausländer. 
Immerhin wird aber bei einer Differenzierung z~B. zwischen 
Türken einerseits und Afrikanern, Südamerikanern etc. an
dererseitsdeutlich, daß die Türken und Angehörige anderer 
europäischer Länder eine Mittelposition einnehmen zwischen 
den Deutschen und den übrigen Ausländern, wenn es um ein
zelne Vollzugslockerungen geht. Die Unterschiede sind wohl 
primär durch die Tatsache zu erklären, daß die afrikani
schen und südamerikanischen Gefangenen überwiegend wegen 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wur
den und danach die Ausweisung erfolgte (107). 

'7. Zusammenfassung 

Die Analyse der formellen Reaktionen auf die Ausländerde
linquenz zeigt, daß bei der Beurteilung zu differenzieren 
ist und unterschiedliche Ebenen und SiChtweisen verbunden 
werden müssen. Ohne Zweifel werden die ausländischen Tat
verdäChtigen im Verlauf des Kontrollprozesses in verschie
dener Weise benachteiligt (108). Dies gilt jedoch nicht 
für alle Bereiche, auch die jeweiligen Auswirkungen er
scheinen unterschiedlich stark. Gleichwohl ergibt die Ein
beziehung der Siehtweise der Betroffenen, daß erlebte 
jahrelange allgemeine DiSkriminierung dazu führen kann, 
daß bei allen Maßnahmen eine erhebliche Ausländerfeind
lichkeit der Vertreter der Instanzen wahrgenommen wird. In 
diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß das Problem der 
Ausländerdiskriminierung zunäChst auf gesamtgesellschaft
licher Ebene gelöst werden mUß. Solange hier keine erheb
lichen'Änderungen erreiCht werden, können auch bei den An
gehörigen der Kontrollinstanzen entsprechende Einstellun
gen nicht ausgeschlossen werden .. Immerhin kann aber schon 
jetzt darauf hingearbeitet werden, daß im Rahmen von Fort
bildung und AUfklärung Informationen vermittelt werden, 
die dazu führen, daß undifferenzierte Vorstellungen und 
Negativbilder über Ausländer neutralisiert werden. Auch 
die ausländische Bevölkerung sollte in diesen Prozeß mit 
einbezogen werden. Informationen Uber das Gastland', das 
Rechtssystem der Bundesrepublik, den Gang des Ermittlungs
und Hauptverfahrens etc. können dazu beitragen, daß auch 
auf der Seite der Ausländer vorurteilsbehaftete Einstel
lungen beeinflußt werden (109). 
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Zur Lösung der Gesamtproplematik können Strafrecht und 
Justiz allerdings wenig beitragen. Sie reagieren nur auf 
vorhandene Konflikte, beseitigen aber keine Ursachen. Die 
Förderung der Integration der jungen Ausländer ist eine 
Schwerpunktaufgabe der deutschen GeSellschaftspolitik der 
nächsten Jahreo· Ob .dieses Ziel erreicht wird, ist ange
sichts der gegenwärtigen Bevölkerungseinstellungen aller
dings zweifelhafte Doch sollte eigentlich die Einsieht er
reichbar sein, daß es sinnvoller ist, sich frühzeitig um 
die soziale Lage ausländischer Mitbürger zu kümmern, als 
später Maßnahmen zur Behandlung ausländischer Straftäter 
zu entwicke.ln und erhebliche Folgekosten zu tragen. 
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Arunerkungen: 

1) Vgl. Albrecht 1983, S. 66. 

2), Zu den damit verbundenen Fragen der (schichtspezifi
sChen) Selektion vgl. z .. B. Kaiser 1988, S. 331 ff. 
und Sack 1985, S. 387 ff. 

3) Vgl. dazu z.B. Frey u.a. 1978, S. 112; Kaiser 1988, 
S. 571 - 573. 

4) Hamburger u.a. 1981, S. 22. 

5) Blankenburg u.a. 1978, S. 202; Steinhilper 1986, 
s. 201. 

6) Sellin 1930 und 1938; vgl. auch HOlmes u.a. 1987, 
S. 234; Waters 1988, S. 82. 

7) Unnever und Hembroff 1988, S. 53; vgl. auch Waters 
1988, S. 82. 

8) Eine Übersicht über zahlreiche europäische Studien, 
verbunden mit einer detaillierteren Methodenkritik, 
gibt Killias 1988, S. 223 ff. 

9) Vgl. dazu Kaiser 1988, S. 486. 

10) Dies ist nach der gegenwärtigen Forschungslage sehr 
umstritten: Vgl. einerseits auf der Basis einer 
eigenen empirischen Untersuchung Killias 1988, 
S. 156 ff.; ders. 1988, S. 240, und andererseits 
ManseI 1988,' S. 174 f.; ders. 1988, S. 135 ff. 

11) Vgl. dazu auch Weschke u.a. 1985, S. 22 f.; Donner 
1986, S. 130 ff. 

12) Z.B. auch in dem Sinn, daß Anzeigen protokolliert 
und weitergeleitet werden, die sonst vielleicht 
nicht entgegengenommen werden; vgl. zu letzterem 
Aspekt Kürzinger 1978, S. 158 ff., 196. 

Vgl. z.B. die Übersichten bei Rosch und 
s. 302 ff.i Upmeyer 1985, S. 112 ff.; 
S. 55 ff. 

Frey 1983, 
Wolff 1979, 

14) In der Untersuchung von Killias beeinflußte die 
Nati~nalität nicht das Anz~igeverhalten der Opfer; 
wichtiger - so der Autor - scheinen Aspekte wie 
Schadenshöhe, Chancen der Schadensdeckung etc. zu 
sein (Killias 1988, S. 165). Allerdings sind - so
weit,ersichtlich - die allgemeinen Einstellungen der 
Opfer gegenüber Ausländern auch nicht erfaßt worden. 
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15) Der Spiegel 1982, Nr. 18, S. 37-44; vgl. auch 
Kaiser 1988, S. 572. 

16) Institut für Demoskopie Allensbach 1985, S. I. 

17) Institut für Demoskopie Allensbach 1985, S. 27. 

18) Institut für Demoskopie Allensbach 1985, S. VII. 

19) Infas Aktuell 29/1988. 

20) Die Frage lautete: Was ist Ihre Meinung zu der fol
genden Aussage: "In der Bundesrepublik gibt es viel 
zu viele Ausländer, Gastarbeiter und Asylanten. Sie 
nehmen den Deutschen di'eArbeitsplätze weg, über
fremden die deutsche Kultur und lassen sich hier 
aushalten. Deshalb muß man fordern: Ausländer raus!" 
(vg1. Infas 1987). 

21) Sack 1974, S. '.,301; vg1. auch Abele und Stein-Hi1bers 
1978, S. 164. 

22) Wolter 1983, S. 266. 

23) Feest und B1ankertburg'1972; Steffen 1976. 

24) Rodel 1976, S. 44 ff., 87; 
Zuschreibung von kriminellen 
'Fisbman u. a. 1987, S. 507 ff. 

vgl. zur allgemeinen 
Eigenschaften, auch 

25) Vg1. auch die Forderung von Hamburger u.a. 1981, 
S. 147, daß weitere Forschungen notwendig sind, die 
sich auf die Analyse pOlizeilicher Verdachts- und 
Selektionsstrategien und Vorurteile gegenüber Aus
ländern zu richten hättene 

26) Hamburger u.a. 1981, S. 147. 

27) Bie1efeld u.a. 1982, S. 161, 168; zur Kritik an 
diesen beiden Studi~n vgl. Ki11ias 1988, S. 223 ff. 

28) ManseI 1988, S. 137 .. 

29) Vgl. dazu Leuninger 1984, S. 106 ff. 

30) Brusten und Malinowski 1980, S. 240. 

31) Weschke u.a. 1985, S. '37f. 

32) Vgl. dazuSouthgate 1982, S. 12. 

33) Vgl. Weschke u.a. 1985, S. 71 f.; Donner 1986, 
S. 135. 

34) Vgl. Weschke u.a. 1985, S. 142 ff. 
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35) Staudt 1983, S. 19 f. 

36) Staudt 1983, s. 21.' 

37) Staudt 1983, S. 23 f. 

38) Vg1. Mansel 1988, S. 138; es wird hier jedoch kein 
Vergleich zwischen Deutschen und AUSländern darge
stellt wie z .. B. bei ·Staudt 1983,. 

39) ManseI 1988, S. 138. 

40) Weschke u.a. 1985, 'So. 123 ff. 

41) pitsela 1986, s. 244,,' 

42) Weschke u.a. 1985, S. 157. 

43) Vgl. die Vorschläge. bei Weschke u.a. 1985, S. 142 
ff. 

44) Nach ManseI 1988, S. 140, FN 10 kann die Rezeption 
, der teilweise positiven. Einstellungen der AUSländer 
gegenüber der POlizei zu einem besseren Verhältnis 
und zu einer gerechteren Behandlung der ausländi
schen Kontrollierten beitragen. 

45) Donner 1986, S. 136; ManseI 1988, S. 1077. 

46) Nacß AnsiCht von Blankenburg u.a. 1978, S. 176 
sind'dies die Gewaltdelikte Raub und Notzucht. ' 

47) Warnke 1986, S~ 48. Bei Steinhilper 1986, S. 201 
war die Rate der Aussageverweigerer und Leugnenden 
jeweils etwa 53 %. 

48) Blankenburg u.a. 1978, S. 206/208. 

49) Blankenburg u.a. 1978, S. 206; Kaiser' 1988, S. 588. 

50) Blankenburg u.a. 1978" S. 207/208. 

51) Blankenburg u.a. 1978, S. 240;' vgle auch Hertwig 
1982, S. 199; Feltes 198,4, S. 55; Steinhilper 1986, 
S. 201, 334; etwas abweichend Kotz 1983, S. 125 f. 

52) Autorep,gruppe Aus länder forschung 1981, S. 92. 

53) Autorengruppe Ausländerforschung 1981, S. 97. 

54) Autorengruppe Aus länder forschung 1981, S. 120. 

55) Autorengruppe Ausländerforschung 1981, S. 100. 

56) Vgl. auch Qppermann 1987, S. 86. 



57) ManseI 1988, So 1072; vgle auch ManseI 1986, S. 311 
und 314 f. mit einer Übersicht der Quoten nach Abzug 
der Verstöße gegen das Ausländergesetz. 

58 ) Manse 1 1988, S. ,1077 und 1080; 1986, S . 323 f f • 

59) ManseI 1988, S. 1077; zu den Unterschieden in den 
Bundesländern vg1. ders. 198.8, S. 1074; 1986, S. 317 
ff. 

60) ManseI 1986, S. 323. 

61) Vg1. z.B. Dirschoweit 1984, S.78 f.; Jung und 
MÜ11er-Dietz 1983, S. 39. 

62) Jeh1e 1~85, S. 114; Gebauer 1987, S.125. 

63) Pfeiffer 1988, S. 16 f. 

64 ) Hanak u. a. 1'984, S • 51 f f • 

65) Hanak u.a. 1984, S. 52; Jeh1e 1985, S. 115 f. 

66) Hanak, u. a. 1984, S. 52; vgl. auch Gebauer 1987 , 
S., 138; Pfeiffer 1988, S. 17. 

67) Gebauer 1987, S. ,126 f. 

68) Focken und G1ey 1987, S. 137. 

69) Vg1. z.B. Autorengruppe Ausländerforschung 1981, 
S. 220 f.; Focken und G1ey 1987, S. 20 f. 

70) Gebauer 1987, S. 273, 279, 311. 

71) SChaffstein und Beu1ke 1987, S. 171; zurückhaltend, 
Eisenberg 1985, Einleitung RNr. 15; vg1. auch Al
brecht 1987, S. 267 zum 'Aspekt des fairen Verfah
rens .. 

72) Hauser 1980, S. 10. 

73) Vgl. dazu allgemein Rasehorn 1980, S. 66 ff.; Wömp
ner1979, S. 120. 

74) Hamburger u.a. 1981, S. 149. 

75) Bie1efe1d u.a. 1982, S. 177 ff.; vg1. 'auch Bruch
meier u.a. 1982, S. 262 ff. 

76) yg1. dazu Giehring,1978, S. 181 ff. 

77)' Bie1efe1d u.a. 1982, S. 185; vg1. auch Staudt 1983, 
S. 24; 'Autorengruppe Ausländerforschung 1981, 
S. 222; Focken und G1ey 1987, S. 23. 
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78) Hamburger u.a. 1981, S. 151. 

79) Autorengruppe Ausländerforschung 1980. Erfaßt wurden 
74 Hauptverhandlungen an einem Amtsgericht, in denen 
ausländische Angeklagte vor Gericht standen, und 33 
Verfahren mit deutschen Angeklagten. 

80) Autorengruppe Ausländerforschung 1980, S. 68. 

81) Autorengruppe Ausländerforschung 1980, s. 66 f. 

82) WOlfslast 1982, S. 112 m.w.He; Bruns 1985, s. 201; 
BÖhm 1984, S. 125. 

83) Smaus 1985, S. 166. 

84) Siehe auch Wa1ter 1987, S. 74. 

85) Kaiser 1988, S. 573; vg1. auch Hanak u.a. 1984, 
S. 60 ff. zu österreichischen Daten. 

86) A1bre~ht und Pfeiffer 1979, S. 80 - 84; vg1. auch 
Qppermann 1987, S. 89 f .. 

87) Save1sberg 1987, S. 369. 

88) Save1sberg 1987, S. 371. 

89) Save1sberg 1987, S.371; auch bei Konstanthaltung von 
Tatschwere und Vorstrafenbelastung. 

90) Greger 1987, S. 276. Als methodischer Mangel muß 
hier allerdings festgehalten werden, daß die 35 
Ausländerurteile allen 171 verurteilungen gegenüber
gestellt wurden. In letzteren sind aber die Auslän
derurteile auch enthalten. 

91) Steinhilper 1986, S. 292. 

92) Statistisches Bundesamt 1988, S. 21. 

93) ·Vg1. dazu Nährich 1975, S. 145 ff.; Neu 1988, ·S. 329 
ff.; differenzierend Schaffner und Kneip 1983, 
S. 259 ff. 

94) Koepse1 1983, S. 201; Chaidou 1984, S. 348. 

95) Bie1efe1d u.a. 1982, S. 190; für den Erwachsenen
vollzug vg1. auch Neu 1988, S. 334 f.; Feest in AK 
StVo11zG S 185, RNr. 4 ff. 

96) Bie1efe1d u.a. 1982, S. 191. 

97) Bie1efe1d u.a. 1982, S. 191-196; vg1. auch Koepse1 
1983, S. 201. 
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98) Autorengruppe Ausländerforschung 1981, S. 235. 

99) Vg1. dazu auch Neu 1988, S. 336. 

100) Autorengruppe Ausländerforschung 1981, S. 247; vg1. 
auch Schaffner und Kneip 1983, S. 261. 

101) Autorengruppe.Aus1änderforschung 1981, S. 256; vg1. 
auch Schaffner und Kneip 1983, S. 264. 

102) Autorengruppe Aus~änderforschung 1981, S. 272. 

103) Autorengruppe Ausländerforschung 1981, S. 276. 

104) BÖhm und Erhard 1988, S. 493, wobei allerdings aus 
methodischer Sicht noch einige Fragen offen er
scheinen. 

105) Dünkel 1988. 

106) Vg1. Dünkel 1988; zu ,einem Erlaß des hes~ischen 
Ministers des Innern über die Ausweisung nach Verur
teilung wegen einer Straftat bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden siehe Brühl 1986, S. 233. 

107) Vg1. dazu Albrecht 1988; ders. 1988, S. 199 ff.; 
Brühl 1986,' So. 233. 

108) Ebenso schü1er-Springorum 1983, S. 536; kritiSCh 
dazu Ki11ias 1988, S. 228 ff. 

109) Vgl. Weschke u.a. 1985, S. 142 ff.; Albrecht 1988, 
S. 201 ff. 
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AUSLÄNDERKRIMINALITÄT 
GESTERN - HEUTE ~ MORGEN 

Michael Walter 

I 

Der Begriff der Ausländerkriminalität gehört in den "Be
sonderen Teil" der Kriminofogie. Er Will einen einzelnen 
Kriminalitätsbereich erfassen, vom Zuschnitt vielleicht 
vergleichbar der Frauen- oder Jugendkriminalität. Was' für 
die Systematik des Strafrechts gilt, gilt auch hier: Der 
Besondere Teil kann nur mit den übergreifenden Regeln des 
Allgemeinen TeilS erschlossen werden. Und umgekehrt bewäh
ren siCh allgemeine: kriminologische Erkenntnisse an kon
kret-eingegrenzten Fragen der verschiedenen einzelnen 
Kriminologien. Wir tun deshalb gut dar an , uns zunächst 
einige elementare kriminologische Einsichten in Erinnerung 
zu rufen, b~vor wir Ausßagen zu dem vorgegebenen Thema 
"Ausländerkriminalität" formu1ieren. 

Ein bleibender Gewinn der Labeling-Diskussion der 60er und 
70er Jahre besteht in der zunächst recht banal anmutenden 
Erkenntnis, daß Kriminalität eine soziale Erscheinung ist, 
die in einem überaus komplexen Prozeß mit zahlreichen 
Stadien von verschiedenen Akteuren hergestellt wird. Auf 
der Entwicklungslinie liegen Herstellungspunkte verschie
denster Art; die Stichworte Normgenese, Normimplementa
tion, Selektion der Straffälligen, Definitions- und Defi
nitionsgegenmacht sind inzwischen bekannt und in aller 
Munde. Ob von Kriminalität die Rede ist, hängt auch in 
strafrechtlichen Kernbereichen von politischen'Mehrheits
verhältnissen und Strömungen ab. Gegenwärtig wIrd das 
beispielsweise an Streitfragen wie der der Bestrafung der 
Vergewaltigung der "eigenen" Ehefrau (1), der Frage der 
Inpflichtnabme der Verwaltungsbehörden bei festgestellten 
oder'festzustellenden Umweltschädigungen (2), der Vertei
lung der Anklagen und Einstellungen seitens der Staatsan
waltschaften sowie an dem zunehmenden Anteil von Einstel
lungen (3) sichtbar. Ob die Sitzdemonstration vor einem 
Waffenlager als "verwerfliche" Nötigung oder aber als 
lobenswerter Ausdruck pOlitisCher Teilhabe der Bürger 
angesehen werden soll, erschließt sieh erst nach langwie
rigen und anspruchsvollen Interpretationsanalysen (4). 

Mit diesem Bedingungsgeflecht vor Augen fällt es einiger
maßen schwer, nach "der" Kriminalität zu forschen, erst 
recht, sie in statistischen Zahlenwerken wiederzufinden. 
Die PKS beispielsweise ist ganz überwiegend von der Anzei
gebereitschaft der Bürger und davon abhängig, wann und 
unter wel.chen Voraussetzungen der Hilferuf eines Geschä
digten in ein Bestrafungsverlangen "übersetzt" wird. Daß 
mit offiziellen Kriminalitätsstatistiken außerdem Arbeits-
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nachweise geführt und- haushaltspolitische Forderungen 
untermauert werden, ist eine Selbstverständlichkeit, von 
der Sie mehr wissen als ich. Übrigens betrifft die These 
von der sozialen Kriminalitätsherstellung, die nicht als 
These beliebig möglicher Kriminalitätsbehauptungen mißver
standen werden darf, ebenso das Dunkelfeld und dieses 
aufhellende Untersuchungen. Die Herstellungsprozesse er
folgen hier nur mit Hilfe des Untersuchungsinstrumenta
riums und im Wege der Selbstbezichtigung aufgrund entspre
chender Instruktionen. 

Hinsichtlich der Ausländer zeigt sich der Herstellungscha
rakter der Kriminalität am deutlichsten wohl bei den ord
nungsrechtlichen Verstößen gegen das Ausländergesetz. Die 
Flankierung der betreffenden Ordnungsnormen mit Strafan
drohungen sChafft eine Kriminalität, die hauptsächlich nur 
von Ausländern begangen werden kann~ Damit ist ein Ein
griffsinstrnmentarium anwendbar geworden, das je nach 
parteipolitischer Ausrichtung extensiver oder restriktiver 
genutzt werden kann (5). Betrachtet man nur "die" Auslän
derkriminalität, bleibt dieser Befund ebensowenig berück
sichtigt wie die Tatsache, daß das Verhalten von Auslän
dern erheblich von den allgemeinen soziale~ Rahmenbedin
gungen, die sie in ihre-r Region vorfinden, abhängt. 

Schon aus diesen wenigen Bemerkungen erwachsen Folgerun
gen, die für ein besseres Verständnis von Ausländerkrimi
nalität nötig sind: 

1. Da Kriminalität als ein qualitatives soziales Phänomen 
durch gestufte Kontrollprozesse hergestellt wird,kann man 
Kriminalitätswahrnehmungen von der Kriminalitätskontrolle 
nicht trennen. Prozesse der Kriminalitätskontrolle struk
turieren das von ihnen erfaßte Feld entsprechend ihrer 
eigenen Kontrollstruktur vor. Diebeobachtbaren Gesche
hensabläufe werden bereits im Hinblick auf die Kontrollar
ten und -formen vor einem danach gebildeten Raster aufge
faßt, und zwar nicht erst durch die Polizei, sondern schon 
durch die Bevölkerung. 

Ein zweiter Aspekt tritt hinzu! 

2. Die Wahrnehmungen von Kriminalität erfolgen notwendi
gerwei.se theoriegele~tet. Aus der unendlichen Vielfalt des 
Wahrnehmbaren das Wesentliche herauszufiltern und die 
beschränkte Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren, ge~ 
lingt nur mit Hilfe einer Theorie, die uns im Alltag ~on
kret darüber Auskunft gibt, welche Merkmale denn als be
deutsam anzusehen sind und welche nicht. 



- 65 -

II 

Damit haben wir den neuralgischen Punkt der ganzen Tagung 
erreicht, eingekleidet in die Frage, ob und gegebenenfalls 
wie denn der Umstand, daß jemand nicht deutscher Staatsan
gehöriger ist, mit Kriminalität in Verbindung steht. Diese 
Überlegung'führt sehr schnell zu recht peinlichen Folge
fragen, aus denen die Brisanz der ganzen Angelegenheit 
ersichtlich wird. Vom Kontrollansatz her besteht nicht 
lediglich die MögliChkeit, Verhaltensunterschiede zwischen 
Deutschen und NiChtdeutschen theoretisch aufzubereiten, 
vielmehr erSCheint gleichfalls eine Theorie vorstellbar, . 
derzufolge sich ,das Ausländerproblem theoretisch gleichsam 
selbst aufbaut, indem eben für NiChtdeutsche andere Kon
trollstrategien vorgesehen werden als für Peutsche. Würde 
diese Theorie stimmen, müßten wir uns nur deshalb mit der 
Ausländerkriminalität beschäftigen, weil die Kontrollpro
zesse gegenÜber Ausländern - ohne sachlichen Grund - ab
weichend verlaufen~ Doch soweit brauchen. wir hier noch gar 
nicht zu gehen. Das Ergebnis nämlich, daß die Beziehung 
zwischen' Kriminalität und Staatsangehörigkeit lediglich 
eine Scheinkorrelation darstellt, ergibt sich gerade, 
soweit manVerzerrunge'n im ,Bereich der Strafverfolgung 
ausklammert. Denn bei nüchterner Betrachtung kann man sich 
kaum vorstellen, wie allein die deutsche Staatsangehörig
keit einen besseren Menschen schaffen soll. Gemeint sind 
regelmäßig andere Momente, über die freilich theöretisch 
keine Klarheit geschaff~n wird. Damit bleibt das vermeint
liche "Wesen" der Ausländerkriminalität im Dunkeln. Man 
kann insoweit auf sehr verschiedene Verhaltenskomponenten 
und Lebensumstände abheben $ ,Derartige Konkretisierungsver
suche gehen etwa in folgende RiChtungen. 

1. Ein biologisch-psychologischer Ansatz, implizit in 
Boulevardzeitungen und der Regenbogenpresse vertreten, 
betont die Heiß- und Hitzblütigkeit südlicher Menschen, 
aus der insbesondere Aggressionsdelikte erklärt werden. 
Mitunter wird auch noch eine dumpfe Triebhaftigkeit her
vorgehoben ,(Sexualverbrecher). 

2. Ferner wird unterschiedliches Sozialverhalten aufgrund 
einer anderen Weltanschauung festgestellt. Bezugsgruppen 
sind dann beispielsweise islamische Fundamentalisten, aber 
auch andere politische Extremisten (6). Verallgemeinerun
gen ermöglicht insbesondere die Kulturkonflikttheorie, 
derzufolge abweichendes Verhalten mit der KOllision wider
sprüchlicher,Verhaltenskodices erklärt wird. Die "mitge
brachten" AnSChauungen und Verhaltensregelungen werden 
gegebenenfalls auch gegen die Gastlandkultur durChgesetzt 
(7) • 

3. Strafrechtsverstöße können des weiteren mit der sozia
len Randständigkeit von Ausländern erklärt werden (Anomie
theorie) (8). Der Ausländer fungiert insoweit als ein 
Symbol oder typischer Vertreter für soziale Desintegration 
und Mittellosigkeit,. 
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Allemal, das sei betont, ginge es nicht eigentlich um 
Ausländer, ,sondern um einzelne Phänomene, hinsichtlich 
derer mehr 'oder minder verklausuliert unterstellt wird, 
sie lägen bei bestimmten Nichtdeutschen relativ häufiger 
vor. Die Ausdehnung auf "die" Ausländer, vor allem negativ 
besetzten staatsangehörigkeitsgruppen ("die'i Türken) ge~ 
schieht danach im Wege einer Art "Sippenhaft". 

Nach herkömmlicher empirischer Auffassung ist es in Zeiten 
theoretischer Unklarheit und Konkurrenz geboten, in einer 
Art Wettbewerb der ,Erklärungsansätze denjenigen herauszu
suchen, der nicht falsifiziert und am meisten bestätigt 
wird (9). Demgegenüber hat vor allem Quensel auf die gei
,stesgeschichtlichen Abhängigkeiten der Kriminalitätstheo-
rien hingewiesen (10). In der Tat erscheint es bemerkens
wert, wie jede zeitliche Epoche diejenigen Rekonstruktio-
'nen der Wirklichkeit bevorzugte, die in die ,gesamte gei
stige Großwetterlage hineinpaßten. Das läßt sieh von den 
naturwissenschaftlichen Erbanlagentheorien in der Anfangs
zeit der Kriminologie bis hin 'zum antiautoritären Etiket
tierungsansatz nachweisen. Offensichtlich haben Theorien 
nur unter ganz bestimmten historischen Rahmenbedingungen 
eine Chance der Verbreitung und'Anerkennung. Gleichwohl 
existiert keine Metatheorie über die Erfolgsa~ssichten von 
Theorien. Die Entwicklung einer solchen Theorie käme ja 
wohl auch dem Versuch gleich, sieh an den eigenen Haaren 
aus dem Sumpf zu ziehen. 

Während die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Wandels der 
AUffassungen von Kriminalität und des Umgangs mit Krimina
lität kaum erfaßbar sein dürften, erscheint es eher mög
lich, einz,elnen Bedingungen des globaleren Wandlungspro
zesses nachzuspüren. Aus dieser Perspektive mUß uns inter
e'ssieren, wie es gekommen ist, daß gerade in unseren Tagen 
die Kriminalität der Nichtdeutschen so., in den Vordergrund 
gerückt wurde. Der Verweis auf eine - von vornherein als 
:überhöht gedachte - AUSländerkriminalität kann sowohl für 
ökonomische Interessen als auch für behördeninterne Zwek
ke, etwa der POlizei, funktional sein. 

Ginge es letzterenfalls um den Aufbau neuer Kriminalitäts
märkte angesichts des Geburtenrückgangs, (11) und insgesamt 
relativ geringerer 'Aktivitäten im Terrorismusspektrum, 
stünde unter dem wirtschaftlichen Blickwinkel vor allem 
die Verdrängung von konkurrierenden Arbeitskräften im 
Vordergrund, unter der Bedrohung der deutschen Bevölkerung 
mit Arbeitslosigkeit (12). Bei näherem Hinsehen ,erweisen 
sieh auch die Kriminalitätstheorien als unterschiedlich 

'funktional. Während etwa die Anomietheorie Unterstützungs
und'Integrationshilfen nahelegt, kann die Konflikttheorie 
für eine Art geistige Apartheidpolitik nutzbar gemacht 
werden (13). 
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III 

Das alles klingt zunächst natürlich sehr ketzerisch. Die 
Gegenthese lautet, daß die Kriminalitätsbefunde so besorg
niserregend seien und daß wir uns deswegen mit der Auslän
derkriminalität - aUfgedrängtermaßen und gegen alle Ab
sichten - beschäftigen mÜßten (14). Doch wie lauten, abge
sehen von der. schon zuvor gerügten Unklarheit der Aussage, 
die amtlichen statistischen Daten? . 

Tabelle 1 

DeutSChe und ausländische TatverdäChtige unter 21 Jahren 
- KBZ nach Deliktsgruppen -

Tabelle 2 

DeutSChe und ausländische Tatverdächtige unter 21 Jahren 
- Relation der KBZ (D:A = l:x) für " einzelne Deliktsgrup
pen -

Tabelle 3 

DeutSChe und ausländische Tatverdächtige ab 21 Jahren 
- KBZ nach Deliktsgruppen -

Tabelle 4 

Deutsche und ausländische Tatverdächtige ab 21 Jahren 
- Relation der KBZ (D:A = l:x) für einzelne Deliktsgrup

open -

Erläuterungen zu den Tabellen 1 - 4: 

Die Tabellen 
erstellt, dem 
danke. 

wurden von Herrn Dipl.-PsYCh. W. FiSCher 
ich dafür auch an dieser Stelle herzlich 

Abkürzungen: D = Deutsche 
A = Ausländer (Nichtdeutsche) 

Das Jahr 1983 mußte unberÜCksiChtigt bleiben, weil infolge 
der Umstellung auf die sogenannte EChttäterzählung für das 
Bundesgebiet keine einheitlichen Daten vorliegen. Während 
eInIge Bundesländer ihre Zählweise umgestellt hatten, 
konnten andere Länder den Änderungstermin nicht einhalten. 

Die KBZ ab 1984 ist wegen der EChttäterzählung, die die 
Mehrfachzählung desselben Täters in einem Kalenderjahr 
vermeidet, mit den Angaben in den Vorjahren nicht direkt 
und uneingeSChränkt vergleichbar. 

Bei der Erstellung der Tabellen lagen für 1987 die Angaben 
zur deutschen Wohnbevölkerung noch nicht vor, so daß die 
entsprechenden Belastungsziffern nicht berechnet werden 
konnten. 



Tabelle 1 

Deliktsgruppen 

D 
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 

A 

D 
Rdi1eitsdeJikte· und 
Straftaten gegen 
die pers. Freiheit 

A 

D 
Diebstahl ohne 
erschwerende Um-
stände 

A 

D 
Diebstahl unter 
erschwerenden 
Umständen 

A 

D 
Straftaten 
insgesamt 

A 

Deutsche und ausländische Tatverdächtige unter 21 Jahren -KBZ nach Deliktsgruppen-

1 9 7 8 1 9 7 9 198 0 1 981 1 982 1 9 8 4 . 1 985 1 986 198 7 

28.3 26.4 27.7 27.4 27.9 23.2 21.7 21.1 

77.2 74.4 73.6 70.1 69.2 64.8 62.4 62.2 54.0 

275.1 297.0 346.0 375.4 373.3 322.1 321. 7 314.0 

520.9 597.6 608.8 660.6 608.4 590.5 663.8 711.1 723.4 

988.6 102,7.2 1025.3 1100.4 1174.9 972.8 964.2 889.5 

1525.0 1604.1 1514.6 1717.6 1879.7 1994.3 2138.7 2227.3 2311.5 

,634.9 634.9 663.4 727.1 766.8 453.2 429.8 396.3 

727.0 677.3 760.8 932.2 1053.4 819.7 805.5 792.2 882.7 

2449.7 2539.4 2723.4 2929.5 3046.4 2167.5 2149.1 2084.1 . 

3649.1 37 93 .. 5 -3868.4 4278.3 4512.9 3909.8 4192.3 4363.0 4550.2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

'" (» 



Tabelle 2 Deutsche und ausländische Tatverdächtige unter.21 Jahren 
Relation der KBZ (D : A = 1 : X) für einzelne Deliktsgruppen -

ID 

'" I 



Tabelle 3 

Deliktsgruppen 

D 
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 

A 

D 
Rd1heitsdelikto und 
Straftaten gegen 
die pers. Freiheit 

A 

D 
Diebstahl ohne 
erschwerende Um-
stände 

A 

D 
Diebstahl unter 
erschwerenden 
Umständen 

A 

D 
Straftaten 
insgesamt 

A 

Deutsche und ausländische Tatverdächtige ab21 Jahren -KBZ nach Deliktsgruppen-

1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 198 1 198 2 1 9 8 4 198 5 198 6 198 7 

38.4 36.5 35.8 36.4 37.2 31.2 30.2 30.2 

113.2 114.5 109.8 104.1 105.3 81. 0 83.4 86.9 79.2 

312.1 337.4 371. 0 383.0 385.6 350.2 355.9 353.7 
" 

905.3 1018.7 1095.3 1122:2 1076.6 897.9 956.6 969.0 1013.9 

460.5 467.3 500.3 542.7 599.3 522.5 531. 3 516.1 
-

847.8 899.4 908.3 1025.8 1132.0 1126.7 1320.6 1393.3 1472.2 

142.2 134.1 134.4 146.6 171. 7 116.6 115.6 110.1 

169.3 167.1 167.8 198.2 230.6 206.0 227.8 240.6 263.3 

1712.0 1749.2 1882.9 1980.6 2140.8 2070.2 1776.5 1790.0 

3419.0' 3660.5 3825.9 4096.2 4383.1 3743.7 4079.1 4260.9 4431.1 

---_ .. _-- --- - ~ -- ---- -

I 

I 

I 

I 

""-l 
o 

'\ 



Tabelle 4 

Deliktsgruppen 

Straftaten gegen 
d~e sexuelle 
Selbstbestirnmun& 

bTeitsc:lelikte und 
Straftaten gegen 
die pers. Freiheit 

Diebstahl ohne 
erschwerende Um-
stände 

Diebstahl unter 
erschwerenden 
Umständen 

Straftaten 
insgesamt 

Deutsche und ausländische Tatverdächtige ab 21 Jahren 
Relation der KBZ (D ~ A = 1 :.X) für einzelne Deliktsgruppen 

1 9 7 8 197 9 1 9 8 0 198 1 198 2 1 9 8 4 

2.95 3.14 3.07 2.86 2.83 2.60 

2.90 3.02 2.95 2.93 2.79 2.56 

1.84 1".93 1.82 1. 89 1.89 2.16 

1.19 1.25 1. 25 1. 35 1. 34 1.77 

2.00 2.09 2.03 2.07 . 2.05 1.81 

198 5 

2.76 

2.69 

2.49 

1. 97 

2.30 

198 6 

2.88 

2.74 
_. 

2.70 

2.19 

2.38 

1 9 8 7 

"l 
~ 
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Zur Berechnung der KBZ wurde die Ausgangszahl der nicht
deutschen Tatverdächtigen der Kategorie "Straftaten insge-
·samt" in der Weise bereinigt, daß Verstöße gegen das Aus
ländergesetz (PKS Schlüsselzahl der Tabelle 7250; bis 
1982: "Straftaten gegen § 47 des Ausländergesetzes", ab 
1983 zusätzlich: " ... und gegen das, Asylverfahrensge
setz"), die überwiegend nur von Ausländern begangen werden 
(können), vqn den jeweiligen Ausgangsziffern abgezogen 
wurden, und zwar jeweils nach den Altersgruppen "unter 
21 Jahre" und "ab 21 Jahre". Für' die Deutschen fallen 
derartige Verstöße zahlenmäßig kaum ins Gewicht. Kortek
terweise wurde aber auch insoweit eine korrespondierende 
Bereinigung nach folgender Formel vorgenommen: 

TV D insges. bereinigt = TV insges. - TV A insges. -
(TV AuslG - TV A AuSlG) 

Die zur Berechnung der KBZ erforderlichen Angaben zur 
Wohnbevölkerung sind den vom Statistischen Bundesamt her
ausgegebenen Statistischen Jahrbüchern (1979 und fortlau
fend bis 1988) entnommen worden. Die deutsche Wohnbevölke...,. 
rung wurde getrennt nach Altersgruppen wie fOlgt berech
net: 

WB D = WB insges. - WB A 

Die ausländische Wohnbevölkerung wurde bis einschließlich 
,1984 jeweils zum Stichtag 30. September, für die anschlie-
·ßenden Jahre jeweils zum 31. Dezember erhoben.' Um die 
deutscheWohnbevölkerungmöglichst parallel und genau zu 
ermitteln, wurde deshalb bis 1984 der Jahresdurchschnitt 
der Gesamtbevölkerung zugrunde gelegt, ab 1985 indessen 
die Daten zum Jahresende. 

Eine einzelne Ungenauigkeit ergibt sich für das Jahr 1979. 
ImStatistischen Jahrbuch (1980, S. 66, Fußnote 1) wird 
vermerkt, daß ca. 243.800 Personen der ausländischen Wohn
bevölkerung nicht nach Altersgruppen aufgegliedert werden 
konnten. Infolgedessen fällt für dieses Jahr die ausländi
scheWohnbevölkerung zu gering, die KBZ dementsprechend 
(abgesehen von den noch zu erörternden anderen Verzer
rungsmomenten) zu hoch aus. 

Tabelle 5 

Deutsche und aus.ländische Tatverdächtige im Vergleich 
.- absolute Zahlen und Belastungsziffern bei ausgewählten 
Delikten/Deliktsgruppen -

Erläuterungen zu Tabelle 5: 

Diese Tabelle wurde von Herrn cand. jur. M. Marx zusammen
gestellt. Ihm sei hier für sein freiwilliges Engagement 
herzlich gedankt! 
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Tabelle 5 

Deutsche und ausländische Tatverdächtige im Vergleich 
- absolute Zahlen und Kriminalitätsbelastungsziffern bei ausgewählten Delikten /Deliktsgruppen -

Dill ikte 

!l177 

Hl7B 
1979 
19BO 
1 ~IB1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

14 17 

Ol!ut.sche 

:140 
:l2!1 
:101 
314 
311 

216 
2nO 
191 
158 

KßZ 

8,6 
B,2 
7,5 
7, !l 
8,1 

6,3 
6,3 
6,6 

AuslänJnr 

n 

92 
59 
88 
86 
92 

99 
99 
94 
88 

Klli': 

56,0 
30,6 
34,9' 
32 ,3 
31,S 

I ~~:~ 

lA-20 

Ueut.sr:hc 

601 
575 
544 
576 
553 

436 
404 
409 
316 

KBl 

?2 ,5 
20,4 
19,0 
19,6 
18,6 

14,7 
1:1,8 
14,4 

Auslündcr 

269 
254 
259· 
238 
244 

170 
144 
151 
136 

KßZ 

178,5 
158,1 
12~1, 9 
111,7 
107,4 

75,S 
65,0 
66,6 
58,1 

21-24 

Onutschp. 

715 
733 
705 
708 
691 

609 
1;50 
542 
507 

KBZ 

22,1 
22,0 
20,6 
20,.0 
"18,9 

15,7 
16,5 
13,6 

Auslän der 

273 
358 
396 
385 
310 

233 
265 
257 
225 

KBZ 

102,3 
130,2 
122,B 
117,4 
98,4 

7B,8 
83,0 
73,0 
60,9 

" 

31,2 
2"1,9 

----------~-------+----+_----~--~------~----I~--·~~--~----_+----4_----+_--~------1 

§§249-252, 
'255,316a 

1978 3381 85,3 515 313,5 3U66 113,3 559 370,9 
1979 3157 78,9 5Bl 301,7 3057 108,6 650 404,5 
1980 3500 87,3 639 253,3 3552 123,9 774 388,4 
1981 4269 08,1 898 319,2 3975 135,3 797 1374,2 
1982 3828 99,9 841 288,2 4365 146,5 A35 367,4 

~~:! 274ä äÖ:4 726 263:4 331ä 112:ö 721132ö:ö 3026 78,2 566 191,5 
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Zur Berechnung der KBZwurde die ausländische Wohnbevölke
rung den Publikationen der Fachserie 1 Reihe: "Ausländer" 
des Statistischen Bundesamtes entnommen. Wie in den Tabel
le~ 1 - 4 lagen die Stichtage bis einschließlich 1984 
jeweils am 30. September, ab 1985 am 31. Dezember. Der 
Zählung der deutschen Wohnbevölkerung wurde für den gesam
ten Erhebungszeitraum einheitlich der Stichtag 31. Dezem
ber zugrundegelegt. Die Angaben entstammen den betreffen
den Statistischen Jahrbüchern. 

Die Tabellen zeigen generell eine wesentliche Höherbela
stung der Ausländer an. Nimmt man die Summe aller Strafta
ten, die im gesamten Bundesgebiet registriert wurden, 
liegt die Belastungsziffer der Ausländer für die Alters
gruppe der unter 21jährigen und die der Älteren in etwa 
gleich bei einer Ziffer von ca. 4.300 (1986 - s. Tabellen 
1 ·und 3), während die Deutschen in letzter Zeit nur knapp 
die 2.000 Marge erreichen. 

Die stärksten Höherbelastungen findet man nach wie vor bei 
den Sexualdelikten und den sogenannten Rohe~tsdelikten (s. 
Tabellen 2, 4 und 5). Doch erweist sich die Entwicklung in 
diesen Bereichen eher hoffnungsvoll: Die Höherbelastung 
bei den Sexualdelikten steigt nicht an, sondern diese 
Delikte- gehen, parallel zur Entwicklung bei den-Deutschen, 
ganz deutlich zurück. Angesichts der unterschiedlichen 
Bevölkerungsentwicklung bei den jungen Menschen sChlägt 
sich dieser-Trend in den absoluten Zahlen lediglich par
tiell nieder (s. Tabelle 5). Bei den Roheitsdelikten lie
gen die Relationen ebenfalls ziemliCh stabil (s. Tabellen 
2 und 4). Nimmt man freilich gezielte Einzelgruppen, ins
besondere Raub_ und räuberische Erpressung etc. (ohne Hand
taschenraul:;» bei den Jüngeren, treten gegenläufige Trends 
hervor. Die Belastungen der Deutschen gehen- absolut und 
relativ gesehen zurück, die der Nichtdeutsche~ erhöhen 
sich. 

Kennzeichnend für die Lage im allgemeinen ist aber in 
erster Linie die Situation beim Massendelikt Diebstahl. 
Hier trifft man auf die großen Zuwachsraten der Höherbela
stung der Ausländer (s. Tabellen 2 und 4). Insbesondere 
bei den jungen und jüngsten Delinquenten zeIgen sich ge
genläufige Linien in absoluten wie in relativen Zahlen (s. 
Tabelle 5). Sie offenbaren weniger eine neue Ausländer
kleptomanie, sondern wohl vor allem einen bemerkenswerten 
strukturellen Angleichungsprozeß. Wie die Deutschen 'machen 
die Ausländer zunehmend ihre Punkte (die dann die Gesamt
belastungsziffer hochtreiben) beim einfachen Diebstahl (s. 
Tabellen 1 und 3), hinter denen siCh häUfig auch Bagatel
len verbergen. 
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IV 

Um die Kriminalität von Ausländern sachgerecht zu erfas
sen, mUß man die zuvor genannten Zahlen mit einem ganzen 

·Blütenstrauß von Einschränkungen und Rücknahmen lesen. Das 
jedoch geschieht oft nicht, weshalb es so gefährlich und 
irreführend ist, wenn die Belastungsziffern unkommentiert 
verbreitet werden~ Die Vorbehalte, die gegen die von mir 
wiedergegebenen oder ähnliche Zahlenwerke angebracht wer
den müssen, sind vielfältig und teilweise auch sehr ein
schneidend, so daß die These von der Höherbelastung im 
Ergebnis niCht belegt wer.den kann. Vor dem Hintergrund 
unserer theoretischen Überlegungen verwundert es im Grunde 
auch nicht, daß mit jedem Schritt, der den Vergleich auf 
die Staatsangehörigkeit konzentriert und die übrigen Va
riablen etwas mehr parallelisiert, die Höherbelastung 
absinkt. 

Als fast schon allgemein bekannt können die Verzerrungen 
gelten, die aus der .Nichtberücksichtigung bestimmter aus
ländischer Personengruppen bei der Wohnbevölkerung resul
tieren, obwohl entsprechende Delinquenten bei den Tatver
dächtigen mitgezählt werden. Wenn SOldaten der Stationie
rungsstreitkräfte und deren Angehörige, Touristen und 
Durchreisende oder sich illegal in der Bundesrepublik 
aufhaltende Menschen eine Straftat begehen, werden sie als 
kriminelle Ausländer registriert. Bei der Bildung der 
Belastungsziffer jedoch kann die jeweilige Grundgesamtheit 
aller Stationierungskräfte usw. nicht in die Wohnbevölke
rnng eingerechnet werden, woraus siCh eine Überhöhung der 
Belastungsziffer ergibt. Dieses Manko wirkt sich natürliCh 
im einzelnen unterSChiedlich stark aus. Besonders sChlägt 
es bei den ganz jungen AUSländern zu Buche, wenn bei
spielsweise Landfahrerkinder, Kinder von Sinti und Roma 
oder von anderen Durchreisenden wegen einer Vielzahl von 
Diebstahlshandlungen" auffallen und in die Statistiken 
eingehen. 

Des weiteren fallen Datenvergleiche auf der Basis von 
Bundesdaten besonders ungünstig aus, worauf jüngst Frau 
Traulsen mit Recht hingewiesen hat (15). Die AUSländer 
verteilen sich .nämlich im Bundesgebiet hÖChst ungleich. 
Sie halten sich überwiegend in großstädtischen Ballungs
räumen auf, in denen auch die deutsche Bevölkerung wesent
lich höher belastet ist. Während aber bei großflächigen 
Zählungen die deutsche Belastungsziffer wegen der Einrech
nung der stauistisch vergleichsweise braveren Landbevölke
rung gesenkt wird, kommen den AUSländern kaum "Land-Aus
länder" zur Hilfe. 

Wie zuvor erwähnt, hat im Hinblick auf die Deliktsstruktur 
- vor allem bei Jungen Delinquenten - eine Angleichung 
stattgefunden. Nimmt man alle Delikte der DeutSChen und 
der NiChtdeutschen jeweilS als 100 %, fallen die Prozent~ 
anteile der einzelnen Delikte oder Deliktsgruppen im all
gemeinen recht ähnlich aus (16). Die Verlagerung des De-
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liktsschwerpunkts auf die Eigentumsdelikte konnte im De
tail auch für die griechische Bevölkerung aufgezeigt wer
den (17). Die in Tabelle .5 sichtbar werdende Höherbela
stung der jungen Ausländer bei den gravierenden Formen des 
Raubes, die von diesem Gesamtbild abweicht, hängt mögli
cherweise ebenfalls mit dem Großstadtcharakter der Auslän
derkriminalität zusammen (18). Verzerrungen erscheinen 
auch in der Weise möglich., daß der Antei 1 der Gruppen
delikte bei den Nichtdeutschen hÖherliegt und daß auf 
diese Weise von der POlizei mehr Randfiguren unter die 
schwerwiegenden Delikte subsumiert werden. Mehrfachauffäl
lige hingegen,die bei den Deu1;.schen stärker vertreten 
sein dürften als bei den . Aus ländern , zählen in der Stati
stik nach der Einführung der sogenannten EChttäterzählung 
grundsätzlich nur noch einmal pro Jahr (19). 

Während die bisherigen Verzerrungen durch genauere Zählun
gen und bessere Kriminalstatistiken in ihren Auswirkungen 
erkannt werden können und prinzipiell korrigierbar er
scheinen, ergeben sich bei manchen sozialstrukturellen 
Verzerrungen größere·Schwierigkeiten. Das betrifft zwar 
nicht leicht er faßbare biologische Unterschiede wie Alter 
und Geschlecht. Sie müssen bei V~rgleichen ebenfalls be
rücksichtigt werden, vor allem bei den Erwachsenen, weil 
die ausländische Bevölkerung insoweit mehr Männer und 
außerdem mehr junge Männer.aufweist, also kriminalitätsin
tensivere Gruppen. Erhebliche Probleme entstehen aber 
hinsichtlich der Schichtzugehörigkeit mit den Komponenten 
Bildung und Einkommen. Im gleichen Maße, in dem es verwir
rend ist, die registrierte Kriminalität deutscher Sonder
schüler mit der deutscher Gymnasiasten zu vergleichen, muß 

.es befremden, wenn junge Deutsche und junge Ausländer 
miteinander verglichen werden, eben weil der Anteil der 
Sonderschüler, Schüler ohne Schulabschluß und der Kinder 
aus den unteren sozialen Schichten' bei den Nichtdeutschen 
wesentlich höher liegt (20). Hier muß dafür gesorg.t wer
den, daß die vorne schon kritisierten Scheinkorrelationen 
offengelegt werden. Falls eine vergleichbare deutsche 
Subgruppe sogar höher belastet ist als Gruppen von Angehö
rigen anderer Staaten (21), handelt es sieh nicht um eine 
Frage der Staatsangehörigkeit, sondern um Auswirkungen 
sozialer Randständigkeit und Benachteiligungen. Eine ver
sChärfte Ausländerpolitik hieße so gesehen eine Intensi
vierung der SchlechtersteIlung wegen bereits vorher einge
tretener SchlechtersteIlungen. 

Durch diese Überlegungen werden wir wiederum von einer 
Betrachtung des Verhaltens der Ausländer auf eine Besin
nung auf unser System sozialer Kontrolle Und die Kontroll
mechanismen zurückverwiesen. Randständigkeit drückt sich 
u. a. ·in einer rigideren Koritrolle und größeren Verletz
lichkeit der Kontrollierten aus. Ein Irrtum der Kriminolo
gie der 70er Jahre bestand darin, apriori der pOlizei 
eine ungleiche und ungerechte Strafverfolgung in die 
Schuhe zu schieben, obwohl der Anstoß ja ganz überwiegend 
von der anzeigenden Bevölkerung ausgeht. Die neuere krimi-
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nologische Forschung hat mehrere Belege für eine erhöhte 
Anzeigebereitschaft gegenüber nichtdeutschen Tatverdächti
gen zutage gefördert. So wurden ausländische Ladendiebe, 
abgesehen von aufmerksameren Beobachtungen, häufiger an 
die POlizei weitergemeld~t (22), entsprechendes gilt für 
Diebstähle oder Unterschlagungen, die in einem Betrieb 
begangen wurden. Auch hier wurde bei Ausländern häufiger 
eine innerbetriebliche Meldung ,abgesetzt (23). Neuesten 
Belegen einer asymmetrischen Anzeigepraxis - zuletzt bezo
gen auf ausländische Frauen (24) - stehen indessen anders 
lautende Befunde zur Registrierung von Gewaltdelikten 
gegenüber (25). 

Unabhängig von solchen notwendigen Einzeluntersuchungen 
drängt sich der Eindruck einer zumindest in Teilbereichen 
intensiveren Kontroll- und Meldepraxis angesichts der 
Tatsache 'auf, daß die Üherproportionale Belastung der 
Ausländer bei männlichen Kindern am-höchsten liegt (26). 
Je mehr strafunmündige und ganz junge Jugendliche regi
striert werden, desto mehr kann von einem Ausfall infor
meller Erledigungsformen und Auffangnetze gesprochen wer
den (27). 

Den Reaktionen von POlizei und Justiz ist ein eigenes 
Referat gewidmet (28), weshalb dieser Komplex hier nicht 
weiter vertieft werden soll. Hervorstechend sind insoweit 
vor allem hochansetzende Deliktsqualifizierungen der Poli
zei, die im Verlauf der Strafverfolgung herunterdefiniert 
werden und den Schluß auf einen 'überzogenen Anfangsver
dacht nahelegen (29). Zu den Umständen, die einen ver
gleichsweise ungünstigeren Start der Strafverfolgung be
dingen, würde insbesondere ein erhöhter Gebrauch der Un
tersuchungshaft' bei Ausländern gehören, soweit der in den 
Haftanstalten teilweise stark überhöhte AUSländeranteil 
darauf beruht (30). 

Verzerrende und unzutret'fende Wahrnehmungen der Kriminali
tät von Ausländern können schließlich aus schlichten Ver
allgemeinerungen an sich zutreffender beruflicher Beobach
tungen erwachsen. Wenn die demographische Entwicklung eine 
Verschiebung der Relationen zugunsten der jungen Ausländer 
bewirkt, werden, wahrscheinlich auch die Anteile der nicht
deutschen Tatverdächtigen anwaChsen und Ausländer die 
Justiz häUfiger beSChäftigen als bisher. Diese Selbstver
ständlichkeit aber läßt sich, worauf schon wiederholt 
hingewiesen wurde (21), leicht als "~tändige Zunahme" der 
Ausländerkriminalität mißverstehen. 

V 

Ich komme zum Schluß .. Es hat sich eingangs gezeigt, daß 
durchaus ein politisches Interesse daran bestehen kann', 
die Gefahren der Kriminalität von Ausländern zum überra
genden Thema zu machen ,und groß an die Wand zu malen. 
Dieses Interesse aber stößt sich mit allgemeinen krimino-
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logisch-theoretischen Überlegungen, die die Korrelation 
zwischen dem Verhalten gerade von Ausländern und Krimina
lität als Scheinkorrelation erweisen. Dem entspricht zu
gleich der empirische Sachverhalt, daß die kriminalstati
stischen Höherbelastungen der PKS systematisch sinken, 
sowie man die Ausländervariable besser isoliert und anson
sten die vergleichsbedingungen parallelisiert. Ein beson-· 
deres Thema wird die Ausländerkriminalität noch am ehesten 
dadurch, daß auf der Reaktionsseite und bei der Kontrolle 
von Ausländern Besonderheiten auftreten. Diese betreffen 
dann freilich überwiegend das Verhalten der anzeigenden 
und strafverfolgenden Inländer. 

Eine Reihe von Gründen lassen eine im Ergebnis härtere und 
durchschlagendere soziale Kontrolle von Ausländern vermu
ten. Sie gehören vermehrt zu' den unterpriviligierten 
SChichten und ihnen gegenüber bestehen oft negative Vorur
teile, die nach Bestätigung suchen. Ausländer werden schon 
ausländerpolizeilich stärker kontrolliert und sind ande
rerseits durch das ausländerpolizeiliche Sanktionspoten
tial doppelt mit Sanktionen bedroht. Durch ordnungsbehörd
liche Verstöße können sie schneller 'als Deutsche kriminell 
werden. Diesen Lebensbedingungen stehen sie zum Teil 
schlechter gewappnet als Deutsche gegenüber, wenn man nur 
an die, SChwierigkeiten des Umgangs mit Behörden denkt. 
Dies gilt jedenfalls generell, natürlich gibt es auch 
immer wieder Ausnahmen und Beispiele besonderer Raffi
nesse. 

Kriminologische Wissenschaft darf und kann sich nicht aus 
den gesamten gesellschaftlichen Ralunenbedingungen heraus
lösen. Verantwortungsvoll betrieben muß sie vielmehr un
mißverständlich auf die Gefahr ungerechtfertigter Zusatz
diskriminierungen hinweisen. Es kann nicht darum gehen, 
kriminologisch hÖChst zweifelhafte und unpräzis,e Frage
stellungen 'zur größeren "kriminellen Energie" von Auslän
dern wissenschaftlich einzukleiden. 

Erforderlich sind vielmehr aufklärende Beiträge, die die 
Genese des formulierten "sozialen Problems" erforschen und 
außerdem eine dem ,Gleichheitsgrundsatz verpflichtete 
s.trafverfolgung überwachen. 
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kerungsgruppe, Freiburg 1986, S. 43 f. 

18) Vgl. Traulsen - wie Fn. 15) ~ S. 40. 

19) S. die Erläuterung in der PKS für 1984 S. 6. 

20) Zusammenfassend z. B. Bendit: Bestimmungsfaktoren von 
Lebenslagen ausländischer Jugendlicher in der Bundes
republik Deutschland, oder: Die gesellschaftliche 
Reproduktion einer marginalisierten Unterscnicht, in 
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Lebenslage Jugend, 
München 1983, S. 167 ff. (S. 179 f.). 

21) So bezogen auf junge Türken und Italiener ManseI: Die 
unterschiedliche Selektion' von jungen Deutschen, Tür
ken und Italienern auf dem Weg von polizeilich Tatver
dächtigen zum gerichtlich verurteilten, in MschrKrim 
1986, S. 309 ff.. (S .313 f.). 

22) S. Blankenburg: Die Selektivität rechtlicher Sankt~o
nen. Eine empirische Untersuchung von Ladendiebstäh
len, in J. Friedrichs (Hrsg.): Teilnehmende Beobach
tung abweichenden Verhaltens, Stuttgart 1973, S. 120 
ff. (5. 141). 

23) S. Metzger-Pregizer: Betriebsjustiz. Untersuchungen 
über die soziale Kontrolle .abweichenden Verhaltens in 
Industriebetrieben. Berlin 1976. S. 124. 

24) S. Mansel: Ausländische Frauen und MädChen unter Tat
verdacht, in MschKrim 1988, S. 166 f. 
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25) S. Killias: Diskriminierendes 
Opfern gegenüber Ausländern? 
S. 156 f. 

Anzeigeverhalten von 
in MschrKrim 1988, 

26) Worauf zu Recht Traulsen verweist - wie Fn.--15) - s. 
S. 33~ s. ferner Pitsela - wie Fn. 17) sie beobachtete 
bei den strafunmündigen Kindern einen "problemati
schen" Anstieg, s. S .. 49 u. 50. 

27) Als wegweisend" kann insofern die Studie von Pongratz, 
Schäfer, Weiße ~d Jürgensen: Kinderdelinquenz, Mün
chen"1975 (S. 67 f.) c:mgesehen werden, wo schon ~lar 
herausgearbeitet wird, daß Kinder aus Notunterkünften, 
Sonderschüler usw. weitaus eher angezeigt werden als 
Kinder aus "besseren" Verhältnissen. 

28) S.. die Ausführungen meines" "Kollegen Villmow: Reaktio
nen von POlizei und "Justiz auf Ausländerdelinquenz, in 
diesem Bande. 

29) Vgl. ManseI - wie Fn. 21). 

30) Was. verschiedentlich behauptet wird, aber wohl noch 
nicht hinreichend empirisch belegt worden ist, vgl. 
auch Jehle: Untersuchungshaft zwischen unschuldsvermu
tung und Wiedereingliederung, München 1985, S. 114 f.i 
s. jetzt ferner Gebauer: \ Die Rechtswirklichkeit der 
Untersuchungshaft in der Bundesrepublik Deutschland, 
München 1987, S. 125 f. Gebauer weist insbes. auf die 
leichtere Begründbarkett von Fluchtgefahr hin. Die 
Annahme sanktionsabhängiger Höherbelastung wird -auch 
durch den Umstand regional stark schwankender Auslän
derantei·le gestützt (s. dazu Gebauer S. 128). 

31) S. z. B. Savelsberg - wie Fn. 11) - S. 373. 
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KRIMINALITÄT JUGENDLICHER AUSLÄNDER 

Edwin Kube *) 

1. Zur Siehtweise von Poli~eibeamten 

Es wäre zu einfach, Wirklichkeit ausschließlich in 'dem 
sehen zu wollen, was in amtliChen Statistiken dazu zusam
mengetragen fst. Wirklichkeit ist nicht zUletzt das, was. 
"in den Köpfen" der Menschen als Realität bewußt ist. Dies 
gilt natürlich auch für die Kriminalität jugendlicher Aus
länder. 

Greift man.etwa als ExpertenPolizeibeamte heraus, so kann 
man aufgrund einer Berliner Studie (I) und von FaChgesprä
chen in drei Bundesländern folgende Deutungsmuster erken
nen: 

AUSländerkriminalität wird als ein wachsendes soziales 
Problem angesehen. 

- Das Problem definiert man nationalitätenbezogen, d. h. 
daß etwa die Beamten in Berlin (mit Ausnahme der BtM
Sachbearbeiter) fast ausschließlich von Türken sprechen 
und auch nur hier zwischen den Generationen differenzie
ren·können. Andere Staatsangehörige - mit Ausnahme von 
pOleri",- werden als unauffällig bezeichnet; dies gilt 
etwa auch für die immerhin ca. 30.000 in Berlin lebenden 
Jugoslawen. Zwischen türkischen jungen Straftätern und 
polizeilich niCht in Erscheinung getretenen türkischen 
Jugendlichen unterscheidet man beachtlich: Während man 
türkische Jugendliche generell als sportlich, sauber, 
nett, engagiert, behilflich und nach vorn orientiert 
charakterisiert, schreibt man türkischen Jungtätern 
folgende Eigenschaften ,zu: recht aggressiv, in letzter 
Zeit impertinent, brachiales Auftreten. 

- Betont wird, daß bestimmte Bezirke schon immer"Kriminel
le hervorgebracht hätten.. Seien es früher "deutsche Aso
ziale" gewesen, so fände man heute dort das gleiche aus
ländische Milieuo Die Befürchtungen reichen von der An
sammlung von Waffen in solchen Arealen bis zur Annahme, 
daß Geschäfte mehr oder weniger mit Diebesgut betrieben 
würden. 

- Die Einstiegskriminalität wird bei deutschen und auslän
dischen Jugendlichen vergleichbar gesehen. Es seien.vor
wiegend Fahrrad-, Moped-, Ladendiebstähle und andere 
kleine Diebst~lsdelikte sowie vandalistische Straf ta-

*) unter Mitarbeit von KHK Karl-Friedrich Koch, Bundes~ 
kriminalamt (KI 12) 
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ten. Diese "Jux- und TOllerei-Delinquenz" würde so lange 
begangen, bis es nicht ausbleibe, einmal erwischt zu 
werden. Auch das Einstiegsalter sei bei Deutschen und 
Ausländern im wesentlichen gleich, vermutlich bei Aus
ländern etwas früher. Der Einstieg erfolge im Alter von 
10 bis 12 Jahren. Der Höhepunkt strafbarer Aktivitäten -
nach.der Zahl der Delikte bemessen - sei bei den etwa 
14- bis 15jährigen anzunehmen. In diesem Alter würden 
Straftaten vorwiegend als Gruppendeliktebegangen. Ins
besondere Ausländer .bildeten eher Tätergemeinschaften. 
Je nach WOhnsituation seien auch aus Ausländern und 
Deutsch:en bestehende Gruppierungen festzustellen. Insge
samt begingen junge Ausländer wohl mehr Straftaten als 
deutsche Jugendliche. Dagegen setze sich der BtM-Konsu
mentenkreisüberwiegend aus Deutschen zusammen. 

- Beim modus operandi bestehe kein Unterschied zwischen 
deutschen und ausländischen Straftätern. Nationalitäten
spezifisChe Deliktspräferenzen seien bei Jungtätern 
.nicht erkennbar. 

- .Polizeibeamte, die private Erfahrungen mit AUSländern 
haben, sind häufiger in der Lage, situationsbezogen ihr 
Verhältnis zu den AUSländern ZU differenzieren. Vielfäl
tige Bemerkungen befragter Beamter deuten insgesamt je
doch auf einen siChtbaren Autoritätsverlust bei den jün
geren Ausländern hin. Der Umgang mit ausländischen Tat
verdächtigen sei "mentalitätsbezogen" unterschiedlich; 
neuerdings erwartet man weniger Kooperation und ist 
selbst mißtrauischer. Bedauert wird häufig, daß die ju
stitiellen Sanktionen zu gering seien. Zumindest sei 
dabei kaum eine abschreckende Wirkung anzunehmen. Bemän
gelt'wird die unzureichende Zusammenarbeitsoereitschaft 
der sozialen Dienste. 

Die in der Berliner Studie befragten ausländischen 'Ju
gendlichen waren durchweg der Auffassung, daß sieh Poli
zeibeamte Ausländern und Deutschen gegenüber differierend 
verhielten (2). Zitat: "Deutsche POlizisten glauben eher 
den eigenen Landsleuten. Da viele POlizisten Vorbehalte 
haben, werden Deutsche besser behandelt". 

Auch wenn die Bekundungen der POlizeibeamten nicht reprä
sentativ die Meinung der POlizei in den Großstädten wider
spiegeln, stellt sieh dennoch die Frage, ob das Subjektive 
MeinungSbild im wesentlichen mit den statistischen Er
kenntnissen übereinstimmt. In diesem Falle wäre - für 
manche sicherlich wider Erwarten - zu verneinen, daß es 
eine spezifische AUSländerjugendkriminalität gibt. Die 
polizeiliche Besonderheit der Delinquenz ausländischer 
Jugendlicher bestünde bei grundsätzlicher phänomenolo
giSCher Vergleichba:rkeit "bloß" darin, daß - wie die In
terviews von POlizeibeamten und ausländischen Jugendlichen 
nahelegen - die Ermittlungstätigkeit sich SChwieriger 
gestaltet und von ausländischen Beschuldigten zuweilen als 
diskriminierend empfunden wird. 
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Vor einer solchen Aussage ist es aber notwendig, detail
lierter zu untersuchen, ob das EinStiegsalter, die De
liktsstruktur und die Straftatenbelastung jugendlicher 
Täter zwischen Ausländern und Deutschen variieren. Gerade 
die Frage, ob ausländische jugendliche (Intensiv)Täter 
mehr und öfter Delikte als Deutsche begehen, drängt sieh 
auf, da die sog. Kriminalitätsbelastungszahl (also die 
Verhältniszahl, die die Anzahl der Tatverdächtigen je 
100.000 Personen der entsprechenden Bevölkerungsgruppe pro 
Jahr beinhaltet) dies nicht aufhellte 

2. Erkenntnisse auf der Grundlage amtlicher Statistiken 

a) Allgemeine statistische Erkenntnisse 

In der Bundesrepublik vollzieht sich seit e1n1gen Jahren 
ein Wandel in der Bevölkerungsstruktur, der unmittelbaren 
Einfluß auch auf die Jugendkriminalität ausübt.. Die Zahl 
der deutschen Jugendlichen nimmt rapide ab, die Anzahl .der 
ausländischen Jugendlichen st.eigt dagegen nach rückläufi
gen Tendenzen seit 1986 wieder deutlich an. So sank. die 
Zahl deutscher Jugendlicher 1987 (Stichtag am 01.01.) im 
Vergleich. zum Vorjahr um 9,5 ,%; demgegenüber erhöhte sieh 
die Anzahl ausländischer Jugendlicher im Vergleichszeit
raum um 7,4 %. Die absoluten Zahlen der 14- bis unter 
l8jährigen lauten: Deutsche 2,86 Millionen, Ausländer 
knapj> 0,34 Millionen .. Die deutschen Jugendlichen stellen 
heute 5,5 % der deutschen Gesamtbevölkerung, die jungen 
AUSländer 8,2.% der nichtdeutschen Wohnbevölkerung. 

Naheliegenderweise bringt die ansteigende Zahl .ausländi
scher Jugendlicher erhöhte Tatverdächtigenzahlen mit sieh 
(1987: 28.209); dagegen sind diese Zahlen bei den deut
schen'Altersgenossen rückläufig (1987: 99.497). Auch ver
ringert sich der Anteil deutscher jugendlicher Tatver
dächtiger an den deutschen Tatverdächtigen insgesamt, bei 
den AUSländern bleibt er hingegen weitgehend gleiCh. 

Die Kriminalitätsbelastungszahl ist bei ausländischen Ju~ 
gendlichen nach der POlizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
bei Betrachtung aller Straftaten insgesamt mehr als dOp
pelt so hoch wi.e die Belastung der deutschen Jugendlichen. 
In einigen Deliktsbereichen, nämlich Mord und .. Totschlag 
sowie Raub erreicht bzw. überschreitet sie sogar das Fünf
fache. 

Die Kriminalitätsbelastungszahlen zeigen zudem, daß Ju
gendkriminalität - auch bei AUSländern ~ weitgehend eine 
Angelegenheit männlicher Jugendlicher ist (3). Zählt man 
zu diesen Jungtätern noch die Gruppe der Heranwachsenden, 
also der 18- bis unter 21jährigen hinzu, so erhöht sieh 
die Belastungszahl weiter. Die Situation wird auch niCht 
dann gemildert, wenn man die ausländerspezifischen Delik
te, die Verstöße gegen § 47 AuslG und gegen das AsylVfG, 
ggf. noch Urkundenfälschung aus der Gesamtzahl der Straf
taten ausklammert. Nur 7,8 % der ausländischen jugend-
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lichen Tatverdächtigen sind mit derartigen Delikten in 
Erscheinung getreten. Bei den Heranwachsenden ergibt siCh 
ein etwas günstigeres Bild bei der Kriminalitätsbela
stungszahl dann, wenn man - zu Recht - die Tatverdächtigen 
unberücksichtigt läßt, die niCht zur Wohnbevölkerung ge
rechnet werden und d~er an sieh auch nicht bei der Be
rechnung der Be lastungs zahl einbezogen werden dürfen 
(z. B. Stationierungsstreitkräfte oder Touristen). Der 
Anteil dieser Tatverdächtigen an den ~usländischen Tatver
dächtigten insgesamt betrug 1987 9,9 %. 

WiChtige Aufschlüsse über die Kriminalität Jugendlicher 
gewinnt man aus der Betrachtung des Deliktspektrums, das 
Aussagen darüber zuläßt, wie hoch sieh der Anteil der Tat
verdächtigen an den einzelnen Delikten bzw. Deliktsberei
chen darstellt. Ein Vergleich von DeutSChen und AUSländern 
zeigt hier keine wesentlichen Unterschiede. Bei beiden 
Bevölkerungsgruppen dominieren die Diebstahlsdel1ktei fast 
zwei Drittel aller Tatverdächtigen wurden wegen eines sol
chen Delikts registriert. Rangmäßig folgen Sachbeschädi
gung, Körperverletzung und Betrug, zusammen etwas über 
30 % der Tatverdächtigen. Zu betonen ist, daß bei allen 
RÜCkSChlüssen aufgrund von Tatverdächtigenzahlen die ex
trem unterschiedlichen AUfklärungsquoten in einzelnen 
Deliktsbereichen zu einer erheblichen Einschränkung der" 
Aussagefähigkeit der Daten führen. 

Zusammenfassend läßt sieh bis hierher folgendes feststel~ 
len: 

1. Die Zahl der deutschen Jugendlichen ist rückläufig, die 
Zahl der ausländischen Jugendlichen steigt dagegen an. 

2. Die Anzahl deutscher jugendlicher Tatverdächtiger geht 
zurück, die der AUSländer wächst. 

3. Die Kriminalitätsbelastting zeigt ein deutliches Überge
wiCht bei .den nichtdeutschen Jugendlichen. Ihre Gesamt
Kriminalitätsbelastungszahl ist mehr als doppelt so 
hoch wie die der deutschen Altersgenossen. Bei den 18-
bis unter 2ljährigen, also den Heranwachsenden unter 
den Ausländern, ist die Belastungszahl noch· ungünsti
ger, selbst wenn man zu Recht die Tatverdächtigen unbe
rÜCksichtigt läßt, die niCht zur Wohnbevölkerung zu 
rechnen sind. 

4. Das Deliktsspektrum deutscher und ausländischer Jugend
licher ähnelt auf Makroebene weitgehend. 
Es wird geprägt von Diebstahlsdelikten. Der Diebstahls
anteil bei den Deutschen beträgt 64 %, bei den Auslän
dern 63,9 %. 

Gerade die "ins Auge steChende" hohe Kriminalitätsbela
stung ausländischer Jugendlicher nach der pOlizeiliChen 
Kriminalstatistik war in den letzten Jahren wiederholt 
Gegenstand teilweise kontroverser DiSkussionen (4). Soweit 
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in der Kritik auf die Strafverfolgungsstatistik abgestellt 
wird, als der Statistik, inder sichtäterbezogen die 
Kriminalität erst manifestiere, ist immerhin auch hier 
erkennbar, daß die Verurteiltenziffer zwischen beiden 
Gruppierungen ebenfalls nicht unerheblich divergiert. So 
weist die Statistik 1986 eine etwa 1,9fach höhere Verur
teiltenziffer, also Verurteilte je 100.000 Einwohner der 
gleichen Personengruppe, für männliche jugendliche Aus
länder als die der entsprechenden deutschen Bevölkerungs
gruppe aus. Dabei ist sicherlich von Bedeutung, daß - wie 
Weschke (5) aufgrund der Auswertung des Js-Registers der 
Berliner Staatsanwaltschaft 1978 feststellen konnte
keine wesentlichen Unterschiede in der Sanktionierungspra
xis der Justiz bezogen auf deutsche und ausländische Be
schuldigte besteht. Allerdings ist bei den Vergleichen. 
jeweilS ins Kalkül zu ziehen, daß Ausländerkriminalität 
überwiegend Großstadtkriminalität ist. Außerdem gehören 
die jungen Ausländer aus den Gastarbeiternationen in weit 
stärkerem Maße als die deutsche altersbezogene Vergleichs
population der Unterschicht an. Nach einer Untersuchung 
von Baratta/Staudt (6) fällt bei BerÜCksichtigung dieses 
Faktors der Verurtei ltenantei 1· bei jungen Ausländern er
heblich niedriger (8, 7 %) al.s bei der deutschen Unter
schicht-Kontrollgruppe (31,1 %) aus. 

Die Kriminalitätsbelastungszahl allein läßt - wie bereits 
erwähnt wurde - keine Aussage zu der Frage zu, wie hoch' 
denn die kriminelle Intensität der hier verglichenen Be
völkerungsgruppen einzuschätzen ist. Denn hohe Kriminali
tätsbelastungszahlen können z.B. dadurch zustandekommen, 
daß ein relativer großer Antetl der Bevölkerungsgruppe im 
Bezugszeitraum eirunal in Erscheinung getreten ist; eine 
andere Bevölkerungsgruppe, bei der weniger Personen mehr
fach in demselben Zeitraum straffällig geworden sind, 
erscheint statistisch von vornherein als weniger belastet. 

b) Sonderauswertungen 

Hinweise für die Klärung dieser Frage ergeben sieh aus 
Untersuchungen verschiedener Bundesländer; diese Analysen 
sind allerdings wegen ihres abweichenden methodischen 
Ansatzes nur eingeschränkt untereinander vergleichbar. 
Beispielsweise wurde in Nordrhein-Westfalen von 1974 bis 
1984 mit Hilfe eines "Intensivtäterprogramms" der Bestand 
an kindlichen, jugendlichen und heranwachsenden Tatver
dächtigen nach solchen Personen untersucht, die mindestens 
zweimal im Jahr und mit mehr als·fünf Straftaten in Er
SCheinung .getreten sind. Nach dieser Analyse betrug der 
durchschnittliche Anteil jugendlicher Intensivtäter an den 
jugendlichen Tatverdächtigen insgesamt 4,9 % (an den her
anwachsenden Tatverdächtigen 5,1 %). Die Intensivtäter 
waren an 33,4 % aller Delikte Jugendlicher (32·,0 % aller \ 
Delikte Heranwachsender) beteiligt; überwiegend (zu 
ca. 86 % bzw. 81 %) im Diebstahlsbereich. Bei den jugend
lichen Intensivtäter waren 6,6 %, bei den heranwachsenden 
Intensivtätern 6,8 % weiblich. Daß weibliche und hier 
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insbesondere ausländische ,Jungtäter relativ selten als 
Intensivtäter in Erscheinung treten, findet auch in der 
Freiburg'er KOhortenstudie , die' vier Geburtsjahrgänge un
tersucht (1970, 1973, 1975 und 1978), eine Bestätigung. 
Ihrzufolge ist zumindest davon auszugehen, daß die weib
lichen ausländischen Tatverdächtigen - trotz höherer Prä~ 
valenz- (Verhältnis von Tatverdächtigen zu Population pro 
Zeitraum) und Inzidenzrate (Verhältnis von Delikten zu 
Population pro Zeitraum) - prozentual häufiger bloße Ein
maltäter sind als die deutsche Vergleichspopulation (7). 

Im letzten Auswertungsjahr, nämlich 1984, war in Nord
rhein-Westfalen eine Abnahme der Anzahl und des Anteils 
deutscher und eine Zunahme ausländischer Intensivtäter zu 
verzeichnen. Der Anteil Nichtdeutscher an den jugendlichen 
Intensivtätern belief sich auf 12,2 %, bei den Heranwach
senden auf 9,3 %. Türken (fast zwei Drittel der NiCht
deutschen), Italiener und Jugoslawen waren unter den aus
ländischen Intensivtätern am häUfigsten vertreten (8). 
Diese Entwicklung könnte sieh dann dramatisieren, wenn 
sieh der derzeit z. B. in Nordrhein-Westfalen beobachtbare 
Trend bundesweit bestätigt, demzufolge inzwisChen bereits 
ein Viertel aller Intensivtäter im Kindesalter Ausländer 
sind. 

Eine Stichtagsuntersuchung des Landeskriminalamts Baden
Württemberg vom November 1985 "Einfach- und Mehrfachtä
ter" (9') beschäftigt sieh mit der Frage, wie hoch der 
Anteil derVielfachstraffälligen an der Gesamtheit der 
Jungtäter (Kinder, Jugendliche, Heranwachsende) ist. D~
nach sind 8S,3 % der Jungtäter unter 21 Jahren in Baden
Württemberg mit 1 bis 4 Straftaten erfaßt, 14,7 % mit 5 
und mehr. UnterSChiede ergeben sich, meist geringfügig, 
für die untersuchten Städte und Landkreise. Ein wesent
liches Ergebnis ist, daß nichtdeutsche Jungtäter häufiger 
als Einmaltäter in Erscheinung getreten waren: Diese Grup
pe ist prozentual durchweg stärker vertreten als bei den 
deutschen Jungtätern. Insgesamt betrug der Anteil der 
Mehrfachtäter im ganzen Bundesland 44,6 %. 30,9 % der 
deutschen Jungtäter waren mit 2 bis 4 Straftaten, 9,3 % 
mit 5 bis 9 Delikten und 6,1 % mit 10 und mehr Straftaten 
registriert. Die entsprechenden Zahlen für die ausländi
schen Jungtäter lauten 26,7 % (2 bis 4), 7,5 % (5 bis 9) 
und 4,6 % (10 und mehr). 

Eine von Koch u. a. für Hessen gerade ausgewertete Unter
suchung kommt im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis. 
Hier bestätigt sieh nicht die zu Beginn' des Beitrags er
wähnte Einschätzung einzelner Polizeibeamter, ausländische 
Jungtäter begingen insgesamt mehr Straftaten als deutsche. 
Eine zusätZliChe Stütze findet diese Erkenntnis auch im 
Resultat der Freiburger Kohortenqtudie: Ihr zufolge zeigt 
die Deliktsfrequenz je Tatverdächtigem zwischen deutschen 
und ausländischen männlichen Kindern und Jugendlichen 
praktisch keine Unterschiede, und die durchschnittliche 
Anzahl von Straftaten bei ~ehrfachtätern mit 5 und mehr 
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Delikten weist zwischen Deutschen und Nichtdeutschen ins
gesamt keine nennenswerten Differenzen auf (10). 

Allerdings können z. B. je nach untersuchtem Delikt Unter
schiede aUftreten.. So ergibt beispielhaft die Auswertung 
der Falldatei Rauschgift des Bundeskriminalamtes: Der An
teil der Ausländer an den Tatverdächtigen wird mit stei
gender Fallzahl pro registrierter Person deutlich höher. 
Bei Tatverdächtigen mit einem Fall beträgt er z. B. bei 
den HeranwaChsenden noch 11,8 %, bei solchen mit 5 bis 
9 Fällen 18,5 % und bei denen mit 10 und mehr Fällen 27 % .. 

Auf der Basis der PKS von.Nordrhein-Westfalen für das Jahr' 
1981 untersuchte Kerner in Zusammenarbeit mit Hamacher 
auch Straftaten 10-, 15- und 20jähriger männlicher deut
scher und ausländischer Tatverdächtiger, wobei zwischen 
verschiedenen (Gastarbeiter-)Nationenunterschieden wur
de (11). Mit der Einschränkung, 'daß die Ergebnisse auf
grund der oft geringen absoluten, Tatverdächtigenzahlen in 
der Aussagekraft zu relativieren" sind, läßt sich generell 
feststellen, daß deutsche und ausländische Tatverdächtige 
nur geringe Differenzen aufweisen: Die überwiegende Mehr
zahl beider Gruppen ist mit durchschnittlich nur einer 
Straftat pro erfaßter Deliktsart registriert, und dies 
umso deutlicher, je älter die Tatverdächtigen sind. Werden 
Einzeldelikte betrachtet, kann sich durchaus ein anderes 
Bild ergeben. Typische Delikte Jugendlicher und Heranwach
sender, wie Diebstahl aus Kfz und Straßenraub, weisen eine 
Vielzahl von Mehrfachtätern auf. Hier überwiegen aller
dings nichtdeutsche Tatverdächtige (12). 

Mehrfachtäterschaft muß jedoch noch keine "kriminelle Kar
riere" bedeuten, auch nicht, daß mit zunehmender Straf ta
tenbegehung schwerere Delikte· begangen werden (13). 

Eine weitere Aussage über die'Belastung von Bevölkerungs
gruppen läßt sich dadurch treffen, daß die jeweiligen Tat
verdächtigen daraufhin üb~rprüft werden, ob sie bereits 
pOlizeilich in ErsGheinung getreten sind. Nach der Studie 
von Kerner waren 20jährige männliche Tatverdächtige 1981 
in Nordrhein-Westfalen mehrheitlich bereits pOlizeilich 
.registriert; dies gilt für 68,4 % der Deutschen, 64,3 % 
der Jugoslawen 'und 52,4 % der Türken. NiCht näher unter
sucht wurde in diesem ·Zusammenhang die Frage, ab welchem 
Lebensalter sieh die jeweiligen ausländischen Tatverdäch
tigen in der Bundesrepublik aufgehalten haben bzw. ob sie 
evtl. für längere Zeit das Bundesgebiet verlassen hatten. 
Dem gegenüber ergibt die kumulative Prävalenzrate, d. h. 
der Anteil zumindest einmal polizeilich registrierter Tat
verdächtiger bis zu einer bestimmten Altergrenze, bei der 
Freiburger KOhortenstudie für ausländische männliche Kin
der und Jugendliche zwei- bis vierfach so hohe Werte wie 
bei der entsprechenden deutschen Vergleichspopula
tion (14). 
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Die 10jährigen Ausländer aus vier Nationen, die ~egen 
einer Straftat polizeilich aufgefallen sind, waren in der 
Kerner-Untersuchung bei Trennung nach Staatsap.gehörigkei
ten jeweils zu einem höheren Prozentsatz als die Deutschen 
polizeibekannt. Dieser Umstand spricht dafür, daß die zu 
Beginn des Beitrags erwähnte Einschätzung der POlizei
beamten, es habe den Anschein, AUSländer würden tenden
ziell früher als Deutsche delinquent, wohl zutreffend ist. 
Eine entsprechende Untersuchung der HEPOLIS-Dateien von 
Koch u. a. ergab, daß von den dort registrierten ca. 
41.500 Jungtäte'rn 18,6 % im Alter unter 14 Jahren erstmals 
auftraten, 59,4 % im Alter von 14 bis unter 18 Jahren und 
22 % zwischen 18 und 21 Jahren. Nichtdeutsche waren insge
samt etwas früher'als Deutsche in ErSCheinung getreten: 
21,5 % der ausländischen Jungtäter wurden bereits im Kin
desalter mit ihrem ersten Fall erfaßt, bei den Deutschen 
waren es ~ingegen nur 17,4 %. 

Ein zusätzlicher Problembereich, der in eine Untersuchung 
über die Unterschiede deutscher und ausländischer jugend
licher Tatverdächtiger einbezogen werden kann, ist das 
Auftreten von Einzeltätern bzw. Tätergemeinschaften. In 
der Literatur wird überwiegend die Meinung vertreten, daß 
ausländische Jugendliche häUfiger als deutsche in Täterge
meinschaften agieren'. Begründet wird dies u.a. damit, 
Gruppenbildungen unter jungen AUSländern könnten als Aus
druck orientierungsgebender Sub~ und MiSChkulturen gesehen 
werden (15). Aus diesen jugendlichen Sub- und Mischkultu
ren ergaben sich typiSCh jugendliche kriminelle Verhal,
tensweisen - eher ungeplante und situativ bestimmte straf
bare Aktionen, die häufig ohne Risikoabwägung und ohne 
aktuelles Unrechtsbewußtsein stattfänden (16). 

Die Untersuchung von Kerner zeigte, daß ]ungere Tatver
dächtige- der schwerpunkt liegt bei l5jährigen - meistens 
in Tätergemeinschaft handelten. Erst mit zunehmendem Alter 
entwickeln sich die Jugendlichen und Heranwachsenden zu 
Einzeltätern. In den überprüften Altersgruppen der 20-, 
25- und 30jährigen blieben die Itatiener und Türken je
weils gruppenorientierter als die deutschen Tatverdächti
gen. Da auch hier die abSOluten Tatverdächtigenzahlen 
relativ gering sind, ist eine eher vorsichtige Interpreta
tion der Ergebnisse geboten. 

Die Datenauswertung der Falldatei Rauschgift ergab hier 
keine wesentlichen Unterschiede bei Allein-" und Gruppen
tätern zwischen den einzelnen Nationalitäten. Der Anteil 
der ausländischen Tatverdächtigen, die in Tätergemein
sChaft agiert haben, ist jedoch bei den Jugendlichen mit 
16,2 % höher als bei den Heranwachsenden mit 11,8 %. 

Schließlich erbrachte die Studie von Kerner eine tenden
zielle Bestätigung' der Aussage, daß das Deliktsspek,trum 
bei deutschen und ausländischen Jugendlichen siCh weitge
hend angeglichen hat - und zwar auch dann, wenn man die 
ausländischen Tatverdächtigen nach Nationen aufgliedert. 
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Berücksichtigt man die z.T. niedrigen Tatverdächtigenzah
len bei den jeweils gesondert untersuchten Türken, Italie
nern, Jugoslawen, Griechen und Spaniern, so kann man von 
einem vergleichbaren Straftatenprofil ausgehen. 'Diese 
Tendenz wird durch neuere Daten aus der polizeilichen 
Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik ge
stützt. Unterschiede ergeben sich - gerade bei der Gewalt
kriminalität - bei der anteilsmäßigen Belastung der jewei
ligen ausländischen Beyölkerungsgruppe mit Tatverdächti
gen. 

Empirische Untersuchungen legen nahe, daß die~e Höherbela
stung - worauf hier nicht eingegangen wird - auf Identi
täts- und Integrationsprobleme und die damit verknüpfte 
defizitäre Situation bei Sprache, Ausbildung, Beruf und 
Wohnung zurückzuführen sein dürfte. Ob und ggf. inwieweit 
Selektionsmechanismen und Stigmatisierungseffekte. bei der 
Strafverfolgung und ein differierendes Anzel.geverhalten 
relevant sind, ist im einzelnen nicht bewiesen und wird 
hier'ebenfalls nicht weiter erörtert. Erwähnt sei nur, daß 
nach einer Berliner Untersuchung von Donner (Auswertung 
von Anzeigeformularen) deutsche' Jungtäter unter 21 Jahren 
weitaus häufiger "von' Amts wegen" angezeigt wurden als
ausländische (28 % gegenüber 19,8 %) (17). 

Die statistischen Sonderauswertungen haben insgesamt,die 
vorn aufgrund der allgemeinen statistischen Daten getrof
fene Zwischenzu~ammenfassungim Kern bestätigt. Detail
liertere Analysen machen jedoch deutlich, daß manche der 

,Annahmen - wie etwa die überhöhte Kriminalitätsbelastung 
jugendlicher Ausländer - differenzierter zu sehen sind. 
Die einzelnen kriminalitätsauffälligen Nationalitäten 
halten sich im wesentlichen sozusagen im Trend; es gibt 
also keine statistisch begründeten negativen Aussagen, die 
- ein Vorurteil aufgreifend - etwa nur die Türken be
träfen. Davon zu unterscheiden ist das Problem, daß evtl. 
einzelne Nationalitäten bei der Strafverfolgung der Poli
zei besondere'schwierigkeiten verursachen, die u.a. in 
besonderen kulturellen Verhaltensmustern dieses Perso
nenkreises begründet sein können~ 

3e Zur Phänomenologie der Straftaten 

Auch die Formen der Deliktsbegehung durch ausländische 
J~gtäter stellen nach praktischer Erfahrung nur selten 
ein Spezifikum dar. Der modus operandi hält sich im Spek
trum der vorr Deutschen begangenen Straftaten. Daran ändert 
auch kaum der Umstand etwas, daß Ausländer z. B. hinsicht
lich Motivation oder Tatörtlichkeit zuweilen abweichend in 
Erscheinung, treten. So spielt sich naheliegenderweise ein 
Großteil der Körperyerletzungsdelikte unter Landsleuten 
ab, es sei denn, der Kontakt mit Deutschen hätte den Anlaß 
des Streits gegeben. Auseinandersetzungen zwischen Angehö
rigen unterschiedlicher Nationalitäten~sind nur selten 
festzustellen. Denn Ausländergruppen suchen überwiegend 
solche Einrichtungen und Treffpunkte auf, wo sie unter 
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sich sind. Andersartige kulturelle Verhaltensmuster, ab
weichende systeme sozialer Normen und Werte sowie spezifi
sche Persönlichkeitsausprägungen - etwa hinsichtlich des 
Temperaments - werden zuweilen gerade als Begründung für 
Körperverletzungsdelikte unter Ausländern angeführt (18). 

Zur Eigentumsdelinquenz i. S. V e Begehrlichkeitskriminali
tät ist festzustellen, daß Jugendliche Situationen oft im 
Licht aktueller Bedürfnisse einschätzen. Di~· genannten 
Delikte mit hohem Anteil an Jungtätern dürften vorwiegend 
vom Täter des "singulär-,spontanen" Typs begangen werden: 
er bewegt sich in einer an Reizen und Aufforderungsgehal
ten reichen fbei Ausländern zudem noch meist städtis'chen) 
Lebenswelt, in der es spontan zu ungeplanten, ohne große 
Risikoabwägungen begangenen Delikten kommt (19), sozusagen 
aus einer plötzlichen Laune heraus. So erweis'en sich viele 
dieser Straftaten als' "Bagatelldelikte" mit r,elativ gerin
gem Schaden. Deutsche und AUSländer scheinen siCh in die
ser Hinsieht wenig zu unterscheiden (20). 

Bei Aus.ländern ist festzustellen, daß ein gewisser Anteil 
der Diebstahlsdelikte der Aufbesserung des eigenen, als 

. niedrig" und unter dem der Deutschen empfundenen Status 
dienen dürfte: modische Kleidung und entsprechende Acces
soires dienen der äußerlichen Angleichung an deutsche Ju
gendliche, Mopeds und Autos betonen eine adäquate Mobili
tät und Attraktivität. Hinzu kommt die Finanzierung von 
Spielhallenbesuchen, auch die Begleichung von Spielschul
den. Das oft genügend vorhandene, aber zweckgebundene 
Taschengeld (21) tst für solche Ausgaben zu "schade". Be
gründungen für die Tatbegehung wie die materielle Rück
ständigkeit und die defizitäre Lebenssituation der jungen 
Aus~änder in Deutschland werden von Praktikern nur noch 
selten gegeben. Die befragten POlizeibeamten betonen viel
mehr den oft "sportlichen Charakter" z. B. von Ladendieb
stählen, die dann als Mutbeweis gelten und der Aufrechter
haltung des Gruppenzusammenhalts dienen. 

Es werden gelegentlich auch Sachen entwendet, dieoffen
sichtlich niCht zum Eigengebrauch bestimmt sind, sondern 
für die Familie oder gar für den Weiterverkauf zur Erlan
gung von Bargeld. Zum letzteren sei insbesondere auf orga
nisierte Formen des Tageswohnungseinbruchs'verwiesen, zu 
denen gerade Kinder von ihren Eltern oder anderen, mei
stens erwachsenen Personen, angehalten werden. Demgegen
über heben die Sachbearbeiter hervor, daß deutsche Kinder 
und Jugendliche überwiegend zum Eigenbedarf stehlen und 
dann Gegenstände von meist geringem Wert, die man ebenso 
bei Einsatz des Taschengeldes bekommen hätte. 

Die Ausländern häUfig naChgesagte Spielleidenschaft zeigt 
sich' bei den Jugendlichen gerade offenbar niCht zuletzt 

. darin, daß zum Diebstahl aus Automaten spezielle Tricks' 
bis hin zu Erstellung von Computerprogammen ausgetüftelt 
und angewendet werden ~ eine überwiegende Domäne männ
licher ausländischer'Jungtäter. Die überall feststellbare 
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rapide Vermehrung von Spielhallen trägt dazu bei, daß die 
Tatgele'genhei ten für derartige Straftaten zunehmen. 

Es ist in hohem Maße deliktsäbhängig, ob spontan oder ge
plant vorgegangen wird: Ladendiebstahl erfordert keine 
Entwicklung s'pezifischer Strategien, wenn auch Ansätze für 
eine Arbeitsteilung gerade bei Ausländern erkennbar sind. 
AUffällige Merkmale bei ausländischen Kindern und Jugend
lichen sind ein gewitzteres Vorgehen be~ der Tatausführung 
und ein geschickteres Verhalten gegenüber der POlizei bei 
und nach Festnahmen. Auch wird eine signifikant ausgepräg
tereTechnik der Straftatenverschleierung bei den Auslän-
dern konstatiert. . 

Auf dem Diebstahlssektor sind eine Vielzahl von ,Straftaten 
'Beschaffungskriminalität BtM-Abhängiger und damit ein 
Schwerpunkt deutscher Jungtäter. Bei ausländischen Alters
genossen 'is.t in ,wesentlich geringerem Umfang Konsum von 
harten Drogen festzustellen; es überwiegt auf diesem Sek
tor der (Klein-)Handel mit BtM. Als Erklärungsansatz hier
für bietet sieh an, daß die Nachteile der BtM-Abhängigkeit 
aus dem heimatlichen Lebenskreis bekannt sind und daher 
lieber aus dem Verkauf von. Drogen Geldgewinne erzielt 
werden sollen, aber auch, daß möglicherweise der Konsum 
von weichen Drogen (weil weniger abhängig machend) bevor
zugt wird, die überdies oft leichter und billiger zu be
~chaffen sind. 

4. Bewertung 

ES fällt auf, daß sich die supjektive EinSChätzung der 
Delinquenz jugendlicher Ausländer durch POlizeibeamte 
nahezu --als deckungsgleich mit ·der Kriminalitätsanalyse' 
erweist. Davon gibt es nur zwei augenfällige Abweichungen: 
Die eine Besonderhei't besteht darin, daß Ausländerkrimina
lität als soziales Problem im wesentlichen der Nationali
tät zugeschrieben wird, die rein zahlenmäßig am häUfigsten 
in ErSCheinung tritt. Tatverdächtige anderer Staatsangehö
rigkeit gelten dann als unauffällig. Das andere Spezifikum 
istdarin zu sehen, daß ausländische tatverdächtige Ju
gendliche wohl deshalb als besonders kriminalitätsbelastet 
angesehen werden, weil ein größerer Anteil dieser speziel
len PopUlation überhaupt straffällig wird. Dabei sCheint 
unterzugehen,- daß offensichtlich anteilsmäßig mehr Auslän
der - über die Gesamtkriminalität betrachtet -'als Einmal~ 
täter auftreten als dies bei deutschen Jugendlichen der 
Fall ist. M.a.W. die "kriminelle EpisOde" ausländischer 
Jugendlicher dürfte daher häufiger kürzer sein, als dies 
auf deutsche Jugendliche zutrifft. Dieser UnterSChied wird 
mittelfristig noch eindeutiger zutage treten, wenn die 
Zahl deutscher Drogenabhängiger weiter zunimmt, da nach 
US-amerikanischen Studien, die auf der '10. Konferenz der 
Internationalen KriminOlogischen Gesellschaft im September 
1988 in Hamburg vorgetragen wurden (J. petersilia), Dro
genmißbrauch im Kindes- und Jugendalter den stärksten 
Prädiktor für eine kriminelle Karriere darstellt. Dessen 
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ungeachtet darf der schon derzeit beachtliche Anteil jun
ger ausländischer Intensivtäter nicht übersehen werden. 

Am Rande sei erwähnt, daß die Gesamtbewertung der Krimina
lität ausländischer Jugendlicher im wesentlichen der Aus
sage entspricht, die die proje~tgruppe Prognose-Gremium 
beim Bundeskriminalamt "Entwicklung der Kriminalität" vor 
vier Jahren - mit Zeithorizont 1988 - zur Jugenddelinquenz 
bei Deutschen und Ausländern gemacht hat. In dem Gutachten 
des inzwischen aufgelösten Gremiums, dessen Aufgaben vom 
Kriminalistischen Institut des BundeSkriminalamtes wahrge
nommen werden, heißt es (22): WI ••• Der steigende Bevölke
rungsanteil der jungen Ausländer in erster Linie und die 
gegenüber den jungen Deutschen stärker steigende Krimina
litätsbelastung in zweiter Linie werden zur Folge haben, 
daß der Anteil von NichtdeutSChen an der Gesamtzahl der 
jugendlfchen Tatverdächtigen sich deutlich vergrößert. Das 
Spektrum der Kriminalität der jungen Ausländer wird sieh 
dem Spektrum der Deutschen annähern ... Soziale Randstän
digkeit und damit verbundene negative Erfahrungen durch 
Reaktionen der Umwelt machen es darüber hinaus wahrschein
lich, daß'sich ausländische Jugendliche verstärkt zu Grup
pen zusammenschließen, die auch kriminell agie"ren". 

5. Konsequenzen 

Die Konsequenzen für Staat und Gesellschaft auf die Delin
quenz jugendlicher Ausländer müssen vielfältig sein. Dabei 
wäre es zu simpel, zwischen einzelnen gesellschaftspoliti
schen Hilfsmaßnahmen i .. S. erwünschter primärer, also an 
die Wurzel der Delinquenz gehender Prävention und dem Kri
minalitätsgeschehen eine lineare monokausale Ursachenkette 
anzunehmen. Es wird sogar vorkommen,' daß etwa eine verbes
serte AUSbildung zu erheblichen Enttäuschungen und zu Be
einträChtigungen der Integration und Identität des Auslän-

'ders führen kann, weil beispielsweise die späteren Berufs
chancen im HinbliCk auf seine Ausländereigenschaft (vor
übergehend) gemindert sind (23). Selbst dann, wenn solche 
kriminalpräventiv dysfunktionalen Wirkungen bei sozialpo
litisChen Programmen zu erwarten wären, müßte grundsätz
lich der Sozialpolitik Vorrang vor der Kriminalpolitik 
eingeräumt werden. 

Im fOlgenden sollen jedoch - auf der Grundlage des Gutach
tens des erwähnten Prognosegremiums (24) und vor dem Hin
tergrund der hier angestellten Kriminalitätsanalyse -
pOlizeinähere Präventionsansätze stiChwortartigskizziert 
werden: 

a) Da der POlizei nicht die Funktion eines Sozialinge
nieurs zukommt, sie aber andererseits an der Nahtstelle 
zwischen Norm und WirkliChkeit agierend defizitäre 
Sozialstrukturen und Mängel lagen frühzeitig erkennt, 
sollte dieser Informationsvorsprung in ein kriminalpo
litisches Frühwarnsystem eingebettet sein. Zweckmäßig 
wäre die EinriChtung eines ressortübergreifenden Pla~ 
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nungsstabes, der gleichzeitig in der Lage wäre, umfas
sende Konzepte gerade zur Eindälnmung der Jugendkrimina

.lität zu entwickeln. 

b) Wie nicht zUletzt auch die erwähnte Befragung von Poli
zeibeamten wiederum gezeigt hat, gibt es offenbar er
hebliche Defizite bei der Zusammenarbeit der für Ju
gendfragen zuständigen Behörden und Einrichtungen. Bei 
der anzustrebenden Verbesserung der Kooperation ist 
klarzustellen, daß die POlizei nur eine aer mit den 
Problemen befaßten Behörden ist, die vor allem Informa
tionen liefern kann und nicht stets auf überlassung von 
Informationen drängen - wird. _Die POlizei könnte bei 
einer intensivierten Kontaktpflege mit den anderen 
Stellen auch auf ihre "Rollenüb~rlastung" hinweisen und 
die aktivere Mitarbeit der eigentlich zuständigen In
stitutionen geltend machen. Denn bisher mUß (Stichwort: 
Dienststunden) die POlizei insoweit "eine Rolle spie
len", die ihr eigentlich nicht zukommt und die sie bei 
de-r Wahrnehmung ihrer originären Aufgaben erheblich 
behindert. 

c) Modelle, bei denen Po-lizei _ und Vertreter der Sozialar
beit unmittelbar -bei der Bewältigung der Jugenddelin
quenz zusammenarbeiten, zeigen erfolgversprechende, 
wenn auch nicht problemlose Kooperationsformen. Täglich 
werden bei der POlizei soziale Konfliktfälle bekannt, 
die sich als Straftaten äußern, die derzeit mit Routine 
geregelt, aber nicht gelöst werden. In Anlehnung an das 
"programm POlizei-Sozialarbeiter" in Hannover könnten 
ähnliche Konzepte entwickelt werden, die sich gerade 
auch straffällig gewordenen ausländischen Jugendlichen 
zuwenden (25). Insbesondere in Städten bzw. Stadtteilen 
mit hohem Ausländeranteil unter den Tatverdächtigen 
- beispielsweise in der Stadt Frankfurt 48 % - zeigt 
sich insoweit ein dringendes Bedürfnis nach verbesser
ten Formen der Zusammenarbeit zwischen sozialen Dien
sten und POlizei. 

d) Modelle der Diversion und des Täter-Opfer-Ausgleichs 
sollten zunehmend auch für ausländische jugendliche 
Erst- und Bagatelltäter spezifisch weiterentwickelt und 
umfassend evaluiert werden. Hierzu zählen insbesondere 
alle jene Praxisprogramme, deren Ziel es ist, straf
rechtlich relevante Formen abweichenden Verhaltens Ju
gendlicher über ein~ staatsanwaltschaftliehe oder ju
gendrich1;erliche Einstellung des Verfahren (§§ 45, 
47 JGG) zu erledigen. NiCht vorhanden sind demgegenüber 
komplexe Konzepte zum jugendlichen Intensivtäter. Hier 
zeigt sich akuter Handlungsbedarf für Praxis und For
schung. 

e) Die Poli-zei mUß durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
- etwa auch zur örtlichen Kriminalitätslage - ihre Auf
gaben und Anstrengungen bei der Aufrechterhaltung der 
inneren Sicherheit besser verdeutlichen. Sie wird dar-
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üb~r noch wirkungsvoller informieren müssen, daß sie 
im Interesse der Gesellschaft, aber-ebenso im Inter
esse der betroffenen jungen Menschen - insbesondere 
ausländischen Jugendlichen - Maßnahmen ergreifen muß, 
um die Verbrechensentwicklungauf dem Stand eines 
randständigen Geschehens zu halten. Bei der Kriminal
berichterstattung soflte stets sensibel darauf geachtet 
werden, daß evtl. Stigmatisierungseffekte eintreten, 
wenn - zuweilen überflüssigerweise - mitgeteilt wird, 
daß es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Auslän
der handelt (26). 

Über Öffentlichkeitsarbeit ist vermehrt auf die Mitwir
kung von Verbänden, Vereinen und Gremien - vor allem 
auch der Ausländer - abzustellen. Gerade wegen der so
zio-kulturellen Eigenheiten und rechtlichen Unsicher
heiten bei Ausländern könnten solche Institutionen eine 
beratende Funktion bei den täglich wiederkehrenden 
pOlizeilichen Einsatzsituationen einnehmen. Britische 
Erfahrungen - etwa im Zusammenhang mit dem Aufruhr von 
Immigranten in Brixton bzw. Lambeth (27) verdeutlichen 
die Bedeutung solcher sozialen Kontakte der POlizei. 

f) Dfe Palette dieser "polizeinahen" Präventionsmaßnahmen 
gegenüber delinquenten Jugendlichen - nicht zuletzt 
ausländischen Tatverdächtigen - könnte nahezu beliebig 
fortgesetzt werden. Die beispielhaft erwähnten Konse
quenzen sollen jedoch verdeutlichen, daß - entsprechend 
auch den Ergebnissen-dieser Kriminalitätsanalyse - De-" 
linqQenz jugendlicher AUSländer im Rahmen der Jugend
delinquenz -insgesamt gesehen werden mUß. Es besteht 
kein Anlaß zur Dramatisierung, aber auch jegliche Baga
tellisierung wäre fehl am Platze. Allerdings dürfte nur 
ein engagiertes und abgestimmtes Vorgehen der unter
schiedlichsten staatlichen Behörden und gesellschaftli
chen EinriChtungen sicherstellen, daß eine Prognose für' 
die 90er Jahre (trotz des schon aus demographischen 
Gründen anzunehmenden weiteren Anwachsens des AnteilS 
ausländischer Jugendlicher unter den Jungtätern) diesen 
Kriminalitätsbereich wird als randständig einstufen 
können. 
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EINFLÜSSE NICHTDEUTSCHER STRAFTÄTER AUF DIE 
ORGANISIERTE KRIMINALITÄT 

- Situation und Bekämpfung in der 
Bundesrepublik DeutSChland -

Heinrich Boge 

Bereits bei meiner Begrüßung habe ich - wenn auch mit an
deren Worten - gesagt, daß die Auffassung, allein die Be
SChäftigung mit dem Thema "Ausländerkriminalitätn trage 
den Keim der Ausländerfeindlichkeit in sich, falsch sei. 
SicherliCh ist eine ausgewogene Behandlung erforderlich. 
Einige KlarsteIlungen erfolgten bereits in den voran
gegangenen Vorträgen. 

Ausgangspunkt für uns war die POlizeiliche Kriminalstati
stik. Trotz gebotener Zurückhaltung ist jedoch unbestreit
bar, daß der 'Anteil der ausländischen Straftäter am Krimi
nalitätsaufkommen in der Bundesrepublik, verglichen mit 
dem ausländischen Bevölkerungsanteil, überproportional 
wächst. Der Trend, der erkennbar ist, hat mich bewogen, 
das diesjährige Thema aufzulegen. 

Neben der quantitativen Entwicklung der. Kriminalität ist 
in einigen Deliktsbereichen in zunehmendem Maße auch eine 
qualitative Veränderung zu registrieren, die in :Steigender 
Professionalität der Tatausführung sowie der Verwertung 
deliktisch ~rworbener Sachwerte und Güter ihren Ausdruck 
findet. Die Professionalisierung von Tatausführung und 
Beuteverwertung ab~r ist ein wesentlicher Indikator für 
das verstärkte vordringen von Formen Organisierter Krimi
nalität. 

Da anders als bei der international Organisierten Rausch
giftkriminalität sich die anderen Formen Organisierter 
Kriminalität kaum über vage Konturen hinaus als Gesamtphä
nomen darstellen lassen, ist'es einigermaßen schwer, den 
Anteil ausländischer Straftäter an dieser Entwicklung 
exakt zu bestimmens 

AlS gesichert gilt allerdings, daß die Organisierte Krimi
nalität in der Bundesrepublik Deutschland in je nach De
liktsgebiet unterschiedlichen Anteilen auch von ausländi
schen Straftätern bzw. Straftätergruppen mit geprägt wird. 

Die Analyse der Indikatoren der Organisierten Kriminalität 
über den Zeitraum der letzten Jahre belegt ein beunruhi
gendes Anwachsen dieses Phänomens, wobei die ab 1990 be
ginnende Realisierung des EuropäiSChen Binnenmarktes die 
Situaton an den deutschen AUßengrenzen zu unseren EG~ 
Nachbarn entscheidend verändern wird. 
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AuS der Sicht professioneller Straf-täter stellt sich der 
gemeinsame westeuropäische Wirtschaftsraum schon heute als 
einheitlicher kriminalgeographischer Raum dar~ Ohnehin muß 
dann - ich meine 1990 bis 1992 ,..- der Begriff des Auslän
ders neu überdacht werden; bereits heute sind 29,6 % der 
"Ausländer~' in der Bundesrepublik Bürger anderer EG-Staa
ten, weitere 10,3 % stammen aus anderen westeuropäischen 
Staaten. 

Anders das Bild bei den Asylbewerbern, von denen im Jahre 
1987 nahezu 44 % aus Staaten Osteuropas und weitere 19',2 % 
aus der Türkei stammen, während der verbleibende Anteil 
aus 'außereuropäischen Ländern stammt. 

Bei der Untersuchung der Rolle ausländischer Straftäter in 
der Organisierten Kriminalität geht es nicht um Drama-

-tisierungseffekte oder um den Aufbau ei.nesFeindbildes, es 
geht um ganz handfeste pOlizeiliche Probleme, die siCh 
daraus ergeben, wie personelle, taktische und organisato
rische Vorkehrungen oder auch beispielsweise um die Über
windung der SpraChbarriere. 

Hierzu ein winzig erscheinendes aber in der tägliChen Ar
beit oft gravierendes Problem alS Beispiel: Europäische 
Sprachen sind in der Regel für die pOlizeiliche Sachauf
klärung- kein Problem mehr. Die POlizei wird aber immer 
stärker mit einer Vielzahl nicht gängiger Sprachen ~on
frontierto Damit erreichen u. Ue die DOlmetscherkosten 
schwindelnde Höhen - sofern verläßliche Dolmetscher über
haupt beiziehbar sind. In einem aktuellen, vom BKA gegen 
eine terroristische ausländische Organisaton geführten 
Ver'fahren sind bis jetzt allein an Übersetzungskosten rund 
900.000 DM aufgelaufen. 

Wenn man von Einflüssen niChtdeutSCher Straftätergruppie
rungen in der Bundesrepublik Deutschland im BereiCh der 
Organisierten Kriminalität spricht, denkt man fast automa
tiSCh an die Mafia, Camorra oder Cosa Nostra. Zu Beginn 
des Jahres 1985 wurde im Bundeskriminalamt eine Arbeits
gruppe eingerichtet, die den Auftrag hat, der Frage nach
zugehen, inwieweit in der Bundesrepublik Deutschland be
reits ein Einfluß der "Malfa" festzustellen ist. 

vieifach" fehlinterpretiert, muß man - ich darf es nochmals 
bewußt machen - die Mafia im ursprungssinn nicht nur als 
Organisation, sondern auch als Verhaltensweise, als Metho
de, als eine von sogenannten ,-"starken Männern" oder Fami
liengremien angedrohte und ausgeübte private ·Gewalt in 
vielen sozialen" wirtschaftliChen und politischen Berei
chen betrachten. Dabei kann man die Mafia in Italien in 
eine untere ausführende Ebene, eine mittlere und höhere_ 
Ebene der Organisatoren und Kommissionen sowie eine höch
ste Ebene, die bis in die politischen Führungskrefse rei
chen dürfte, unterteilen. 
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Einblicke in die mittleren und höheren Ebenen (Organisa
toren, Kommissionen) lassen sich mit rechtstaatlichen 
Mitteln nur mit einem immensen ~Aufwand und auch nur be
grenzt erreichen. 

AlS Zwischenergebnis für die Bundesrepublik Deutschland 
konnte von der Arbeitsgruppe bisher festgestellt werden: 

Einflüsse und Verbindungen der Mafia/Camorra in die 
Bundesrepublik Deutschland bestehen; 

- die Bundesrepublik dient Mafia- (oder Camorra-)Mitglie
dern aus Italien als Fluchtort zum Untertauchen sowohl 
vor Maßnahmen der italienischen Strafverfolgungsbehörden 
als auch vor rivalisierenden Familien/Organisationen; 
Straftaten gegen in der Bundesrepublik lebende Angehöri
ge sizilianischer Familien, angefangen von Bedrohung bis 
zu Mord, wurden bekannt; 

- die wirtschaftliche Freizügigkeit in Europa wird für die 
Tätigkeiten der Mafia, wie z.B. "Geldwäscherei", Anlage 
der illegalen Gewinne in Firmen und Immobilien, ausge
nutzt. 

Nicht weniger bekannt ist auch die neapolitanische 
Camorra. nie historische Basis der Camorra ist nicht wie 
bei der Mafia die Familie (Clans), sondern von Beginn an 
war es die Großstadt mit ihrem Händlertum und ihrem Sub
proletariat. 

Bei Camorra handelt es sich nicht um eine Organisation, 
sondern um . eine ganze Anzahl kleinerer Gruppierungen um 
bestimmte Führungspersönlichkeiten mit fließender Mit
gliedschaft und wechselnder Beteiligung. Die Geschäfte der 
Camorra sind im Gegensatz zu denen der Mafiosi eher plump 
und kriminell, ohne jeden legitimen Anstrich und ohne die 
für die Mafia charakteristische Verbindung von illegaler 
und legaler Aktivität. Haupterwerbszweige sind Erpressung, 
Diebstahl und Schmuggel, aber auch über den Drogenhandel 
kamen manche der Camorristi zu internationalen Beziehun
gen. 

Eine Auf teilung der Bundesrepublik in Regionen oder "Ge
schäftsbereiche" der Mafia oder Camorra wie ·z.B. in Ita
lien oder analog den USA konnte bisher nicht festgestellt 
werden. Insofern kann nicht davon gesprochen werden, daß 
diese traditionellen Formen der Organisierten Kriminalität 
das Erscheinungsbild in der Bundesrepublik entscheidend 
prägen. 

Heute muß' man - auch das 
den Studie - im großen 

ist das Ergebnis einer eingehen
und ganzen in der Bundesrepublik 
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Deutschland von zwei Grundstrukturen des Zusammenwirkens 
von Straftätern ausgehen: 

- vonStraftäterverflechtungen in den bundesdeutschen Bal
lungsgebieten mit einem nichtunbeachtlichen Ausländer
anteil und 

- von organisierten Tätergruppierungen, die als eigenstän
dige Einheiten entwede~ im Inland ansässig sind oder die 
vom Ausland aus ihren Einfluß auf bundesdeutsche Regio
nen ausüben .. 

Letztere bedienen sich häufig der Orts- und Sprachkennt~ 
nisse eines in einer Region fest etabliert.en "Residenten", 
einer I1Basis,g, zur Durchsetzung ihrer kriminellen Absich
ten. Diese sorgen für das Ausbaldowern der Tatgelegenheit g 

das Bereitstellen von Verkehrs- und Tatmitteln sowie für 
die Unterbringung der Täter, die zur Begehung der Strafta
ten aus dem Ausland einreisen. 

Diese Entwicklung ist begünstigt worden durch die Öffnung 
der Grenzen, insbesondere zwischen den Staaten der west
lichen Welt, einschließlich des Phänomens Tourismus' und 
der Entwicklung des Warenverkehrs, sowie der Nutzung mo
derner Infrastrukturen, zwischen dem pazifischen, mittel
und südamerikanischen Raum, Fern- sowie Nahost und Europa. 

Bei der Behandlung des 
2. Weltkrieg einsetzende 
rücksichtigt werden. 

Themas muß auch die nach dem 
Migration innerhalb ' Europas be-

Zu beachten sind darüber hinaus auch: 

- die Gastarbeiterwanderungen in die Industriestaaten und 

- der Zustrom von politisch Verfolgten und Asyl anten
gruppen. 

Im Gefolge der Migration wurden nicht nur traditionelle 
Formen Organisierter Kriminalität in die Bundesrepublik 
Deutschland importiert, sondern es sind insbesondere auch 
eigenständige Formen entstanden .. 

Hierbei darf nicht übersehen werden, daß starke persön
lich-familiäre, ethnische, wirtschaftliche und auch reli
giöse Bindungen in die Heimatregionen oder zu vergleichba
ren Gruppen in unterschiedlichen Staaten, aufrechterhalten 
werden. 

Auf dieser Grundlage wird der ·Absatz von Waren aus Straf~ 
taten, die Anlage von Verbrechensgewinnen, Rekrutierung 
weiterer Straftäter, Hilfestellung im Einzelfall (z.B. 
Gewährung von schutz~ und UnterstUtzungsleistung nach 
verhaftung) ermöglicht. 
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Eine Beteiligung ausländischer Tätergruppierungen ist in 
folgenden Deliktsbereichen zu beobachten: 

- beim illegalen Waffenhandel begrenzt 
- bei der Rauschgiftkriminalftät bedrückenderweise 
- bei der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld 
- in Bereichen der Gewaltkriminalität 
- der Eigentumskriminalität 
- und bei Straftaten in Verbindung mit dem Nacht- und 

Gaststättengewerbe. 

Bei illegalem Waffenhandel sind auf nationaler Ebene bis
her dauerhaft organisierte Begehungsweisen nicht nachge
wiesen worden. Verbindungen zwischen Lieferanten, Händlern 
und Abnehmern werden von Fall zu Fall aufgebaut. 

Dagegen kristallisiert siCh beim von der Bundesrepublik 
Deutschland aus betriebenen internationalen illegalen 
Waffenhandel zunehmend eine Sonderform der Organisierten 
Kriminalität heraus. 

Zur Abwicklung der Geschäfte dienen die vorhandenen lega
len Geschäftsstrukturen; einzelne illegale Geschäfte wer
den in eine Vielzahl legaler Geschäfte eingebunden. Dies 
macht ein Erkennen für Strafverfolgungsbehörden äUßerst 
schwierig. 

Die Beziehungen ins Ausland setzen als Geschäftsgrundlage 
selbstverständlich auch die Beteiligung von nichtdeutschen 
Staatsangehörigen zwingend voraus. 

Markant ist die Entwicklung der RauSChgiftkriminalität. 
Vertiefend wird dies durch den Leiter der Fachabteilung 
meines Hauses dargestellt; ich werde nur einige grundsätz
liche Fragen ansprechen. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist Teil des geschlossenen 
westeuropäischen Konsummarktes für Drogen aller Art. Für 
international und organisiert handelnde Rauschgifttäter 
gilt sie insbesondere als Absatz- und Transitland sowie 
als Beschaffungsraum für zur Drogenproduktion notwendiger 
Grundstoffe. 

Illegale Einfuhr und Vertrieb von Drogen wie Kokain, He
roin und Amphetamin, aber auch von Cannabisprodukten, sind 
in der Bundesrepublik bis in regionale Zwischenhändlerebe
nen und lokale Märkte überwiegend eingebunden in interna
tional org~isierte Kriminalitätsstrukturen. Dies schließt 
Planung und Organisation genauso ein wie Personalrekrutie
rung, Finanzierung und die Absatzstrategien. 

Die meist im Herstellungsland residierenden GrOßhändler 
von Heroin-, Kokain- und Cannabisprodukten organls.leren 
den Transport zu den Zwischenhändlern in der Bundesrepu
blik Deutschland, die meist der Organisation angehören. 
Damit unterliegen die Händler zwangsläufig auch den be-
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kannten Sanktionen; das Abhängigkeitsverhältnis gibt die 
Möglichkeit marktorientierter Planung und Steuerung. 

Allein aus der festgestellten Verbindung zwischen Herstel
ler, Großverteiler und für die Verteilung in der Bundesre
publik Deutschland anSässigen Organisationsangehörigen er
gibt sich konsequenterweise, daß nichtdeutsche Gruppierun
gen bei der Verteilung der Drogen im Inland einen sehr 
hohen Anteil haben müssen . 

. ES überrascht nicht, daß rund ein Viertel der im Zusammen
hang mit dem illegalen Handel und Schmuggel ermittelten 
Täter nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Es 
wurden aber, und dies unterstreicht die Bedeutung dieser 
Feststellungen p ca. 75 % der in der Bundesrepublik 
Deutschland sichergestellten Rauschgifte bei ihnen festge
stellt. Und: Je qualifizierter das Delikt und je "härter" 
die Droge, um so größer ist der Anteil Nichtdeutscher an 
der Gesamtzahl der Tatverdächtigen. 

Die führenden Nationalitäten im Amphetaminschmuggel in der 
Bundesrepublik werden geordnet nach der Zahl der Tatver
dächtigen, angeführt von Deutschen, gefolgt von Amerika
nern, dann Türken; nach der Sicherstellungsmenge sind es 
Dänen (15,1 kg) dann Schweden (13,2 kg), die vorn liegen. 

Bei KOkain ändert sieh das Bild: An erster Stelle stehen 
KOlumbianer mit rund 134 kg, gefolgt von Spaniern mit rd. 
62 kg, dann Italiener, Deutsche und Argentinier. 

Bemerkenswert 1st, daß bei 2 111 tatverdächtigen Deutschen 
35,7 kg KOkain sichergestellt wurden, bei den anderen ge
nannten Nationalitäten waren es insgesamt 290 Tatverdäch
tige, bei denen insgesamt rund 165 kg sichergestellt wur
den. 

Vergleichbar das Bild bei den Heroinsicherstellungen. Bei 
15 572 tatverdächtigen Deutschen wurden rund 117 kg Heroin 
gefunden. Bei den Türken, die den ersten Platz einnehmen" 
waren es rd. 130 kg, die bei 722 TatverdäChtigen gefundßn 
wurden. Der Abstand der Sicherstellungsmengen der auf dem 
dritten Platz befindlichen Libanesen ist enorm: Bei 156 
Libanesen wurden knapp 18 kg gefunden~ 

Die starke Zunahme der nichtdeutschen Tatverdächtigen wur
de durch die hohe Zahl der Asylbewerber beeinflußt. Mehr 
als die Hälfte der am Drogenhandel beteiligten Asylbewer
ber sind Schwarzafrikaner, daneben herausragend auch Ange
hörige der klassischen Drogenanbauländer~ Brennpunkte sind 
hier die Großstädtee 

nie steigende Nachfrage bei allen Drogenarten und selbst
verständlich auch die Aussicht auf hohe Gewinne lassen die 
Annahme zu, daß die Rauschgiftkriminalität auch weiter 
steigen wird. Das Jahr 1988 läßt diese Entwicklung klar 
erkennen. Aufgrund der Phänomenstruktur wird damit auch 
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der Anteil der nichtdeutschen Staatsangehörigen weiter zu
nehmen und zweifellos stellt die beabsichtigte Öffnung der 
Binnengrenzen gerade hier eine besondere Herausforderung " 
dar. 

Die Herstellung von Falschgeld und die Verbreitung im 
internationalen Bereich ist seit langem in der Hand von 
Tätergruppen, welche in ihrer Gesamtheit der Organisierten 
Kriminalität zugerechnet werden müssen. Ausländische Täter 
arbeiten, weit mehr als es bei deutschen Straftätern üb
lich ist, im BereiCh der Falschgeldkriminalität in Organi
sationen zusammen. 

Ausweislich der Zahlen der Falldatei Falschgeld beträgt 
der Anteil der Ausländer an der Falschgeldkriminalität in 
der: Bundesrepublik DeutSChland ca. 20 Prozent. Diese Zahl 
deckt sich mit den in der POlizeilichen Kriminalstatistik 
des Jahres 1987 genannten Anteilen nichtdeutscher Tatver
dächtiger an der Gesamtkriminalität. Besonders stark ver
treten sind italienische, türkische und jugoslawische 
Straftäter. Andere Nationalitäten spielen eine eher'unter
geordnete Rolle. 

Wie aufwendig gerade in der Falschgeldkriminalität inter
nationai gearbeltet wird, zeigt folgender Fall: Nach Fest
stellungen des BKA wurden durch eine in der Bundesrepublik 
ansässige Gruppe russischer Emigranten falsche US-Dollar
Noten hergestellt und über Kontaktpersonen im europäischen 
Ausland zum Ankauf von Goldschmuck verwendet. Nach dem 
Einschmelzen des GOldschmuckes zu Goldbarren sollte damit 
in Asien Rauschgift beschafft werden~ Ein mit der Beschaf
fung des Rapschgiftes beauftragter afrikanischer Diplomat 
wurde bei der Einreise in Indien mit 12 kg Gold festgenom
men. 

Ungeklärt blieben in diesem Zusammenhang bisher mehrere 
Todesfälle im weiteren Täterkreis: So verstarb ein Haupt
täter bei einem "Waterbyke"-Unfall in Malaysia, sein ehe
maliger Leibwächter wurde in KÖln vor seiner Wohnung er
schossen. Von den anderen Tätern fehlt bislang jede Spur. 

Ein Schlaglicht auf den steigenden Anteil der ausländi
schenStaatsangehörigen werfen auch Tötungsdelikte. Seit 
dem 1.1087 wurden insgesamt 43 versuchte und vollendete 
Tötungsdelikte im "Kriminellenmilieu" erfaßt. Hierbei wa
ren in 25 Fällen Ausländer beteiligt. 

Auffallend ,ist der starke Anteil jugoslawisc.her Straftäter 
sowohl "auf der Täter- als auch auf der Opferseite. 16 ju
goslawischen Tätern stehen 15 jugoslawische Opfer gegen
über. Es fOlgen Türken, Polen und Italiener, wobei anzu
merken ist, daß lediglich in einem Fall" Täter und Opfer 
verschiedener Nationalität waren. Wie die Ermittlungen er
gaben, handelte es sich hierbei um ein Versehen bzw. um 
einen Irrtum. 
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Bemerkenswert ist z. z. ei.n Schwerpunkt der Betätigung ju
goslawischer Straftäter im Bereich der Eigentumskrimina
lität. SChwierIgkeiten bei den Ermittlungen gegen diese 
Straftäter ergeben sich insbesondere aufgrund des konspi
rativen Verhaltens der FUhrungspersonen und der Abschot-
tung der Szene nach aUßens . 

Eine besondere Gefahr wird in der zunehmenden Brutalisie
rung gesehen. Immer häufiger werden Schußwaffen von diesem 
Personenkreis mitgeführt und bei ~atausführung benutzt. 
I~sbesondere in den Ballungszentren ist ein Vordringen 
dieser Gruppen in die bodenständige kriminelle Szene fest
zustellen, wobei ihr brutales und konzessionslose~ Vor
gehen besonders wirkungsvoll ist. Ein Indiz mögen auch die 
angesprochenen Tötungsdelikte sein. -

Ein ~spekt darf nicht unerwähnt bleiben. Ausländer sind in 
manchen Deliktsbereichen der Organisierten Kriminalität 
Täter und Opfer. Im Rauschgiftbereich werden von nicht
deutschen Kriminellen die Ärmsten der Armen aus den Ent
wicklungsländern benutzt, z.B. Afrikaner, um Rauschgift zu 
transportieren. Widerlich ausbeuterische Züge, zeigen die 
Fälle des organisierten Menschenhandels, durch die vor
nehmlich Frauen komm~rziell vermarktet werden. Ein Bei
spiel: pas Bundeskriminalamt führt ein Ermittlungsverfah
ren gegen eine deutsch-philippinische Straftätergruppe we
gen Verdachts des Menschenhandels u.a. Deliktes 

Nach dem jetzigen Erkenntnisstand werden in Manila vor
zugsweise Frauen zwischen 16 und 40 Jahren für gut bezahl-
te Arbeitsstellen in der Bundesrepublik Deutschland oder 
anderen westeuropäischen Ländern über Zeitungsannoncen an
geworben. Zur Finanzierung eines Hin- und Rückflugtickets, 
eines neuen Passes (wobei es sich zum Teil um Fälschungen 
handelt) sowie von 800 bis 1.000 Dollar "Vorzeigegeld" 
wird ihnen ein Kredit mit einem monatlichen Zinssatz von 
10 % vermittelt. 

Anschließend erfolgt die gesteuerte Einreise in die Bun
desrepublik Deutschland. Die Personen werden im Raum 
Frankfurt a0M0 gesammelt. Man nimmt ihnen Geldbeträge und 
Flugscheine ab und transportiert sie illegal unter anderem 
nach Italien. Dort werden monatlich zwischen 800 und 1.000 
'Dollar pro Person eingetrieben .. Das Geld wird durch Mit
telsmänner in die Bundesrepublik gebracht. 

Aufgefundene Beweismittel, die HÖhe der mo~atlichen Raten 
sowie Zeugenaussagen begründen den Verdacht, daß d_ie Per
sonen in dauernder Abhängigkeit gehalten und zum Teil der 
Prostitution zugeführt werden. Die Zahl der ermittelten 
Opfer in diesem-einen Verfahren beträgt mehrere Tausend! 
Es besteht auch der Verdacht, daß Behördenpersonal in die 
Tatabläufe verwickelt ist bzw. Beihilfe leistet. Grenz
übergreifende Verbindungen und Aktivitäten sind offen
sichtlich. 
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Die pOlizeilichen Ermittlungen haben diese Tätergruppie
rung gestoppt; erkennbar ist jedoch der nur kurzfristig 
anhaltende Erfolg: Ein Verdrängungseffekt in andere euro
päische Länder wird erkennbar. Unter den Bedingungen einer 
offenen Industriegesellschaft kann ein dauerhafter Erfolg 
pOlizeilicher VerbrechensbekäIDpfung kaum erwartet werden, 
solange die Nachfrage nach illegalen Waren und Dienstlei
stungen (Prostitution asiatischer Frauen) besteht und die 
Befriedigung der Nachfrage für die Organisierte Kriminali
tät z.T. exorbitante Profite erwarten läßto Die Organi
sierte Kriminalität, d.h. die Kriminalität als nachfrage
orientierte kriminelle Unternelunensform zur Realisierung 
möglichst hoher Gewinne dringt zunehmend in diese Delikts
bereiche vor. 

Erwarten Sie zum Schluß bitte keine Ursachenanalyse. Hier 
erhoffe ich mir mehr zum Schluß der Tagung. So wie die 
Ursachen vielfältig sein werden, so vielfältig werden auch 

- die Anstrengungen zur Bewältigung des Problems sein. Die 
Bekämpfung der AUSländerkriminalität - das sei zunächst 
festgestellt - ist keine ausschließlich pOlizeiliche Auf
gabe. 

Die Sicherheitsbehörden sind in zweifacher Hinsicht.gefor
dert: 

- Die Entwicklung gerade der Einbruchs~ und Kfz-Delikte 
berührt das Sicherheitsempfinden des Bürgers massiv. 
Wird hier die Beteiligung organisiert vorgehender niCht
deutscher Straftäter weiter zunehmen, ist unreflektier
ter Fremdenhaß die mögliche Folge. 

-Langfristig können siCh auch bei uns vergleichbare 
Strukturen der Organisierten Kriminalität wie in anderen 
Staaten entwickeln. Kritisch dabei ist weniger der dann 
vermutbare Anstieg der Kriminalität, als vielmehr die 
Entwicklung von Parallelgesellschaften, d. h. von Macht 
und Einflußstrukturen, die nicht mehr der staatlichen 
Kontrolle unterliegen. Die Entwicklung in einigen Staa
ten der Dritten Welt, aber auch der Kampf gegen die Or
ganisierte Kriminalität in Italien und den USA belegen 
augenfällig, daß unter den Rahmenbedingungen eines 
rechtstaatlichen Systems wenig Chancen bestehen, eine 
hochentwickelte kriminelle Parallelgesellschaft auf 
Dauer wirksam zurückzudrängen. 

Bei geltenden kriminalpolitischen Leitlinien mUß sich die 
POlizei in.einigen Punkten stärker auf den nichtdeutschen 
Straftäter einstellen. Wie erwähnt mUß dies in personel
ler, taktisCher und organisatorischer Hinsieht geschehen. 
Das Konzept des BKA zur Bekämpfung der Organisierten Kri
minalität liegt vor. Ein zentraler Punkt ist die interna
tionale pOlizeiliche Zusammenarbeit. 

Es bedarf dringend eines abgestuften und effizienten Maß
nahmenbündels als sicherheitspolitische Ausgleichsmaßnahme 
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für den bevorstehenden Binnenmarkt der EG-Staaten. 1987 
wurden allein 7 436 Personen unter dem Verdacht des 
Rauschgiftschmuggels bei Grenzkontrollen festgenommen. 
Soweit es sich um die Binnengrenzen zu unseren westlichen 
EG-Nachbarn handelt, wird diese Kontrolle ab 1990 mit 
Realisierung des Abkommens von Schengen wegfallen, ohne 
daß die Bemühungen wn Ausgleichsmaßnahmen auf dem Sicher
heitssektor bislang eine tragfähige Auffangkonzeption 
erkennen· lassen. 

Die Anstrengungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschrif
ten auch im Ausländerrecht (Zurückweisung/Informationsaus
tausch/Intensivierung der Kontrolle an den Außengrenzen), 
zum Aufbau einer funktionsfähigen Fahndungsunion (Daten
verbund) sowie enger praktischer Zusammenarbeit (grenz
überschreitende Nacheile bzw. Observation) sind noch weit 
davon entfernt, den Erfordernissen der praktischen Ver
brechensbekämpfung unter den Bedingungen offener Grenzen 
zu genügen .. 

Die BekämpfungSlinien Organisierter Kriminalität beginnen 
in den wichtigsten Herkunfts- und Transitländern - hier 
vor allem der Rauschgiftkriminalität. Das Konzept, welt-

,weit ein Netz von Rauschgiftverbindungsbeamten zu instal
lieren,. ist erfolgeich. Informationen über Rauschgift
transporte, Kuriere und Hintermänner, die vor Ort gewonnen 
werden, können verhindern, daß das Rauschgift auf den 
Markt gelangt. 

Diese Verbindungsbeamten haben aber auch die Aufgabe, die 
nationalen P01izeien dieser Länder zu beraten und zu un
terstützen. Gegenwärtig sind bereits 18 ausgewählte und 

: speziell auf ihre Aufgabe vorbereitete Beamte auf 14 Au
ßenposten eingesetzt. Dieses Netz wird weiter ausgebaut. 

Darüber hinaus sollen aber die Rauschgiftverbindungs
beamten durch gezielte, bedarfsorientierte Aus rüstungs
und Ausbildungshilfe für ihre' POlizeien in die Lage ver
setzt werden, selbst effizient gegen. die Drogenmafia vor
zugehen. Dieses Ausbildungsprogramm reicht von der Ausbil
dung von Kriminaltechnikern über die Beschulung von Er
mittlungsbeamten bis zum Training von Diensthundeführern. 
Die Verbindungsbeamten sind zunäChst allein für die Be
kämpfung der Rauschgiftkriminalität gedacht. Mittelfristig 
ist bei entsprechender personalverstärkung eine Ausweitung 
mit zusätZlichen Aufgaben auch für andere BereiChe der 
schweren grenzüberschreitenden Kriminalität erforderlich -
wie bereits zum Teil mit einigen. europäischen Staaten 
realisiert. 

Alle Anstrengungen müssen aber - und das kann nicht oft 
genug betont werden - erfolglos bleiben, wenn die Gemein
samkeit aller gesellschaftlichen Kräfte fehlt. 
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TERRORISTISCHE BESTREBUNGEN VON AUSLÄNDERN 
IN DER BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND 

Wolfgang Schreiber 

1 .. Einleitung 
Im Rahmen des Leitthemas "Ausländerkriminal.:L.tät" möchte ich 
mich mit dem Einzelaspekt "Terroristische Bestrebungen von 
Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland" befassen. 

Meine Ausführungen beziehen sich - wie die ThemensteIlung 
erweist - nicht auf die allgemeine Kriminalität von Auslän
dern, sondern beschäftigen sich mit dem gewichtigen Bereich 
der politisch motivierten Gewaltkriminalität von ausländi
schen Extremisten und Terroristen im Bundesgebiet. 

Diese Form strafbaren, kriminellen Verhaltens findet ihre 
Ursache vielfach in politischen, sozialen und wirtschaftli
chen Konstellationen in der Heimat der Ausländer. Die aus 
dort vorhandenen Spannungs feldern resultierenden Auseinan
dersetzungen unterschiedlicher Gruppen werden häufig nicht 
nur am Ort des heimischen Geschehens ausgetragen, sondern 
auch in das Ausland verlagert, sei es, weil die 
Konfliktaustragung, vor Ort politisch nicht opportun ist, 
sei es, ,weil dies von bestehenden Unterdrückungsmechanismen 
verhindert wird oder weil eine "Doppelstrategie" Aktionen 
im Inland und im Ausland nahelegt. 

Diese Ausgangslage macht schon eine Reihe von Problemen 
deutlich, vor denen man bei der Bekämpfung dieser Form von 
Gewaltkriminalität steht: 

1. Die Einflußmögiichkeiten auf die Ursachen dieser Gewalt 
sind noch geringer als bei dem bei uns angesiedelten Terro
rismus. 

2. Die mobilisierende Wirkung eines Terrorismus 1 'der nicht 
nur ideologisch verankert ist, sondern seine Begründung 
häufig aus sichtbaren Mißständen schöpft, ist um ein viel
faches höher. 

3. Die Verankerung dieser Gruppen in einer Vielzahl von 
Staaten erweitert von vornherein ihre Aktionsmöglichkeiten 
und erleichtert es ihnen, staatlichen Gegenmaßnahmen auszu
weichen. 

Neben ander~n westeuropäischen Staaten bietet insbesondere 
die Bundesrepublik Deut~chland mit ihren verfassungsrecht
lich garantierten Freiheitsräumen, ihrer freiheitlich demo
kratischen Grundordnung und ihren sozialen Errungenschaften 
sowie ihren weitgehend offenen Grenzen zu den Nachbarn hier 
einen geeigneten Nährboden, eine ideale Basis für 
terroristische Aktionen. 
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2. Grad der Bedrohung 
An den Anfang· meiner Betrachtungen möchte ich die Frage 
nach dem Grad der Bedrohung stellen. 
Wenn von den rd. 4 I 7 Mi,o ~ ausländischen Mitbürgern in der 
Bundesrepublik Deutschland n~ch den Erkenntnissen der Si
cherheitsbehörden - ich verweise hierauf den Verfassungs
schutzbericht 1987 - fast 110.000 Ausländer im Alter über 
16 Jahren Mitglieder ·extremistischer bzw. extremistisch be
einflußter Organisationen sind, so ist dies eine er
schreckend hohe Zahl. Sie liegt anteilmäßig um ein Vielfa
ches über der entsprechenden Quote bei der deutschen Bevöl
kerung. 

Hinzu kommt ein Anstieg der politisch motivierten Gewaltak
tionen. Während 1986 70 Gewalttaten von ausländischen 
Extremisten'verübt wurden, waren es im Jahr 1987 insgesamt 
123 Gesetzesverstöße; dabei 'wurden 5 Personen getötet und 
über 70 verletzt. 

Dies führt zu zwei weiteren Feststellungen: 
1. Die Zahl der ausländischen Extremisten in der Bundesre
publik Deutschland stellt einen wesentlichen Faktor der in
neren Sicherheit unseres Landes dar und 
2. die Bereitschaft zahlreicher Ausländer zur Anwendung von 
Gewalt hat zugenommen. 

Dabei gilt es festzuhalten, daß nicht jede extremistische 
Organisation eine terroristische Vereinigung ist. Ebenso 
ist,nicht jede,Gewaltanwendung zugleich ein Terrorakt. 

3. Ausländische terroristische Gruppierungen und 
Organisationen 
Vor dem Hintergrund dieser Eingrenzung möchte ich kurz ,die 
maßgeblichen Gruppierungen von Ausländern skizzieren, die 
im wesentlichen Anteil an den in der Bundes republik 
Deutschland verübten terroristischen Aktionen haben. 

3.1 nie "Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK) 
Zu den aktivsten Gruppen gehört die - zwar nicht vereins
rechtlich registrierte' aber im Bundesgebiet präsente 
orthodox-kommunisti~che n Arbei terpartei Kurdistans 11 (PKK) 
mit schätzungsweise 1.000 Mitgliedern in der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie ist nach ihrem eigenen Selbstverständnis 
eine revolutionäre Befreiungsorganisation, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, einen sozialistischen selbständigen Staat 
Kurdistan zu bilden. Ihre "zentralen Köpfe" halten sich 
überwiegend im Ausland auf und meiden das Bundesgebiet. Es 
waren auswärtige Ereignisse, welche die Aktivitäten und die 
Entwicklung der PKK in jüngster Zeit wesentlich beeinflußt 
haben: 

- Der iran-irakische Konflikt mit beiderseitigen Werbungs
versuchen gegenüber den Kurden für die eigene Sache, 
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- das rigorose Vorgehen des Irak gegen in Opposition ste
hende Kurden und schließlich 
- die türkische Siedlungspolitik. 

Hier ist unter Sicherheitsaspekten deutlich geworden, daß 
es ganz entscheidend darum gehen muß, stärker und frühzei
tiger als bisher, relevante auswärtige pOlitische Entwick
lungen in sicherheitsmäßige Überlegungen und Konzeptionen 
einzubeziehen und umzusetzen. 

Der Generalbundesanwalt hat inzwischen gegen zahlreiche im 
Bundesgebiet lebende Mitglieder der PKK Ermittlungsverfah
ren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereini
gung nach § 129 a StGBund anderer in der Bundesrepublik 
Deutschland gegen türkische Staatsangehörige begangener 
schwerer Straftaten eingeleitet. Die Verfahren haben aufge
zeigt, daß es äußerst schwierig ist, in das Geflecht der 
PKK einzudringen und sie haben die Notwendigkeit ergeben, 
exekutive Maßnahmen in jedem Falle durch flankierende 
Präventionsmaßnahmen abzusichern. Folgende Erkenntnisse mö
gen dies verdeutlichen: 

1. Nach den bisherigen Erkenntnissen tarnt die PKK ihre il~ 
legalen Strukturen hinter hier errichteten scheinbar lega
len Organisationen, wie z. B. der "Nationalen Befreiungs
front Kurdistans" (ERNK) und der - sogar vereinsrechtlich 
registrierten - "Föderation der Pa.triotischen Arbeiter- und 
Kulturvereinigungen aus Kurdistan in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V." (FEYKA). 

2. Nur Teile der Organisation, nämlich die bestehenden 
Teilkomitees für "Parteisicherheit, Kontroll:e und Nachrich
tendienst 11 erfüllen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 
129 a StGB. 

3. Zahlreiche - teilweise international koordinierte - Pro~ 
test-,' insbesondere Besetzungsaktionen von Einrichtungen 
des öffentlichen und privaten Lebens sowie Drohungen der 
PKK im In- und Ausland haben die exekutiven Maßnahmen be
gleitet. 

Der Generalbundesanwalt hat inzwischen konstatiert, daß un
ter Berücksichtigung der ernst zu nehmenden Drohungen der 
kurdischen Organisationen eine derart massive Einflußnahme 
auf Ermittlungsverfahren durch Ausländer noch nie vorge
legen hat. 

Es muß. danach einkalkuliert werden, daß bei 
Exekutivmaßnahmen gegen gewaltorientierte Ausländergruppen 
sich die Zielrichtung ihrer Aktionen erweitert. War es bis
her allein der unmittelbare politische Gegner oder der Mit
konkurrent um die Vorherrschaft, so ist es nunmehr auch das 
Gastland, das - und zwar mit zunehmender Schärfe - zum 
Zielobjekt genommen wird. 
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3.2 Die "Provisorische Irische Republikanische Armee Ii 
(IRA/PIRA) 
Eine der gefährlichsten im Bundesgebiet aktiven 
terroristischen Vereinigungen von Ausländern neben der PKK 
ist derzeit die "Provisorische Irische Republikanische Ar
mee" (IRA/PIRA). Sie ist im Gegensatz zur PKK bislang im 
Bundesgebiet nicht mit einer selbständigen Teilorganisation 
vertreten. Ihre Anschläge richten sich gegen Angehörige und 
Einrichtungen der britischen Rheinarmee. Aber auch sonstige 
offizielle britische Einrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind potentiell bedroht. 

Wenn auch am 30. August 1988 .zwei gesuchte SlAktivisten" an 
der deutsch/niederländischen Grenze gefaßt werden konnten, 
muß doch mit weiteren Anschlägen auf britische Einrichtun
gen und Personen in der Bundesrepublik Deutschland gerech
net werden. Denn die IRA/PlRA verfügt auf dem europäischen 
Festland über Logistikbasen und Kommandogruppen, wobei der 
Schwerpunkt allerdings nicht bei uns, sondern im benachbar
ten Ausland liegen dürfte (Belgien/Niederlande). Inwieweit 
die erwähnten Festnahmen zu einer "Verunsicherung" der 
Gruppierung beigetragen haben, gehört in den Bereich der 
Spekulation. Die Notwendigkeit enger internationaler - bi
und multinationaler Zusammenarbeit, andererseits aber 
auch die immer noch bestehenden Grenzen dieser Kooperation 
werden im Zusammenhang mit der IRA/PIRA'besonders deutlich: 

1. Die jüngsten Sprengstoffanschlags-Aktivitäten auf briti
sche Kasernen in der Bundesrepublik Deutschland sowie die 
Ermordung von 3 britischen Soldaten in Belgien und in den 
Niederlanden dürfte die Folge eines sog. Verdrängungseffek
tes sein, der dadurch entstanden ist, daß infolge effekti
ver britischer Schutz- und Abwehrmaßnahrnen in England 
selbst die Durchführung von Anschlägen erheblich erschwert 
ist (anders umschrieben : "Ausweichverhalten" auf Grund 
verstärkten Fahndungsdruckes im Heimatland). Diesem 
Phänomen kann nur mit grenzüberschreitendem Zusammenwirken 
der zentralen· Sicherheitsbehörden aller involvierten 
staaten begegnet werden,. 

2. Bei den aUfgezeigten terroristischen Strukturen bleibt 
die auf ein Land beschränkte Fahndung weitgehend wirkungs
los. Zwar sind die Rahmenbedingungen für 'den grenZÜber
schreitenden Einsatz bewährter Fahndungsmittel durch Ver
fahrensabsprachen erheblich verbessert worden. Es hat sich 
jedoch gezeigt, daß Unterschiede in den Rechtssystemen und 
in der Tradition der einzelnen Länder den wirksamen Einsatz 
dieser Instrumente - etwa der Öffentlichkeitsfahndung - er
schweren. Hier gilt es, noch vorhandene Barrieren weiter 
abzubauen. 

3.3 Arabische und ,iranische Organisationen 
Neben den aufgezeigten terroristischen Bestrebungen und Ak
tionen von kurdischen und irischen Organisationen sind 
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mit Bezug auf die Bundesrepublik insbesondere auch Aktivi
täten von Gruppierungen arabischer und iranischer Herkunft 
feststellbar , wobei allerdings den hier existierenden ca. 
30 Organisationen dieser Bevölkerungsgruppen bzw. Staaten 
Terrorakte bisher nicht nachgewiesen werden können. Diese 
wurden vielmehr im Rahmen von Kommandounternehmen im 
Ausland durchgeführt oder vom Ausland her gesteuert. 

Die in der nahöstlichen Region bestehenden politischen, so
zialen, religiösen und kulturellen Konflikte haben ihre Ur
sachen im wesentlichen im Palästinenser-Problem und den 
Tendenzen zu einer sogenannten Re-:-Islamisierung. Sie haben 
Auswirkungen auch auf die Sicherheitslage in der Bundesre
publik Deutschland. Beispielhaft für diese Art der Bedro
hung sind folgende Ereignisse: 

- Der Sprengstoffanschlag auf die Deutsch-Arabische Gesell
schaft in Berlin-Kreuzberg am 29. März 1986, bei dem 7 Ara
ber teilweise schwer verletzt wurden. 

- Der Sprengstoffanschlag auf die Diskothek La Belle in 
Berlin-Friedenau am 5. April 1986 mit 3 Toten und etwa 200 
Verletzten. 

- Die Festnahme des Sprengstoffkuriers und Flugzeugenttüh
rers Mohamed Hamadi am 13. Januar 1987- auf dem Flughafen in 
Frankfurt, die Auslöser für die folgende Entführung von 3 
deutschen Staatsbürgern in 'Beirut war, die uns bis in die 
jüngste Zeit beschäftigte. 

Kennzeichnend für alle 3 Aktionen war das Zusammenspiel 
zwischen nahöstlichen Kommandomitgliedern mit hier ansässi~ . 
genUnterstützern ("Glaubensbrüdern") ,sowie zumindest in 2 
der genannten Fälle die Unterstützung - wenn nicht gar 
Steuerung - der Aktion durch nahöstliche staatliche Stellen 

Syriens und Libyens. Daraus folgt: Die nahöstliche 
Entwicklung bedarf steter sorgfältiger Beobachtung. 

3.3.1 Die "Abu Nidal Gruppe" {AN} 
Insbesondere palästinensische Terrorgruppen, wie die Abu 
Nidal Gruppe (AN) stellen eine große Bedrohung der westli
chen Staatenwelt dar. 

Zwischenzeitlich haben die Ermittlungen zu dem Sprengstoff
anschlag in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens am 
19. Juni 1985 - mit 3 Toten und rd. 50 Verletzten - erge
ben, daß dieser Anschlag der Abu Nidal Gruppe zuzurechnen 
ist. Die Gefährlichkeit dieser Gruppe zeigt auch der An
schlag auf das griechische Tages-Kreuzfahrtschiff "City of 
Poros" sowie die Explosion einer Autobombe im Athener 
Fährhafen am 11. Juni dieses Jahres mit einer Vielzahl von 
Toten und Verletzten. Nach den Erkenntnissen der Sicher
heitsbehörden trägt die Vorgehensweise deutlich die Hand
schrift der Abu Nidal-Gruppe. 
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Aus dem politischen Ziel der Gruppe - nämlich die Beseiti
.gung des Staates Israel mit Waffengewalt· und die Verhinde
rung einer Verhandlungslösung des israelisch-arabischen 
Konfliktes, der Sturz einiger arabischer Regime sowie der 
Kampf gegen den westlichen "Imperialismus" - erwächst eine 
brei te Pa"Iette potentieller Angriffsziele . nie Situation 
wird weiter dadurch kompliziert, daß die Abu Nidal Gruppe -
wie auch andere nahöstliche Terrorgruppen - von den Ländern 
abhängig ist, die sie auf ihrem Territorium dulden oder 
anderweitig unterstützen. Hier .ist es Libyen. 

Bei Gefährdungsbeurteilungen genügt es danach nicht, die 
bekannte'n Zielsetzungen der jeweiligen Terrorgruppe zu be
rücksichtigen.- Es müssen auch die Interessen der "Aufnahme
und Unterstützerländer" sowie die sich daraus ergebenden 
Aktionsmöglichkeiten beachtet werden - und zwar grundle
gend. Diese Gesamtschau wird nicht immer in der erforderli
chen Tiefe angestellt. 

3.3.2 Die "Hizballah" 
Neben dem Palästinenserproblem ist für die Bundesrepublik 
der sprunghafte Anstieg von Aktivitäten schiitischer 
Moslems im Nahen Osten nach der iranischen Revolution von 
Relevanz. 

Ziel der Bewegung ist die Errichtung einer islamischen pa
li tischen Weltordnung und die Beendigung der Abhängigkei t 
von ausländischen - insbesoridere westlichen - Staaten und 
deren kulturellen Einflüssen. Hauptsächlich den USA wurde 
ein bedingungsloser Kampf angesagt'; sie werden stellvertre
tend für die angebliche Unterwerfung der islamischen Welt 
unter das politische, ökonomische, kulturelle und religiöse 
Diktat des Westens gesehen. Betroffen hiervon sind auch die 
wichtigsten Verbündeten der USA, insbesondere auch die Bun
desrepublik Deutschland. 

Zentrale Stütze der führenden islamischen Fundamentalisten 
ist die vom Iran geförderte "Hizballah", ("Partei Gottes"), 
die vornehmlich im Libanon aktiv ist und sich dort die Un
terstützung des extremen, religiösen Flügels der Schiiten 
gesichert hat . 

. Der Wirkungskreis schiitischer Terrorgruppen hat sich mit 
äußerster Brutalität auf die übrige Welt, insbesondere auf 
die westliche Staatengemeinschaft und auch auf die Bundes-. 
republik Deutschland ausgedehnt. nie Anschlagsserie in 
Frankreich auf Kaufhäuser im Jahr 1986 und die - zwischen
zeitlichglücklich beendeten - Entführungsfälle Schmidt und 
Cordes, die in Zusammenhang roi t der Festnahme der .Gebrüder 
Hamadi im Januar 1987 stehen, sind vor diesem Hintergrund 
zu sehen. 

Es wäre verfehlt, in der Freilassung der letzten deutschen 
Geisel ein Zeichen sicherheitspolitischer~ Entspannung zu 
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sehen. Die Bedrohung deutscher Interessen im In- und Aus
land dauert unvermindert an und ninunt mit fortdauernder 
Inhaftierung und näherrückendem Urteilstermin im Verfahren 
Mohamed Hamadi eher zu. Dies bedeutet: 

1. Die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen müssen fortgeführt 
und erforderlichenfalls sogar lageangepaßt verstärkt wer
den. 

2. In den politischen Bemühungen zur Entspannung der Situa
tion darf es kein "NachlassenIl geben. 

Wir haben es hier mit einer Bedrohungssituation zu tun, bei 
der speziell die Sicherheitsbehörden insoweit gefordert 
sind, als es Anhaltspunkte gibt, daß sowohl die Abu Nidal
Gruppe als auch die "Hizballah" versuchen, in verschiedenen 
westeuropäischen Staaten eine terroristische Ipfrastruktur 
aufzubauen, d. h. sich organisatorisch zu verfestigen. Um 
der daraus drohenden Gefahr zu begegnen, mussen insbesonde
re die gegebenen nachrichtendienstlichen Mittel konsequent 
ausgeschöpft werden. 

4.Verhältnis der terroristischen Ausländergruppierungen zu 
deutschen Terrorgruppen 
Es liegt nahe, an dieser Stelle der Frage des Verhältnisses 
der genannten terroristischen Ausländergruppen zum deut
schen Terrorismus nachzugehen. 

4.1 Zielsetzungen 
Unterstützung finden die Motive und die Aktionen ausländi
scher Extremisten und Terroristen in zunehmendem Maße von 
der deutschen linksextremistischen bzw. terroristischen 
Szene insoweit, als diese sich weitgehend mit den Zielen 
der ausländischen Gruppierungen solidarisiert und politisch 
relevante Themen der Bundesrepublik Deutschland in ihre 
Argumentation einbezieht. Dies ist aus zahlreichen 

. Flugblättern, sonstigen Schriften, aber auch aus sog. 
Selbstbezichtigungsschreiben zu Anschlägen linksextremisti
scher Terrorgruppen einschließlich der "Rote Armee Frak
tion" (RAF) und der "Revolutionären Zellen" (RZ) 
ersichtlich. Ihnen kann entnommen werden, daß die Motive 
ausländischer Extremisten oder Terroristen zum Teil von 
Terroristen in der Bundesrepublik Deutschland mitgetragen 
werden. Bekenntnisse z. B. zur "Palästinensischen Revolution~' 
und zum Volksaufstand in Palästina sowie zu den "kurdischen 
Gefangenen in der Türkei" belegen das. 

Diese Einschätzung darf jedoch nicht zu der Schlußfolgerung 
führen, daß - es etwa einen internationalen Zusammenschluß 
von Terroristen mit einer gemeinsamen Zentrale und Führung 
gibt. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß terroristische 
Gruppierungen im internationalen Bereich grundsätzlich 
selbständig tätig werden .. Sie agier.en dabei zum Teil grenz-
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überschreitend und wirken strategisch und taktisch zusam
men. 

Vorliegende Erkenntnisse belegen zugleich, daß bei ver
schiedenen Terrorgruppen Bestrebungen dahingehend vorhanden 
sind, die jeweilige ideologisch vorgegebene Zielsetzung auf 
eine gemeinsame Basis zu bringen. Grundsätzliches Merkmal 
der Übereinstimmung in den Zielen dieser terroristischen 
Gruppen ist der "Anti-Imperialismus", d.h., - ich zi-
tiere -: die "Offensive gegen die globalen politischen, 
ökonomischen und militärischen Grundlagen". Die gemeinsame 
Aktion, also der Vorrang der praktisChen Ausführung von 
Terrorakten, wird, dabei als "Motor" der Entwicklung zu 
einer uEinheit der Revolution" betrachtet. Die 
Bereitschaft, eigene' ideologisChe Positionen zurückzu
steJ.len, erleichtert künftige Aktionsbündnisse . Diese 
Entwicklung muß sehr sorgfältig beobachtet werden. 

4.2 Zusammenwirken 
Inwieweit gibt es nun konkret ein Zusammenwirken 
terroristischer Gruppen des Auslandes mit deutschen Terror
organisationen - oder umgekehrt -. 

4.2.1 Nachdem'die Festnahme führender Mitglieder des inter
nationalen Flügels der französischen Terrororganisation 
"Action Directe" ("AD") zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Aktionsfähigkeit,.. wenn nicht 
Zerschlagung dieser Gruppe gefÜhrt und damit die "Rote Ar
mee Fraktion" ("RAF") in ihren - in bezug auf die IIAD" äu
ßerst konkreten - Bemühungen um den Aufbau einer westeuro
päischen "anti-imperialistischen" Front einen Rückschlag 
erlitten hat, ist seit längerem festzustellen, daß Bestre
bungen bestehen, die Kontakte zwischen der "RAP" und der 
italienischen Terrororganisation "Brigate RosseIl (tlBR II

) zu 
verstärken. So haben die "Roten Brigaden" im Gegensatz zu 
früher, als ihre Ideologie nur auf die Arbeiterklasse als 
revolutionärem Subj ekt ausgeri,chtet war, seit einigen Jah
ren auch die "anti-imperialistische" Komponente in ihr Kon
zept aufgenommen und damit den Annäherungsbemühungen der 
"RAFf! eine gemeinsame ideologiSChe Basis gegeben. Diese 
Tendenz wird dadurch verdeutlicht, daß sie sog. 
Solidaritätserklärungen zu den Morden an dem Vorstandsmit
glied der Firma Siemens AG, Prof. Dr. Beckurts, am 7. Juli 
1986 und an dem Leiter der politiSChen Abteilung im Auswär
tigen Amt Ministerialdirektor DrG von Braunmühl am 10. Ok
tober 1986 abgegeben und dabei u.a. ihr Einverständnis zu 
diesen "anti-imperialistischen Aktionen" erklärt haben. 
Seitens der "RAF" sind .die Bestrebungen nach verstärkten 
Kontakten z.B. darin zum Ausdruck gekommen, daß bei dem An
schlag auf Prof. Beckurts die Kommandobezeichnung IlMARA 
CAGOL" verwandt wurde; eine Bezugnahme auf die Ehefrau ei
nes führenden Mitglieds der "Brigate Rosse", Renato Curcio, 
die am 5. Juni 1975 bei einem Schußwechsel mit Carabinieri 
getötet worden war. 
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Auch der Anschlag auf den Staatssekretär im Bundesministe
rium der Finanzen, Dr. Tietmayer, und seinen Fahrer am 20. 
September 1988 in Bonn belegt die Annäherung der "RAF" an 
die "Brigate Rosse". Dem Selbstbezichtigungsschreiben der 
"RAF" zu dem Anschlag war ein "gemeinsames Kornmunique" von 
'~RAF" und "Brigate Rosse" in deutscher und italienischer 
Sprache beigefügt, in dem u.a. auf den "gemeinsamen Kampf" 
in Westeuropa hingewiesen wird. Andere, im Zusammenhang mit 
Verhaftungen und Wohnungsdurchsuchungen in Mailand und Rom 
gewonnene Erkenntnisse belegen, daß es zwischen der "RAF" 
und der "Roten Brigade" seit geraumer Zeit bilaterale Kon
takte gibt. 

4.2.2 Kontakte der "RAP" sind auch in Richtung Spanien 
festzustellen, wenn auch die kommunistisch und anti
imperialistisch orientierte Spanische Terrororganistion 
"Revolutionäre Antifaschisten des 1. Oktober" (GRAPO) z.Zt. 
nur bedingt aktionsfähig erscheint. Die personelle 
Restruktuierung dieser Organisation kann jedoch nicht aus
geschlossen werden, insbesondere aus dem Bereich der 
"Angehörigen und Freunde der politischen Gefangenen in Spa
nien" (AFAPP), zu dem auch zahlreiche Kontakte des "RAF"
Umfeldes bestehen. 

Dagegen . sind konkrete Kontakte der "RAP" zur 
terroristischen Organisation "Euskadi Ta Askatasuna" (ETA) 
wegen der fehlenden gemeinsamen ideOlogischen Basis bisher 
nicht erkennbar. 

4.2.3 Soweit es die irische Terrororganisation lRA/PlRA be
trifft, ist eine konkrete Zusammenarbeit mit deutschen Ter
rorgruppen bisher ebenfalls nicht feststellbar. Die Organi
sation verfolgt mit der "Befreiung Irlands von den Briten" 
lediglich ein eng begrenztes Ziel; insoweit besteht keine 
gemeinsame ideOlogische Basis. 

4.2.4 Entsprechendes gilt in bezug auf die PKK, deren poli
tisches Ziel nicht mit der Ideologie der "RAF" korrespon
diert. 

4.2.5 Was nahöstliche Gruppierungen angeht, so sind diese 
für die "RAP" interessant, weil insoweit eine ideologische 
übereinstimmung besteht, als auch dort die sog. 
imperialistischen Staaten als Ziel der revolutionären Be
strebungen angesehen werden. Wenn auch die IlRAF" ihr früher 
verfolgtes Ziel, im Rahmen einer internationalen 
Zusammenarbeit eine internationale terroristische Gruppe zu 
bilden, nicht erreicht hat, kann ihre logistische 
Unterstützung doch nicht ausgeschlossen werden. 

Terrorismus ist nach alledem ein internationales Phänomen 
und Problem, heute eine Binsenweisheit. Insbesondere die 
Bundesrepublik Deutschland als Staat in der Mitte Europas, 
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als Mi,tglied der EG sowie der NATO und als wirtschaftliche 
Großmacht ist Ziel des Länder und Kontinente überschreiten
den Terrorismus und stellt einen besonderen An·ziehungspunkt 
für ideologisch verbrämte Gewaltakte dar. 

S.,Innenpolitische Aspekte 
Es muß deshalb die Frage gestellt werden, ob es in der Bun
desrepublik Deutschland ein hinreichendes Instrumentarium 
gibt, um der von ausländischen Terroristen drohenden Gefahr 
wirkungsvoll begegnen zu können. 
Zunächst geht es dabei um das rechtliche Instrumentarium 
und hier wiederum zunächst um / die ausländerrechtlichen 
Aspekte. 

5.1 Ausländerrechtliches Instrumentarium 
Ausländis·chen terroristischen Gruppierungen ist - unabhän
gig von ihrer ideologischen Ausrichtung - eines gemeinsam: 
Zür Durchführung eventueller Aktionen im Bundesgebiet müs-. 
sen ihre Mitglieder zunächst Grenzen überwinden - sofern 
sie nicht bereits hier leben -. Sowohl im Vorfeld' des 
Grenzübertritts als auch danach unterliegen sie den Vor
schriften des Ausländerrechts. Dies' bedeutet zum einen, daß 
die Gefahr der Entdeckung eines Gesetzesv~rstoßes bei der 
grenzpolizeilichen Kontro,lle gegeben ist und zum anderen, 
daß bei vorliegenden Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden 
hinsichtlich einer Gefährdung der Sicherheitsinteressen un
seres Staates die Möglichkeit besteht, dem als gefährlich 
erkannten Ausländer entweder schon die Einreise zu verwei
gern oder ihn später auszuweisen. Nach den Vorschriften des 
Ausländergesetzes ist eine Ausweisung z.B. dann zulässig, 
wenn der - einzelne - Ausländer die freiheitliche demokra
tische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdet (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 AusIG). In diesem 
Zusammenhang ist auch auf die Möglichkeit der Einschränkung 
oder Untersagung der politischen Betätigung von Ausländern 
hinzuweisen, wenn die Abwehr von Störungen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung oder. von Beeinträchtigungen der 
politischen Willensbildung ·in der Bundesrepublik oder 
sonstige erhebliche Belange es erfordern (§ 6 Ahs. 2 
AuslG) . 

.t 

Entscheidender Ansatzpunkt für die Abwehr einer 
terroristischen Gefährdung d"urch Ausländer ist· das mög
lichst frühzeitige Erkennen von Ausländergruppenoder Ein
zelpersonen, . die die Sicherheit unseres Staates bedrohen. 
Auf dieser Basis können die' Vorschriften des Ausländerge
setzes eingesetzt werden, wobei der Verhinderung der Ein
reise Priorität zukommt. Eine restriktive Einreise- und 
Visapolitik für Staatsangehörige aus Regionen potentieller 
Bedrohung und die konsequente Praktizierung der ausländer
rechtlichen Bestimmungen einschließlich der Durchführung 
aUfenthaltsbeendender Maßnahmen sind zweifellos Instrumen
te, die vorrangig in die Überlegungen zur 
Gefahrenreduzierung einbezogen werden müssen. 
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Es fragt sich indessen, ob präventive und repressive Maß
nahmen des Ausländerrechts tatsächlich wirkungsvoll gegen 
potentielle terroristische Störer eingesetzt werden können 
oder ob aufgrund der Tatsache, daß das Ausländergesetz von 
seiner grundsätzlichen Regelungsbreite her nicht dafür ge
schaffen wurde, extremistische oder terroristische Bestre
bungen von Ausländern zu verhüten, in der Praxis die Pro
bleme nicht auch bei konsequenter Ergreifung der möglichen 
ausländerrechtlichen Maßnahmen bestehen bleiben. 

Ausländer, die beabsichtigen, in der Bundesrepublik 
Deutschland terroristische Aktionen durchzuführen, versu
chen in Kenntnis unseres sicherheitspolitischen 
Rechtsinstrumentariums häufig ihre wahre Identität bei der 
Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltser
laubnis zu verbergen. Dies gilt zumal dann, wenn sie be
reits zu einem früheren Zeitpunkt aUffällig geworden sind. 
Insbesondere im Nahen Osten mit seinen zum Teil durch Bür
gerkriegswirren unüberschaubar gewordenen Verhältnissen ist 
eine Ausstattung mit neuenIdentitätspapieren ohne größere 
Hindernisse jederzeit möglich, mit der - nahezu zwangsläu
figen - Folge, daß die Ausländerbehörde die Aufenthaltser
laubnis für das Bundesgebiet erteilt. 

Dieses Problem besteht auch bei grundsätzlich restriktiver 
Aufenthaltsgewährung etwa nur in humanitären oder geschäft
lich begründeten Fällen bzw. zeitlichen und räumlichen Be
schränkungen des Aufenthalts. Die Erteilung einer lediglich 
zeitllich und räumlich beschränkten Aufenthaltserlaubnis 
eröffnet zwar Kontrollmöglichkeiten von Ausländern im In
land, jedoch kann die tatsächliche Einhaltung derartiger 
Beschränkungen kaum überwacht werden, weil die ständige Be
obachtung eines Ausländers nicht möglich ist. 

Auch die Auflage, sich bei der Ein- und Ausreise bei den 
Grenzpolizeibehörden zu melden, ist nur bedingt auf ihre 
Einhaltung hin zu kontrollieren und führt zu keinem Ergeb
nis, wenn der potentielle Gefährder ihr nicht nachkommt. 

Zusätzliche Probleme treten dadurch auf, daß z.Be arabische 
Namen bei der Übertragung in die lateinische Schrift ver
schiedene Schreibweisen zulassen und somit nicht immer ei
nen kon~reten Anhaltspunkt für eine Identifizierung bieten. 
Unterschiedliche Namensschreibweisen ,wechselnde Geburts
daten und mehrere Identitäten können zu fehlerhaften Ent
scheidungen - etwa "im Rahmen der Erteilung einer Aufent
haltserlaubnis - führen. 

Die Verhinderung von terroristischen Aktionen von Auslän
dern mittels der Vorschrlften des Ausländerrechts ist da
nach selbst bei strenger Handhabung dann nicht möglich, 
wenn wir es mit entschlossenen Terroristen zu tun haben, 
die den Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten anzuwenden verstehen und die aufgrund einer nicht 
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vorhandenen staatlichen Ordnung in unserem Sinne oder sogar 
mit unterstützung ihres Heimatstaates beabsichtigte 
terroristische Aktionen umfassend vorbereiten können. Mit 
anderen Worten: Die nach dem Ausländerrecht möglichen Maß
nahmen sind nur begrenzt dazu geeignete terroristische Be
strebungen von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland 
zu verhindern. Das Ausländerrecht vermag Einzeltäter abzu
schrecken (die über keinen logistischen Hintergrund verfü
gen) und kann eine gewisse Verunsicherung in den Kreis son
stiger potentieller Gefährder hineintragen, stellt aber 
lediglich ein unvollkommenes Hilfsmittel bei der Bekämpfung 
des von Ausländern ausgehenden Terrorismus daro 

582 Strafrechtliche Sanktionen 
Ein grundsätzlich geeignetes Instrument der repressiven Be
kämpfung terroristischer Aktionen und Bestrebungen ist die 
Anwendung strafrechtlicher Normen. Dieser Aspekt soll hier 
nur insoweit vertieft werden, als es um die Anwendbarkeit 
des § 129 a StGB (Verbot der~Bildung terroristischer Verei
nigungen) geht, also um die Frage der Anwendbarkeit dieser 
Norm au~ eine ausländische Organisation. Der Bundesge
richtshof hat in einer Entscheidung zu § 129,StGB (Verbot 
der Bildung krimineller, Vereinigungen) festgestellt, daß 
die Vorschrift nur auf s.olche Vereinigungen anwendbar ist, 
die ihr'en Sitz im Inland haben oder die im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes zumindest eine selbständige Teilorganisa
tion unterhalten. Danach' ist die Bildung krimineller Verei-, 
nigungen von Ausländern mit Sitz ausschließlich im Ausland 
bei uns nicht nac'h § 129 StGB unter Strafe gestellt. 

Der Bundesgerichtshof hat diese Auslegung zwar nur in bezug 
auf die Bildung krimineller Vereinigungen getroffen. Sie 
gilt jedoch auch für die Bildung terroristischer Vereini~ 
gungen nach § 129 a StGB. Dieser Norm kommt der gleiche 
Schutz~weck wie der des § 129 StGB zu, nämlich die Gewähr
leistung der öffentlichen Sicherheit und der staatlichen 
Ordnung. 

Daraus wird deutlich, daß § 129 a StGB nur dann anwendbar 
ist, w~nn eine terroristische Vereinigung bei uns einen ge
wissen Organisationsgrad erreicht hat, wie z. B. die PKK, 
nicht jedoch dann, wenn eine ausländische terroristische 
Organisation "lediglich" Kommandoeinheiten zur Durchführung 
von Anschlägen oder zur Vorbereitung der Logistik, in die 
Bundesrepublik entsenden oder 11 vorhält " wie dies etwa bei 
der lRA/PlRA der Fall ist. § 129 und § 129 a StGB sind da
nach in die Bekämpfung ausländischer terroristischer Verei
nigungen nur begrenzt einsetzbare Abwehrinstrumentarien. 

Es bedarf daher der Überprüfung, ob die angeführten Straf
tatbestände'nicht einer Anderung im Sinne einer Erstreckung 
auch auf ausländische Vereinigungen bedürfen. Dies gilt 
vornehmlich für § 129 a StGB. Hier ist der Gesetzgeber an
gesprochen. 



-- 123 --

5.3 Verbotsfrage 
Ein rechtlicher Ansatzpunkt, terroristischen Bestrebungen 
von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland zu begeg
nen, liegt schließlich in der Anwendung des Vereinsgeset
zes . Nach § 3 dieses Gesetzes können Vereinigungen unter 
der Voraussetzung, daß die Zwecke der Organisation oder 
ihre Tätigkeit den Normen des Strafrechts zuwiderlaufen 
oder sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder ge
gen den Gedanken der Völkerverständigung richten, verboten 
werden. Da die Vereinigungsfreiheit Ausländern nicht als 
Grundrecht gewährleistet ist" hat der 11 einfache tI Gesetzge
ber - in weiterem Umfang als in Art. 9 Abs. 2 des Grundge-. 
setzes normiert - darüber hinaus bei Ausländervereinigungen 
ein Verbot auch dann .zugelassen, wenn sie durch politische 
Betätigung die innere oder äußere Sicherheit, die öffentli
che Ordnung oder sonstige erhebliche Belange der Bundesre
publik Deutschland oder eines ihrer Länder verletzen oder 
gefährden. 

Wenn es auch prinzipiell nicht hingenommen werden kann, daß 
auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland politische 
Konflikte von Ausländergruppen mit gewaltsamen Mitteln aus
getragen werden - sei es untereinander, sei es auch. gegen 
unseren Staat und seine Angehörigen gerichtet -, so ist im 
Rahmen der Prüfung eines Vereinsverbots doch eine sorgfäl
tige Abwägung der voraussichtlichen praktischen Auswirkun
gen eines solchen Schrittes erforderlich. Gegenüber Organi
sationen mit geringen Mitgliederzahlen wäre ein Organisati
onsverbot nahezu wirkungslos, weil eine größere organisato
rische Infrastruktur nicht vorhanden ist und die Mitglieder 
dieser Vereinigungen nicht gehindert wären, sich umgehend 
in anderen Organisationen neu zusammenzufinden. Größere Or
ganisationen könnten bei einem Verbot unter neuen Rahmenbe
dingungen mit anderen Namen weiterhin zusammenarbeiten, da
bei jedoch eine verstärkte konspirative Verhaltensweise 
wählen, so daß die ·Überwachung durch die Sicherheitsbehör
den beeinträchtigt wäre. Dadurch würde die Erlangung 
gerichtsverwertbarer Nachweise, etwa daß die Tätigkeit ei
ner Organisation den Strafgesetzen zuwiderläuft, erschwert 
werden. Dies hätte zugleich zur Folge, daß auch die Durch
setzung eines Verbots gegen die Ersatzorganisation, deren 
Bildung nach § 8 Vereinsgesetz v~rboten ist, ebenfalls mit 
zusätzlichen Erschwernissen verbunden wäre, so daß unter 
ungünstigen Umständen die Fortsetzung der Tätigkeit des be
troffenen Vereins letztlich nicht verhindert werden kann. 

Fazi t: Es' bedarf der aufmerksamen Beobachtung von 
terroristischen Bestrebungen von Ausländern und sorgfälti
ger Abwägung, ob vereinsrechtliche Maßnahmen zur Aufrech
terhaI tung der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik 
sinnvoll sind. Die Verbotsfrage kann, muß aber nicht im 
Vordergrund stehen, da sie ein Mittel staatlichen Vorgehens 
darstellt, das nicht unerhebliche unerwünschte Nebenwir-



kungen haben kann. nie Verbotsbehörde sollte regelmäßig 
prüfen, ob ein Verbot wirklich notwendig und zweckmäßig ist 
oder ob der Gefahr auch mit anderen Mitteln wirksam 
begegnet werden kann. In der Praxis wird das Vereinsverbot 
mangels entsprechender vereinsrechtlicher Verfestigungen 
aus-
ländischer terroristischer 
untergeordnete Rolle spielen. 

Gruppierungen 

5.4 Besondere Bekämpfungsprbbleme 

nur eine 

Ich möchte nunmehr noch kurz der Frage besonderer Bekämp
fungsprobleme der politisch motivierten Ausländerkriminali
tät außerhalb gesetzlicher Maßnahmen nachgehen 0 

Terroristische Straftaten als Bestandteil der Gesamtkrimi
nalität in der Bundesrepublik Deutschland stellen nicht nur 
eine Bedrohung für das betroffene Einzelopfer dar, sondern 
wirken sich zugleich auf unsere politische, gesellschaft
liche und wirtschaftliche Ordnung aus. Die politischmoti
vierte Ausländerkriminalität ist dabei für 'die Sicherheits
behörden insoweit besonders problematisch, als es erforder
lich ist, sich zu ihrer Bekämpfung mit der Mentalität der 
jeweiligen Bevölkerungsgruppe auseinanderzusetzen. Dies mag 
noch relativ einfach möglich sein, sofern die 
terroristischen Bestrebungen von Personen ausgehen, die von 
ihrer Herkunft westeuropäischen oder angelsächsisch beein
flußtenStaaten zuzuordnen sind. 

Sofern das kriminelle Verhalten jedoch von politischen und 
gesellschaftlichen Strukturen des asiatischen, arabischen, 
afrikanischen und südamerikanischen Raums her bestimmt 
wird, ,ist für Europäer die Entschlüsselung der Motive und 
Denkweisen der .von dort stammenden Terroristen mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden, der von herkömmlich ausge
bildeten Angehörigen der Sicherheitsbehörden'nur bedingt zu 
leisten ist. Es gilt daher, das Wissen der Sicherheitskräf
te um fremde Strukturen zu verbessern, wobei dafür grund
sätzlich Voraussetzung das Erlernen fremder Spracheri ist. 
Auch kann der verstärkte Einsat2 solcher Ermittlungsbeamter 
weiterhelfen, die einerseits herkunftsmäßig aus den genann
ten Problemregionen stammen, also deren.Lebens- und Denk
weise kennen und auch die Sprache beherrschen, andererseits 
sich jedoch unseren westlichen Werten verpflichtet fühlen. 
Angesprochen sind damit vornehmlich Türken, Iraner, 
Palästinenser, die inzwischen die deutsche Staatsbürger
schaft erworben haben. Eine solche "Personalgewinnung" er
scheint vordringlich. Auf dieser Basis kann dann versucht 
werden, verstärkte Kontakte zu den bei uns lebenden Auslän
dern herzustellen, um von ihnen Einblicke in ihre Denkwei
sen und dadurch Ansatzpunkte für eine Bekämpfung 
terroristischer Bestrebungen zu erhalten. Dies dient nicht 
nur dem Schutz der Bürger unseres Staates,-sondern auch dem 
der ausländischen Mitbürger, denn gerade diese, haben viel
fach besonders unter den Aktivitäten politischer Gewalttä
ter aus ihren Hei~atländern zu leiden. Sie sind zum einen 
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Einzelopfer terroristischer Bestrebungen und werden zum an
deren von einem Teil der deutschen Bevölkerung 
undifferenziert mit ihren kriminellen Landsleuten gleichge
setzt und mit fremdenfeindlichen Parolen überzogen. Damit 
sind sie doppelt verfolgt und fühlen sich wegen der ihnen 
vielfach aus Erfahrung her eigenen Distanz zu den Sicher-

"heitsbehörden, die in ihrer Heimat aus verschiedenen Grün
den gerechtfertigt sein mag, schutzlos und allein gelassen. 

6. Außenpolitische Aspekte 
Terroristische Bestrebungen von Ausländern in der Bundesre
publik Deutschland sind nicht nur - wie bisher dargelegt -
von eminenter innenpoliti~cher Bedeutung, sondern - haben 
auch Auswirkungen auf den Bereich -der Außenpolitik - mit 
diesem Aspekt komme ich zum Schluß meiner Darlegungen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat weitreichende interna
tionale Kontakte und arbeitet mit viel~n Staaten der Welt 
sowohl bilateral als auch multilateral zusammen. Im Rahmen 
der Kriminalpolitik hat die Bundesregierung, konkret der 
Bundesminister des Innern·, der internationalen Zusammenar
beit größte Bedeutung zugeschrieben und diese Kooperation 
in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut. Besondere 
Bedeutung wird der Zusammenarbeit mit denEG-Partnerstaaten 
zugeschrieben. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang be
sönders die rREVI-Kooperation und die Verhandlungen zur Um
setzung des sog. Schengener Abkommens vom 14. Juni 1985. 
Auch mit Ländern außerhalb der EG bestehen - bis' hinzu 
vertraglichen Vereinbarungen (etwa mit Österreich und Ma
rokko) - umfangreiche Verbindungen im Sicherheitsbereich. 

6.1 Terroristische Aktionen von Ausländern in der Bundesre
publik Deutschland und die zu ihrer Bekämpfung angewandten 
innerstaatlichen Konzepte haben - je nach Interessenlage 
und eigener innerer politischer Strukturen - verständli
cherweise unterschiedliche Reaktionen des "betroffenen" 
ausländischen Staates zur ~olge. 

Terrorakte der lRA!PlRA gegen im Bundesgebiet stationierte 
Angehörige der britischen Rheinarmee haben etwa zu einer 
erheblichen Verunsicherung der tiritischen Soldaten und ih
rer Angehörigen, aber auch deutscher Staatsangehöriger, die 
zu ihnen Kontakt unterhalten, geführt. Die Forderung nach 
erhöhtem Schutz britischer Staatsangehöriger und Einrich
tungen war die nahezu logische Folge; ihr muß die Bundesre
publik im Rahmen der bestehenden Verpflichtungen Rechnung 
tragen. Der von der lRA/PlRA ausgehende Terrorismus darf 
keine Auswirkungen auf das gute Verhältnis der beiden Völ
ker und die davon nicht unabhängige bilaterale und multila
terale Zusanunenarbei t haben. Dies ist bisher gelungen und 
wird auch künftig so sein, denn beide Staaten wissen, daß 
emotionale Empfindungen nich.t weiterhelfen, sondern nur 
denjenigen nützen, die das friedliche Zusammenleben der 
Völker zu stören beabsichtigen. 
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6.2 Terroristische Bestrebungen von Kurden in unserem Land 
sind von ihrer Intention her in aller Regel gegen die tür
kische Regierung gerichtet. und stellen primär eine Bedro
hung der hier lebenden türkischen Staatsangehörigen dar. Es 
kann dem türkischen Staat daher nicht gleichgültig sein, 
wenn Gruppierungen wie die PKK, die in der Türkei verboten 
ist, bei uns Stützpunkte aufbauen, um politische Gegner, 
insbesondere in der Heimat, aber auch im Bundesgebi~t, zu 
.bekämpfen. Deshalb ist es nachvollziehbar, wenn in der tür
kischen Öffentlichkeit der - letztlich ungerechtfertigte -
Vorwurf erhoben wird, unser Staat ermögliche es 
terroristischen Organisationen, gegen das türkische Volk 
tätig zu w~rden. In diesem Zusammenhang bedarf es gemeinsa
mer Anstrengungen, den realen Hintergrund unseres Handelns 
zu verdeutlichen, damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in d'er Bewältigung terroristischer Bestrebungen von gewalt
tätigen Minderheiten gewährleistet bleibt. 

6.3 Auch terroristische Aktionen von Angehörigen arabischer 
Staaten und des Iran haben selbstverständlich Auswirkungen 
auf die aUßenpolitischen Beziehungen. Sie haben bewirkt, 
daß besondere ausländerrechtliche Maßnahmen notwendig wur
den undgrenzpolizeiliche Kontrollen verstärkt werden muß
ten. Das führte zwangsläufig dazu, daß auch Bürger dieser 
Staaten'von besonderen Maßnahmen betroffen wurden, die we-
der extremistischem noch terroristischem Gedankengut anhän
gen und in die Bundesrepublik Deutschland lediglich zu ge
schäftlichen oder touristischen Zwecken einreisten. Den Re
gierungen der betreffenden Staat,en blieb derartiges natür
lich nicht verborgen. Schwierigkeiten in den bilateralen 
Beziehungen waren die Folge. 

Von unseren Reaktionen sind also nicht nur die Regierungen 
der betreffenden Staaten betroffen, sondern auch die Bevöl
kerung, die überwiegend weder .ein Interesse daran hat, von 
besonderen Reisebeschränkungen betroffen zu sein, ,noch be
reit sein dürfte, auf Dauer ,etwa unter wirtschaftiichen 
Mängeln deshalb zu leiden, weil poli tisch motivierte Ge
wal ttäter, ,sei es mit oder ohne staatliche Unterstützung 
bzw. Billigung, die Wirtschaftsbeziehungen mit anderen 
Staaten als Folge ihrer terroristischen Aktionen belasten 
oder gar unterbinden. Bei den zu treffenden Abwehrmaßnahmen 
gilt es, auch diese Aspekte zu beachten. 

7. Schlußbemerkung 
Lassen .Sie mich zusammenfassen: 
Terroristische Bestrebungen von Ausländern in der Bundesre
publik Deutschland haben nach allem Auswirkungen auf sä~t
liche Bereiche des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens , 
sei es national oder international. Diese Auswirkungen ge
fährden zwar letztendlich nicht den Bestand der freiheit
lich demokratischen· Grundordnung unseres Staates, da die 
Bundesrepublik als wehrhafte Demokratie insgesamt erfolg
reich Maßnahmen zur Abwehr dieser Bestrebungen ergriffen 
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hat. 'Dennoch gilt es, die verbieibenden Beeinträchtigungen 
so gering wie möglich zuhalten, um ein Leben in Frieden 
und Freiheit mit den im Bundesgebiet'ansässigen Ausländern 
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ausländi
schen Staaten zu gewährleisten. Daß ein Rechtsstaat dabei 
alle seine Möglichkei ten, die ihm zur Abwehr 
terroristischer Bestrebungen zur Verfügung stehen, konse
quent ausschöpft, wird jedem Verständigen - mag es auch im 
Einzelfall schwerfallen - einsichtig sein. Wer gegen die 
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstößt, ,muß damit 
rechnen, daß er nicht in das Bundesgebiet einreisen kann, 
daß er dort strafrechtlich oder vereinsrechtlich belangt 
wird und/oder daß er nach den Normen des Ausländergesetzes 
u.U. das Bundesgebiet zwangsweise wieder verlassen muß. Da
bei kommt den Sicherheitsbehörden insoweit eine wichtige 
Aufgabe zu, als sie es sind, die rechtzeitig die wesentli
chen Erkenntnisse gewinnen und für deren frühzeitige Umset
zung in Maßnahmen sorgen müssen. Dies kann jedoch nicht le
diglich innerhalb des Rechtsraumes der Bundesrepublik ge
schehen, sondern muß auch - zumal unter Berücksichtigung 
des vorgesehenen Abbaus der Kontrollen an den Grenzen zu 
anderen EG-Staaten bzw. zunächst zu den Vertragsstaaten des 
sog. Schengener Abkommens - mehr denn je in Zusammenarbeit 
mit den EG-Partnerstaaten erfolgen. Hier gilt es, sowohl 
effektive rechtliche Abwehrmechanismen als auch wirkungs
volle Kompensationsinstrumente für den Abbau grenzpolizei
licher Kontrollen zu schaffen, eine Aufgabe, die im Inter
esse der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ih
rer Partnerstaaten in naher Zukunft einer befriedigenden 
Lösung zugeführt werden muß. 
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PRAKTISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI ERMITTLUNGEN 
GEGEN AUSLÄNDISCHE TATVERDÄCHTIGE 

Wolfgang Sielaff 

1 Einführung 

nie Zahl der von ausländischen Staatsangehörigen in der 
Bundesrepublik Deutschland begangenen Straftaten steigt 
seit Jahren kontinuierlich an. 1987 war bereits jeder 5. 
von der POlizei ermittelte Tatverdächtige ein Ausländer. 
Fast 260.000 ausländische Tatverdächtige sind im vergange
nen Jahr von der POlizei erfaßt worden. Auch wenn man die 
ausländerspezifischen Delikte nach dem Ausländergesetz und 
dem Asylverfahrensgesetz-sowie die besonderen Bedingungen, 
der Ausländer gegenüber den DeutSChen einschränkend be
rücksichtigt, ist die Entwicklung hin zu einer stärkeren 
Straftatenbelastung aUSländischer Staatsangehöriger, unver
kennbar. Besorgniserregend ist vor allem die mehr als 
doppelt so hohe Kriminalitätsbelastung junger AUSländer 
(Kinder, Jugendliche, Heranwachsende) gegenüber der ver~ 
gleichbaren deutschen Gruppe. Bei der Gewaltkriminalität 
ist ihr Anteil sogar dreimal höher. Hier tritt offensiCht
lich ein Problem der 2. und 3. Gastarbeitergeneration 
zutage. 

'Problematischer als diese quantitativen Entwicklungen er
scheinen mir die qualitativen Veränderungen im Bereich 
professione;:tler und organisierter Kriminalität. nie Poli
zei wird immer häUfiger mit kriminellen Aktivitäten von· 
Ausländern in qualifizierten Kriminalitätsfeldern konfron
tiert. InSbesondere sind dieses die Bereiche Rauschgift
handel und -schmuggel, Falschgeldvertrieb, verbotenes 
Glücksspiel, schwerer Raub, Erpressung, Zuhälterei, Men
schenhandel, Hehlerei, Vergewaltigung, Tötungsdelikte so
wie Trick- und Taschendiebstahl. 

AUffällig ist, daß relevante Delikte der organisierten 
Kriminalität betroffen sind~ Hier vollziehen sich seit 
Jahren strukturelle und qualitative Veränderungen, sobei 
der Trend zu einer stärkeren Internationalisierung des 
Verbrechens unverkennbar ist. Spätestens Anfang der neun
ziger Jahre dürfte mit der Beseitigung der Überwachungs
und Kontrollmaßnahmen an einigen EG-Innengrenzen eine 
weitere Verschärfung der Lage eintreteno 

Ein Sonderproblem der Aus länderdel inquenz stellen die 
Straftaten der Asylanten dar. Ihr Anteil an den niChtdeut
schen Tatverdächtigen hat seit 1984 von 7,7 % auf 17,1 % 
im Jahre 1987 zugenommen. Allerdings waren rund 40 % der 
von Asylbewerbern begangenen Straftaten Verstöße gegen das 
Ausländergesetz und das Asylverfahrensgesetz. 
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2 Differenzierung 

Wegen der jeweiligen Bedingungen und Konsequenzen für 
strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen müssen folgende Grup
pen ausländischer Staatsangehöriger unterschieden werden, 
wobei das Spezialproblem der Stationierungsstreitkräfte 
ausgeklammert wird. 

2.1 "Inländische" Ausländer 

Gemeint sind die z. ~. seit zwei bis drei Generationen in 
Deutschland lebenden Ausländere alsq' die Gastarbeiter und 
ihre Nachkommen. Bekanntlich handelt es sich vorwiegend um 
Türken, Jugoslawen, Italiener, Griechen, Spanier und Por
tugiesen. Aufgrund unterschiedlicher Kultur, Religion, 
Sprache, wirtschaftlicher und sozialer Bedingungen ergibt 
sich eine Vielzahl ,von Unterschieden zur deutschen Wohnbe
völkerung und damit entsprechendes Konfli~tpotential. Die 
Tendenz zur Gettoisierung ist unverkennbar. nie in 
Deutschland geborenen jungen Ausländer leben in einem 
ständigen Spannungsfeld zwischen den AnsChauungen und 
Erwartungen der Elt'ern-Generation und den eigenen Hoffnun
gen, Zielvorstellungen und Chancen im Geburts- und Gast
land. 

2.2 Ausländer 

Hierunter fallen die im Ausland lebenden ausländischen 
Staatsangehörigen, die im Inland straffällig werden. Diese 
Gruppe gewinnt insbesondere im Bereich' der international' 
oranisierten Kriminalität an Bedeutung. Zunehmend agiert 
das organisierte VerbreChen aus dem' internationalen Raum, 
die Bundesrepublik Deutschland ist Aktionsfeld und damit 
Tatort ausländischer Tätergruppen. 

2.3 Sondergruppe Asylanten 

Gegenwärttg halten siCh in der Bundesrepublik wahrschein
lich weit über 100.000 Asylbewerber auf. Knapp 70.000 
AUSländer haben in den ersten neun Monaten 1988 Asyl bean
tragt, wobei die größten Steigerungsraten Staatsangehörige 
aus Ostblockstaaten betreffen.. Bekanntlich werden 90-
95 % der Asylanträge negativ beschieden, so daß davon 
ausgegangen wird, daß es sich bei der abSOluten Mehrheit 
aller Asylbewerber um Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Das 
führt häUfig dazu, daß der Asylant während des langjähri
gen Asylverfahrens in einen Kriminalisierungsprozeß gerät, 
insbesondere "im Zusammenhang mit der illegalen Beschäfti
gung und der Arbeitnehmerüberlassung. 

3 ErmittlungSschwierigkeiten 

3.1 Generell 

Bei Ermittlungen gegen ausländische Tatverdächtige ergeben 
siCh unabhängig von den spezifischen Bedingungen des Ein-
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zelfalles viele allgemeine," aber grundlegende Schwierig
keiten. Sie basieren auf den Unterschieden in Sprache, 
Kultur, Religion, Sitten, Gebräuchen, Moral und Wertvor
stellungen, Mentalität, Rechtsauffassung sowie im Rollen
verständnis über die Funktion des Staates und seiner Ein
richtungen, insbesondere der Strafverfolgung. 

Darüber hinaus spielen die Lebensbedingungen der im Inland 
lebenden Ausländer eine wichtige Rolle, insbesondere die 
Arbeits- und WOhnsituation, aber auch die ihnen entgegen
gebrachte Toleranz und der Grad an Integration mit der 
deutschen Bevölkerung. 

Im folgenden sollen die hauptsächlichen generellen Ermitt
lungsschwierigkeiten dargestellt werden .. 

Rolle und Funktion der deutschen POlizei sind dem auslän
dischen Tatverdächtigen nicht geläufig. Sein Verständnis 
basiert auf z. T. vÖllig andersartigen Gegebenheiten und 
Bedingungen. In der Regel-kennt er autoritäre, die Indivi
dualrechte weniger berücksichtigende Systeme. Türkische 
Mitarbeiter der Hamburger POlizei betonen immer wieder, 
daß viele ihrer Landsleute mit der Liberalität und dem 
Langmut der POlizei nur wenig anfangen können, ja, "sie 
sogar Mitleid mit der deutschen POlizei hätten". Insbeson
dere junge auslähdische Tatverdächtige stellen bald fest, 
daß die strafrechtliche Sanktionierung auch nicht annä
hernd ihren Erwartungen entspricht und fühlen sich unter 
Umständen ermuntert, ihre kriminelle ·Karriere fortzuset
zen. 

Auch ausländische Opfer und Zeugen können Funktion und 
Aufgabe der' deutschen POlizei nur schwer nachvollziehen 
und mit ihren Vorstellungen und Erwartungen in Einklang 
bringen, was ihr (prozeß-)Verhalten entsprechend' beein
flußt. 

Kooperation mit der POlizei fällt vielen im Inland leben
den Ausländern aus diesen, aber auch anderen Gründen 
schwer. Das Leben innerhalb relativ geschlossener 'eth
nischer Minoritäten erzeugt eine stärkere, auf den eigenen 
soziokulturellen Bereich bezogene Ausrichtung. 

Gruppenspezifische Prozesse sorgen dafür, daß man sich 
gegenüber der nach wie vor als fremd empfundenen Umwelt 
eher abschottet, was zur Verschlossenheit gegenüber Er
mittlungsbeamten führt. Ausländische Kriminelle haben 
naturgemäß erst recht keine Ambitionen, mit der POlizei zu 
kooperiereri. Wenn sie darüber hinaus kriminellen Gruppen 
angehören, unterliegen sie ohnehin gegenläUfigen Verhal
tensmustern. 

Die sprachbarriere ist ein Zentralproblem bei einschlägi
gen Ermittlungen. Sie ermöglicht keine unmittelbare Ver
ständigung und erschwert oder verhindert angemessene kom
munikative Beziehungen. Insbesondere bei Anzeigenaufnah-
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men, Befragungen und Vernehmungen ergeben sich erhebliche 
schwierigkeiten. 

Die sprachliche Inkompetenz der meisten ausländischen 
Staatsangehörigen zwingt die Ermittlungsbehörden, Dolmet
scher hinzuzuziehen. Damit kann die Kommunikation mit dem 
Ausländer schon nicht mehr unter Normalbedingungen laufen .. 
Der Ermittlungsbeamte kann vernehmungspsychOlogische und 
-taktische Aspekte kaum einbringen, er kann die unmittel
bare Wirkung seiner Fragen nicht erkennen. Nuancen, Andeu
tungen in Aussage und Verhalten werden aucn dort, wo sie 
vielsagend sein< können, nicht gedeutet oder fehlinterpre
tiert. Der Ermittler ist im Grunde VOllständig vom Dolmet
scher abhängig. Inhalt und Wahrheitsgehalt der ÜQersetzung 
müssen von ihm als zutreffend hingenommen werden. In ei
nigen Sprachen (z. B. Türkisch, ArabisCh) werden Überset
zungen mangels entsprechender Begriffe mit "Hilfe bildhaf
ter Umschreibungen durchgeführt, was zu Mißverständnissen 
führen k~. In Einzelfällen muß einkalkUliert werden, daß 
der Dolmetscher pflichtwidrig handelt, indem er vorsätz
lich falsch zum Vorteil des Tatverdächtigen übersetzt oder 
Verfahrensinhalte den Beschuldigten zusp~elt. 

Wir erhalten gelegentlich Hinweise, wonach Dolmetscher von 
der kriminellen Gegenseite unter Druck gesetzt werden. Die 
Gefahr SCheint dann größer zu sein, wenn der Dolmetscher 
derselben ethnisChen Gruppe wie der TatverdäChtige ange
hört. Wo es sich darüber hinaus um Sprachen handelt, die 
weniger gebräuch"lich sind, ergeben sich z. T. unüber
windbare Probleme. Nicht selten gibt es in diesen Fällen 
keine oder nur ungenügend qualifizierte Dolmetscher . 

. Die internationale Kriminalität beeinflußt je nach Inhalt, 
Struktur, RiChtung und Intensität die Verbrechensbekämp
fung und damit die Ermittlungen. In demselben Maße wie 
sich professionelle und organisierte Formen der Kriminali
tät internationalisieren, stellen siCh neue Anforderungen 
an die Strafverfolgung. Der Rauschgifthandel, die Wirt
SChaftskriminalität, die Kraftfahrzeugverschiebung, die 
Falschgeld-, Scheck- und Kreditkartenkriminalität sind 
charakteristische Muster der grenzüberschreitenden Krimi
nalität. Die Tätergruppen sind z. T. mUltinational organi
siert, illegale Verbrechensgewinne werden auf internatio
nalen Finanzschienen tranSferiert, gewaschen und ggf .. 
wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. 
Die Täter sind äUßerst mobil und machen sich alle Vorteile 
in- und ausländischer Wirtschafts- und Politikbedingungeh 
zunutze. Die in derartigen Verbrechensdimensionen auftre
tenden Ermittlungsschwierigkeiten werden noch dadurch 
verschärft, daß die Strafverfolgungsorgane es mit diver
gierenden Rechtssystemen, verschiedenen polizeilichen und 
justitiellen Zuständigkeiten zu tun haben. 
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3a2 Speziell 

Es können nur die relevanten Problemfelder der Ermittlun
gen gegen ausländische Tatverdächtige aufgezeigt werden. 
Dabei kann nicht auf alle Besonderheiten, die sich aus den 
spezifisChen Inhalten und Strukturen der vielfältigen Tat
begehungsformen ergeben können (z.B. in Bereichen der in
ternationalen Wirtschaftskriminalität), eingegangen wer
den. Auch lassen sieh Überschneidungen nicht immer vermei
den, weil bestimmte Ursachen nicht nur auf eine Fallgruppe 
zutreffen. 

Verdacht schöpfung 

Insbesondere bei Ermittlungen in Deliktsbereichen mit 
starker Ausländerbeteiligung (z. Bo verbotenes Glücks
spiel, Menschenhandel, Rauschgifthandel und -schmuggel, 
Schutzgelderpressung) treten häUfig schon bei der Ver
dachtschöpfung zahlreiche Probleme auf. Den Tatverdächti
gen kommt begünstigend entgegen, daß ein Charakterist·ikum 
dieser Delikte gerade darin liegt, daß sie auf Verdeckung 
ausgerichtet sind. Darüber hinaus verbindet ethnische 
Gruppen in der Fremde ein hohes Maß an Zusammengehörig
keitsgefühl und SOlidarität, ihre Mitglieder sind stark 

.gruppenorientiert. Wenn darüber hinaus Opfer und Zeugen 
aus derselben Volksgruppe stammen, stößt die POlizei oft 
auf Schweigemauern. Tatmuster und -abläufe sind sehr 
schwer unter die einSChlägigen Straf tatbestände zu subsu
mieren, obwohl sie für den Insider natürliCh unmißver
ständliCh sind. Wie soll z. B. der Beweis einer verSUChten 
Schutzgelderpressung geführt werden, wenn dem ausländi
schen Gastwirt von einem Landsmann erklärt wird, daß selne 
GeSChäfte offensichtlich sehr gut gingen, man sich in der 
Fremde gegenseitig unterstützen müsse UQd daß auch seine 
Kinder auf dem Schulweg großen Gefahren ausgesetzt seien? 

Anzeigenaufnahme 

Von der VOllständigkeit und Genauigkeit des angezeigten 
Sachverhaltes hängt nicht unwesentlich Verlauf und Ergeb
nis des Ermittlungsverfahrens ab. In Fällen, in denen es 
nicht nur um ausländische TatverdäChtige, sondern auch um 
ausländische Anzeigende und Zeugen geht, potenzieren sich 
unter Umständen die Mängel in der Anzeigenaufnahme. Nicht 
immer kann ausgeschlossen werden, daß aufgrund von Ver
ständigungsschwierigkeiten Sachverhalte ungenau und un
VOllständig aufgenommen werden, was u. U. schon von Beginn 
'an zu einer BeeinträChtigung der Ermittlungen führen kann. 

Identifizierung 

Ein zentrales Problem kriminalistischer AUfklärungsarbeit 
ist in diesem Zusammenhang auch die Identifizierung von 
TatverdäChtigen, aber auch von Z~ugen. Fast jeder POlizist 
kennt die Schwierigkeiten, die sich schon bei der Überprü
fung mitgeführeer Personalpapiere ergeben. Das Erkennen 
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von Fälschungen oder Verfälschungen ausländischer Dokumen
te is.t wegen mangelnder Kenntnis von Sprache und SChrift 
äußerst sChwierige Ferner fehlt insbesondere bei aUßereu
ropäischen Papieren schon die Kenntnis darüber, ob es sich 
überhaupt um ein gÜltiges Personalpapier handelt. 

Fälschungsmerkmale können oft nur erkannt werden, wenn es 
sich um plumpe·Manipulationen handelte AUS d~r Praxis sind 
uns darüber hi~aus die Fälle des Tauschens von Ausweispa
pieren, insbesondere unter Schwarzafrikanern, bekannt. Der 
überprüfende Beamte könnte dann unter Umständen mit einem 
echten Paß zu tun haben, jedoch nicht mit dem darin doku
mentierten Ausweisinhaber. Die SChwierigkeiten erhöhen 
siCh natürlich noch, wenn der Tatverdächtige überhaupt 
keine Papiere bei sieh führt. 

Die Identitätsermittlungen sind oft schwierig, insbeson
dere wenn sie im Inland nicht zum Erfolg führen. Häufig 
müssen die angegebenen Personalien vorerst 'akzeptiert 
werden. Eine nachträgliche Üb'erprüfung von Personaldoku
menten uper die Behörden der ausstellenden Länder ist in 
vielen Fällen kaum oder gar nicht möglich. Der Grad sol
cher die Ermittlungen beeinträchtigenden Umstände hängt 
natürlich auch davon ab, aus welchem Land der Tatverdäch
tige stammt. Selbst kriminaltechnische GutaChten hinsicht
lich der EChtheit von Personaldokumenten scheitern oftmals 
an dem fehlenden Vergleichsmaterial. " 

Ein besonderes Thema ist die "Identifizierung und Altersbe
stimmung minderjähriger Tatverdächtiger. Seit elnlgen 
Jahren haben die POlizeien verschiedener Großstädte mit 
den Phänomenen des organisierten Tageswohnungseinbrucnes 
und Taschendiebstahls durch Kinder und Jugendliche zu tun. 
Bei ihnen handelt es siCh ganz offensichtlich um "Werkzeu
ge" international agierender krimineller Schlepper und 
Hehler~ Regelmäßig kommt es bei Festnahmen zu Schwierig
keiten bei der Altersbestimmung, weil die Tatverdächtigen 
behaupten, noch im strafunmündigen Kindesalter zu sein. 
Die notwendigen wissenschaftlichen Untersuchungen werden 
häufig angegriffen und pOlitisiert, indem sie in einen 
Zusammenhang mit Untersuchungen an Menschen im Dritten 
Reich gestellt werden. Es braucht wohl nicht betont zu 
werden, daß die aUfgezeigten schwierigkeiten, die siCh den 
Ermittlungsbehörden stellen, von vielen Tätern kalkUliert 
und ausgenutzt werdenD 

Fahndung 

Personenfahndungen sind oft naChhaltig durch die Identifi
zierungsschwierigkeiten erschwert. Hinzu kommt, daß Fahn
dungsmaßnahmen in den Ausländermilieus, aus denen die 
Gesuchten stammen, wenig erfolgversprechend sind. Deut
schen Fahndungsbeamten ist es niCht möglich, aUSSChließ
lich von AUSländern frequentierte Lokale, Clubs oder Wohn
heime unaUffällig. zu betreten und sich dort länger aufzu
halten. Selbständige Ermittlungen sind damit häufig verei-
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telto Auch die Mitteilsamkeit und Aussagefreudigkeit ist 
eher schwach ausgeprägt. Nicht allzu oft w~rd ein Auslän
der den AU,fenthaltsort eines gesuchten Landsmannes einem 
deutschen POlizeibeamten offenbaren & 

Auf die Besonderheiten und Probleme bei internationalen 
Fahndungen soll hier nicht näher eingegangen werden. 

Auch die Sachfahndung wird in der Regel nicht besonders 
erfolgreich praktiziert werden können, wenn es beispiels
weise um das internationale Verschieben von Waren und 
Gütern geht 0 Die Fahndungsansätze sind eher gering, oft 
fehlt es an Erfahrungen und Möglichkeiten, den illegalen 
Im- und Export professionell zu überwachen 8 Wirtschaftli
che Interessen der Kommunen oder des Landes, z. B. die 
Gewährleistung eines schnellen Hafens oder eines reibungs
losen Flugverkehrs, kollidieren mit pOlizeilichen Zielset
zungen. 

Durchsuchung 

In Ausländerkreisen, insbesondere bei Asylbewerbern, auf 
die später näher eingegangen wird, besteht z. T. eine hohe 
MObilität. Ist diese mit illegalen Aktivitäten gepaart, 
dann haben die Ermittlungsbehörden es oft mit pseudonymen 
Anmeldungen oder ständig wechselnden Wohnorten zu tun. Das 
hat Auswirkungen auf Durchsuchungsmaßnahmen. Da man oft 
mit Landsleuten in einer Wohnung oder einem Wohnheim zu
sammenlebt, ergeben siCh Probleme der Zuordnung von Be
weismitteln zu VerantwortliChen & Der SaChbeweis kann in 
diesen Fällen nur schwer geführt werden. 

zeugenbeweis 

Auch wenn bei den klassischen Straftaten der Zeugenbeweis 
hinter den qualifizierteren Sachbeweis.zurückgetreten ist, 
spielt er bei vielen der hier in Frage stehenden Ermitt
lungsverfahren eine wiChtige Rolle. Es sei nur auf Delikte 
wie Erpressung, verbotenes Glücksspiel, Zuhälterei, 
Menschenhandel, illegale Beschäftigung und Arbeitnehmer
überlassung hingewiesen". Wie SChwierig es ist, den Perso
nalbeweis im Zusammenhang mit Ausländerstraftaten zu füh
ren, wird schon daran deutlich, daß dieses auch in den 
herkömmlichen Ktiminalitätsbereichen inuner problematischer 
geworden ist. 

Der Bürger stellt siCh immer weniger als Zeuge zur Verfü
gung. Bei Ausländern kommen weitere Besonderheiten hinzu. 
Allgemein herrscht aus den vorn genannten Gründen keine 
große Kooperationsbereitschaft. Ferner stehen ausländische 
Zeugen, insbesondere wenn sie ihrerseits in Straftaten 
verwickelt sind, häUfig unter dem Druck der Täterseite~ 
Aussagen werden manipuliert, zurückgezogen oder von vorn
herein unterlassen. Die Zeugenbeeinträchtigungen sind umso 
wahrscheinlicher und drastischer, je qualifizierter siCh 
die Delikte darstellen. Beispielsweise wird die organi-
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sierte Kriminalität geradezu gekennzeichnet durch_Zeugen
beeinflussungen und Bedrohungen, so daß die POlizei mehr 
und mehr dazu übergeht, Zeugenschutzmaßnahmen zu ergrei-
fen. " 

Ein Sonderproblem ergibt sich dann, wenn aus iändi sche 
Staatsangehörige nach Begehung von Straftaten in Abschie
behaft genommen werden.. Die wegen der bevorstehenden Ab
schiebung notwendige richterliche Vernehmung erfolgt in 
einem sehr frühen Ermittlungsstadium, so daß ein Gesamt~ 
überblick über das Verfahren oftmals nicht gegeben ist. 
Ergeben sich später" neue beweisrelevante Sachverhalte oder 
Widersprüche, sind Verfahrensbetefligte bereits abgescho
ben und damit unerreichbar. 

Operative Maßnahmen 

Vor allem in der Bekämpfung professioneller Verbrechens
formen stößt die POlizei immer wieder auf ausländische 

"Täterverflechtungen. Im Bereich der organisierten Krimina-' 
lität sind die Taten von einem hohen Grad an krimineller 
Qualität geprägt. Sie sind praz1se geplant, wobei den 
Bedürfnissen des Marktes Rechnung getragen wird. Tataus
führung und Beuteverwertung sind hochprofessionell und 
arbeitsteilig angelegt. Das Täterverhalten orientiert siCh 
an möglichen staatlichen Strafverfolgungsstrategien, es 
ist vielfach äußerst konspirativ, wobei entsprechende 
Gegentaktiken die EinbliCke der Strafverfolgungsbehörden 
abwehren sollen. Der~rtig qualifizierte Kriminalitätsfor
men können im Grunde nur durch begleitende operative Be
weisführungsmethoden bekämpft werden, so daß Instrumente 
wie Verdeckte AUfklärung, Observation, Zusammenarbeit mit 
Informanten, Einsatz von V-Personen und Verdeckten Ermitt
lern sowie Telefonüberwachung in Frage kommen. SChwierig 
werden derartige Ermittlungen natürliCh im Zusammenhang 
mit geschlossenen ausländischen Tätergruppierungen. Ver
deckte AUfklärer und Verdeckte Ermittler können höchstens 
im äußersten Randbereich eingesetzt werden, was ihre Mög
lichkeiten erheblich mindert8 Observationsmaßnahmen werden 
aus denselben Gründen erschwert, zumal die Täter oft mit 
dieser Maßnahme rechnen und siCh entsprechend verhalten .. 

Meistens mUß wegen der ethniSChen Besonderheiten, insbe
sondere der fremdländischen ErSCheinung und Sprache, auf 
Informanten und V-Personen ausgewichen werden. Anderer
seits stehen nicht immer qualifizierte Personen zur Verfü
gung. Da insbesondere V-Personen regelmäßig einen Unsi
cherheitsfaktor darstellen, ist ohnehin Zurückhaltung 
geboten, wenn die BeweiSführung nicht durch andere Maßnah
men begleitet und ergänzt werden kann. Darüber hinaus ist 
die POlizei ständig der Gefahr ausgesetzt, von V-Personen 
ausspioniert zu werden. Arbeitet die ErmittlungSdienst
stelle andererseits mit einer geeigneten VP zusammen, dann 
stellen sich taktische Problemee So ist beispielsweise die 
notwendige schutzobservation im Ausländermilieu wegen der 
Gefahr des "Verbrennens" oft nicht mögliCh. 



137 -

Telefonüberwachurigenwerden dann enorm erschwert, wenn die 
Täter in einer exotischen oder wenig geläufigen Sprache 
kommunizieren. Es stellt sich wieder das Dolmetscherpro
blem. Gelegentlich findet sich überhaupt kein Übersetzer, 
was die Tatverdächtigen im Einzelfall faktisch immun gegen 
Strafverfolgung macht. 

Vernehmung 

Die Vernehmung spielt nach wie vor eineSchlüsselrolle in 
der Beweisführung. Von ihr hängt vielfach Erfolg oder 
Mißerfolg der kriminalistischen Arbeit ab. Natürlich ist 
ihr tragendes Element die Sprache; aber auch die Reaktio
nen und Verhaltenssymptome des Vernommenen sind wichtige 
Signale für Schlußfolgerungen und Erkenntnisgewinnung des 
Vernehmungsbeamten~ Da die meisten Vernehmungen von aus
ländischen Staatsangehörigen übersetzt werden müssen, 
ergibt sieh ein gravierender vernehmungstaktischer Nach
teil. Er wirkt sich fast ausnahmslos zum Vorteil des Ver
nommenen aus, nicht zuletzt, weil dieser sieh ggf. auf 
vermeintliche Mißverständnisse ,zurückziehen kann. 

Darüber hinaus verfügt der deutsche Vernehmungsbeamte 
meistens nicht über spezielle Kenntnisse der unterSChied
lichen ethnischen Gruppen und Kulturkreise. Sein herkömm
liches ROllenverhalten bewirkt Irritationen, Mißverständ
nisse und Ablehnung auf der Gegenseite und umgekehrt. 

Spezialproblem Asylanten 

Die - häufig illegale - Einreise der meisten Asylbewerber 
erfolgt mit, ' dem Vorsatz, von den staatliChen Leistungen 
und Unterstützungen im Rahmen der hiesigen Sozialgesetzge
bung zu profitieren. Darüber hinaus nimmt die Mehrzahl ,der 
Asylanten verbotswidrig schon bald eine illegale Erwerbs
tätigkeit auf 0 Damit ist 'meistens ein Kriminalisierungs
prozeß vorgezeichnet. Da die Asylbewerber ihre Pässe für 
die Dauer des Asylverfahrens bei der zuständigen Auslän
derbehörde hinterlegen müssen, geben viele von ihnen an, 
die Personalpapiere vor oder nach der Einreise verloren zu 
haben. Wollte man den Aussagen afrikanischer Asylanten 
Glauben schenken, so mÜßte es in Berlin eine bestimmte 
Telefonzelle geben, die mittlerweile bis unter das Dach 
mit vergessenen ghanaischen Reisepässen gefüllt sein mUße 

Asylbewerber, die ihre Anträge unter falschen Personalien 
gestellt und ihre Pässe behalten haben, können'unerkannt 
ein~ oder ,ausreisen und Straftaten als überörtliche oder 
internationale Täter begehen. Andere Asylbewerber, die 
räumlichen Beschränkungen und Arbeitsverbotsauflagen un
terliegen,' erhalten von Landsleuten mit Aufenthaltsrecht 
deren Personalpapiere, mit denen sie dann illegale Be
sChäftigungsverhältnisse eingehen. In solchen Fällen ist 
immer wieder festzustellen, daß von illegal beschäftigten 
ausländischen Arbeitnehmern selten zeugenaussagen gegen 
den Arbeitgeber zu erlangen sind. Das liegt nicht zuletzt 
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daran, daß sieh der illegal Beschäftigte selbst strafbar 
gemacht hat. Arbeitskollegen und somit Zeugen für das 
Verfahren gegen den Arbeitgeber zeigen aus Angst vor dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes ebenfalls eine mangelnde 
Aussagebereitschaft, insbesondere dann, wenn sie sich 
durch ihre Aussagen ebenfalls selb'st belasten würden (Un
terstützungs-/Leistungsbetrug). 

Im Zusammenhang mit illegalen Beschäftigungsverhältnissen 
ist zur Zeit der Trend erkennbar, daß Arbeitgeber das 
Risiko der Kriminalisierung (s 227 a, S 229 AFG, S 266 a 
StGB AO, Beihilfehandlungen zum AuslG/AsylVfG) einseitig 
auf die ausländischen Arbeitnehmer abzuwälzen versuchen. 
Damit einher geht das Bestreben des Arbeitgebers, die 
Arbeitgeberpflichten zu umgehen: 

- Abhängig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer werden 
mit juristisch abgesicherten Ve'rträgen zu "Selbständi

. gen" gemacht. 

- Zur Umgehung ausländerrechtlicher Bestimmungen (Einrei
sevisum, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis) werden 
abhängig Beschäftigte in Gaststättenbetrieben mit 
SCheinverträgen zu Teilhabern von BGB-Gesellschaften. 

- Auf dem Sektor des Baugewerbes wird das "Subunternehmen
turn" in so ekzessiver Weise durchgeführt, daß selbst die 
illegal Beschäftigten nicht mehr erkennen können, wer 
ihr eigentlicher Arbeitgeber ist. . 

In der Praxis laufen die Ermittlungen regelmäßig darauf 
hinaus, daß gegen den illegal beSChäftigten Ausländer ein 
Strafverfahren geführt wird, das' eine Verurteilung bzw. 
Abschiebung nach sich zieht. Dagegen geht der eigentliche 
Profiteur solcher illegalen BeSChäftigungsverhältnisse, 
nämlich der Arbeitgeber, häufig straffrei aus, weil die 
Beweise nicht einmal zur Eröffnung der Hauptverhandlung 
ausreichen. 

Aus landsermitt lungen 

Die Aspekte und Probleme von Auslandsermittlungen auf der 
Grundlage internationaler Rechts- und Amtshilfe sind ' zu 
komplex, als daß sie hier vertieft werden könnten. Der 
thematischen Vollständigkeit halber soll aber erwähnt 
werden, daß dieses Gebiet nach wie vor eher problembela
stet ist. Die Zusammenarbeitsformen differieren stark und 
gestalten sich sehr unterSChiedlich. NatürliCh sind auch 
sie von den verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und rechtlichen Verhältnissen des 
jeweiligen Staates geprägt. Politische Interessen spielen 
eine zentrale Rollee Eine neue Lage ist durch das Schenge
ner Abkommen von 1985 eingetreten. In ihm ist bekanntlich 
der SChrittweise Abbau der Grenzen zwischen den Benelux
Staaten, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland ab 
1990 vereinbart worden. Hiervon werden nicht nur die ge-
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setzestreuen Bürger profitieren. EntscheiQ~nde Auswirkun
gen auf die Innere Sicherheit sind wahrscheinlich. 

4 KonSequenzen@ Lösungsmöglichkeiten 

4.1 Allgemeines 

Lösungsansätze können nicht isoliert gefunden werden. 
Insbesondere im Hinblick auf die bE~i uns lebenden Auslän
der sind in erster Linie gesellschaftspolitische, wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Maßnahmen erforder
lich.Es sei nur auf die Defizite in der sozialen Integra
tion, der Schul- und Berufsausbildung und der WOhnsitua
tion hingewiesen. Auch hier gilt:, Eine gute So~ialpolitik 
ist die beste Kriminalpolitik. 

Ein heißes Eisen ist das Arbeitsverbot für Asylbewerber. 
Ganz offensichtlich wird hiermit di~ illegale Beschäfti
gung und ArbeitnehmerUberlassung gefördert und einer qua
lifizierten" Form der Wirtschaftskriminalität Vorschub 
geleistet. Warum soll der Asylbewerber eigentlich nicht 
arbeiten dürfen? Insbesondere dann nicht, wenn damit 
staatliche Sozialhilfe und sonstige Unterstützung redu
ziert werden könnte oder gar teilweise entfiele? 

4.2 Verbesserung des gegenseitigen Verstehens 

Angesichts der knapp 5 Millionen in der Bundesrepublik 
lebenden Ausländer müßte erheblich mehr getan werden, um 
die größtenteils vorherrschende Sprachlosigkeit zu.über
winden. Auch einzelne positive Initiativen dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß noch zahlreiche Defizite be
stehen. PoI'izeiliche Bemühungen in dieser RiChtung können 
zwar nicht losgelöst von gleichartigen Anstrengungen ande
rer Institutionen gesehen werden, dennoch muß ich mich im 
Rahmen dieses Themas auf sie beschränken. 

Die POlizei sollte ständig den Kontakt zur ausländiscben 
Bevölkerung suchen, um damit Gelegenheit zu nehmen, ihre 
Rolle und Funktion zu verdeutl,ichen und spezielle Anliegen 
zu vermitteln. Dazu muß sie sich stärker öffnen und selbst 
,offensiv werden. nie polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit 
sollte noch gezielter an die unterschiedlichen ausländi
schen Bevölkerungsgruppen im jeweiligen Zuständigkeitsbe
reich gerichtet sein. Ich habe den Eindruck, daß polizei
liche Informationen häufig an den ausländischen Mitbürgern 

. vorbeilaufen. Es gibt viele gute Gründe, um, diese Ziel
gruppen z. B. auch stärker in die Präventionsbemühungen, 
etwa ,des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogrammes, 
einzubeziehen. So könnten veranstaltungen für ausländische 
Bürger initiiert werden, um auf unterschiedliche Krimina
litätsphänomene und die damit zusammenhängenden Vorbeu
gungsmöglichkeiten hinzuweisen. Vor einigen Monaten ist im 
Süden Hamburgs, wo es einen starken türkischen Bevölke
,rungsanteil gibt, eine vielbeachtete veranstaltung unter 
Schirmherrschaft des türk'ischen Generalkonsuls durchge-
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führt worden. Sie befaßte sich ~it Fragen der Prävention 
im Zusammenhang mit Wohnungseinbruch und Kraftfahrzeugauf
bruch. 

Die Aktion wurde öffentlichkeitswirksam in türkischen 
,Zeitungen behandelt. Die Resonanz war insgesamt ausge
zeichnet. Im übrigen hat die' Veranstaltung das POdium für 
viele'Gespräche zwischen türkischen Mitbürgern und Poli
zeibeamten gebildet. Vorbereitet, begl~itet und nachberei
tet werden derartige Programme mit Hilfe der türkischen 
Mitarbeiter der Hamburger Polizei. Sie arbeiten an den 
POlizeirevieren mit hohem türkischem Beyölkerungsanteil. 
Ihr Auftrag besteht vor allem darin, die Verbindung zu 
ihrer Volksgruppe zu halten und zu festigen sowie beratend 
und unterstützend im Sinne des pOlizeilichen Gesamtauftra
ges tätig zu werden. Sie halten regelmäßige Sprechstunden 
für' ihre LandSleute ab, informieren über geplante ver
kehrspolizeiliche Maßnahmen, helfen bei der Anzeigener
stattung und klären auf über spezielle Kriminalitätsfra
gen. Sie bemühen siCh insbesondere, pOlizeiliche Maßnahmen 
zu erläutern und transparent zu m~chen. Da es darauf an
kommt, daß sie Vertrauen bei ihren LandSleuten genießen, 
man sie mit allen Problemen ansprechen können muß, werden 
sie natürliCh niCht in der repressiven Verbrechensbekämp
~ung eingesetzt. Es erscheint mir sehr notwendig, daß die 
POlizei weitere ausländische Mitarbeiter mit dieser oder 
ähnlicher Zielsetzung ,einstellt. 

Das gegenseitige Verständnis kann auch' über die im örtli
chen BereiCh eingesetzten Fußstreifenbeamten (Kontaktbe
reichsbeamte, bürgernahe Beamte) gefördert werden. Sie 
haben zahllose MögliChkeiten, allein durch Gespräche dem 
polizeilichen Anliegen zu dienen. 

Zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen POlizei und 
ausländischen Mitbürgern wäre eine intensivere BeSChäfti
gung mit der Kultur, den Lebensformen und der Mentalität 
der ausländischen BevölkerungSgruppen in der allgemeinen 
pOlizeilichen Aus- und Fortbildung notwendig .. Beispielge
bend könnten die seit 1986 beim BKA durchgeführten Lehr-

-gänge sein. Gerade Unwissenheit und Unverständnis für 
fremdländische Lebens- und Verhaltensweisen fördern Vorur
teile und verursachen Konfliktee 

4.3 Intensivierung der Verbrechensbekämpfung 

Vor allem im Zusammenhang mit dem Asylantenproblem und der 
illegalen Einschleusung haben siCh seit den siebziger 
Jahren zusätZliChe Problemstellungen für die Strafverfol
gungsbehörden ergeben. Sie hatten siCh zunehmend mit 
strafrechtlichen Sachverhalten zu befassen, die den her
kömmlichen Sachbearbelter überforderten. Immer häufiger 
wurde dieser mit speziellen Tatbegehungsformen nach dem 
Ausländergesetz, dem Asylverfahrensgesetz, dem Arbeitsför
derungsgesetz, dem ArbeitnehmerÜherlassungsgesetz, der 
Abgabenordnung und der Reichsversicherungsordnung konfron-
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tiert: Einschleusung, illegale Beschäftigung, Arbe i tneh
merüberlassung, Leistungs- und unterstützungsbetrügereien, 
Scheinehen. . 

,Eine qualifizierte Strafverfolgung derartiger Delikte ist 
nur durch kriminalpolizei liehe Spezialdienststellen mög
lich. Nach meiner Kenntnis gibt es solche allerdings nur 
in Hamburg und Berlin. Die im Jahre 1979 in Hamburg einge
richtete Dienststelle (FD 624; ab 01.01.89 LKA 224) ver
folgt neben den ausländerrechtlichen Verstößen insbesonde
re die illegale Beschäftigung und,den Betrug z. N. öffent
licher Leistungsträger (Sozialämter, Arbeitsämter, Sozial
versicherungsträger). Gerade hier entstehen der VOlkswirt
schaft durch die Hinterziehung von Steuern und Sozialver~ 
sicherungsabgaben immense Schäden. Durch die Arbeit der 
Hamburger Spezialdienststelle ist es den Finanzämtern und 
Sozialversicherungsträgern möglich, jährliche Nacherhebun
gen in Höhe mehrerer Millionen DM vorzunehmen. 

Die Wirtschaftsstrafkammern des Landgerichtes befassen 
sich 'intensiv mit der illegalen Beschäftigung, so daß eine 
relativ hohe Verurteiltenquote auch gegen die Arbeitgeber 
illegal Beschäftigter zu verz'eichnen ist. Von den 35 Be
dien.steten der pOlizeilichen Spezialdienststerle arbeitet 
ein Drittel in einem besonderen Sachgebiet. Sie sind zu
ständig für "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen" gegenüber 
abgelehnten Asylbewerbern 0 Damit gewährleisten sie, daß 
diese Personen nicht in der Illegalität 'untertauchen, 
sondern unverzüglich nach rechtskräftiger Ablehnung des 
Asylantrages in ihre Heimat zurückkehren. Jährlich werden 
von diesen Beamten rund 1.000 aufenthaltsbeendende Maßnah
men durchge.führt. 

Vorbildcharakter hat insbesondere die Berliner Spezial
dienststelle: In der Inspektion U/G 111 der Direktion 
Verbrechensbekämpfung arbeiten rund 45 Bedienstete in den 
Sachgebieten Illegale Arbeitnehmerüberlassung/Arbeitsver
mittlung, illegale Beschäftigung/Schwarzarbeit, illegale 
Einreise/Aufenthalt in Verbindung mit ge- und verfälschten 
Urkunden, operative Ermittlungen. Es ist eine enge Zusam
menarbeit mit dem Arbeitsamt, der Steuerfahndung und den 
Sozialversicherungsträgern gewährleistet. Diese wurde im 
Jahre 1987 in einer "Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 
Schwarzarbeit" (GES) besonders erfolgreich erpr9bt. 

Überhaupt dürfte die wirksamste Bekämpfung -der illegalen 
Beschäftigung und Arbeitnehmerüberlassung in der engen und 
kooperativen Zusammenarbeit der betroffenen Behörden und 
Institutionen liegen. Deshalb ist die Einrichtung entspre
chender Gemeinsamer Ermittlungsgruppen, ggf. organisato
risch eingebunden in eine polizeiliche Spezialdienststel
le, unbedingt anzustreben. 

Bei Ermittlungen gegen ausländische Tatverdächtige ergibt 
sich regelmäßig eine Vielzahl unterschiedlichster Frage
stellungen. Insbesondere sind verfahrensrechtliche und 
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-taktische Aspekte betroffen, die darüber hinaus die Zu
ständigkeit unterschiedlicher Behörden und Institutionen 
berührena Der Gesamtbereich ist kaum überschaubar, die 
speziellen'Kenntnisse und Erfahrungen verbleiben in den 
einzelnen Bereichen und stehen damit niemandem in Gänze 
zur Verfügung. Das aber wäre besonders wichtig, weil letz
ten Endes nur die Gesamtschau die unterschiedlichen Tatbe
gehungsformen offengelegt. Deshalb halte ich die Einrich
tung von Clearing-Stellen für staatliche Maßnahmen auf dem 
Gebiete ausländerspezifischer Kriminalität für überlegens
wert. Sie könnten auf Ebene der jeweiligen Länder und auf 
Bundesebene (LKÄ/BKA, ggf. Länder-Innenministerien/Bundes
innenministerium) installiert werden. Ihre Aufgabe bestün
de hauptsächlich darin, die unterschiedlichen und speziel
len Aspekte, Fragestellungen, Erkenntnisse und Erfahrungen 
im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ausländische Tat
verdächtige zusammenzufassen, aufzubereiten und fÜr ent
sprechend autorisierte Behörden und Einrichtungen vorzu
halten. 

Die Defizite in der Bekämpfung internationaler Kriminali-' 
tät können letzten Endes nur' durch eine adäquate interna
tionale Verbrechensbekämpfung aUfgefangen werden. Dies 
erfordert eine aktive polizeili~he Zusammenarbeit der 
wichtigsten europäischen Staaten. In diesem Zusammenhang 
stellt sich einmal mehr die Forderung nach gemeinsamen 
internationalen Ermittlungsgruppen und nach einem Europä
ischen Kriminalpolizeiamt . 'Hierüber liegen Vorschläge 
insbesondere in Verbindung mit der Bekämpfung der organi
sierten Kriminalität und des internationalen Terrorismus 
vor. Eine wichtige Voraussetzung und Bedingung wäre aller
dings die notwendige Harmonisierung des Rechts der unter
schiedlichen europäischen Staaten. Diesem GesichtspUnkt 
kommt aufgrund der sicherheitspolitischen Konsequenzen des 
Schengener Abkommens eine zusätzliche Bedeutung zu. Aller
dings SCheint mir, daß dieser Umstand nicht gleichermaßen 
bei den betreffenden Institutionen bewußt ist. 

Angesichts dieser Situatiori und der zu erwartenden Ent
wicklung der Ausländerkriminalität, vor allem der interna
tional organisierten Kriminalität, komme ich nicht umhin, 
ein tabuisiertes Thema anzusprechen: Den Einsatz von poli
zeilichen Verbindungsbeamten (81polizeiattaches") an ausge
wählten deutschen Botschaften im Ausland. Diese schwierige 
rechtliche und pOlitische Thematik müßte endlich einmal 
pragmatisch diskutiert werden. Meines Erachtens könnten 
derartige Verbindungsbeamte eine wertvolle Hilfe und Un ...... 
terstützung im Kampf gegen die die Innere Sicherheit be
drohende internationale Kriminalität sein. 

Im System der 'Kriminalwissenschaften, insbesondere im 
Berufsfeld Kriminalistik, sollten die mit der Bekämpfung 
der Ausländerkriminalität verbundenen Fragestellungen 
stärker betont werdene Die intellektuellen und materiellen 
Inhalte des kriminalistischen, detektivischen Arbeitens 
müssen noch stärker auf diese Themati_k projeziert werden. 
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Die POlizei- bzwe Kriminaltaktik sollte intensiver die 
speziellen ausländischen Lebens- und Verhaltensmuster in 
die Lehre und Praxis einbeziehen. Die Kriminalistik muß 
sich stärker auf die neuen Tat-/Täterbilder der professio~ 
nellen und organisierten Ausländerkriminalität fixiere~. 
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ORGANISIERTE AUSLÄNDERKRIMIlSU\LITÄT· UND 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AM BEISPIEL 

DER DROGENKRIMINALITÄT 

Jürgen Jeschke 

A. Organisierte Drogenkriminalität der AUSländer 

I. Drogenkriminalität als Ausländerkriminalität 

In jüngster Zeit ist wiederholt beriChtet worden, wie sehr 
sich die Rauschgiftsituation gegenwärtig dramatisch zu
spitzt. Zu keinem Zeitpunkt waren illegale Drogen jeg
licher Art auf unseren Märkten in so hohem Maße verfügbar 
wie heute. Und die drastisch steigenden Sicherstellungs
zahlen beweisen, daß die Zufuhren gewaltige Dimensionen 
erreichen. Diesem wachsenden Angebotsdruck steht offen
sichtlich eine stärker werdende Nachfrage gegenüber. Mehr 
als 100.000 Verbraucher dürften z.Z. in der Bundesrepublik 
von illegalen harten Drogen abhängig sein. Zu ihnen ge
selit sieh Jahr für Jahr eine immer größer werdende Zahl 
von mehreren tausend Konsumenten. Viele von ihnen sterben 
an den Folgen des Drogenkonsums. 1987 waren es 442 und es 
mUß befürchtet werden, daß es am Ende dieses Jahres· 700 
bis 800 sein werden. Nicht zählbar oder meßbar sind die 
mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen des Betäubungs
mittelmißbrauchs, von den unzähligen, menschlichen Tragö
dien bis hin zu den unabsehbaren volkswirtschaftlichen 
Schäden. 

Im folgenden ersten Abschnitt meiner AUSführungen möchte 
ich versuchen, die Frage zu beantworten, welche Rolle in 
diesem Zusammenhang die organisierte AUSländerkriminalität 
spielt, und wie diese im einzelnen aussieht. Die'polizei
liche Kriminalstatistik gibt hierfür nicht viel her.' Sie 
weist für 1987 einen' Ariteil der Ausl·änder an der Rausch
giftkriminalität'von rund 20 % aus. Er ist damit etwa so 
hoch wie der Ausländeranteil an der bekanntgewordenen 
Kriminalität insgesamt. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die in der Stati
stik erscheinenden, mehr als 12.000 tatverdächtigen Nicht
deutschen gleichsam nur die in die Bundesrepublik herein
reichende speerspitze der Rauschgiftkriminalität bilden. 
Denn Anbau und Herstellung von Rauschgiften liegen fast 
ausschließlich im Ausland. Von dort nenmen die Rausch
giftzufuhren ihren Ausgang, werden sie meistens durch 
Transitländer in die'Konsumregionen gesteuert. Das Kilo
gramm Heroin, das an de~ Grenze der Bundesrepublik aufge
spürt wird, war bereits· Gegenstand zahlreicher Delikte im 
Ausland. Diese gehen meistens nicht in die deutsche Stati
stik ein, denn dies würde voraussetzen, da~ mindestens 
Teilakte im Inland begangen wurden. 
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Wenn von Ausländerkriminalität im Zusammenhang mit der 
Rauschgiftproblematik gesprochen werden soll, scheint mir 
deshalb nur eine ganzheitliche Betrachtung statthaft, die 
auch jenen Teil der Rauschgiftkriminalität umfaßt, der 
reine Auslandskriminalität ist, jedoch in das Inland her
einwirkt und hier die Rauschgiftsituation bewirkt& Eine 
solche Siehtweise erscheint auch kriminalistisch sinnvoll. 
Denn die Aktivitäten. der Straftäter im Ausland bieten 
vielfältige Ansätze für eine Rauschgiftbekämpfung - eine 
Überlegung, die ausschlaggebend war für die von uns ent
wickelte und praktizierte Strategie der Vorverlagerung der 
Abwehrmaßnahmen in die Länder des Anbaus, der'Herstellung 
und des Transits von Rauschgiften, ZoB. durch Entsendung 
von Rauschgiftverbindungsbeamten . 

. Allerdings ist es kaum möglich, die für die Bundesrepublik 
relevante Drogenkriminalität der Ausländer in diesem glO
balen Sinn auch nur annähernd vom Umfang her zu bestimmen .. 
Die illegalen Rauschgiftaktivitäten im AUSland, die die 
Situation in der Bundesrepublik beeinflussen, lassen sich 
nur schwer abgrenzen von denen, die andere Verbraucher
regionen zum Ziel haben. Die Händlerorganisation, die sich 
heute mit der Verbringung von Heroin aus dem Goldenen 
DreieCk in die USA befaßt, tangiert im engeren Sinne nicht 
die Bundesrepublik, wenngleich sie schon morgen ihre Zu
fuhren in die USA über die Bundesrepublik leiten oder sich 
sogar für unseren Inlandsmarkt interessieren könnte .. Bei 
der Zufuhr einer größeren Menge von Rauschgift in ein 
europäiSChes Nachbarland muß dagegen nach der Erfahrung 
davon ausgegangen werden, daß wenigstens Teilmengen in die 
Bundesrepublik weitergelangen, w~il Europa einen geschlos
senen Absatzmarkt für Drogen bildet. Dies reiCht zwar aus, 
daß siCh die deutschen Strafverfolgungsbehörden grundsätz
lich auch für diesen Fall interessieren müssen; mit letz
ter Gewißheit steht damit jedoch niCht fest, ob die Bun
desrepublik im Sinne unserer Begriffsbestimmung tatsäch
lich berührt ist. 

Immerhin gibt es für den Umfang der Beteiligung von Aus
ländern an den Rauschgiftzufuhren neben den Erfahrungen 
der Ermittler noch einen wiChtigen Indikator: 72 % der im 
Jahre 1987 in der Bundesrepublik sichergestellten Heroin
menge wurden nämlich bei Nichtdeutschen gefunden. Bei 
KOkain waren es sogar 92 %. Insgesamt läßt sieh der Schluß 
ziehen, daß der Anteil der Ausländer an der Rauschgiftkri
minalität ganz erheblich über den sich aus der polizei
lichen Kriminalstatistik ergebenden 20 % liegen mUß, wenn 
man auf die Kriminalität abstellt, die niCht nur im In
land, sondern auch vom Ausland aus die Drogensituation in 
der Bundesrepublik beeinflußt. 
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II. Ausländerkriminalität als Organisierte Kriminalität 

1. Zum Begriff 

Es erhebt sich nunmehr die Frage, inwieweit die Drogenkr.i
minalität der Ausländer Organisierte Kriminalität ist und 
vor allem, wie diese beschaffen ist. Mir sCheint dieses 
Thema von so zentraler Bedeutung, daß ich es in den Mit
telpunkt meiner Ausführungen stellen und relativ eingehend 
behandeln möchte. 

Zahlreich sind zunächst die Fälle, in denen Ausländer 
nichtorganisierte Rauschgiftdelikte begehen. Zu erwähnen 
sind in diesem Zusammenhang neben Einzeltätern vor allem 
die vielen Schwarzafrikaner, bei denen es sich zu rund 
40 % um Asylbewerber handelt und die zunehmend den Stra
ßenhandel in den Ballungszentren beherrschen. Sie beziehen 
ihre Ware zwar sehr oft aus dem organisierten Handel; auch 
sind viele unter ihnen in ihren Heimatstaaten für diese 
Tätigkeit über ·einen kürzeren oder längeren Zeitraum ge
zielt geworben worden. Sie bleiben aber organisatorisch 
selbständig und ihr Vorgehen ist eher als bandenmäßig 
einzustufen. 

Was .wir als Organisierte Kriminalität bezeichnen, hat eine 
wesentlich höhere Qualität. Allerdings weist sie keine 
einheitlichen, nach Aufbau und Umfang festgelegten typi
schen Strukturen auf, etwa vergleichbar den im legalen 
Wirtschaftsleben anzutreff~nden Unternehmensformen. Die 
organisierte Rauschgiftkriminalität bildet auch nicht ein 
weltumspannendes Netz, das sich in den Händen e1n1ger 
weniger oder gar eines einzigen Verbrechenssyndikats be
fände. Sie tritt vielmehr in vielfältiger Gestalt auf .. 

Eine der höchsten Formen organisierter Rauschgift~rimina
lität findet siCh zweifellos in der kOlumbianischen·Ko
kainmar1a. ~1e zeichnet verantwortlich für Q1e äraSt1Sch 
steigenden Zufuhren von KOkain nach Europa, die sich u.a. 
dara,n ablesen lassen,· daß in diesem Jahr bisher mit rund 
4,8 t bereits doppelt soviel KOkain sichergestellt wurde 
wie im gesamten Jahr 1987. Die kolumbianischen Kartelle -
insbesondere die von Medellin und Cali - steuern weitge
hend das internationale Kokaingeschäft von der PrOduktion 
bis zum Zwischenhandel in den Verbraucherregionen. Sie 
organisieren den Ankauf der. KOkablätter, die Verarbeitung 
der KOkablätter in Kokapaste und die Weiterverarbeitung 
der Paste zu Kokainhydrochlorid. Eigene Speditionsunter
nehmen sind ausschließlich mit dem Transport des KOkains 
in die großen Verbraucherregionen der Welt beschäftigt, 
insbesondere in die USA und nach Europa. Dort wird die 
Ware bei sogenannten Depothaltern zwischengelagert. Sie 
haben die Aufgabe, nach Weisung bestimmte Mengen an Zwi
schenhändler auszuliefern, die zu ihnen geschickt werden 
und die siCh durch einen Code zu erkennen geben. Diese 
Abnehmer übernehmen das KOkain in Kommission und zahlen 
erst nach Weiterverkauf, wobei der Erlös nicht an die 
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Depothalter geht, sondern auf anderen Wegen an die Zentra
le zurückfließt. Daß dabei alles "mit rechten Dingen" zu
geht, wird von Beauftragten der Zentrale, sogenannten 
Residenten, überwacht, die sich zumeist illegal und uner
kannt im Lande aufhalten und sich konspirativ verhalten 
wie die Agenten eines Spionageringes. 

Kein Zweifel, daß es sich hierbei um Organisierte Krimina
lität im engeren Sinne handelto Wo aber beginnt sie? Wie 
ist sie zu definieren? Alle bisher unternommenen Versuche 
einer Begriffsbestimmung müssen als mehr oder weniger ge
sCheitert betrachtet werden. Vermutlich liegt dies daran, 
daß Organisierte Kriminalität als Phänomen nicht deutlich 
nach außen 'in Erscheinung tritt und deshalb kaum faßbar 
ist .. Sie besteht ja nicht in der Begehung bestimmter 'De
liktsarten oder -formen oder in besonderen Tätertaktiken. 

Bezeichnend ist, daß vor allem der pOlizeiliChe Ermittler 
die qualitativen Veränderungen des Verbrechens als Erster 
verspürte und noch verspürt. Seinen Ermittlungen stellen 
sich nämlich zunehmend Hindernisse in den Weg, die, wenn 
überhaupt, nur mit immer mehr Personal, Zeit und sachli-" 
chen Mitteln zu überwinden sind. Und der Ermittler kennt 
sehr wohl die Ursachen hierfür:" Die Straftäterihrers,e"its 
treiben, einen immer höheren Aufwand zu dem Zweck, sich und 
"ihre illegalen Aktivitäten vor dem Zugriff der 'Ermitt
lungsorgane zu schützen - einen Aufwand, der den für die 
eigentliche Tatbegehung durchweg um ein Vielfaches über
steigt. In Abweichung von anderen Definitionen erscheint 
mir deshalb Organisierte Kriminalität dadurch ausschlag
gebend gekennzeichne:t., daß sie siCh mit bestimmten Metho
den konsequent und sehr aufwendig gegen Strafverfolgungs
maßnahmen abZUSChirme~ versucht~ 

Andere', bisher für wichtig gehaltene Merkmale sind daneben 
nur von untergeordneter Bedeutung, entsprechen ohnehin 
selbstverständlichen Erscheinungsformen des legalen Lebens 
und haben deshalb allenfalls die Funktion von Hilfsindi
katoren. So etwa die Frage des mehrstufigen oder hierar
chischen Aufbaus der Gruppe oder des Grades der Arbeits
teiligkeit. Ähnlich verhält es sich mit der Profitmaxi
mierung: Wer mÖChte niCht so hohe Gewinne wie möglich 
erzielen? Natürlich ist der im legalen Wirtschaftsleben 
festzustellende Trend vom Tante-Emma-Laden zum supermarkt 
auch am Verbrechen nicht vorbeigegangen. Enorme Gewinne, 
eine besondere Organisations~truktur, eine hohe Logistik 
oder ähnliche Kriterien werden für die Frage, ob wir es 
mit Organisierter Kriminalität zu tun haben, dadurch rele
vant, daß sie auch als Mittel zur Reduzierung oder Aus
schaltung des Strafverfolgungsrisikoseingesetzt werden. 
Eine niCht ganz präzise Begriffswahl mag dazu beigetragen 
haben, den Blick für den Kern, für die Wesensmer}anale des 
OrganisiertenVerbrechens zu, verstellen. NiCht entschei
dend ist, ob die Kriminalität, also die Straftaten als 
solche mehr oder weniger organisiert sind. Ausschlaggebend 
ist allein, daß sich die Straftäter unter Einsatz be-
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stimmter Mittel und Methoden systematisch und mit sehr 
hohem Aufwand gegen Strafverfolgungsmaßnahmen absichern. 

Deshalb ist, wenn wir von Organisierter Kriminalität spre
chen, in Wirklichkeit nichts anderes gemeint als die durch 
das Verbrechen organisierte Abwehr staatlicher Repression. 
Und die Methoden der organisierten Abwehr lassen siCh mit 
wenigen Begriffen umschreiben: 

1. Abschottung und Konspiration 
2~ Vergünstigungen und Korruption 
3. Einschüchterung und Gewalt. 

Wie sehen nun diese Methoden in der Praxis im einzelnen 
aus? 

Zu 1. Abschottung und Konspiration 
Bei der Organisierten Kriminalität ist zunächst die Ab
schqttung zwischen den einzelnen Stufen der Gruppierung 
und zwischen ihren Angehörigen ein gängiges Organisations
prinzip. Sie ist nur dort entbehrlich, wo bestimmte andere, 
Faktoren - z.B. ethnische oder verwandtschaftliche, .-. das 
Verratsrisiko auf ein Minimum reduzieren. Ein Mitglied 
weiß von den anderen nur so viel wie unumgänglich. Hand
lungsanweisungen werden möglichst über Telefon gegeben, 
die Telefonnummern regelmäßig gewechselt. Bei der Kommuni
kation ist die Benutzung von Codes häufig. Zum Teil werden 
unterschiedliche Namen, nicht nur gegenüber Geschäfts
partnern, sondern auch Mittätern benutzt. Bei der bereits 
erwähnten kolumbianischen KOkainmafia sorgt der Depot
halter für die Abschottung zwischen Lieferant und Ab
nehmer. 

Nach aUßen verhält sic'h das Organisierte Verbrechen äu
ßerst konspirativ. Es werden Scheinfirmen unterhalten, die 
sowohl der Durchführung von Geschäften wie der Geldwäsche 

'dienen. Neue Geschäftspartner klärt man sorgfältig ab. 
Während der entscheidenden Phase der Geschäftsabwicklung 
wird vorsorglich eine' Gegenobservation durchgeführt. Dabei 
ist üblich, mit Hilfe von Scannern den Funkverkehr zu be
obachten, um festzustellen, ob eine polizeiliche Operation 
läuft. _ Einen Schwerpunkt konspirativen Verhaltens beim 
Rauschgifthandel bildet das durchweg mit hohen In
vestitionen verbundene Einrichten von Verstecken. Um einen 
Transport von über 8 t Haschisch vom Libanon nach Mittel
europa durchzuführen, kauften beispielsweise die Täter ei
gens ein Schiff. Sie brachten das Rauschgift, in 275 Lei
nensäcken abgepackt, im mittleren Ballasttank des Schiffes 
unter. Die Einstiegsluke wurde mit einer speziell für die
sen Zweck gefertigten Stahlplatte verschraubt und zusätz
lich mit Beton übergossen. Darüber wurde die legale Ladung 
von 600 t Pflastersteinen gestaut. Kriminelle Organisatio
nen schicken sogenannte Negativkuriere auf die Reise, die 
kein Rauschgift mit siCh führen. Ihr Auftrag besteht al
lein darin, die Kontrollsysteme an den Grenzen ZR testen 
und Lücken und umgehungsmöglichk~iten zu erkunden. 
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ES werden umfangreiche Schiffsladungen mit sinnlosem In
halt - z.B. Sand in Konservendosen - von Kontinent zu 
Kontinent befördert, nur zu dem Zweck, die staatlichen 
Strategien und Kriterien der Verdachtsschöpfung und Durch
suchungsmethoden zu' erkennen und bei den weiteren Planun
gen zu berüCksichtigen. Der POlizei werden auch gezielte 
Fehlinformationen über angebliche Rauschgifttransporte 
zugeleitete Dadurch sollen Einsatzkräfte an einem Ort 
gebunden werden - etwa durch die aufwendige Durchsuchung 
von Schiffen oder Containern - um zur gleichen Zeit an 
anderer Stelle ungestört eine größere Sendung Rauschgift 
entladen zu können. 

Von krimineller Konspiration mUß schließlich auch gespro
chen werden, wenn der POlizei V-Leute oder Hilfskräfte \iie 
z.B. Übersetzer angedient werden, in der Absicht, auf 
dies'em Wege auszuforschen, was sie über die Gruppierung 
weiß. Das Organisierte Verbrechen hat damit quasi seine 
eigenen "Verdeckten Ermi ttler". Es sind derartige' konspi
rative Methoden, di.e der Ermittler 'in seinen .Verfahren 
gegen ausländische kriminelle Organisationen, die die Ein
fuhr und den Vertrieb von Rauschgiften in der Bundesrepu
blik besorgen, fmmer wieder feststellt. 

Zu 2. Vergünstigungen und Korruption 
Finanzielle Vergünstigungen und eine, Art sozialer Ein
bindung gelten zunäChst den Angehörigen der eigenen Orga
nisation. Sie werden in der Regel gut entlohnta Haben sie 
eine nicht unbedeutende Funktion, wird ihnen für den Fall 
einer Festnahme unentgeltlich ein Anwalt gestellt; außer
dem werden die Kosten für den Lebensunterhalt der Familie 
übernommen. Wenn es ange?eigt erscheint, werden auch Ent
lastungszeugen und ihre Falschaussagen gekauft. 

Die mehr nach' außen gerichtete Korrumpierung von will
fährigen Helfershelfern ist bekanntlich in den einzelnen 
Regionen der Welt sehr unterSChiedlich ausgeprägt. Auch in 
Europa fehlt es zumindest niCht an Bestechungsversuchen, 
wfe der Fall eines Staatsanwaltes in einem Nachbarland der 
Bundesrepublik zeigt. Er.' gab einem organisierten Straftä
ter EinbliCk in die Unterlagen über die pOlizeiliChe Ope
ration, was diesen dann auch prompt zur Flucht veranlaßte. 
Selbst in der Bundesrepublik nehmen 'die- bislang aller
dings iSOliert und verei:nzelt auftretenden - Korrumpie
rungsversuche zu. So ist z.B. wiederholt versucht worden, 
über Behördenbediensteteauszuforschen, ob sich hinter 
bestimmten Kfz-Kennzeichen etwa für die POlizei zugel~sse
ne ,Fahrzeuge verbergene 

Zu 3. Einschüchterung und Gewalt 
Vergünstigungen und Korruption stehen in enger Wechselbe
ziehung zur Gewalt: Wohlverhalten wird'belohnt, vom Täter
plan abweichendes Verhalten wird bestraft. DazwiSChen gibt 
es nichts. Ein Angehöriger der Organisation in Untersu
chungshaft wird finanziell belohnt für den Fall, daß er 
keine Angaben macht. Übt er Verrat, wird dies durch Gewalt 
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an ihm, notfalls auch an seinen Familienangehörigen, ge
sühnt. Dies dient vor allem der Abschreckung weiterer 
potentieller Verräter. 

Korruption und Gewalt können aber auch miteinander ge
koppelt sein. Kürzlich haben BKA-Beamte in einem Land des 
Mittleren Ostens die zuständige POlizei im Rahmen eines 
verdeckten Einsatzes unterstützt. Am Ende konnten 125 kg 
Heroin sichergestellt und 13 Personen festgenommen werdenG 
Unter ihnen befand sich das Oberhaupt eines bedeutenden 
Familienclans. Zu seiner - und nur zu seiner - Befreiung 
wurde ein Gefängniswärter bestochen, damit er sich bei der 
Befreiungsaktion freiwillig niederschlagen ließ. Vorsorg
lich brachten die Täter aber noch vier Kalashnikov-Gewehre 
mit, um auch das letzte Ris.iko auszuschalten. 

Die Rolle von Einschüchterung und Gewalt im Zusammenhang 
mit der Organisierten Kriminalität ist schon viel be
schrieben worden. Die Medien haben ausführlich über zahl
reiche konkrete Fälle der letzten Jahre berichtet. Das 
Klima der Angst und, falls dieses nicht ausreicht, die 
praktizierte Gewalt richten sich gegen die Angehörigen der 
eigenen Organisation, gegen die als lästig empfundene 
Konkurrenz und gegen die Vertreter staatlicher Repression. 

AuS den BeriGhten unserer Verdeckten Ermittler geht her
vor, daß es nahezu ein zwanghafter Automatismus ist, bet 
der Anbahnung von GeSChäftsbeziehungen unmißverständlich 
darauf hinzuweisen, welche lebensbedrohenden Konsequenzen 
eine Zusammenarbeit mit der POlizei hätte. Kürzlich bemüh
te sich eine kriminelle Organisation~ einen einsitzenden 
Mittäter mittels' Kaut ions zahlung freizubekommen. Sie tat 
dies aber nur zu dem Zweck', . sich seiner auf diese Weise 
umso leichter entledigen zu können; denn er drohte in
zwischen zu einem mißliebigen Zeugen zu wer.den. 

Die vorgenannten Beispiele stammen ausnahmslos aus unserer 
Ermittlungspraxis, be~iehen sich also vor allem auch auf 
die international organisierte Rauschgiftkriminalität der 
Ausländer, die in die Bundesrepublik hineinwirkt. Sie hat 
zwar im Inland Absatzstützpunkte und Filialen geschaffen, 
ist hier aber im engeren Sinne - jedenfalls bisher - noch 
nicht heimisch geworden. Vernachlässigt werden mußte dem
gegenüber die Darstellung der mehr Slhausgemachten" Subkul
turen Organisierter Kriminalität und ihrer Aktivitäten, 
die in der Bundesrepublik auf örtlicher und regionaler 
Ebene anzutreffen sind. Mangels Ermittlungszuständigkeit 
hat das Bundeskriminalamt in diesem Bereich keinen genü
gend tiefen Einblick. Ganz offensichtlich spielen hier 
ebenfalls Ausländergruppierungen für' die Verteilung von 
Drogen eine wichtige Rolle; auch dürften dieselben Prinzi~ 
pien und Mechanismen anzutr.effen sein. 

Einerseits nun orientiert sich diese bisher mehr boden
ständig.e Kriminalität zusehends ins Ausland. Umgekehrt ist 
die internationale organisierte Rauschgiftkriminalität im 
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Begriff, im Inland Wurzeln zu schlagen. Aus diesem Versuch 
eines Brückenschlages aus zwei Richtungen droht uns kurz
bis mittelfristig ein Gewalt- und Korrumpierungspotential 
bisher nicht gekannten Ausmaßes zu erwachsen. 

2. Zum Umfang 

Wenn es schon kaum möglich ist, Organisierte Kriminalität 
einheitlich und einigermaßen exakt zu definieren, so muß 
auch jeder Versuch einer genauen Quantifizierung dieses 
Phänomens scheitern.' Dies hat 'mehrere Gründe: Zwn einen 
gibt es zwischen der Organisierten und der übrigen Krimi
na.lität keine klare Schnittstelle. Der Übergang ist flie
ßend. Organisierte Kriminalität ist nämlich kein in sich 
geschlossener, separater BereiCh deliktischen Verhaltensa 
Die Kriminalität insgesamt "organisiert sich" mehr und 
mehr oder, ande'rs ausgedrückt: Sie organisiert zunehmend 
ihre Abwehr gegen die staatliche Repression. Und, erst wo 
diese Abwehr eine bestimmte Qualität oder Perfektion er
reicht, sprechen wir von Organisiertem Verbrechen. 

Zum anderen ist Organisierte Kriminalität, gerade weil sie 
organisierte Abwehr staatlicher Repression ist, primär 
darauf angelegt, unentdeckt zu bleiben. Deshalb werden von 
Zei t zu Zeit zwar bestimmte Einze"lumstände von außen 
sichtbar, die -mehr oder weniger zuverlässig - auf das 
Vorliegen OrgaQisierter Kriminalität hindeuten, z.B. eine 
raffinierte und 'aufwendige verbringungsmethode, ein ge
sCheiterter Bestechungsversuch, die Beseitigung eines 
Konkurrenten. Aber fast nie trItt das Organisierte Ver
brechen in seiner 'ganzen, aus den MerJonalen'Konspirati"on, 
Korruption und Gewalt bestehenden Komplexität nach außen 
in ErSCheinung und schon gar niCht in seinem vollen 
Betätigungsumfang. ' 

schließlich fehlt es auch an geeigneten Kriterien für eine 
statistische Darstellung Organisierter Kriminalität. Ver
geblich wäre von vornherein der Versuch"die einzelnen 
Organisationen oder ihre Mitglieder zu zählen. Aber selbst 
die Erfassung der als Organisierte K~iminalität erkannten 
Straftaten und ihrer Urheber wäre nic~t repräsentativ. Die 
zahlreichen Exekutanten und Handlanger des Organisierten 
VerbreChens und ihre Delikte würden das Bild im Verhältnis 
zu den unerkannt gebliebenen Drahtziehern und den von 
ihnen begangenen Straftaten einseitig verzerren. 

Immerhin gibt es einige Indikatoren, mit deren Hilfe siCh 
der Anteil der AUSländer an der Organisierten RaUSChgift
kriminalität wenigstens vage schätzen läßt. Dabei ist von 
folgenden Erfahrungstatsachen auszugehen: Der Anteil or
ganisierter Straftaten ist beim Handel und Schmuggel si
cher höher als bei der Rauschgiftkriminalität insgesamt. 
Noch höher' dürfte er naturgemäß liegen bei der Einfuhr 
niCht geringer Mengen von Betäubungsmitteln und - wegen 
des hohen Organisationsgrades der kolumbianischen Rausch
giftmafia - mUß er zwangSläufig bei der Einfuhr nicht 
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geringer Mengen an Kokain besonders hoch sein~ Nun ist 
bezeichnend, daß sich dementsprechend auch die Beteiligung 
von Ausländern an den einzelnen Straftatengruppen erhöht. 
Wurde eingangs von einem Ausländeranteil von 20 % an der 
inländischen Rauschgiftkriminalität ausgegangen, so steigt 
dieser 
- beim Handel und Schmuggel auf 27,7 % 

bei der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht ge
ringen Mengen auf 28,4 % -und 
bei der Einfuhr nicht geringer Mengen von Kokain 
sogar auf 48,5 %. 

Bei den Ermittlungsverfahren, die das Bundeskriminalamt 
gemäß S 5 BKA-Gesetz wegen international organisierten 
-Rauschgifthandels führt, liegt der Anteil der AUSländer 
bei rund 70 %. 

Bei aller Vorsicht läßt siCh ~ach alldem die Aussage tref
fen, daß di.e Rauschgiftsituation in der Bundesrepublik 
ganz überwiegend das Werk organisierter Ausländerkrimina
lität im In- und Ausland ist. 

B. Internationale Zusammenarbeit 

I. Internationale und zwisChenstaatliche Gremien 

Da der weltweite Drogenhandel, wie wir gesehen haben, im 
wesentlichen Organisierte Kriminalität ist, bildet sie 
zwangSläufig das Schwerpunktziel internationaler Zusam
menarbeit (es bedarf kaum der Erwähnung, daß der Auslän
derbegriff dabei keine Rolle spielt). Im Vordergrund der 
Problemlösungsversuche stehen auch auf internationaler 
Ebene solche Maßnahmen, mit denen siCh die Konspiration 
aufbrechen läßt, z.B. verdeckte Einsätze und kontrollierte 
Lieferungen. DiSkutiert werden die MögliChkeiten, den 
Organisationen ihre PrOfite und damit neben dem Tatanreiz 
auch die Mittel der Korruption zu nehmen, ZeB. durch Ab
schöpfung illegaler Rauschgiftgewinne. Und behandelt wird 
schließlich auch das' Instrumentarium, mit dem Gewalt und 
EinSChÜChterung begegnet werden kann, wie z.B. Zeugen
schutzmaßnahmen. 

Mit derartiger Zielsetzung betätigen siCh vor allem Insti
tUtionen wie 
- die UNO, deren Tätigkeit ihren sichtbarsten Ausdruck in 

de-r Weltdrogenkonvention findet 
die IKPO-Interpol 
die im Rahmen des Europarats geschaffene Pompidou
Gruppe 
die auf EG-Ebene tätige TREVI-Gruppe 
die Vertragspartner des SChengener.,Abkommens über die 
Abschaffung der Grenzkontrollen. 

Gleiche Überlegungen, jedoch mehr praxisorientiert, werden 
von nationalen Arbeitsgruppen mit internationaler-Beteili
gung angestellt. Hier sind insbesondere zu nennen die 
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Ständige Arbeitsgruppe Rauschgift (StAR) und die fünf 
regionalen Arbeitsgruppen der POlizei von Bund und Län
dern. 

In keinem Deliktsfeld werden die Anstrengungen um eine 
internationale Lösung der· anstehenden Probleme so deutlich 
wie im Rauschgiftbereich. nie Gremien beschäftigen 'sich 
mit der Erarbeitung von Strategien und Konzeptionen .. Sie 
bemühen sich um einen einheitlichen Standard der Rausch
giftbekämpfung und stellen, was nicht unterschätzt werden 
darf, die für die tägliche Arbeit" wertvollen persönlichen 
Kontakte her .. 

11. nie praktische pOlizeiliche Arbeit 

1. 9perative Zusammenarbeit 

nie praktische Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden 
verschiedener Staaten hat sich in den vergangenen Jahren 
sehr stark fortentwickelt. Vor allem die operative Zusam
menarbeit, also die Koordinierung in gemeinsamen Ermitt
~ungskomplexen und das gemeinsame oder abgestimmte Vorge
hen gegen Rauschgifthändlerorganisationen sind selbstver
ständlicher ,geworden. Die gegenseitige Nutzbarmachung von 
Verdeckten Ermittlern und V~Personen hat zugenommen. Die 
Einsieht in die Unverzichtbarkeit von Dienstreisen für 
diese Zwecke hat sich verstärkt; die Justizverwaltungen 
legen ihnen nicht mehr, wie früher häufig de,r Fall, forma
le Hindernisse in den Weg. 

28 Die Vorverlagerungsstrategie 

Die Strategie, die Abwehrmaßnahmen gegen die Zufuhren von 
Rauschgiften in die Anbau-, Herstellungs- und Transit
länder vorzuverlegen, hat sich insgesamt bewährt. 

a)Rauschgiftverbindungsbeamte 
Gegenwärtig befinden sich 18 "Rauschgiftverbindungsbeamte 
(in 14 verschiedenen Ländern) an insgesamt 15 ausländi,.... 
sehen Stationierungsorten im Einsatz. Im Endausbaustadium 
sollen es 37 sein, und zwar (in insgesamt 23 Ländern) an 
29 verschiedenen Standorten im Ausland. Mit ihrer Hilfe 
können dort nicht nur sehr schnell Maßnahmen ausgelöst 
werden, die sich aufgrund urlserer Erkenntnislage als not
wendig erweisen. Die vornehmste Aufgabe der Rauschgiftver
bindungsbeamten besteht darin, dazu beizutragen, daß 
Rauschgiftzufuhren und die dafür verantwortlichen Täter 
rec.htzeitig erkannt werden. Auf diese Weise wird es mög
lich, sofern im Ausgangsland keine Maßnahmen getroffen 
werden, die notwendige Abwehr in der Bundesrepublik oder 
auf dem Wege dorthin zu organisieren und gegebenenfalls 
weitere Täterstrukturen aufzudecken. 

b) Ausrüstungshilfe 
Bei unserer Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden der 
Länder des Anbaus, der Herstellung und des Transits von 
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Rauschgiften hat sich als hilfreich erwiesen, daß wir sie 
mit Ausrüstungshilfe unterstützen können. Seit 1982 haben 
wir in Ausrüstungs- und Ausbildungsprogramme zusammen rund 
20 Millionen DM investiert & Unter anderem setzen wir die 
Partnerdienststellen durch die LieferUng von technischem 
Gerät für Observationen und verdeckte Einsätze in den 
Stand, kriminelle Organisationen besser zu bekämpfen. 
Gleichzeitig werden sie dadurch insgesamt zu einer Zusam
menarbeit mit uns motiviert. 

c) Ausbildungshilfe 
Auch die Ausbildungshilfe, die wir den genannten Ländern 
zukommen lassen können, ist vorrangig auf die Bekämpfung 
der Organisierten Rauschgiftkriminalität ausgerichtet. In 
den meisten Fällen sind die bei uns ausgebildeten aus
ländischen Beamten später für die Bundesrepublik recht 
sachkundig.e und kooperative Ansprechpartner. 

ES ist im wesentlichen das Ergebnis der hier angesproche-, 
nen Vorverlagerungsstrategie, wenn das Bundeskriminalamt 
z.B. im Jahre 1988 zusätzlich zu den von anderen Behörden 
in der Bundesrepublik sichergestellten 616 kg harter Dro
gen im Inland noch einmal 177 kg sicherstellen konnte und 
zur Sicherstellung weiterer 299 kg im Ausland beitrug. 

IIIe Probleme und Grenzen der Zusammenarbeit/Lösungsan
sätze 

1. Allgemeines 

Die Qualität der internationalen Zusammenarbeit hängt in 
erster Linie davon ab, wie adäquat und effizent die natio
nalen Bekämpfungssysteme sind. Mit anderen Worten: Auf 
internationaler Ebene' lassen sich nicht die Probleme lö
sen, die in den einzelnen Staaten noch niCht gelöst sind. 

Hier ist festzustellen, daß praktisch alle Staaten der 
Welt von der Entwicklung der Rauschgiftsituation regel
recht überrollt worden sind. Sie vermögen mit den wachsen
den Problemen niCht Schritt zu halten. Zwar fehlt es nicht 
an Strategien, Konzeptionen und Ideen; in keinem Delikts
bereich hat man siCh so viel einfallen lassen,' wie in dem 
der Rauschgiftbekämpfungg Die auftretenden SChwierigkeiten 
liegen in der praktischen Umsetzung und beruhen vor allem 
auf dem Fehlen der notwendigen personellen und sachlichen 
Ressourcen und eines adäquaten rechtlichen Instrumen
tariums. 

2. Personal 

Bedenklich stimmen mUß die zunehmende Zahl der' Fälle, in 
denen auf internationaler Ebene eine Zusammenarbeit abge
lehnt oder unzureichend geleistet wird unter Hinweis auf 
die Auslastung durch "eigene Fälle". Eigentlich dürfte man 
angesichts des Umstandes, daß Europa I einen geschlossenen 
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Absatzmarkt für Drogen aller Art bildet, gar nicht mehr 
vQn eigenen und von fremden Fällen sprechen. 

Die Personalnot ist auch an uns nicht vorübergegangen. 
Beim Bundeskriminalamt sind wir nicht mehr in der Lage, 
die Ermittlungskomplexe bis in die letzten Verästelungen 
auszuermitteln .. Dabei bieten sich gute Ansätze, auf diese 
Weise mehr an Hinterleute und Drahtzieher des Organisier
ten Rauschgifthandels heranzukommen 0 

In den Bundesländern sCheint die Situation ähnlich zu 
sein. Noch vor Jahresfrist hätte man sich einen Fall be
treffend die Zufuhr von 6 kg Heroin in der Bundesrepublik 
sprichwörtlich gegensei tig "aus der Hand gerissen 8u • Wie 
sich erst kürzlich gezeigt hat, ist es heute nahezu unmög
lich, eine Dienstste.lle zu finden, die sich dieses Falles 
annehmen kann., 

Wichtige Arbeiten wie etwa die Kontrolle und Überwachung 
verdächtiger Lieferungen von Chemikalien, die für die 
Herstellung von Rauschgift bestimmt sind oder das AUfspü
ren von Rauschgiftgewinnen zwecks Abschöpfung müssen häu
fig vernachlässigt werden. 

38 Organisation 

Natürlich wäre der Kampf gegen das Organisierte Rausch
giftverbrechen in Europa erfolgversprechender, wenn es 
einewie immer geartete Zentralstelle, etwa ein Europä
isches Kriminalamt, gäbe. Denn wi'r haben es hier,,, wie 
bereits erwähnt, mit einem sehr geschlossenen Tätigkeits
feid der Straftäterorganisationen zutun. Ein Blick in die 
nationalen Bereiche anderer europäischer Staaten belehrt 
jedoch schnell darüber, daß es schon dort oft an einer 
zentralen Bearbeitung oder Koordination von Rauschgiftfäl
len fehlt. Wie aber kann die immer unabweisbarer werdende 
Zentralstelle in Europa geschaffen werden, wenn die wenig
sten europäischen Länder im eigenen Land über zentrale 
Strukturen verfügen? 

In der Bundesrepublik übt das Bundeskriminalamt die Funk
tion einer' solchen pOlizeilichen Zentralstelle aus. Aber 
selbst hier ist die Situation nicht ideal, denn können wir 
es uns angesichts der eskalierenden Entwicklung des 
Rauschgiftproblems, angesichts des bevorstehenden Wegfalls 
der Grenzkontrollen in Europa leisten, daß hier POlizei 
und Zoll vielfach noch nebeneinanderher arbeiten? Zwar 
gibt es den Versuch einer Koordination im Informationsbe
reich, so z .. B. in einem beim Bundeskriminalamt angesiedel-, 
ten sogenannten Meldekopf . Im operativen' Bereich aber 
existiert kaum ein Mi t.einander. Abgestimmtes operatives 
Vorgehen ist zwar zwischen Bundeskriminalamt und ausländi
schen Polizeidienststellen zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden, keineswegs aber im Verhältnis zum Zoll im eige
nen Land. Wer letztlich einen Rauschgiftfall bearbeitet, 
bemißt sieh nicht danach, wessen Ressourcen und Möglich-
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keiten auf den einzelnen Ermittlungskomplex am besten 
zugeschnitten sind. Es hängt davon ab, wem die auslösende 
Information - meist zufällig - zuerst zugehte Gemeinsame 
Ermittlungsgruppen von Zoll und POlizei in Rauschgift
sachen, wie sie in den Bundesländern bereits erfolgreich 
arbeiten, sollte es auch auf Bundesebene geben. 

IKPO-Interpol und Brüsseler Zollrat (CCC) versuchen zur 
Zeit eine gegenseitige Annäherung, sind um ein stärker~s. 
Miteinander bemüht 0 Auch hier aber gilt: Die Anstrengungen 
werden so lange nicht von Erfolg gekrönt sein, wie das 
Verhältnis ZOll/Polizei in den nationalen Bereichen nicht 
gelöst ist. 

4. Rechtsgrundlagen/Rechtsvereinheitlichung 

Die für die Bekämpfung der Organisierten Rauschgiftkrimi
nalität unverzichtbaren Instrumente, wie der Einsatz von 
Verdeckten Ermittlern und V-Personen oder die kontrollier
te Lieferung werden von ihrer Art und Durchführung her 
leider immer wieder in Frage gestellt. Dies trägt zu einer 
starken Verunsicherung der ermittelnden Beamten bei. Hier 
müssen deshalb nicht nur sehr rasch bestehende Rechts
grundlagen anerkannt und fehlende geschaffen werden; diese 
müssen auch den an eine zeitgemäße und wirksame Bekämpfung 
des Organisierten Verbrechens zu stellenden Anforderungen 
genügen. 

Bei der Abschöpfung von Gewinnen aus illegalen Rausch
giftgesc"häften bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber diese 
letztlich in einer für die Praxis geeigneten Weise regeln 
wird. Ohne Einführung einer echten Beweislastumkehr 
SCheint dies kaum möglich. 

Mit Blickrichtung auf Europa muß festgestellt werden, daß 
es bei der Rechtsvereinheitlichung keine nennenswerten 
Fortschritte gibt. Die seit mehr als 20 Jahren geforderte 
Möglichkeit grenzüberschreitender Observationen unter 
MitfUhrling von Waffen und kompatiblem Funkgerät ist eben
sowenig realisiert wie das Recht auf Nacheile im Verhält
nis zu unseren Nachbarländerne Allerdings wird über heide 
Themen gegenwärtig im Rahmen des Schengener Abkommens 
verhandelt. 

5. ,Die rechtsfreien R~ume 

Die Möglichkeiten internationaler Zusammenarbeit sind dort 
mehr oder weniger eingeschränkt oder stoßen dort auf Gren
zen, wo Staatsgewalt und damit staatliche Repression in 
bestimmten Regionen aus unterschiedlichsten Gründen niCht 
präsent sind. SOlche Räume gibt es seit längerer Zeit aus 
stammesgeschichtlichen und stammespolitischen Gründen in 
den Mohnanbaugebieten nicht nur des GOldenen Dreiecks 
(Birma, Laos, Thailand), sondern auch' in der Region des 
sogenannten GOldenes Halbmonds (im Nordwesten Pakistans 
und in den angrenzenden Gebieten auf afghaniseher Seite), 
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der für Europa das Hauptherkunftsgebiet von Heroin bildet. 
Ähnliches hat sich im Nahen Osten aus einer kriegerischen 
Konfliktsituation heraus entwickelt. Mohn und Cannabis 
werden dort von Familienclans relativ ungestört angebaut, 
zu Opium und Heroin bzwo Haschisch verarbeitet, umgeschla
gen, verladen und auf den Weg in die Verbraucherregionen 
gebracht. 

In den genannten Fällen sind die Straftäter der oberen 
Ebenen der Organisierten Rauschgiftkriminalität, soweit 
sie ihr Land nicht verlassen, für uns unerreichbar .. Für 
alle erwähnten Fälle ist typisch, daß siCh die Organisier
te Kriminalität bestimmte politische Umstände zu Nutze 
gemacht hat, bzw. daß auf dem Boden dieser besonderen 
politischen Verhältnisse .erst eine Organisierte Kriminali
tät entstehen konnte. 

In anderen Regionen hat das Organisierte Verbrechen auf 
der Basis von Korruption und Gewalt selbst dafür gesorgt, 
daß staatliche Repression schlecht oder gar nichtfunktio
niert. Und das Übel sCheint nach unserem Eindruck weiter 
um sieh zu greifen. Die Anfälligkeit der Strafverfolgungs
organe für Bestechung und die Angst vor Sanktionen und 
Repressalien mind~rn zusehends die Entschlossenheit der 
Behörden zu wirksamer Rauschgiftbekämpfung und damit auch 
ihre Kooperationsbereitschaft. 

Die's beeinträchtigt nicht, nur die Effizienz der Tätigkeit 
der Rauschgiftverbindungsbeamten. Angesichts der Gesamtla
ge können auch Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe fragwür
dig werden, kann sieh der angestrebte Zweck in sein Gegen
teil verkehren. Deshalb ist auf'die riChtige Auswahl von 
Empfängern und Inhalten von Ausrüstungs- und Ausbildungs
hilfe besonqere Sorgfalt zu verwenden. 

Mit Sorge sind die Entwicklungen auf dem afrikanischen 
Kontinent zu betrachten. Er ist längst für den organi
sierten internationalen Rauschgifthandel interessant ge
worden; und zwar für die -Orgariisationen, die Heroin aus 
dem 'Mittleren Osten und KOkain aus Südamerika in RiChtung 
Europa und USA auf den Weg bringen. Hier lassen sich niCht 
nur billige Kuriere anwerben, angesichts der Anfälligkeit 
für Korruption ist der Transit relativ risikolos. 

Auch und gerade in diesem Zusannnenhang kommt man nicht 
darum herwn, vom südamerikanischen Kontinent, insbesondere 
von Kolumbien, zu sprechen. Korruption und Gewalt haben 
'hier dazu geführt, daß das staatliche Machtmonopol mehr 
oder weniger auf die Organisierte Kriminalität übergegan
gen ist. Die Köpfe der kolumbianischen Kartells treten 
längst 'als Wohltäter der Armen und als Stifter von Sport,
und Freizeitanlagen auf und sind damit nahezu gesell
schaftlich legitimierte Wer ihnen ernsthaft entgegentritt, 
muß um sein Leben fürchten. Staatliche Rep~ession wird 
dazu mißbraucht, 'sich mißliebiger Konkurrenz zu entledi
gen. Die Köpfe der KartellS sind für staatli,che~ Behörden 
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des In- und Auslandes unerreichbar. ,Wir haben allenfalls 
die Chance, ihrer Residenten, Organisatoren, Depothalter 
und Kuriere habhaft zu werdeng die siCh zwangsläufig in 
den Verbraucherregionen aufhalten müssen. 

Aber auch d~ei stoßen wir zunehmend auf SChwierigkeiten, 
weil die Vorverlagerungsstrategie sich teilweise niCht 
mehr praktisch umsetzen läßt. Ausgerechnet in einer Region 
wie Südamerika, in der der Einsatz von Rauschgiftverbin
dungsbeamten vordringlich ist, scheitert er häufig an den 
- sicherlich niCht ganz unberechtigten Sicherheits
bedenken von Auswärtigem Amt und Botschaften. Hier stellt 
siCh die Frage, ob niCht auch wir bereits im Begriff sind, 
der Organisierten Kriminalität zu weichen, vor ihr zu 
kapitulieren. Ihr ist auch im Verhältnis zur Bundesrepu
blik mittels Erzeugung eines Angstklimas jedenfalls 
teilweise - gelungen, was sie beabsichtigte, nämlich die 
Ausschaltung staatlicher Repression. Sicher, erfolgreiche 
Rauschgiftbekämpfung hängt nicht von einem Rauschgift
verbindungsbeamten mehr oder weniger ab. Was aber unter
nehmenwir, um das Ausweiten dieser rechtsfreien Räume zu 
verhindern, besser noch, um sie zurückzudrängen? 

Mir scheint, es gibt darauf nur eine Antwort:, Drogen
politik mUß mehr als bisher Inhalt staatlichen Handeins 
werden. Denn RaUSChgiftkriminalität ist niCht nur in höch
stem Maße sozialschädlichi in der Form der Organisierten 
Kriminalität bedroht sie auch die SiCherheit der Staaten 
in ihren Grundfesten. Sie ist keineswegs weniger staatsge
fährdend als politische Kriminalität oder Terrorismus. 
Dies wird leider noch zu häufig verkannt. 

Rauschgiftpolitik muß vor allem fester Be~tandteil der 
Außenpolitik werden, und zwar niCht nur einzelner Staaten, 
sondern auch von Staatenzusammenschlüssen wie der Europä
ischen Gemeinschaft. Und Drogenpolitik muß entsprechende 
Priorität und Gewichtung im Verhältnis zu anderen pOliti
schen Zielen bekommen. Inhaltlich mUß sie vorrangig,darauf 
gerichtet sein', in Zusammenarbeit mit 'den Ländern der 
Herkunft von Rauschgiften den Anbau, die Herstellung und 
den Transit zu unterdrücken. Dies kann erfolgreich nur 
ges'chehen, wenn wir gleiChzeitig dazu beitragen, die dor
tigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und in
frastrukturellen Probleme zu lösen. Ein wiChtiger Bereich 
ist dabei die Ausschaltung der Organisierten Rauschgift
kriminalität. Mir SCheint die Gefahr groß, daß wir das 
Organisierte Rauschgiftverbrechen unterschätzen und ihm 
dadurch wertvolles Terrain überlassen. Wir sollten uns in 
die Lage versetzen, das Gesetz des Handelnsweiterhin zu 
bestimmen und ihm auf breiter Front und geschlossen entge
gentreten~ 
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INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZUR BEKÄMPFUNG 
ORGANISATORISCHER KRIMINALITÄT 

AUS DER SICHT DER IKPO INTERPOL 

Raymond E~ Kendall 

zuerst, meine Damen und Herren, möchte ich mich für die 
freundliche Einladung des BKA bedanken, heute vor die.ser 
hochkarätigen Expertengruppe sprechen zu dürfen. Umso 
mehr, alS ich glaube, daß diese regelmäßig abgehaltene 
BKA-Herbsttagung im Laufe der Jahre eine wohlbekannte und 
angesehene Institution geworden ist, die sich immer mit 
Themen befaßt, welche für die Vollstreckungsbehörden von 
allergrößter Bedeutung sind. Ich habe die Darlegungen des 
vorangehenden Sprechers, Herrn Jeschke, mit großer Auf
merksamkeit verfolgt, der die speziellen Probleme der Dro
genszene in Deutschland in aller Klarheit beschrieben hat. 

Wenn ich richtig verstanden habe, bezeichnet der deutsche 
Ausdruck "Ausländerkriminalität" in Ihrem Land Verbreellen, 
die von Ausländern, die in Deutschland leben, begangen 
wurden, oder mit anderen Worten, in welchem Ausmaß die 
Kriminalität in Deutschland vom nichtdeutschen Anteil der, 
Bevölkerung ausgeht. Dabei bedeutet "AUSländer" nicht 
zwangsläufig das Fehlen der deutschen Staatsbürgerschaft. 

Ich möchte gleich zu Beginn die Grenzen für meine eig'enen 
Ausführungen festlegen: wenn Sie einerseits das General
thema der Tagung "Ausländerkriminalität in der Bundesrepu
blik Deutschland" betrachten und' andererseits die große 
Anzahl von deutschen Experten, die eine Rede halten, wer
den Sie sicher verstehen, daß ich keine spezifisch deut
schen Probleme ansprechen werde. Die deutschen Experten 
sind sicher qualifizierter- als ich, darüber zu referieren. 
Dies folgt ganz natürlich aus der Struktur von Interpol, 
dessen Generalsekretariat Verbrechenstrends und damit zu
sammenhängende Dinge ,eher weltweit als national sieht. 

Daher bin ich den Organisatoren dieser Tagung sehr dank
bar, daß sie das zu behandelnde Thema weiter gefaßt und 
auch den Standpunkt der Interpol bezüglich der internatio
nalen Zusammenarbeit und organisierter Verbrechen, die von 
Ausländern begangen wurden, mit einbezogen haben. 

Was den letzteren Aspekt anbelangt, ist die Tatsache, daß 
jemand AUSländer ist, auf den 'ersten Blick für die Arbeit 
von Interpol unbedeutend. Wir suchen ausschließlich den 
international tätigen Straftäter, unabhängig von seiner 
Nationalität. Ob ein Mord in Frankfurt von einem NiCht
deutschen begangen wurde, ist ein Aspekt, der für uns 
grundsätzlich uninteressant ist, was die internationale 
Kriminalität betrifft. 
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Auf den zweiten Blick jedoch wird die Interpol-Maschinerie 
in vielen Fällen sofort'in Gang kommen: das Generalsekre
tariat und/oder - über das Generalsekretariat und das je
weilige Mitgliedsland - das Heimatland des mutmaßlichen 
Straftäters werden befragt, ob der Verdächtige bekannt 
ist, Vorstrafen hat, ob Identifikationsmaterial vorliegt, 
etC. 

Was das organisierte Verbrechen betrifft, das von Auslän
dern b~gangen wird, haben wir die Erfahrung gemacht, daß 
es sich hauptsächlich um VOlksgruppen hanQelt. Dies stimmt 
zumindest in der Aufbauphase einer derartigen kriminellen 
Organisation. Zu einem späteren Zeitpunkt können sich eth
nische Gruppen mit anderen Gruppen vermischen oder andere 
Ausländer können an den Aktivitäten der Volksgruppen teil-
nehmen. ,> 

Warum haben sich diese verschiedenen Volksgruppen in ande
ren Ländern etabliert? Die Gründe dafür sind vielseitig. 
In der Geschichte haben wir die Präzedenzfälle der Koloni
alisierung, wobei sich die Einwanderer das sprachliche und 
kulturelle Wissen ihrer Adoptionsländer aneigneten. Werfen 
wir auch einen Blick auf die'Praxis vieler entwickelter 
Länder auf der Welt, welche die Immigration fördern, um 
ihren B~darf an Arbeitskräften zu decken. 

Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, die Menschen 
kamen und trugen im großen und ganzen erheblich zum Wohl
ergehen ihrer Adoptionsländer bei. Wie bei jeder Personen
gruppe, gibt es jene Elemente in der Gesellschaft, die 
sich niemals integrieren oder ihren Beitrag in der Gesell
sChaft leisten, sondern ihre Großzügigkeit ausnützen. Dies 
konnten wir immer wieder feststellen. In der Bundesrepu
blik Deutschland haben wir einen großen Zustrom von tür
kischen Immigranten erlebt, die in ihrer Mehrzahl ein Ak
tivposten sind; jedqch gibt es auch solche, die kriminelle 
Vereinigungen gebildet haben und die für die Straf voll
zugsbehörden weiterhin ein großes Problem darstellen. In 
Eng land gilt dasselbe für die Einwanderer aus Afrika, dem 
indischen Subkontinent und der Karibik. Frankreich macht 
die gleichen Erfahrungen mit dem Zust,rom der BeWOhner des 
M~ghreb, den Afrikanern und den Immigranten aus dem Fernen 
Osten. Wir ,erlebten den Zustrom der chinesischen Triad Ge
sellschaften und der japanischen Yalruza in all jenen Ge
bieten der Welt, wo bereits asiatische GemeinSChaften exi~ 
stierten. Es mUß hervorgehoben werden, daß es kein einzi
ges Land in der Welt gibt, welches dieses Immigrationsphä
nomen nicht in der einen oder anderen Form erlebt hat. 

Es ist außerdem wiChtig darauf hinzuweisen, daß diese 
Immigranten niCht als Immigranten aus einem ganz bestimm
ten Teil der Welt zu klassifizieren sind. Die Immigranten 
kommen aus Osteuropa, Westeuropa, Asien, Afrika und La
teinamerika. Es gibt Tausende von 'Beispielen, die, man 
diSkutieren könnte; ich möchte Ihnen jedoch ein Beispiel 
geben, das z. Z. e1n Problem in den vereinigten Staaten 
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ist und eine spezielle Art der ethnischen organisierten 
Kriminalität oder der Kriminalität durch Ausländer dar
stellt. 

Ich spreche von den sogenannten Banden aus Jamaika in den 
USA, mit der BezeiChnung nposses Ul • Gegen diese Banden wur
de erstmals ermittelt, als Interpol die amerikanischen 
Strafverfolgsbehörden bat, die Herkunft einiger Schußwaf
fen, die in Jamaika gefunden worden waren, herauszufinden. 

Im Laufe dieser Routineuntersuchung entdeckte man sehr 
bald, daß weitere 30 Schußwaffen in Florida gekauft worden 
waren. Eine Anzahl dieser Schußwaffen wurde bei Fällen von 
Drogenhandel und Mord, in die Jamaikaner überall in den 
USA verwickelt waren, wiedergefunden. Später wurde das Be
stehen einer identifizierbaren Gruppe, die als "Shower 
Posse" bekannt war, entdeckt. Die folgenden Ermittlungen 
ergaben, daß weitere jamaikanisChe Posses mit großen Men
gen Schußwaffen und Narkotika in den USA und in der Kari
bik handelten. 

Heute sind ca. 30 Posses (Gruppen, Banden) in den USA ak
ti,v. Die Mehrheit der PO'sse-Mi tglieder stammt aus speziel
len Gegenden in Jamaika, angebli-ch mit Verbindung zu dor
tigen politischen Parteien. Die Posses haben jedoch über
haupt keine politischen Absichten. Die Namen dieser Posses 
leiten siCh ab von den Wohnvierteln, aus denen sie stam
men, von politischen Verbindungen oder dem Ruf der Gruppe. 
Der Name der Shower Posse z.B., die als die größte Bande 
gilt, kommt daher, daß sie ihre Opfer einer "Dusche" mit 
Gewehrkugeln aussetzt. Die Anzahl der Mitglieder der 
30 Posses ist unbekannt, vorsichtige SChätzungen sprechen 
von einigen Tausend. Die Mitglieder der jamaikanischen 
Passes haben den Ruf, kühn und rücksichtslos zu sein. Un
schuldige Passanten, die in ihr Kreuzfeuer 'geraten, küm
mern sie nicht. In vielen Fällen haben Posse-Mitglieder in 
die Menge geschossen mit dem Versuch, eine spezielle' Per
son zu töten, wobei sie unschuldige Menschen verletzten. 

Das einzige Ziel der Passes ist, große Gewinne mit dem 
Groß- und Einzelhandel von Drogen zu erzielen. Sie sind 
jedoch auch in Betrügerein, Kidnapping, Mord, Raub, Ein
bruch und Geldwäscherei verwickelt. 

Was die Drogen betrifft, hat sich in .den vergangenen Jah
ren eine deutliche Verschiebung von dem einst dominieren
den Import, Verteilung und Verkauf von Marihuana auf den 
Handel mit Kokain und seinem Derivat '~crack" ergeben. 

Die beiden erwähnten Drogen werden auf unterschiedliche 
Arten verteilt. Während das Marihuana ohne Unterbrechung 
von der Ernte in Jamaika auf die Straßen der USA zum Ver
kauf gelangt, von einem posse-Mitglied zum anderen, wird 
das KOkain von kollunbianischen oder kubanischen Großhänd
lern aufgekauft und dann verteilt. Sowohl das Marihuana 
wie auch das Kokain werden, nachdem sie in die USA ge-
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bracht wu~den, als erstes in sichere Häuser gebracht, dann 
in Verstecke, wo sie in kleinen Mengen aufgeteilt werden 
zur spät~ren Verteilung und für den Straßenhandel. 

Durch dieses System ist die Gewinnspanne der jamaikani
schen Posse bei ihren Drogenverkäufen größer als die der 
meisten anderen ausländischen Organisationen, die sich mIt 
Drogenhandel befassen.. Die kubanischen und kolumbianischen 
Bandenz. B .. 11 die in den USA GOroßimporteure von Drogen 
sind, sind gewöhnlich nur Großhändler .. Ihr Gewinn stammt 
aus einem Verkauf, während die jamaikanischen Posses ll was 
Marihuana anbelangt ll gleichzeitig· Hersteller, Importeure, 
Großhändier, Verteiler und Einzelhändler sind. Bei KOkain 
beginnt diese Verteilerkette mit dem Kauf von großen Men
gen. 

Um Ihnen ein Beispiel zu geben: die kolumbianischen Banden 
importieren ZoB. Kokain zu einem Preis von $ 16.000,-- pro 
Ki 10 und verkaufen es <für $ 26.000, --. Ihr Gewinn beläuft 
sich auf $ 10.000,--. 

Die jamaik~ischen Posses zahlen jedoch erst, wenn die 
Drogen in verbrauchermengen von den Mitgliedern ihrer ei
genen Posse auf der Straße verkauft worden sind.. Erst dann 
wird das Geld durch die Organisation bis zu deren Anfüh
rern zurÜCkgeleitet .. Mit diesem System wird ein Kilo, das 
für $ 26.000,-- gekauft worden ist, auf der Straße für ca. 
$ 126.000,-- verkauft. Da das gesamte Geld in der Organi
Sationverbleibt, beträgt der Nettogewinn $ lOO.OOOg--/kg 
oder, anders ausgedrückt, die Gewinnspanne ist 1.000 % 
größer als bei jeder anderen kriminellen Bande .. 

Im allgemeinen führen die ·Mitglieder der Posses keinen 
aufwendigen Lebensstil in den vereinigten Staaten. BiSher 
überwiesen die Posse-Mitglieder den größten Teil ihres Ge
winns nach Jamaika, um ihre eigene finanzielle Situation 
und die ihrer Familie und Freunde zu verbessern, aber 
auch, um in legale Unternehmen zu investieren und Einfluß 
zu gewinnen .. 

In jüngster Zeit jedoch haben sie damit begonnen, ihre-il
legalen Gewinne in Unternehmen in den USA zu stecken. Da
bei wählen sie als typische Unternehmen Restaurants, Bou
tiquen, Autovermietungen, Lkw-Firmen, Import/Export-Fir~ 
men, Autoreparaturwerkstätten" Plattengeschäfte und Reg
gae-Bands. 

Diese GeSChäfte erfüllen eine dreifache Funktion: 

- sie dienen daz~, noch mehr Geld im legalen Hande·l zu 
verdienen, 

- sie werden dazu verwendet, schmutziges Geld zu waschen 
und 

- sie erleichtern den Drogenhandel und andere kriminelle 
Operationen. 
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Zu letzterem Punkt: die verschiedenen Geschäfte und Re
staurants dienen als Treffpunkte und sind wahrscheinlich 
auch Plätze" an ,denen die Drogen verteilt werden. Die 
Auto- und Lkw-Firmen dienen dem Transport von Drogen, 
Schußwaffen und Geld. Die Autoreparaturwerkstätten können 
dazu beitragen, die Autos mit raffinierten Verstecken aus
zustatten. 

nie Chefs und andere, Posse-Mitglieder auf oberster Ebene, 
d.h. die Führung, ist weitgehend isolierte Sie verkehren 
lediglich mit einer begrenzten Anzahl vertrauenswürdiger 
Personen innerhalb der Organisation. Verschiedene Vorfälle 
in der Vergangenheit deuten darauf hin, daß die Posses ge
genseitige Überwachungsmaßnahmen vornehmen. ' 

Der Grund, weswegen ich die jamaikanischen Posses so aus
führlich beschrieben habe ist der, daß dieses Beispiel 'ei
nige allgemeine und wichtige Punkte illustriert. 

Einer davon ist die geschlossene Gesellschaft, die derar
tige VOlksgruppen in ,der Bevölkerung ihres '''Gastlandes'' 
bilden; den Grund dafür habe ich zu Beginn meiner Ausfüh
rungen erläutert. Wie wir alle wissen, bringt dies beson-
dere Probleme für die Strafverfolgungsbehörden mit s~ch. 

AlS ich vorhin erwähnte, daß sieh die Ausländer bei ihren 
Landsleuten geschützt fühlen, war dies mehr im soziOlogi
schen Sinne gedacht. Wenn es sich jedoch um kriminelle Ak
tivitäten und POlizeiaktionen handelt, gewinnt das Wort 
SChutz sofort seine eigene Bedeutung im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Kriminelle Ausländer können sieh leiChter in der ausländi
schen Gemeinschaft verbergen, und POlizeiaktionen gestal
ten sieh schwierig. Dies gilt sowohl für die repressive 
wie auch für die präventive Seite unserer Arbeit und noch 
mehr für aktive Gegenmaßnahmen durch die POlizei, wie z.B. 
das Einschleusen von verdeckt ermittelnden Polizeibeamten, 
das Anheuern von Informanten, die keine POlizisten sind, 
Verbindungen zu Leuten in der szene, die bereit sind, von 

,Zeit zu Zeit Hinweise und Tips zu geben, Überwachung, 
kurz, jede'Art Gegenmaßnahme, bei der die POlizei des 
"Gastlandes" gezwungen ist, mit der ausländischen Gemein
schaft engen Kontakt aufzunehmen. 

Die Tatsache an sich, daß es eine ausländische Gemein
schaft gibt, wirkt schon wie ein SChutzschild. Fremdele
mente in der Gemeinschaft oder in ihrer Nachbarschaft pro
vozieren Mißtrauen; in diesen Gemeinschaften sind die 
Menschen oft recht gut darüber informiert, wer wer ist und 
wer was tut, so daß ein starker Gruppendruck, eine Art 
de-facto-Kontrolle der Elemente in der Gruppe vorherrscht. 
Dadurch wird das frühe Sammeln von Informationen und die 
Beobachtung krimin~ller Ausländergruppen oft sehr schwie
rig. 
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In diese Kreise einzudringen, ist fast unmöglich, es sei 
denn, es gibt eine größere, assimilierte Gemeinschaft im 
Lande, aus der man POlizisten rekrutieren kann .. 

Ein zweites Problem ist die Zurückhaltung, gegen die eige
ne Volksgruppe auszusagen. Dafür gibt es vielfältige Grün
de, von der .Angst vor Vergeltung bis zum allgemeinen Miß
trauen gegenüber den Behörden des Gastlandes,· vielleicht 
aufgr~d früherer Erfahrungen im eigenen Heimatland .. 

Ein drittes Problem ist die Sprache. Es kann z.B. schwie
rig'werden, einen DOlmetscher für abgehörte Telefongesprä-
.che zu finden, wenn die Ausländergruppe aus Mitgliedern 
besteht, die eine seltene Sprache sprechene Wenn die Aus
ländergemeinschaft relativ klein ist, könnte sogar das Ri
siko bestehen, daß es zwischen dem Übersetzer und der ver
dächtigen person persönliChe Beziehungen gibt. 

"Unter solchen Umständen, und falls es die Bedeutung des 
Falles ·rechtfertigt, könnte die Bitte um Unterstützung 
durch die POlizei im Ausland das Problem lösen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich erwähnen, daß in einigen Einzel
fällen sogar das Generalsekretariat in der Lage gewesen 
ist, der nationalen POlizei hilfreich zur Seite zu stehen. 
Das ist. keineswegs ungewöhnlich, wenn man sich daran erin
nert, daß wir Polizeibearnte haben, die Sprachen wie Ourdu, -
Lao, Kantonesisch, Mandarin, Pushto, persisch, JapaniSCh, 
Hindi, Serere, Tarnoul und ISländisch sprechen. Sprachen, 
die in vielen europäischen Ländern niCht alltägliCh sind. 

Ein weiterer und in der Tat wichtigerer Aspekt ist der 
finanzielle, wie das vorhergehende Beispiel zeigt, oder, 
~ es allgemeiner auszudrücken, die wirtschaftliche Seite 
des organisierten Verbrechens. Hier kommen wir zum sprin
genden Punkt bezügliCh des zukünftigen Erfolgs bei der Be
kämpfung dieser Art Verbrechen, besonders hinsichtlich der 
Verbindungen, die zwischen ein~r ethnischen oder auslän
"dischen Bevölkerungsgruppe in· einem Land und solchen in 
einem anderen Land oder aber zum Heimatland bestehen. 

Lassen Sie miCh erklären, was ich damit sagen möchte. Die 
Grundidee ist außerordentlich einfach: wenn sich Verbre
chen bezahlt macht, und jeder weiß, daß es sich bezahlt 
macht, wird sich.das Verbrechen aUSbreiten. Wenn die Wahr
scheinlichkeit, daß sich Verbrechen niCht bezahlt macht g 

sehr groß ist, und wenn jeder weiß, daß es sich nicht be
zahlt macht, haben wir eine Chance, die Auswirkungen des 
Verbrechens zu reduzieren. Genau an diesem Punkt müssen 
die gemeinsamen Bemühungen des Gesetzgebers, der Justiz 
und der POlizei einsetzen. 

Meiner Meinung nach leidet der Kampf gegen das internatio
nale organisierte Verbrechen an einer grundsätzlichen 
SChwäche: d.h9 die EntwiCklung dieser Art Kriminalität hat 
unsere traditionellen Methoden der Verbrechensbekälnpfung 
hinter siCh gelassen. 
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Man kann sagen, daß traditionell gesehen, die Strafgesetze 
und die Strafprozeßordnungen für ein einzelnes Verbrechen 
eines einzelnen Täters konzipiert waren. Unsere Strafpro
zeßordnung zielt ~auptsächlich auf den Einzeltäter in sei
ner besonderen Situation, obwohl im Laufe der Jahre Ände
rungen hinsichtlich Organisationen eingeführt worden sind. 
In einigen Ländern kann schon die bloße Mitgliedschaft in 
einer kriminellen Organisation strafbar sein. In vielen 
Ländern zielt man hauptsächlich auf gewalttätige kriminel
le Banden, zum Beispiel im Falle der Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung, wenn es um Mord, Er
pressung, Entführung, BombenanSChläge, etc. geht. Im all
gemeinen spielt der wirtschaftliche Aspekt nur eine gerin
ge oder keine Rolle. -

Das individuelle Konzept hat größtenteils seine GÜltigkeit 
verloren, besonders auf internationaler Ebene 0 Heute sehen 
wir uns mit internationalen Kriminellen konfrontiert, die 
in Organisationen operieren, die Millionendollarbeträge 
aus kriminellen Aktivitäten bewegen und kontrollieren. Was 
in früheren Jahren als der Raub oder der Einbruch des 
Jahrzehnts galt, wird heute von vielen kriminellen Organi
sationen jede Woche durchgeführt, und zwar mit einem Ge
winn, der um ein Vielfaches höher liegt. uin diese Behaup
tung zu illustrieren, möchte ich nur einen Fall anfühten, 
der sich vor 5 Jahren in den USA zugetragen hat. Eine ein
zige Drogenprganisation bewegte innerhalb eines halben 
Jahres fast 250 Millionen US-Dollar durch verschiedene 
amerikanische Banken und" Banken in der Karibik. Und, be
denken Sie, dies war nur eine von vielen Organisationen 
dieser Art. So sehen die Dimensionen aus, über die wir 
sprechen mUssen. Die Chefs dieser Organisationen würden 
wahrscheinlich über den berühmten großen Zugraub vor 
20 Jahren in England nur noch milde lächeln. 

Wie wir am Beispiel der jamaikanischen Posses gesehen ha
ben, steuern die Chefs dieser kriminellen Szene die Fi
nanzgeschäfte und schotten sich dabei hierarchisch oder 
auch nur örtlich von ihren Helfern ab, die die eigentli
chen-Straftaten begehen. 

Die Dimensionen, welche die traditionellen Gesetzgeber 
nicht in Betracht gezogen haben, sind folgende: 

- die Internationalisierung der Kriminalität und die Ver
wicklung von Ausländern 

- der Grad der Organisation, 
- die~enorme Anhäufung von Vermögenswerten durch kriminel-

le Organisationen im In- und Ausland und als Folgeer
SCheinung 

- die Anhäufung von wirtschaftlicher Macht, die oft zu 
politischer Macht führt. 

Einige Tatsachen unterstreichen diese Behauptung: der Etat 
elnlger dieser Organisationen ist höher als der vieler 
kleinerer Länder in der Welt; man erinnere sich an das An-
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gebot der kolumbianischen Drogenbarone vor 4 Jahren, die 
Auslandsschulden des Landes von über 14 Milliarden Dollar 
zu zahlen oder das Angebot eines bOlivianischen Drogenkö
nigs, 3 Milliarden Dollar an Auslandsschulden der bOlivia
niSChenRegierung zu zahlen, wenn die US-Regierung bereit 
wäre, seinen Sohn frei'zulassen, der wegen Verdacht des 
Rauschgifthandels festgenommen worden war8 

Wenn wir nun einen.Vergleich anstellen zwischen der tradi
tionellen Auffassung unseres Strafrechts, von einer Straf~ 
tat und einem Täter, das auf der individuellen Schuld je
des einzelnen Straftäters beruht, und andererseits der 
Entwicklung des internationalen organisierten Verbrechens, 
wobei Organisationen kriminelle Aktivitäten in ähnlicher 
Weise entfalten wie eine Firma ihr Geschäft bestreibt, und 
wo das einzelne handelnde Mitglied am Ende der Befehlsket
te nichts weiter ist als eine "ersetzbare Schraube" in der 
Maschinerie, werden wir gewahr, daß häUfig die Forderungen 
des Strafgesetzes und deren tatsächliche Durchsetzung weit 
auseinanderklaffen. Wir müssen zugeben, daß die traditio~ 
nelle Strafverfolgung im Bereich des organisierten Verbre
chens ein Mißerfolg gewesen sein muß und auch in Zukunft 
sein wird; in einigen Ländern ist es noch immer so, daß 
ein Straf tatbestand "Bildung einer kriminellen Vereini
gung" (conspiracy, wie wir Angelsachsen sagen) nicht exi
stiert. 

Ich leugne nicht, daß die POlizei in der ganzen Welt wich
tige Fälle gelöst hat und Erfolge verbuchen konnte. Aus 
weltweiter Sicht müssen wir jedoch feststellen, daß das 
internationale organisierte Verbrechen an Terrain gewinnt. 
NiemalS zuvor waren Drogen so billig wie heute, was ein 
deutlicher Hinweis darauf ist, daß es keine Engpässe gibt, 
daß der Nachschub fließt, daß die kriminellen Organisatio
nen gut arbeiten, trotz der Tatsache, daß mehr Geld und 
mehr POlizei als je zuvor für den Kampf gegen das organi
sierte Verbrechen eingesetzt werdena 

Wenn wir nun über die internationale Zusammenarbeit bezüg
lich der Aktivitäten von Ausländern sprechen, ist meine 
erste Bitte an die Gesetzgeber, die Strafverfolgungsbehör
den und die GeriChtsbarkeit mit dem notwendigen Instrumen
tarium zu versehen. Dies erfordert Maßnahmen auf nationa
ler wie auch internationaler Ebenea Was ich besonders an
spreche ist die Einziehung von Gewinnen aus Verbrechen. 

Ich bin dabei optimistisch, denn in den vergangenen Jahren 
haben die Gesetzgeber, Regierungen, die Gerichte, wie auch 
die Strafverfolgungsbehörden überall in der Welt die Not
wendi.gkeit erkannt, auf diesem Gebiet. aktiv zu werden .. Die 
Ansicht, daß die gesetzlichen Maßnahmen hinsichtlich der 
Gewinne aus- Verbrechen verbessert oder eingeführt werden 
müssen, setzt sich immer mehr durch. 

Die existierenden Gesetze auf diesem Gebiet sind ~eistens 
zu kompliziert und werden daher selten angewandt.. In der 
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Mehrheit der Fälle glauben Richter und Staatsanwälte, sie 
hätten ihre Pflicht getan, wenn der Straftäter verurteilt 
worden ist: der Fall ist abgewickelt-, der Gerechtigkeit 
wurde Genüge getan, befassen wir uns mit dem nächsten 
Fall. 

Die kriminelle Organisation, deren Mitglied der Verurteil
te ist, besitzt immer noch die Geldmittel. Diese Gelder 
werden dazu verwendet, die kriminellen Aktivitäten weiter 
fortzusetzen. Die Gewinne wurden von den Strafverfolgungs
behörden wie auch von den Gerichten vergessen. Zumindest 
könnte es ihnen als zu kompliziert und zeitaufwendig er~ 
schienen sein, dem Geld nachzugehen 0 Wie ich weiß, spielen 
anscheinend in Ihrem Land die Artikel des Strafgesetzbu
ches, die sich mit der Einziehung von Geldern aus Verbre
chen befassen, praktisch keine ROlle. Dies wird durch die 
Tatsache unterstrichen, daß beicao 1 Million Verurteilun
gen das Gesetz über die Einziehung' von Gelde'rn nur in ca. 
100 Fällen angewandt wurde. 

Was die Strafverfolgungsbehörden benötigen, um kriminelle 
Organisationen,besonders solche mit Ausländern,erfolg
reiCh bekämpfen zu können, sind Bestinunungen, die es ihnen 
auf internationaler Ebene gestatten, Gewinne aus strafba
ren Handlungen 

- zu identifizieren, 
- zu verfolgen, 
- einzufrieren, 
- zu beschlagnahmen und schließlich 
- zu konfiszieren, wobeI in allen Phasen der Ermittlung, 

und des ,Gerichtsverfahrens von Anfang an Informationen 
ausge.tauscht werden ~ 

Der erste Schritt dazu ist jedoch, daß wir uns klarmachen, 
daß das Hauptziel des organisierten Verbrechens der Reich
tum ist, der Macht mit sich bringt; beides ist die Grund
lage für Inununität vor Strafverfolgung. 

Wenn dies auch allgemein zugegeben wird, haben bis heute 
doch nur ein paar Länder die richtigen Gegenmaßnahmen er
griffeno Darunter sind GrOßbritannien, Italien und die 
USA. Auch Kanada ist dabei, die entsprechenden Gesetze zu 
verabschieden. 

In GrOßbritannien wurden nach dem Gesetz zur Bekämpfung 
des illegalen Rauschgifthandels und -schmuggels (Drug 
Trafficking Offence Act) von 1986 bis zum· letzten Juni cae 
10 Millionen Pfund eingefroren und 1,5 Millionen Pfund 
beschlagnahmt 0 Wenn man die Zeiten für Ermittlung und 
Strafprozesse auf diesem Sektor in Betracht zieht, wird 
sich die Menge des schließlich konfiszierten Eigentums in 
Zukunft ständig erhöhen. Bis zum Januar dieses Jahres sind 
allein 300.000 Pfund aus Fällen, die vom englischen Zoll 
abgewickelt wurden, nach der Verurteilung' konfisziert 
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worden. In den USA, wo es schon vor 10 Jahren entsprechen
de Gesetze gab, wurden Hunderte von Millionen DOllar ein
gezogen. 

Das neue "brug Trafficking Offence Act" trifft Regelungen 
für Hinweise von Banken und anderen Finanzinstituten an 
die POlizei .. Die'Auskünfte durch Banken haben einen groß
angelegten Drogenhandel in Gebieten 'aufgezeigt, wo vorher 
nichts auf kriminelle 'Aktivitäten hindeutete. Dadurch 
wurden gewöhnliche Geschäftsleute als Straftäter identifi
ziert, die anderen Aufklärungsmethoden entgangen waren. 
Banker haben sich als unschätzbare Informationsquelle 
erwiesen. Sie gehören zu den am besten informierten Leu
ten. Sie sehen Dinge, die andere nicht sehen, und oft 
können sie sehr genau feststellen, ob eine~' spezielle 
Transaktion verdächtig ist. Es gab nur wenige Fälle, in 
denen Tips gegeben worden sind und siCh das Geschäft dann 
als völlig legal herausstellte. Diese Informationsmöglich
keit ist sehr wichtig, will man komplexe Geldüberweisungen 
durch international verbundene Volksgruppen überwachen. 

Wir 'müssen uns stets vergegenwärtigen, daß man bei der 
Verbrechensbekämpfung i~ allgemeinen und bei Straftaten, 
die von Ausländern begangen werden im besonderen, der 
polizei, die notwendigen Handhaben in die Hände geben mUß. 
Man' mUß die richtige Balance finden zwischen dem, was not
wendig ist, um den einzelnen und seine Rechte zu schützen, 
und darf gleichzeitig dem Straftäter nicht unnötigen 
SChutz gewähren. Dieses Gleichgewicht ist nicht leicht 
herzustellen; beim Umgang mit den Ausländern kann eine ge
wisse Art Diskriminierung sogar notwendig sein, um die In
teressen der eigenen Bevölkerung zu sChützen. Ich bin mir 
bewußt, daß es sich ,hier um eine besonders delikate Ange
legenheit handelt, halte es jedoch für notwendig, darüber 
zu diskutieren.' 

Wollen wir das organisierte Verbrechen wirklich bekämpfen? 
Wenn, ja, müssen wir dies mit den geeigneten Mitteln tun. 
Wenn nicht, würde jede weitere Maßnahme unsere Absichtser
klärung zu einem reinen Lippenbekenntnis machen. 

Den Straftätern ist wohl bekannt, daß nationale Grenzen 
tatsächliche Grenzen für die StrafverfOlgungsbehörden dar
stellen. Für die Transaktionen von Geldern und illegalen 
Gewinnen gibt es dagegen keine Grenzen. 

Die Staaten sollten daher so schnell wie möglich bilatera
le oder multilaterale Verträge abschließen und den Staaten 
Hilfestellung leisten, die um Informationen über Finänzge
SChäfte nachsuchen. Die Ausarbeitung derartiger Verträge 
und Vereinbarungen dauert allerdings oft viele Jahre. Es 
mUß jedoch jetzt gehandelt werden. Nach Ansieht von Inter
pol wäre es daher sehr begrÜßenswert, wenn die Gesetzgeber 
in ihrer nationalen Gesetzgebung die MögliChkeit der Un
terstützung miteinbeziehen würden, selbst wenn es keinen 
gegenseitigen oder bilateralen Vertrag oder eine offiziel-
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1e Gegenseitigkeitsvereinbarung gibt, das nächste Mal 
unter ähnlichen Umständen ähnliche Informationen zu geben. 

Die internationale Kooperation kann nur im Rahmen gesetz
licher Bestimmungen gedeihen.. Falls das Gesetz ·das Sammeln 
und/oder den Austausch von Informationen über Finanzge
schäfte untersagt oder falls das Gesetz dies erst nach 
einem zeitaUfwendigen Rechtsprozeß gestattet, gibt es auf 
diesem Gebiet keine oder nur eine sehr langsame Zusammen
arbeit. Ich wage zu behaupten, daß es nicht die langsame 
Arbeitsweise der POlizei ist, welche die internationale 
Zusammenarbeit behindert. Als Beispiel möchte ich Sie an 
das System der Interpol für die Fahndung nach mit Haftbe
fehl gesuchten Tätern ~rinnern. Dieses system arbeitet 
weltweit, und im großen und ganzen zUfriedenstellend und 
schnell. Andererseits ist es oft kompliziert und zeitauf
wendig, Informationen über FinanzgeSChäfte der Straftäter, 
aus dem Ausland zu erhalten. 

Wie geht nun das Generalsekretariat selbst dieses Poblem 
an? Ausgehend von der Tatsache, daß das organisierte Ver
brechen und die ständige AnhäUfung von Vermögenswerten aus 
kriminellen Aktivitäten immer zusammengehören, wurde 1987 
die Verantwortung der bereits bestehenden Gruppe "Krimi
nelle Vermögenswerte" im Sekretariat erweitert. Die Gruppe 
"Kriminelle Vermögenswerte" schließt nun auch das organi
sierte Verbrechen mit ein. Im Herbst letzten Jahres begann 
die Gruppe mit der Organisation einer internationalen Kon
ferenz über das organisierte Verbrechen. An dieser Stelle 
möchte iCh-mit besonders großer Freude erwähnen, daß das 
BKA, oder genauer gesagt, seine für die Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens zuständige Organisationseinheit, 
einen großen Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten gelei
stet hat. 

Daraus ergab siCh ein dreitägiges Expertenarbeitstreffen 
im Januar dieses Jahres. Diese Arbeitsgruppe, an der Poli
zeibeamte aus Großbritannien, den USA, Kanada, Deutsch
land, Japan, den Niederlanden und Italien,.wie auch Mitar
beiter des Generalsekretariats teilnahmen, legte die 
"Marschroute" für das Erste Internationale Symposium der 
Interpol über das Organisierte VerbreChen im Generalsekre
tariat in St. Cloud vom 16. bis 19 .. Mai 1988 fest. 

Das Ergebnis dieses Symposiums war die Annahme von einigen 
Empfehlungen. Eine der FOlgemaßnahmen wird sicherlich die 
organisatorische Umgestaltung eines TeilS des Generalse
kretariats sein, um den zukünftigen Anforderungen zu ent
sprechen 0 Ich möchte den Ergebnissen einer Untersuchung 
niCht vorgreifen, die augenblicklich im Generalsekretariat 
durchgeführt wird, um festzulegeng wie man die Umstruktu
rierung am besten vornimmta Die neue Abteilung muß in der 
Lage sein, die traditionel13n Arbeitsmethoden mit dem 
finan'ziellen/wirtschaftlichen Aspekt des Phänomens des in
ternationalen organisierten Verbrechens zu vereinen. 
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Zu Ihrer Information, unser Generalsekretariat befindet 
sich in einer Übergangsphase. Erstens ziehen wir, wie Sie 
wissen, nach Lyon. Zweitens, und dies wird unsere zukünf
tige ,Arbeit noch stärker beeinflussen, statten wir das Ge
neralsekretariat mit High-Tech-Geräten aus .. Zu Beginn die
ses Jahres nahm unser automatisches Nachrichten-Verteiler
system den Betrieb auf. Es überträgt ohne den Einsatz ei
nes Menschen NachriChten über den gesamten Erdball, wobei 
es die beste Übertragungsweise, die in dem Moment gegeben 
ist, wenn die Nachricht im Generalsekretariat eintrifft, 
prüft und auswählt. Eine Nachricht kann über einen Tele
kommunikationsweg hereinkommen und über einen anderen Weg 
hinausgehen. Dadurch werden die schnellsten und sichersten 
Methoden der Telekommunikation genutzt. 

Zur Zeit werden auch Studien zur Durchführbarkeit einer 
Anzahl von Projekten angestellt, deren Realisierung die 
internationale Zusammenarbeit der Poiizei auf Interpol
ebene yerbessern und erheblich beschleunigen wird, und so
mit zur besseren Bekämpfung des organisierten internatio
nalen Verbrechens beitragen wird. 

Das erste Projekt ist das Elektronische Archivsystem. Die 
Kriminalakten, die zur Zeit in den Archiven des Generalse
kretariat liegen, werden auf Computer übertragen. Die 
Seiten werden über einen Scanner ·ohne Index in den Compu
ter eingegeben. Dieses Archivsystem wird die Zugriffsge
schwindigkeit auf Informationen über Straftäter beträcht
lich erhöhen. POlizeibeamte haben dann über Terminals, 
welche die Aktenseiten anzeigen, Zugriff auf die Akten. 

Das System wird die manuelle Arbeit, das Ablagesystem des 
Archivs in Ordnung zu halten, unnötig machen; es wird kei
ne Notwendigkeit mehr bestehen, das System zur Auffindung 
der Akten weiter aufrechtzuerhalten, und auch das ständige 
Hin- und Herschieben von Akten zwischen den verschiedenen 
POlizeiabteilungen innerhalb des Generalsekretariats und 
den Archiven entfällt. . 

Ein weiteres Projekt gilt der Verbesserung unseres Finger
abdrucksystems. Automatische Fingerabdruck-Identifika
tionssysteme werden noch in verschiedenen Teilen der Welt 
entwickelt, wobei die heutigen Systeme sehr teuer sind. 
Die vorhandenen elektronischen Speicher- ,und Zugriffssy
sterne sind weniger teuer, und die Vertreter des Generalse
kretariats halten sie im gegenwärtigen Zeitpunkt für die 
Zwecke der Interpol für ausreichend. 

Ein Projekt von besonderer Bedeutung ist das "Automatische 
Fahndungssystem", das dem Nationalen Zentralbureau dezen
tralisierten Zugriff auf die Indexdaten bestimmter inter
nationaler Straftäter geben wird. 

Um den Vorschlag "politisCh" akzeptabel zu gestalten, wäre 
es notwendig, ausgewählte Informationen sowie Informatio
nen.allgemeiner Art in einem dedizierten Rechner zu spei-
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ehern. Diese Informationen würden dann einmal am Tag von 
unserem Criminal Inform~tion System-Computer (CIS) über
tragen, danach würde die Verbindung getrennt. Man kann den 
CIB-Computer als Zentralcomputer im Generalsekretariat be
zeichnen. Zugriff auf den CIS::....Computer erfolgt über Micro
computer in den Nationalen Zentralbureauso 

Allgemeine Fahndungsanfragen von den Nationalen Zentral
bureaus erfolgen ohne manuelle Vermittlung; die~Antwort
geschwindigkei t würde sich beträcht,lich erhöhen - heute 
eine Hauptforderung, wenn man an den reisenden Täter ei
nersaits und den Wegfall vieler Grenzkontrollen anderer
seits denkt .. 

Die Informationeng die über direkten Computerzugriff zur 
Verfügung stehen sollen, sind grundsätzliche Informatio
nen, die jedoch sehr wichtig für die Strafverfolgungsbe
hörden sind, wenn es sich um ausländische Straftäter han
delt. Sie umfassen: 

- Name (Vor- und Zuname) 
- Geburtsdatum 
- Geburtsland 
- Art der Straftat oder Kodex der Straftat 
- gesucht oder nicht gesucht, 
- CIS-Referenznummer und 
- Land, aus dem die Information stammt~ 

Bei einem sicherlich hohen Anteil von Anfragen wird die 
genannte Information des anfragenden POlizeibeamten in ei
nem Mitgliedstaat zUfriedenstelIen. Wir hoffen, daß auch 
hinsichtlich der nationalen Datenschutzgesetzgebung ein 
freier und ungehinderter Austausch , dieser Art Information 
möglich sein wird. Detailliert~ Informationen werden auf 
herkömmliche Weise weitergegeben. 

Die Einführung des Systems dient nicht nur der sOfortigen 
Beantwortung von Anfragen der nationalen Polizei, es wird 
auch die Polizeibeamten im Generalsekretariat von einem 
Großteil Routinearbeit befreien. Dadurch gewinnen wir Res
sourcen e die wir besser bei der Bekämpfung des internatio
nalen Verbrechens einsetzen können. Unsere pOlizeibeamten 
sind wirklich zu teuere" um RoutiI)earbeiten zu verrichten, 
die auch von einer Maschine bewältigt werden könnene Wir 
nutzen ihre Fähigkeiten besser für Nachforschungen u Analy
sen und kreative Arbeit, wo dies möglich und nützlich ist. 

Dieses Projekt bietet der nationalen POlizei die Möglich
keit, in kürzester Zeit die Art Information zu erhalten, 
die oft sofort den weiteren Verlauf der Aktion bestimmt, 
wenn es sich ,um einen Ausländer handelts Die ersten Fragen 
lauten fast immer: war die Person bereits in strafbare 
Handlungen verwickelt? Wenn ~a, welche Art von Aktivitä
ten? Wer besitzt detaillierte Informationen? Wird die Per
son gesucht? 
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Wir im Generalsekretariat'haben die Aufgabe, die interna
tionale POlizei zu unterstützen. Wir nutzen High-Tech-Ge
räte, und wir haben einen Kader von einsatzfreudigen Beam
ten. Wie bei allen Problemen dieser Größenordnung, z. B .. 
das organisierte Verbrechen, müssen wir jedoch ,auf allen 
Ebenen nach Unterstützung suchen. Die POlizei mUß ihre Me
thoden bei 'der Ermittlung gegen das organisierte Verbre
chE!n ändern, der Gesetzgeber mUß bereit sein, den Straf
verfolgungsbehörden das Werkzeug in die Hand zu geben, das 
sie brauchen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und e was am 
wiChtigsten ist, die Länder müssen Mittel und Wege finden, 
um ihre gegenseitige Zusammenarbeit zu verbesserno Dies 
ist hauptsächliCh eine Frage des guten Willens. 

Internationale organisierte Verbrecherbanden werden durch 
nationale Gesetze oder 'Grenzen nicht'behindert; sie ope
rieren frei und mißachten dabei gerade jene Gesetze, wel
che die Möglichkeiten der POlizei einschränken und die 
internationale Zusammenarbeit behindern. Wenn wir den 
Kampf gegen diese Art Kriminalität gewinnen wollen, müssen 
wir nach neuen Wegen der Kooperation suchen und der Poli
zei das Instrumentarium und die Unterstützung geben, die 
sie braucht, um derartige Organisationen zu zerschlagen. 
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AUSLÄNDERDELINQUENZ UND DIE BERICHTERSTATTONG IN DEN 
DEUTSCHEN MEDIEN 

Ahmet Külah1i 

Um ein Thema dieser Brisanz richtig einstufen zu können, 
sollte man siCh zunächst mit der allgemeinen Problematik 
"Ausländer und Massenmedien" beschäftigen. Denn bereits in 
den üblichen BeriChterstattungen über Ausländer (wi.e Ar
beitslosigkeit und Asylantenproblematik) kann deutlich 
werden, welchen Einfluß die Presse auf das Verhalten der 
Leser gegenüber den Migranten ausübt. Die Probleme der 
AUSländer in der Bundesrepublik Deutschland werden häufig 
von den Medien aufgegriffen. Sie sind aber entweder von 
Vorurteilen oder von karikativen Regungen geprägt, selten 
jedoch kann man von einer Objektiven wissenschaftlichen 
Erkenntnis sprechen. Ein häufiges Stilmittel ist die 
Schwarzweißmalerei, bekräftigt durch aufgebauschte SenSa
tionsmeldungen und unsachliche Darstellungen, die bei den 
Lesern Antipathie und Vorurteile gegen Ausländer weckt und 
verstärkt. 

So lautet eine These: "Die Presse schreibt das, was die 
Menschen lesen wollen". Dieses .verkaufsfördernde Entgegen
kommen führt allerdings zur Einseitigkeit in der Bericht
erstattung, und zwar sowohl bei der ausgewählten Thematik 
als auch in der modalen Informationstendenz" (1). Diese 
These setzt voraus, daß der Bundesbürger eine überwiegend 
negative Meinung über aUSländiSche Menschen entwickelt 
hat. Daß das nicht verallgemeinert werden sollte, ebenso
wenig wie die negativen Aussagen über Ausländer, dürfte 
klar sein. Tatsache ist Jedoch, daß die Medien sofort zur 
Stelle sind, wenn in der Öffentlichkeit siCh Zorn, Haß und 
Angst gegenüber AUSländern breitrnachen. 

Richard Kaufmann schreibt hierzu "Sammlungen von Meldungen 
über Gastarbeiter ergeben ein beschämendes Maß an Unwis
senheit, oft aber auch an gezielter psychologischer Hetze 
bei den öffentlichen Medien.o." (2). Er beschreibt folgen
des Beispiel: So versuchten angeblich türkische Fremdar
beiter vor einiger Zeit in der Gegend von Schweinfurt, die 
Tochter eines Studienrates zu entführen. Zahlreiche große 
Zeitungen und mehrere Nachrichtenagenturen beriChteten 
ausführlich darüber, veröffentlichten sogar die vollen 
Namen der Täter. Eine Nachfrage bei der'Polizei" ergab 
dann, daß der Studienrat an einem Sonntagmorgen seinen 
Wagen mit der kleinen Toc'hter an einer Verkehrsstraße 
geparkt hatte, um in das gegenüberliegende Cafe zu gehen. 
Das Kind langweilte sich, Öffnete den Wagen und versuchte, 
dem Vater·nachzulaufen. Zwelmal fingen drei Türken. das 
kleine MädChen ein und brachten es von der Straße weg und 
zurück in das Automobil. Das Kind wehrte sich, eine ältere 
Frau beobachtete den Vorgang und· alarmierte den Vater. 
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Anstatt sich bei den Türken zu bedanken, die seine Tochter 
möglicherw~ise vor -einem Verkehrsunfall bewahrt hatten, 
erstattete er Anzeige; eine PO-lizeistreife brachte die 
Türken auf die Wache, wo sie allerdings nach Klärung des 
Sachverhaltes entlassen wurden. Trotzdem erschienen die 
Meldungen in der Presse. Als dann eine Zeitschrift die 
Sache richtigstellte, beschwerte sich der Studienrat in 
einem Brief bitter bei dem verantwortlichen Redakteur 
darüber (3). 

Aus diesem BeriCht wird deutlich, wieviel Unwi'ssenheit und 
Sensationsgier siCh hinter solchen Meldungen verbirgt. Es 
herrscht die Meinung, die Presse sei Ausländern gegenüber 
feindlich eingestellt. Aber es darf nicht behauptet wer
den, daß siCh die negative Einstellung vieler Bundesbürger 
allein aus den aufgebauschten Artikeln der Presse über 
Ausländerkriminalität ergibt. Die Presse setzt zwar durch 
ihre Auswahl an BeriChten über Ausländer bestimmte Akzen
te, die bei d~r Bevölkerung negative Emotionen auslösen, 
jedoch darf der Rezipient 'nicht ausschließlich als passi
ves manipUliertes Wesen betrachtet werden. Gruridsätzlich 
besteht für jeden die Möglichkeit, sich über fremde Kul
turen zu informieren. Da aber niCht viele Deutsche inten
sive Kontakte zu den jeweiligen ausländischen Volksgruppen 
pflegen" sind sie in erster Linie 'auf die Presse angewie
sen, die aber die Sachverhalte oft negativ verzerrt. Auf 
diese Weise. kann siCh der Bundesbürger in seinen bereits 
aufgebauten Vorurteilen bekräftigt sehen. 

Die Presse, als Medium der Kommunikation, hat die MögliCh
keit, Positives und Negatives zu bewirken; daß letzteres 
in bezug auf AUSländer ihr häUfiger nachgesagt werden 
kann, liegt zum einen an dem Zwang, etwas Sensationelles 
zu beriChten und zwn anderen an der Reizüberflutung der 
Gesellschaft. Was an negativen Eindrücken aus Berichten 
über Arbeitslosigkeit und Asylantenproblematik entnommen 
werden kann, verstärkt sich automatisch bei Artikeln über 
Kriminaldelikte. Die Kriminalität ist am besten geeignet, 
das Sensationsbedürfnis der Bevölkerung zu befriedigen. 
Die nötigen Informationen sind wieder aQs den Massenmedien 
zu entnehmene Die Kriminalität wird durch Menschen verur
sacht, die wir als Kriminelle bezeichnen. Unsere Vorstel
lung über Art und Bekämpfung der Kriminalität haben wir 
aus der Erfahrung mit unseren MitmenSChen und der Umwelt. 
Durch Arbeits- und Lebensbedingungen macht der Mensch 
Erfahrungen mit Normverletzungen verschiedener Art und 
deren Kontrolle und Sanktion. Der Austausch von 'Informa
tionen ist bei der Prägung der Vorstellung über Kriminali
tät besonders wichtig. Erstaunlich ist, daß sich die mei
sten Menschen nicht aus direkter eigener Erfahrung ihre 
Vorstellung bilden können. Das übernehmen vielmehr formel
le und informelle Instanzen (z. B. Schule, Kirche, Fami
lie, Literatur, Medien usw.) .. Die Massenkommunikationsmit
tel sind die wesentliche Quelle, von Informationen für 
Entstehung und Verfestigung von Wissen über Kriminalität. 
Die Massenmedien liefern den Hörern, Lesern und Zuschauern 
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durch Darstellung über Art, Ausmaß und Bekämpfung von 
Straftaten, Faktenwissen über Kriminalität und deuten, wie 
diese Fakten gesellschaftlich einzuordnen und zu bewerten 
sind. 

Die Kriminalität wird bestinunt durch gesellschaftliche 
Kriminalisierungs- und Entkriminalisierungsprozesse. Die 
Medien spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie sammeln 
und deuten Informationen über' Kriminalität, definieren 
Verhalten, das als kriminell oder nicht kriminell gilt. 
Weiterhin tragen die Massenmedien oft zu positiven oder 
negativen Gesetzgebungsverfahren, zu Kriminalisierung oder 
Entkriminalisierung eines Verhaltens bei und "zur Veranke
rung der erlassenen Rechtsnormen im Rechtsbewußtsein der 
Gesellschaft und zu ihrer Durchsetzung durch die Instanzen 
sozialer Kontrolle .. " (4). 

Die Berichterstattung in den Massenmedien über besonders 
spektakuläre Fälle ruft in der Bevölkerung Beunruhigung, 
Furcht und Angst hervor. Die Medien beschreiben Kriminali
tätsprobleme und dramatisieren sie. Sie tragen wesentlich 
zur Bildung von Wissen über Kriminalität bei, wobei 
selbstverständlich auch das Interesse, die Erfahrung und 
das Vorwissen der Rezipienten von Belang ist. Fest steht 
jedenfalls, daß das Bild, das von den Medien gezeichnet 
wird, oft wenig mit der Realität zu tun hat. Wie eine 
Untersuchung von Marlerie Stein-Hilbers ergeben hat, ist 
'ein Grund da:für die schichtenspezifische Produktion der 
Information über Kriminalität von den Massenmedien. Das 
hängt mit den unterschiedlichen sozialen Wahrnehmungsmu
stern der Konsumenten zusammen. Beispielsweise ist eine' 
einseitige Darstellung und Argumentation für weniger Ge
bildete bestimmt. Eine zweiseitige Argumentation mit Für 
und Wider ist für mehr gebildete Kreise geeignet. Die 
Presse, die siCh an die Ober- und Mittelschicht wendet, 
erklärt die Kriminalität aus den gesellschaftlichen Hin
tergründen, während diejenige, die auf die Unterschiede 
abgestimmt ist, den Sachverhalt möglichst einfach und 
personalisiert darstellt. Die Folge ist, daß sich die 
Leser durch abweichendes Verhalten anderer gesellschaftli
cher Gruppen persönlich betroffen und bedroht fühlen .. 

Die Frage, die wir,uns nun stellen müssen, lautet: Inwie
fern wird die Kriminalität durch die Massenmedien produ
ziert? Die Berichterstattung über ,die Kriminalität tritt 
·mit dem,AnspruCh auf, die Wirklichkeit zu beschreiben, 
bleibt aber,stets hinter ihr zurück. Objektivität der 
Darstellung ist deshalb kaum möglich, weil die Selektivi
tät der Informationswiedergabe (was wird weitergegeben 
oder was den Rezipienten vorenthalten) dieser fast keinen 
Raum gibt. Die Massenmedien bedienen siCh der Kriminalität 
derart~ daß Klischees mit lockenden Schlagzeilen versehen 
höchste Leserzahlen mObilisie:::-en. Was sagt aber der Ehren
kodex des deutschen Presserates dazu? Dort steht folgendes 
geschrieben: "Die im Grundgesetz der Bundesrepublik ver
bürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit der 
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Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und der 
Kritik ein. Verlegerg Herausgeber und Journalisten müssen 
sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der 
Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der 
Presse bewußt sein. Sie nehmen ihre pUblizistische Aufgabe 
nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflußt von persön
lichen Interessen und sachfremden Beweggründen, wahr. 
Diese publi~istischen Grundsätze dienen der Wahrung der 
Berufsethik .... Erstens: AChtung vor der Wahrheit und wahr
haftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind Oberste 
Gebote der Presse. Zweitens: Zur Veröffentlichung bestimm
ter NaChrichten und Informationen in Wort und Bild sind 
mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren 
Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ihr Sinn darf durch Bearbei
tung, Überschrift oder Bildbeschreibung weder entstellt 
noch verfälscht werdene Unbestätigte Meldungen, Gerüchte 
und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen ...... 

Vor einiger Zeit stand in einer großen bundesrepublikani
schen Zeitung eine Meldung mit der Überschrift "Deutsches 
Mädchen im Araber-viertel vergewaltigt".' Im Bericht war 
aber, zu lesen, daß ein deutsches Mädchen, in Süd-Frank
reich, in Marseille, von zwei Deutschen vergewaltigt wor
den 'sei, d. h., daß sowohl das Opfer als auch die Täter 
deutSCher Nationalität waren. Aus der Überschrift war zu 
entnehmen, daß das deutsche Mädchen von Arapern vergewal
tigt worden sei. Im Ehrenkodex des deutSChen Presserates 
steht aber: "Ihr Sinn (der Sinn eines BeriChtes) darf 
durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschreibung weder 
entstellt noch verfälscht werden". 

Kommen wir nun auf die Kriminalstatistik zu sprechen, von 
der die Massenmedien in ihrer BeriChterstattung GebraUCh 
machen. BezügliCh der Ausländerdelinquenz sollen einige 
Gefahren und Mängel aUfgezeigt werden, die die Statistik 
in siCh birgt. "Die Kriminalstatistik ist die Basis und 
der Ausgangspunkt aller Darstellung über Kriminalität" 
(5). Die POlizeiliche Krimina'lstatistik vom BKA enthält' 
Angaben über die pOlizeilich registrierten Verbrechen, 
Tatverdächtige und Aufklärungserfolge. Bei den Tatverdäch
tigen handelt es siCh aber niCht um überführte Täterj/ 
sondern lediglich um Personen, die unter Tatverdacht ste
hen. Die Strafverf.olgungsstatistik registriert hingegen 
alie Personen, gegen die verhandelt wurde .. Diese Zahl ist 
selbstverständlich viel niedriger als die der Tatverdäch
tigen. Da die Massenmedien häUfig diese Zahlen ohne de-· 
taillierte Angaben veröffentlichen, sollte an 'dieser Stel
le einmal auf die Fehlerquellen der Statistik hingewiesen 
werden. "Von den begangenen Straftaten wird nur ein Teil 
entdeckt, von den Entdeckten nur ein Teil angezeigt, von 
den Angezeigten nur ein Teil aufgeklärt und von den dabei 
ermittelten VerdäChtigen schließlich nur ein Bruchteil 
verurteilt. Sehr viele strafbare Handlungen (und damit 
auch Gesetzesbrecher) gelangen also niemals zur Kenntnis 
der Strafverfolgungsorgane, weshalb deren Statistiken von 
vornherein nur einen Ausschnitt des tatsäChlichen Gesche-
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hens erfassen können .... " (6). Die POlizeiliche Kriminal
statistik mUß demnach als selektiv begriffen werden. 

Es besteht kein Zweifel, daß die Ausländerkriminalität 
zahlenmäßig von Jahr zu Jahr angestiegen ist. Dies kann 
man aus der POlizeilichen Kriminalstatistik entnehmen. So 
betrug z.B. die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen 
1984 : 207 . 612, 1985: 231 . 868 , 1986 : 252 .. 018 und 1987 : 
25~.329. Das bedeutet, der Ausländeranteil aller Tatver
dächtigen betrug damit durchschnittlich ca. 20 Prozent. 
Aber der Bevölkerungsanteil der Ausländer in der Bundesre
publik belief sich dagegen nur auf 7,6 Prozent. Obwohl in 
der POlizeilichen Kriminalstatistik darauf hingewiesen 
wird, daß ein beachtlicher Anteil ausländerspezifische 
Delikte, wie z. B. Straftaten gegen S 47, 47a des AUSlän
dergesetzes und das Asylverfahrensgesetz nur von Auslän
dern begangen werden können, zu perucksichtigen ist, wird 
dies sehr oft von den Presseleuten nicht berücksiChtigt. 

In bezug auf die Migranten-Kriminalität ist festzustellen, 
da~' hier erhebliche Fehlerquell~n in der Statistik zu 
finden sind. Einmal wird durch die Mehrfachzählung die 
Zahl der VerdäChtigen in die Höhe getrieben und zum ande
ren werden Ausländer schneller "tatverdächtigt als Deut
sche. Ein Auszug aus einem Interview mit einem 20jährigen 
Türken verdeutlicht dies: "Ja, bei mir ist das immer so 
gelaufen: Die POlizei kam immer zu mir nach Hause". Und 
auf die Frage warum, ,antwortet er: "Ja, ich weiß nicht, 
wenn einer mal was gemacht hat, dann kommen sie immer. Da: 
sehen die, ob ich vielleicht ein Auto geklaut habe oder 
nicht, die kommen und quetschen einen aus, oder nehmen 
einen SOfort mit aufs Polizeipräsidium ... Sag iCh: 'das 
kann,doch nicht sein (Verdacht auf SChießerei), ich habe 
SpätschiCht gehabt, ich war am arbeiten, das kann ich 
beweisen .. ' - 'Wir glauben es Dir trotzdem nicht', sagen 
die zu mir ... Ja, in ... war so ein Ausländerviertel, ich 
meine, wir haben nicht da gewohnt, wir haben eine eigene 
Wohnung gehabt, weit weg. Trotzdem hat man uns genauso 
behandelt, als gehörten wir alle dahin. Die ganzen Auslän
der muß man dann so behandeln" (7). 

Es gibt allerdings weitere Gründe für eine Verzerrung der 
POlizeilichen Kriminalstatistiken. 

1. Die Bevölkerungsstatistik berÜCksiChtigt nur die sieh 
in der Bundesrepublik legal aufhaltenden Ausländer. Die 
POlizeiliche Kriminalstatistik erfaßt hingegen alle aus
ländischen Tatverdächtigen (Angehörige, Studenten, Schü
ler, Durchreisende, Asylbewerber usw~), die strafrechtlich 
registriert sind. Würden die Personen, die in der Bevölke
rungsstatistik nicht erfaßt" sind, auch aus der Kriminal
statistik ausgesondert, ergäbe sieh 'eine wesentlich gerin
gere Kriminalitätsrate. Das würde eine Verminderung der 
Zahl der ausländischen VerdäChtigen um 21,6 Prozent und 
eine Verringerung der Gesamtzahl der VerdäChtigen auf 12,3 
Prozent bedeuten (8). 
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2. Ein Ve'rgleich zwischen Deutschen und Ausländern ist nur 
möglich; wenn'~Qi-e Delikte aus der Statistik herausfallen, 
die nur von Ausländern begangen werden können. 

3. Ein weiterer Punkt ist die abweichende soziale Struktur 
der Ausländer, die eine relativ homogene Gruppe von Perso
nen darstellen, die der Unterschicht zugeordnet werden. 
Die deutsche Vergleichspopulation ist in alle SChichten 
verteilt. Bei Ausländern sind zudem die kriminalität~ge
fährdeten Gruppen der'Männer und Jugendlichen überreprä
sentiert. 

4. Die Tatverdächtigenzahl der Ausländer kann weiterhin 
verringert werden, wenn man den Begriff "ausländische 
Arbeitnehmer" wörtlich anwendet und neben den klassischen 
Entsendeländern (Türkei, Jugoslawien, Italien, Griechen
land, Spanien und Portugal) auch Österreich, Niederlande, 
Schweiz, Frankreich usw. hinzurechnet. Wenn von Ausländer
kriminalität. gesprochen wird" sind vorwiegend die Auslän
der aus den Anwerbestaaten gemeint. Sieht man jedoch ge
nauer hin, ergibt sieh aus der Statistik, daß die Öster
reicher z. B. eine höhere Kriminalitätsbelastung aufweisen 
als Spanier, Griechen und Portugiesen. "Die Kriminalitäts
belastung der Österreicher z. B. liegt bei 3,2 Prozent für 
1981, und 3,4 Prozent für 1982, bei einem Bevölkerungsan
teil für 1981 bei 3,8 Prozent und für 1982 bei 3,7 Pro
zent" (9). 

Die Verzerrungsfaktoren werden in Argumentationshilfen 
gegen die Ausländerfeindlichkeit wie in die Beurteilung 
der POlizeilichen Kriminalstatistik eingeflochten. "Art 
der massenmedialen Verbreitung kriminalstatistischer Daten 
... (wird) nicht nur der Realität nicht gerecht, sie trägt 
leider häufig dazu bei, eine nicht existierende Bedrohung 
zu suggerieren (bewußt oder unbewußt), die dann durch 
Stimulierung von Anzeigebereitschaft, Steigerung der Ver~ 
fOlgungsintensität etc. zur Kriminalisierung ... beitragen 
kann. Durch solche Mechanismen wird ein nicht unwesentli
cher Teil sozialer Wirklichkeit geradezu artifiziell kon
struiert" (10). 

Wie wir bereits gesehen haben, tragen die Massenmedien 
teils selbst verschuldet, teils unverschuldet erheblich 
zur Ausländerfeindlichkeit bei. Betrachten wir einmal, was 
in der Tagespresse über die Ausländer berichtet wird. Nach 
einer Studie von Juan Manuel Delgado, der diese im Auftrag 
der Landes zentrale für politische Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen gemacht hat, ergab sich folgendes 
Ergebnis: ' 

l~ Arbeit~marktberichte: 32,2 % 
2. Sensations-Kriminalitätsberichte: 31,0 % 
3. Sachberichte: 25,9 % 
4. Goodwill-Berichte: 10,8 % 
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Es wird deutlich, daß durch die Sensations-Kriminalitäts
Berichte die Vorurteile und Diskriminierungen eher 'ver
stärkt werden als durch die restlichen Berichtsformen~ 
Weiterhin haben die Untersuchungen ergeben, daß von der 
Presse' besonders die Delikte bevorzugt werden, die von 
Ausländern begangen worden sind, die einer ganz bestimmten 
Nationalität angehören, im Gegensatz zu Arbeitsmarktbe
richten" wo die Nationalität kaum eine Rolle spielt. Durch 
diese Vorgehensweise werden natürlich die Vorurteile bei 
der deutschen Bevölkerung gegenüber bestimmten Nationali
tätengruppen der AUSländer bekräftigt. Damit wurde die 
Grundlage für die heutige Ausländerfei'ndlichkeit geschaf
fen" die sehr oft von den POlitikern geleugnet wird. 

Von einer StUdie von Prof. Klaus Merten über "Inland
Ausländer" ,und "Ausländer-Ausländer'; wird in den Medien 
sehr differenziert berichtet 0 Merten hierzu: "Zum einen 
treten dabei relativ kurzfristig und auf Einladung in der 
Bundesrepublik Deutschland anwesende AUSländer auf, näm
lich Gäste,' Künstler' und Sportler, die in der BeriChter
stattung mit 40,4 Prozent aller Artikel den größten Anteil 
ausmachen. Eine weitere Aufschlüsselung nach Nationen 
zeigt, daß in der Gruppe der Gäste, Künstler und Sportler 
die europäischen Nachbarstaaten vorn liegen (25,1 Pro
zent), gefolgt von den englischsprachigen Ländern England, 
USA, Kanada, Australien (19~9 Prozent) ... Zum anderen 
gibt es Ausländer, die langfristig hier sind, hier wohnen 
und arbeiten (WOllen), die nur zur VerriChtung eher unan
genehmer (veraChteter) Arbeit bestellt worden sind oder 
ungefragt, gleichsam ganz ohne Einladung kommen: Die soge
nannten 'Gastarbeiter' oder die Asylbewerber" (11). 

Nach der Studie von Merten zeigt die Berichterstattung 
über AUSländer eine scharfe' Trennung in "gute" und 
"schlechte" Ausländer. positive und negative Bewertung der 
verschiedenen Rollen von Ausländern sieht nach 'dieser 
StUdie so aus: (12) 

Gäste, Künstler AUSländer als 
Bewertung Sportler Arbeitnehmer Asylanten 

Positiv und 80,6 % 32,5 % 24,2 % 
sehr positiv 

negativ und 19,4 % 64,8 % 75,8 % 
sehr negativ 

In allen Studien, die bisher gemacht worden sind, werden 
unterSChiedliche Bewertungen innerhalb ausländischer Ar
beitnehmer-Nationalitäten festgestellt. Da die Italiener, 
Griechen und Spanier historisch und kulturell der deut
schen Bevölkerung näherstehen als Türken, werden sie in 
den Medien sehr oft besser dargestellt als Menschen aus 
der Türkei. 
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Nach der Studie von Prof .. Merten: "Während die nichttürki
schen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland eher 
positiv als negativ bewertet werden, werden die türkischen 
Arbeitnehmer e die der "Skala der Verachtung" am meisten 
unter,stehen, überwiegend negativ eingeschätzt (13). Mit 
konkreten Zahlen sieht dies so aus: 

Bewertung Saldo positiver minus 
positiv negativ negativer Bewertungen 

nichttürkische 
Arbeitnehmer aus 172 158 Plus 4 e 2 % 
Anwerbe ländern 

Türkische 29 72 Minus 42,6 % 
Arbeitnehmer 

Es ist· eine Tatsache, daß in den LOkalteilen der Zeitungen 
überwiegend über Ausländer, besonders über türkische Ar
beitnehmer, negativ berichtet wird. Mit Worten ~on Prof. 
Merten: "Vorurteile werden sozusagen vor Ort artikUliert". 
Die Brisanz dieser Feststellung wird jedoch erst richtig 
deutlich, wenn man die Quelle der negativen Bewertung 
heran~ieht. Dies ist nämlich das Thema "Kriminalität", mit 
dem Ausländer insgesamt zu 13;9 Prozent, die ausländischen 
Arbeitnehmer jedoch ZU 36,7 Prozent in Verbindung gebracht 
werden. Dabei liegt der Anteil der Türken nochmals doppelt 
so hoch wie der nichttürkischen Arbeitnehmer. Wenn man in 
Rechnung stellt, daß die Kriminalitätsraten der ausländi
schen Arbeitnehmer - verglichen mit 'denen der deutschen 

,ArbeitnePffier - keineswegs- höher sind, so wird deutlich, 
wie hier die Berichterstattung verzerrt (14)". ' 

Es ist 'auch eine Tatsache, daß man durch die Überschriften 
die Nachrichten manipulieren und die Rezipienten provozie
ren kann. Nach der Studie von Delgado sieht in den bundes
republikanischen Print-Medien die Art der Formulierung der 
Schlagzeile prozentual so aus (15): 

- Positive Formulierung:, 
- Negative Formulierung: 
- Schlagzeile enthält positive und 

negative Elemente: 
- Sachliche, neutrale, wertungs

freie Formulierung: 

13,0 % 
31,3 % 

27,0 % 

28,7 % 

Wenn man die negative Schlagzeile näher betrachtet, stellt 
man fest, daß die Journalisten fOlgende Eigenschaften den 
Ausländern zuschreiben (16): 

- Sie sind lästig und fallen überall 
unangenehm auf: 32,1 % 

- SÜdländer sind heißblütig und laufen 
den deutschen Frauen hinterher: 25,6 % 
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Hierzu gibt· Delgado ein praktisches Beispiel: Ein "Gastar
beiter" aus der Türkei, 42 Jahre alt, verliebt sich in die 
gleichaltrige Frau seines Zimmervermieters. nie Frau zieht 
mit dem Türken wege Der Ehemann zieht die Konsequenzen- und 
läßt sich scheidena Eine alltägliche, ·zur Selbstverständ
lichkeit gewordene Geschichte in Deutschland und anderswo. 

Die . Herren der Stadtverwaltung vermuten nun: "Es soll 
viele ähnliche Fälle geben, und dagegen mUß man doch etwas 
tun (WAZ, Mönchengladbach, 11.10.1968). Sie wußten auch, 
was zu tun sei: Ausweisung des Türken. Die Begründung 
lautet: "Er habe eine Ehe zerrüttet, die Sittlichkeit 
gefäh~rdet· und öffentliches Ärgernis heraufbeschworen" . 
"Eine mutige Tat", schreibt die Zeitung weiter, "die durch 
das gesundeVolksempfinden sicherlich akzeptiert wird". 
Aber sollen die Gastarbeiter in solchen Fällen rechtlich 
sChlechter gestellt werden als deutsche Männer und Frauen? 
In normalen Fällen kann dieses Vorgehen mit einer Geld
strafe abgeurteilt werden. Eine Geldstrafe. hat nicht die 
VerniChtung der Existenz zur Folge und stellt keine Dis
kriminierung dar. Das Thema "Gastarbeiter und die Frauen" 
wird in der Presse sehr pauschal behandelt. Meistens wird 
der Gastarbeiter als aufdringlicher Verfolger von unschul
digen deutschen Mädchen besChrieben. Er ist jung, unver
heiratet oder von seiner Familie getrennt, impulsiv, lie
beshungrig, eifersüchtig, jähzornig usw. (17). 

Eine weitere Studie diente dazu, aufzuzeigen, in welchen 
Themenzusammenhängen über Ausländer geredet wird. Erhebli
che Dominanz ·wiesen dabei die B~reiche "politische Ausein
andersetzung und Kriminalität" auf. "Der hohe Anteil der 
Berichte über kriminelle Handlungen von"Ausländern erweckt 
beim Leser zwangsläUfig den 8 •• falschen Eindruck, Auslän
der seien im Vergleich zur deutschen Bevölkerung sehr 
stark kriminalisiert" (18). Auf diese Art und Weise wird 
auf jeden Fall die Integration der AUSländer erschwert. 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 1: "Ausländer:Qehörde und VOllzugspolizei" 

Helmut Bäuerle 

Gestatten Sie mir eingangs, daß ich die Stadt, aus der ich 
stamme und wo ich wirke, kurz vorstelle~ 

In der Landeshauptstadt Stuttgart lebten Ende August 1988 
rund 109 500 Ausländer~ Das sind 19,5 % der gesamten Ein
wohnerschaft oder jeder 5. EinWOhner der Landeshauptstadt 
besitzt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit ist' 
Stuttgart nach Frankfurt und Offenbach diejenige Großstadt 
mit der relativ größten Ausländerdichte. Von diesen Aus
ländern waren bei Jahresende 1987 

28 000 Jugoslawen, 
19 000 Türken, 
17 QOO Italiener, . 
14 000 Griechen, 

3 300 Österreicher, 
3 000 Spanier, 
1 800 Polen, 
1 500 Portugiesen und 
1 400 Franzosen. 

Aus 177 Staaten dieser Welt sind in Stuttgart Ausländer 
von 154 Ländern registriert. 

Von den in der Bundesrepublik Ende 1987 lebenden 4,6 Mil
lionen Ausländern sind 59 % schon 10 Jahre oder länger bei 
uns. 67,5 % der ausländischen Kinder und Jugendlichen sind 
hier geboren. In Stuttgart ist der Anteil bei den Kindern 

. und Jugendlichen überproportional hoch. Von den Kindern 
bis 6 Jahren sind 28 % Ausländer, von den Kindern von 6 
.bis 15 Jahren 32 % und von den Jugendlichen von 15 bis 18 
Jahren 26 % Ausländer. Dagegen beträgt der Anteil der 60-
bis 65jährigen nur 8 % und bei den 65- bis 75Jährigen 
sogar nur 3 %. 

Von den am Jahresende 1987 . 83 000 aufenthaltspflichtigen 
Ausländern besaßen 38 500 oder ='46 % eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung. Rechnet 
man die dem EWG-Status unterfallenden Ausländer hinzu, so 
haben in Stuttgart 58 000 der 83 000 erlaubnispflichtigen 
Ausländer oder 70 % einen ,verfestigten Aufenthaltsstatus~ 
Im Bundesgebiet sind dies im Vergleich dazu 68,7 % vom 
Hundert. Diese Feststellungen sind für die Arbeit der 
Ausländerbehörden erheblichl 
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Das Ausländergesetz von 1965 - so wird behauptet - sei 
wegen seiner weiten Ermessensspielräume eine Domäne der 
Exekutive. Dies mag zwar im Grundsatz zutreffen, jedoch 
nicht aus sicht der Ausländerbehörden. Denn die ermessens
bindenden Verwaltungsvorschriften und die zahlreichen 
Ger~chtsentscheidungen reduzieren den Spielraum der Sach
bearbeiter bei den Ausländerbehörden ganz erheblicha Ja, 
ich möchte sogar behaupten, daß obergerichtliehe Recht
sprechung und Verwaltungsvorschriften heute das Ausländer
rechto so unübersichtlich gemacht haben, daß sich nur noch 
Spezialisten zurechtfinden. 

So waren vor Ergehen des o Ausländererlasses 1981 in unserem 
Bundesland von den Ausländerbehörden über 450 Einzelerlas
se zu beachtens Daß dabei.die einheitliche Verwaltungspra
xis auf der Strecke blieb, versteht sich von selbst. Die
ser qefahr scheinen wir wieder entgegenzugehen. Daher ist 
es nicht verwunderlich, daß nun neuerdings wieder von den 
gesellschaftlich relevanten Gruppen die Verrechtlichung 
des Ausländerrechts gefordert wird. Aber damit mag viel-:
leicht mehr Überschaubaorkeit und Voraussehbarkeit erzielt 
werden können, nicht aber mehr Einzelfallgerechtigkeit. 
Auch die jüngsten Forderungen dieser Gruppen, das neue 
Ausländerrecht müsse weg von der Gefahrenabwehr und hin 
zur Partnerschaft tendieren, kann ich nicht teilen. 

Ausländern kann nur Aufenthalt gewährt wer9-en, so lange 
und so weit ihre Anwesenheit öffentliche Interessen nicht 
beeinträchtigt. Die Ausländerbehörden haben die Aufgabe, 
die Einhaltung dieses Grundsatzes zu überwachen und ggf. 
durch aufenthaltsbeendende oder -beschränkende Maßnahmen 
sicherzustellen.. Sie können aber diese Aufgabe niemals 
allein, sondern nur dann erfüllen, wenn sie über aufent-o 
haltsrechtlich relevante Umstände unterrichtet werden. 
Deshalb sieht auch die AnlageIII der Ausländerverwal
tungsvorschrift unter anderem vor, daß die Polizeibehörden 
oder -dienststellen die Ausländerbehörden über die Einlei
tung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wegen 
eines Vergehens ,oder Verbrechens zu unterrichten haben. 
Sie unterrichten die Ausländerbehörden ferner, wenn ein 
Ausländer wegen erheblicher Verstöße gegen die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung in Erscheinung getreten ist. Eben
so unterrichten die Justizbehörden nach der Anordnung über 
Mitteilungen in Strafsachen die Ausländerbehörden. Darüber 
hinaus haben wir im Bundesland Baden-Württemberg durcoh das 
für uns geltende pOlizeigesetz die Unterrichtungspflicht 
der Polizeidienststellen gegenüber den Polizeibehörden.. In 
Baden-Württemberg zählen die Ausländerbehörden zu den 
Polizeibehörden .. 

Daß die Tätigkeit der Ausländerbehörden der Gefahrenabwehr 
zuzurechnen ist, läßt sich aus dem jüngsten Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 12.05.1987 zum Eh~gatten
nachzug unschwer entnehmen. Aufenthaltsbeschränkende oder 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen sind Maßnahmen der pOlizei
lichen Gefahrenabwehr. Sie dienen nicht d~zu, ein bestimm-
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tes menschliches Verhalten zu ahnden, sondern einet künf
tigen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 
einer Beeinträchtigung sonstiger erheblicher Belange der 
Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen. Voraussetzung ist 
allerding,s, daß 'di~ Ausländerbehörden von derartigen Ge
fährdungen oder Störungen überhaupt Kenntnis ~rhalten. Da
zu soll ja die Unterrichtungspflicht dienen. Funktioniert 
sie in der Praxis? Im großen und ganzen würde ich sagen 
ja. Allerdings ist sie noch erheblich verbesserungswürdig 
und -fähig. Allein die Ausweisungspraxis der verschiedenen 
Ausländerbehörden ist trotz Vorliegen von Verwaltungsvor
schriften recht unterschiedlich, denn hier handelt es sich 
um Ermessensentscheidungen, die von vielen'Faktoren be
einflußt werden. Ich nenne nur wenige stichwortartig wie 
Aufenthaltsdauer, zweite Generation, deutscher Ehegatte, 
Asylberechtigte, heimatlose Ausländer und so fort. 

Dies führt vielfach zu der falschen Auffassung, die Aus
länderbehörden reagieren auf Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung gar nicht oder nur sehr zögernd. 
Daß aber die vorne genannten Gründe im Ausweisungsrecht 
relevant sind, wird dabei vielfach übersehen. Folge ist, 
daß die Ausländerbehörden nicht mehr umfassend unterrich
tet werden und bei ihren Maßnahmen aus Unkenntnis wesent
liche Umstände unberücksichtigt lassen müssen. Da es siCh 
aber bei all diesen ausländerrechtlichen Maßnahmen um 
Prognoseentscheidungen handelt, ist 'eine umfassende Kennt
nis aller Vorgänge, die entsprechende Maßnahmen begründen 
können, unerläßlich. In der Unterrichtungspflicht und im 
gegenseitigen Unterrichten darf es trotz scheinbarer Wir
kungSlosigkeit kein Resignieren geben. 

Lassen Sie miCh noch einige wenige Punkte zum Ausländer
recht ansprechen, die vordringlich einer Lösung zugeführt 

,werden sollten. 

Das ist zum einen der S 14 des Ausländergesetzes oder auch 
bekannt unter der etwas saloppen BezeiChnung "Kleines 
Asyl". Wir haben jetzt ein sehr straffes Asylverfahrens
recht mit relativ kurzen Fristen und gestrafftem Rechts
weg~ Macht der Ausreiseverpflichtete ein Abschiebungshin
dernis nachS 14 Ausländergesetz geltend, so ist dies für 
die Ausländerbehörde von Amts wegen zu beachten. Stellt 
die Ausländerbehörde dennoch durch eine Ausreiseaufforde
rung fest, daß kein solches Abschiebungshindernis besteht, 
so ermö'glicht diese Feststellung dem Ausreiseverpflich
teten erneut den vollen Rechtsweg durch alle Instanzen, 
das heißt die kurzen Fristen des Asylverfahrens können 
hiermit leicht unterlaufen werden. '-

Des weiteren möchtß ich nur noch einen weiteren Vorschlag 
zur Debatte stellen.. Zu rund 95 bis 98 % aller Auswei
sungsgründe liegen strafrecht~iche verurteilungen zugrun
de. Ehe aber eine rechtskräftige verurteilung der Auslän
derbehörde zur Kenntnis kommt, vergeht in der Regel erheb
liche Zeit. Der Verwaltungsrechtsweg gegen eine Auswei-
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sungsentscheidung kann wiederum mehrere ·Jahre in Anspruch. 
nehmen, so daß es keine Seltenheit ist, daß 3, 4 oder 5' 
Jahre nach der strafrechtlichen Verurteilung der Verwal
tungsgerichtshof oder das Bundesverwaltungsgericht endgÜl
tig darüber befinden, ob die seinerzeitige Ausweisungsver
fügung zu Recht ergangen ist oder nicht. Selbst im Wege 
des Sofortvollzuges können gut und gern I bis 2 Jahre 
vorübergehen, ehe ein vollstreckbarer Beschluß vorliegt. 

Deshalb wäre zu überlegen, ob nicht im Strafrecht eine 
ähnliche Maßregel der Besserung und Sicherung eingeführt 
werden sollte, wie es die SS 69 ff. des StGB über die 
Entziehung der Fahrerlaubnis vorsehen. Ich hielte es ein
fach für sinnvoll, daß der Strafrichter bei der Beurtei
lung der Straftat bei 'einem Ausländer gleichzeitig darüber 
befände, ob dieser ausgewiesen werden solle oder nicht. 
ICh könnte mir insbesondere im Jugendstrafrecht hier eine 
wesentliche Verfahrensverkürzung und die Vermeidung von 
Konflikten vorstellen. Sicherlich würden die richterlichen 
Entscheidungen eine höhere Akzeptanz genießen als die der 
Verwaltung. 

Aber im Vorfeld der AusweIsung ließe sich die Zusammenar
beit der mit Ausländern befaßten Behörden noch wesentlich 
intensivieren. Die durch AufgabensteIlung notwendige Ar
beitsteilung und die damit verbundene organis~torische 
Trennung der Behörden, die sich mit der Gefahrenabwehr 
befassen, hängt sehr ,viel vom persönlichen Engagement der 
mit diesen Aufgaben betrauten Personen ab, ob ein sinnVOl
les Miteinander- oder aber ein weniger effizientes Neben
einanderarbeiten erfOlgt. Allein schon regelmäßige gemein-

. same Besprechungen, etwa zwischen Kriminalpolizei und. 
Ausländerbehörde, über MögliChkeiten und Grenzen behördli
chen Vorgehens,lassen gegenseitige Frustrationen vermei
den, fördern die Zusammenarbeit und - was ganz wesentlich 
ist - die Erfolgeo 

Daß derartige Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt sein kann, 
lassen Sie mich an wenigen Beispielen darlegen. Durch ein 
geständiges Thai-Mädchen war bekanntgeworden, daß über den 
Weg der Scheinehe mit Deutschen die Mädchen nach Heirat 
und Einreise hier zur Prostitution gezwungen· werden .. Im 
wesentlichen war sie nur deshalb zur Aussage bereit, weil 
ihr die Ausländerbehörde Stuttgart den Aufenthalt auch 
weiterhin zusiCherte. Die anschließende Aktion der Voll
zugspolizei gegen den Mädchenhändler-Ring war vor allem 
deshalb .erfolgreich, weil alle beteiligten Behörden im 
Vorfeld in sehr sorgfältiger Planung die Operation vorbe
reiteten. Die Staatsanwaltschaft, die KriminalpOlizei" und 
die Ausländerbehördehatten unter Ausschöpfung aller ihrer 
rechtlichen Möglichkeiten die Aktio'n geplant und durchge
führt. Gerade die Ausländerbehörde konnte in diesem Fall 
durch ihre Maßnahmen wesentlich zum Gelingen beitragen. 

Schwarzafrikanische Asylbewerber, die der Landeshauptstadt 
für die Dauer ihres Asylverfahrens zugewies'en worden wa-



-- 189 -

ren$ trieben einen schwunghaften Straßea~andel mit Rausch
gift9 Die pOlizeilichen Maßnahmen bei der Bekämpfung der 
Rauschgiftkriminalität führten trotz massiver und perso~ 
nalintensiver Einsätze nicht zum gewünschten Erfolg, die 
offene Drogenszene im Bereich des Hauptbahnhofes zu besei
tigen~ Die Medien prangerten dies als Ärgernis an. Die 
schwarzafrikanischen Dealer ließen sich auch durch Fest
nahmen nicht von der Begehung weiterer strafbarer Handlun
gen abhalten. In Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei, Aus
länderbehörde und dem Regierungspräsidium wurden ei~ige 
der Hauptverdächtigen aus Stuttgart auf das flache·Land 
verlegt und so eine gewisse Besserung der Situation er
zielt g denn andere ausländerrechtliehe Maßnahmen, etwa 
Ausweisung, waren vor einer strafgerichtlichen Verurtei
lung vor Abschluß des Asylverfahrens nicht möglich. Des 
weiteren haben wir nach ~klärung über die Fragen des 
Datenschutzes veranIaßt, daß das Bundesamt für die Aner
kennung ausländischer Flüchtlinge über die strafrechtli
chen Praktikten dieser Asylbegehrenden vorab unterrichtet 
wurde. 

AlS ein besonders hervorzuhebendes Beispiel von Zusammen
arbeit zw.ischen der VOllzugspolizei und der Ausländerbe
hörde sei die letzte Fußball-Europameisterschaft genannt. 
In Stuttgart trafen dIe bei den Ländermannschaften von 
England und Irland aufeinander. Die aggressiven Anhänger 
sind weltweit bekannt. Inenger Zusammenarbeit mit der 
englischen POlizei war in Erfahrung gebracht worden, daß 
ein Anführer der englischen Hooligans, einer Vereinigung 
sogenannter Fußballfans, die gewalttätigen Krawalle ge
zielt organisieren und ausüben, möglicherweise einreisen 
und auch in Stuttgart Randale machen würde. Die sechs in 
Großbritannien registrierten Vorstrafen reichten für eine 
prophylaktische Ausweisungsverfügung. Trotz EWG-Aufent
halts- und Einreiserecht hätte eine Zurückweisung beim 
Grenzübertritt erfolgen können. 

schließlich erschöpfen siCh die Maßnahmen niCht nur auf 
ausländerrechtliche Vorgehen, sondern auf alle Gebiete der 
Gefahrenabwehr. Im Falle der Thai-Prostituierten wurde 
gleiChzeitig mit der Aktion gegen Menschenhandel die Gast
stättenerlaubnis entzogen. Quasi in einer Art konzertier
ter Aktion. 

Die Normierung der Mitteilungspflicht und die Zusammenar
beit mit anderen ,Behörden - wie sie das neue Ausländer
recht vorsieht - genügen alleine nichtL' wenn 

1. die Beteiligten es bei 
und die gesetzlichen 
Ideen erfüllten, und 

blOßem Gesetzesvollzug beließen 
Regelungen nicht mit Leben und 

2. alle Beteiligten nicht in einer Arbeitsgruppe zusammen
arbeiten, sei es ad hoc oder als Institution, umdie 
Probleme zu analysieren und deren Lösung zu strukturie
ren. 
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Die vielfältigen Lebenssachverhalte können heute nicht 
mehr im konventi.onellen Administrieren, sondern nur durch 
kreatives Agieren gelöst werden. 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 1: "Ausländerbehörde und VOllzugspolizei" 

Rainer Schmid 

In der Kriminalität spielt der nichtdeutsche Tatverdächti
ge eine deutliche Rolle. Dies wird nicht so sehr durch die 
kriminalstatistischen Zahlen indiziert, als vielmehr durch 
Kriminalitätsbereiche, in denen ausländische Kriminelle 
und ihre Organisationen dominierens Tageswohnungseihbrüche 
durch organisierte jugoslawische Einbrecherbanden und der 
Rauschgifthandel durch Schwarzafrikaner sind nur zwei 
aktuelle Phänomene des organisierten Verbrechens. 

Für den Dienstbezirk des POlizeipräsidenten in Offenbach 
a.M. gilt, daß im vergangenen Jahr 28,7 % aller ermittel
ten Tatverdächtigen NichtdeutSChe waren (Hessen 25,8 % / 
Bund 20,0 %). Dagegen liegt der Anteil der ausländischen 
Wohnbevölkerung lediglich bei 14,3 %. Das führt zu einer 
Kriminalitätsbelastungszahl von 4.014 gegenüber 1.656 bei 
der deutschen Bevölkerung. 

Vor diesem Hintergrund ist, die tägliChe 'Zusammenarbeit 
zwischen Ausländerbehörde und Vollzugspolizei zur Selbst
verständlichkeit geworden. Und vorweg sei gleich in aller 
DeutliChkeit festgestellt, daß diese Kooperation im we
sentlichen problemfrei ist. Dies gilt niCht nur für unse
ren eigenen Bereich, auch die POlizeibehörden in Frankfurt 
a.M. und Hanau a.M. bezeichnen das gegenseitige Verhältnis 
als gut bis sehr gut. Dennoch kann die Zusammenarbeit der 
beiden Behörden in einigen Punkten thematisiert werden, 
wobei die gesamte Asylproblematik den entscheidenden Hin
tergrund bildet. 

Eine gerade erst vier Monate alte Hessische Landtags
Drucksache (N.r.. 12/2576 vom 06.07.1988) verdeutliCht die 
Dimension des pOlizeilichen Problemfeldes. In den Jahren 
1986 und 1987 sind in der Bundesrepublik insgesamt 147.029 
Asylbewerber registriert worden (1986: 99.650 / 1987: 
47.379). Im selben Zeitraum sind 938955 Anträge abgelehnt 
und 17.084 Personen als Asylanten anerkannt worden. In den 
neun Monaten vom 01.10.1986 bis zum 30.06.1987 waren, 
32.785 ehemalige Asylbewerber zur Ausreise verpflichtet; 
auf zwölf Monate hochgerechnet entspricht dies einer Ver
pflichtetenzahl von 43.713. In demselben Neunmonatszeit
raum sind tatsächliCh nur 3.476 Personen freiwillig ausge
reist (das entspricht 4 .. 635 für zwölf Monate). -Zusätzlich 
haben 1~825 AUSländer in dem genannten Zeitraum die Bun
desrepublik zwangSläUfig verlassen müssen, do h. fürs Jahr 
hochgerechnet 2.433 Abschiebungen. 
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Diese Zahlen bedeuten im pOlizeilichen Verständnis: 1986 
und 1987 sind insgesamt an die 94.000 Ablehnungen ausge
sprochen worden. Nach den für zwei Jahre hochgerechneten 
Zahlen der Landtags-Drucksache dürften knapp 10.000 (ca. 
10 %) freiwillig ausgereist, ca. 5.000 (etwa. 5 %) abge
schoben worden sein. Es verbleibt ein Rest von rd. 80.000. 
AUSländern (cao 85 %), der in der Iilegalität lebt. Es 
bedarf keiner prophetischen Fähigkeiten zu behaupten, daß 
dieser illegale Aufenthalt in erster Linie aus kriminellen 
Aktivitäten bestritten wird. 

Vor diesen endgültigen ausländerrechtlichen Entscheidungen 
liegen aber schon die probleme, die durch die iange Dauer 
des Asylverfahrens begründet werden. Anerkennungs- und 
(regelmäßig betriebenes) Widerspruchsverfahren dauern 
durchschnittlich 24,7 Monate. Das allein bedeutet zwei 
Jahre gesicherten Aufenthalt in der Bundesrepublik, wobei 
der pOlizeiliche Praktiker aus dem Rhein-Main~Gebiet weiß, 
daß diese Verfahrensdauer für die hiesige Region keine 
Durchschnitts-, sondern eher untere Grenzwerte sind. 

Die erwähnten 94.000 Ablehnungen w,eisen auf das eigentli
che Problem der offensichtlich unbegründet gestellten 
Asylanträge hin, z.B. nach begangenen Straftaten, vor 
drohenden Verurteilungen und/oder nach jahrelangem Aufent
halt in der BRD. So waren von 22 im letzten Jahr durch 
mein Rauschgiftkommissariat ermittelten schwarzafrikani
schen Drogenhändlern 20 Asylbewerber. 

Zur Begründung für einen Asylantrag ist die pOlitische 
Verfolgung zu behaupten. Dazu dient regelmäßig der Hin
weis, man sei Mitglied einer in der Hel.mat verbotenen 
politischen Oppositionspartei. Bei den pOlizeilichen Er
mittlungen wird dann aber festgestellt, daß dem nicht so 
ist oder schlechter noch: die angegebene Organisation ist 
nur Deckmantel für eine tatsächlich bestehende kriminelle 
Vereinigung (z. B. die jugoslawische RAVNA .GORA). 

Unter die Rubrik "oftensichtlich unbegründet" gehören auch 
die 'Asylanträge, die unter Verwendung falscher Personaldo
kumente gestellt werden. Wir führen bei unserer Behörde' 
seit Monaten eine HIDOK-Anwendung über jugoslawische Woh
nungseinbrecher. Von 26 erfaßten Asylbewerbern sind bei 21 
Alias-Personalien mit entsprechend 'vorhandenen Personalpa
pieren vermerkt, die in der Praxis auch ständig benutzt 
werden. Dazu folgendes Beispiel: 

In Offenbach a.M.wurde am 06001.1987 ein jugoslawischer 
Asylbewerber kontrolliert. Er hielt sieh unberechtigt in 
der Stadt auf, denn sein' Aufenthalt war auf das Asylanten
lager in Bad Orbbeschränkt. Dies war bereits der zehnte 
pOlizeilich festgestellte Verstoß gegen die bestehende 
Aufenthaltsbeschränkung. Gegen diesen Jugoslawen wurde 
allein in Offenbach a.M. in 22 Fällen wegen Raubes, Woh
nungseinbrüchen und Körperverletzungsdelikten ermittelt. 
Er wurde in der Bundesrepublik bereits mehrfach rechts-
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kräftig zu Freiheitsstrafen verurteilt und hat erst im 
Verfahrensgang Antrag auf Asyl gestellt. Er ist kriminal
pOlizeilich unter neun Alias-Personalien bekannt und wurde 
auch' in der Schweiz, Österreich und Holland strafrechtlich 
verfolgt. 

Aufgrund unserer besonderen Erfahrungen mit organisierten 
jugoslawischen Einbrechern können wir sagen, daß die Mehr
heit mit gefälschten Papieren unterwegs ist. Asylanträge 
können so mehrfach gestellt, Aufenthaltsgestattungen und 
Duldungen vielfach erreicht werden. Aber auch schwarzafri
kanische und südamerikanische Rauschgifthändler werden 
regelmäßig mit mehreren Personaldokumenten, sogar ver
schiedener Staaten, angetroffen, was den teilweise noch 
jahrelangen illegalen Aufenthal't nach einem rechtskräftig 
abgelehnten Asylantrag ermöglicht. 

Ich gehe davon aus, daß die gegebene Rechtslage die Aus
länderbehörden zwingt, auch offensichtlich unbegründete 
Asylanträge entgegenzunehmen und zu bearbeiten. Während 
des laufenden Asylverfahrens wird der Bewerber einer Un
terkunft. für Asylanten zugewiesen und nach dem Asylverfah
rensgesetz mit Aufenthaltsbeschränkungen belegt. Daneben 
erhält er die zur Lebenssicherung notwendigen staatlichen 
Sozialleistungens 

Aus pOlizeilicher Sicht kann man sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß in diesen Asylantenunterkünften ein minderes 
Chaos herrscht (wobei in den angemieteten, 'privaten Heimen 
die Zustände noch'ausgeprägter sind). Die wenigen Bedien
steten sind hilflos überfordert, so daß von Betreuung und 
Kontrolle kaum die Rede sein kann. Eine geordnete und kon
trollierte Belegung dieser Unterkünfte SCheint aussichts
,los zu sein. 

Dasselbe gilt für die Überwachung der auferlegten Aufent
haltsbeschränkungen. Auch sie findet nicht statt. Auch die 
Frage nach der Kontrolle des berechtigten Bezugs der ge
währten Sozialleistungen mUß verneinend beantwortet wer
den. Das ist die Lebenswirklichkeit, welche die Vollzugs-

, pOlizei tagtäglich erlebt. Und aus dieser unbefriedigenden 
Situation ergeben sich unsere vorhaltungen und Fragen an 
die Ausländerbehörden. 

10 Informationsfluß 

Die POlizei berichtet kriminelle Verstöße von Ausländern 
ausnahmslos (per Formblattmeldung) der Ausländerbehörde. 
Dennoch haben wir den Eindruck, daß diese Informationen 
ohne die von uns erwarteten Reaktionen bleiben. Wie wird 
die Tatsache des pOlizeilichen Inerscheinungtretens gewür
digt, wie werden die übermittelten polizeilichen Erkennt-
nisse verwertet? . 

Die von mir 
scheinen den 

angesprochenen politischen Deckorganisationen 
Ausländerämtern in ihrer eigentlichen Ziel-
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richtung nicht immer bekannt zu seine Woher rühren diese 
Informationsdefizite? 

Strafgerichtliehe Verurteilungen indizieren für miCh einen 
Mißbrauch des Asylrechts. Warum führt eine Bestrafung 
durch ein ordentliches Gericht nicht automatisch zu einer 
Ablehnung des Asylantrags? 

Aufgrund pOlizeilicher Hinweise ist die Asylbehörde über 
offensichtlich vorhandenes Vermögen oder Bargeld bei dem 
Antragsteller informiert. Oft weiß die AUSländerbehörde 
auch aus eigener Anschauung über die Vermögens lage Be
scheid. Warum kommt es dennoch niCht zu einer Sperrung der 
Sozialleistungen, vielleicht sogar zu einer Zurückforde
rung gezahlter Unterstützungen? Warum werden bei der Poli
zei keine Anzeigen wegenUnterstützungsbetrugs erstattet? 

2. Aufenthalt~beschränkung 

Ich habe bereits festgestellt, daß·Aufenthaltsbeschränkun
gen zwar regelmäßig auferlegt, aber von· der Ausländerbe
hörde kaum überwacht werden. Dabei wäre eine Kontrolle 
gerade dann besonders notwendig, wenn der Verdacht auf 
Straftatenbegehung besteht oder sogar schon verurteilungen 
erfolgt. sind. Die Ausländerbehörde überläßt es hier aber 
ganz offensichtlich dem Zufall, ob solche Feststellungen 
(durch die POlizei) getroffen werden. Oder unternimmt die 
Ausländerbehörde tatsächlich etwas zur Überwachung der 
Aufenthaltsbeschränkungen? Dabei ist auch in diesem Zusam
menhang die Frage zu wiederholen, warum Asylanträge niCht 
automatisch als abgelehnt gelten, wenn es durch den Bewer
ber zu (wiederholten) Verstößen gegen das Asylverfahrens
gesetz kommt?! 

Leider ist in diesem Zusammenhang (wenn auch etwas aUßer
halb des Themas) festzustellen, daß auch die Justiz be
harrliche verstöße gegen Aufenthaltsbeschränkungen offen
sichtlich nicht besonders ernst nimmt, Verurteilungen sind 
selten. 

Dazu ein Frankfurter Beispiel: Ein Asylbewerber, der nach
weislich 37mal gegen die verfügten Aufenthaltsbeschränkun
gen verstoßen hatte, wurde erst beim letzten Verstoß zu 
sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. 

3. Identitätsfeststellung 

Die von mir geschilderten Phänomene zeigen, daß die zwei
felsfreie Identitätsfeststellung von Asylbewerbern von 
hoher pOlizeilicher Relevanz ist. Da.zu gehör"t zunäChst 
einmal, daß die bei Antragsteilung vorgelegten Ausweispa
piere gewissenhaft auf Fälschungsmerkmale kontrolliert 
werden. Dies geschieht nach pOlizeilicher Erfahrung so gut 
wie nicht, auch weil einschlägiges Wissen bei den Bedien
steten fehlt. Darüber hinaus müssen ggf8 die notwendigen 
erkennungsdienstlichen Maßnahmen ergriffen werden, die 
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§ 13 AsylVG vorsteht: 9IIst die Identität des Asylbewerbers 
nicht eindeutig bekannt, so ist sie durch erkennungs
dienstliche Maßnahmen zu sichern." 

Tatsächlich bleibt aber die heutige Praxis weit hinter 
diesem verpflichtenden gesetzlichen Auftrag zurück. Fast 
in Umkehrung des gesetzlichen Erfordernisses kommt es in 
Hessen nur danp noch zur erkennungsdienstlichen Behand
lung, wenn gesicherte Zweifel an der Identität des Bewer
bers bestehen. Tatsächlich sind auch aufgrund dieser Er
laß regelung Ersuchen der Ausländerämter um erkennungs
dienstliche Behandlung sehr selten. 

Von der rechtlichen Möglichkeit der Identitätsfeststellung 
mü~te wieder sehr viel stärker Gebrauch gemacht werden, 
insbesondere bei den Angehörigen der Nationalitäten, bei 
denen in der vergangenheit eine erhöhte Mißbrauchshäufig
keit festgestellt worden ist. Trotz dieser nachdrücklichen 
pOlizeilichen Forderung muß aber auch festgestellt werden, 
daß die dann hohe Zahl erkennungsdienstlicher Maßnahmen 
von der Vollzugspolizei nicht mehr durchgeführt werden 
kann. Im übrigen riChtet der § 13 AsylVG diesen Auftrag 
zur Identitätsfeststellung auch an die Ausländerbehörden 
selbst. Die Ausländerämter müssen durch verstärkten Perso
naleinsatz dafür sorgen, daß dieser Verpflichtung Rechnung 
getragen werden kann. 

4. Ermittlungsdienst 

Eine meines Wissens bundesweite Besonderheit (zumindest 
aber in Hessen) gibt es in Frankfurt a.M. Dort existiert 
seit 1983 eine "Ermittlungsgruppe AUSländer" beim Ord
nungsamt der Stadt. Diese Dienststelle, besetzt mit sieben 
Hilfspolizeibeamten, nimmt quasi vollzugspolizeiliche Auf
gaben im Bereich der ausländerrechtlichen Ermittlungs- und 
Vollzugsmaßnahmenwahr. Tätigkeitsfelder"dieser Arbeits
gruppe sind: 

- Ermittlung illegal aufenthältlicher AUSländer 
- Personenüberprüfungen 
- Durchführung ausländerrechtlicher Ermittlungsverfahren 
- Ermittlungen bei sog. Scheinehen 
- Festnahme von Ausländern 

Durchführung von Abschiebungen u. ä. m. 

Eine solche Exekutiveinheit verleiht einer Ausländerbehör
de die notwendige Effektivität, um auch den hier formu
lierten Erwartungen entsprechen zu können. Gerade die 
niedrige Zahl an freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen 
begründet die Forderung, mit verstärkten Exekutivrnaßnahmen 
seitens der Ausländerbehörden den Problemen zu begegnen. 
Es ist zu wenig, nur 'der VOllzugspolizei die Exekution des 
AUSländerrechts zu überlassen. Im' übrigen zeigen die 
Frankfurter Erfahrungen, daß die Zusammenarbeit der Voll
zugspolizei mit der Ausländerbehörde über den Einsatz 
einer solchen eigenen Ermittlungsgruppe spürbar verbessert 
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werden kann; gemeinsame Einsatzplanung und Einsatzdurch
führung sind in dieser Stadt selbstverständlich. Die Poli
zei hofft, daß das Frankfurter Beispiel Schule macht. 
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THESEN DER ARBEITSGRUPPE 1: 

Probleme der Kooperation zwischen Ausländerbehörde 
und Vollzugspolizei 

Grundsätzlich gilt, daß die Zusammenarbeit 
pOlizei und Ausländerbehörden als gut bis 
bezeichnen ist. 

Anzusprechen sind folgende Anliegen: 
# 

1. Informationsaustausch 

von Vollzugs
sehr gut zu 

- Zur Verbesserung des Info-Austauschs sollten einzelfall
bezogene oder besser ständige Arbeitsgruppen gebildet 
werden, die ggf. auch andere Institutionen einbeziehen. 

- Informationen werden derzeit zu einseitig von der Poli
zei an die Ausländerbehörde gegeben; bemängelt wird die 
fehlende Rückkopplung. 

- Die grundsätzliche Verpflichtung der Ausländerbehörden 
zur Strafverfolgung bei Verstößen gegen das Ausländer
recht und/oder damit zusammenhängender allgemeinrechtli
cher Straftaten wäre zu prüfen. 

- Der Informationsaustausch zwischen den beiden Behörden 
ist rechtlich gesichert, wenn er zur gegenseitigen Auf
gabenerfüllung notwendig ist. Kritisiert wird die noch 
fehlende bereichsspezifische gesetzliche Regelung auf
grund des VOlkszählungsurteils des Bundesverfassungsge
richts von 1983. Daraus resultieren in der Praxis Ent
scheidungsunsicherheiten. 

·2. Vollzugsdefizite 

- Die bei der POlizei bestehenden Spezialdienststellen für 
die Verfolgung der Verstöße gegen das Ausländergesetz 
sollten eine Kompetenzerweiterung erfahren. Sie sollten 
zuständig sein bei allen Straftaten, die bei oder im Zu
sammenhang mit der Sicherung des illegalen Aufenthalts 
begangen werden (Urkundenfälschung, Unterstützungsbetrug 
pp. ) . 

- Wünschenswert wäre auch eine Organisationseinheit zum 
Vollzug ausländerrechtlicher Entscheidungen, wobei die 
organisatorische Anbindung sowohl bei der Vollzugspoli
zei als auch bei der Ausländerbehörde denkbar wäre (z.B. 
"Ermittlungsgruppe Ausländer" beim Ordnungsamt der Stadt 
Frankfurt a"M. oder die schutzpolizeiliche Ermittlungs
gruppe der Hamburger pOlizei unter Fachaufsicht des Aus
länderamtes der Stadt). 
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- Übereinstimmend und nachdrücklich wurde festgestellt, 
daß entgegen allgemeinen pOlitischen Äußerungen ein er
hebliches Vollzugsdefizit im Asylverfahren besteht. 

- Generell gilt, daß die Strafverfolgung ·trotz bestehender 
Beweisschwier.igkeiten intensiviert werden mÜßte. 

3. Identitätsfeststellung 

- Einheitlich beklagt wurde g daß die Identität der AUSlän
der durch die Mitarbeiter der Ausländerbehörden nicht in 
ausreichendem Maße festgestellt wird. Die fehlende Sach
und Fachkunde verhindert die Verdachtsschöpfung bei vor
gelegten ge- oder verfälschten Personaldekumenten oder 
falschen Namensangaben. 

- Der rechtlichen Verpflichtung des § 13 AsylVG zur Iden
titätsfeststellung sollte uneingeschränkt entsprochen 
werden. Beklagt wird, daß das BKA bereits heute seinem 
Auftrag zur Sammlung und Auswertung dieser erkennungs
dienstlichen Unterlagen nicht in vollem Umfang gerecht 
wird. 

- Die Vollzugspolizei sollte diese Unterlagen vermehrt 
nutzen, selbst aber auch die rechtlicheri Möglichkeiten 
nach § 81 b StPO ausschöpfen, denn es dürften regelmäßig 
auch strafrechtliche Verstöße vorliegen. 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 2: "Jugendamt und POlizei" 

Christa Blanz-Gocht 

Ein Statement hat für den Zuhörer den Vorzug der Kürze. 
Für den Vortragenden stellt sieh jedoch die sChwierige 
Frage, wi~ kann man ein so komplexes Thema raffen, um 
wenigstens das Wesentlichste anzusprechen? 

Ich will es versuchenl In meinen Ausführungen beziehe ich 
mich auf die Gegebenheiten in der Landeshauptstadt Stutt
gart, meinem Tätigkeitsbereich. 

Seit mehreren Jahren beobachten wir besorgt die kontinu
ierliche Zunahme der Delinquenz minderjähriger Ausländer, 
vor allem im Bereich der Eigentumskriminalität. Immer mehr 
dieser Kinder und Jugendlichen treten als Mehrfach- und 
Vielfachtäter in Erscheinung. Sie sind auch in verstärktem 
Maße an Serienstraftaten beteiligt. 

Die These, daß jugendliche Delinquenz Episodencharakter 
habe, scheint, wenn man sieh mit dem Straffälligwerden 
jugendlicher Ausländer etwas näher beschäftigt, so nicht 
mehr zu stimmen. 

Die POlizei will und kann in die einzelnen Sozialisations
bereiche junger Ausländer nicht hineinwirken und sie will 
und kann auch die einzelnen Sozialisationsinstanzen nicht 
beeinflussen. 

Die Kriminalitätsursachen können von der POlizei nicht 
beseitigt werden, aber sie kann, zusammen mit anderen, 
versuchen, die Symptome zu bekämpfen. An einer Beseitigung 
der Kriminalitätsursachen·sind wir natürlich interessiert 

und damit auch an einer Zusammenarbeit mit den Jugend
behörden, speziell mit dem Jugendamt. 

Die Zusammenarbeit mit dieser Behörde ist für die POlizei 
gesetzlich festgeschrieben im pOlizeigesetz Baden-Württem
berg (§ 2), sie ist geregelt in der POlizeidienstvor
schrift (PDV 382) und auch im S 34 Landesjugendwohlfahrts
gesetz. 

Die pOlizeiliche Unterrichtungspflicht hat absolut ihre 
Berechtigung, denn die POlizei wäre bei allem "good will" 
gar nicht in der Lage, bei Jugendlichen pädagogische Ar
beit zu leisten oder eine nachgehende Betreuung durchzu
führen. Dies kann nur in der Kooperation mit dem Jugendamt 
geschehen. 
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Aus diesem Grund wird das Jugendamt von uns unverzüglich 
eingeschaltet, und zwar nicht erst, wenn ein Kind oder ein 
Jugendlicher durch Straftaten auffällt, sondern bereits 
dann, wenn 

sich im Kontakt mit dem ausländischen Minderjährigen 
problematische Familienverhältnisse herausstellen, 

- AUffälligkeiten durch Streunen, Schulschwänzen ~sw. 
bekannt werden, 

- Eltern in:t Gespräch Überforderung oder Hilflosigkeit bei 
der Bewältigung der Erziehung erkennen lassen oder 

- Verhaltensstörungen oderVerwahrlosungstendenzen festzu
stellen sind. 

Sobald ein Jugendlicher straffällig wird, erhält die 
Staatsanwaltschaft eine Mehrfertigung des gesamten Ermitt
lungsvorganges zur Weitergabe an die Jugendgerichtshilfe 
(JGH) des Jugendamtes. 

ES ist uns wichtig, gerade bei ausländischen Minderjähri
gen so schnell wie möglich präventiv tätig zu werden, 
d. h. den Kontakt zu den Jugendhilfebehörden zu suchen, zu 
unterhalten und durch unsere Ermittlungen weitestgehend zu 
unterstützen. Unsere Erfahrungen zeigen, daß ausländische 
junge Menschen stärker kriminalitätsgefährdet sind als 
ihre deutschen Altersgenossen. Das hat viele Gründe. Ich 
will nur einige exemplarisch aufführen: 

- Durch die Berufstätigkeit oft beider Elternteile werden 
diese Kinder sehr früh selbständig und lösen sich früher 
aus dem Familienverband, 

- sie erlernen, im Gegensatz zu ihren Eltern, sehr schnell 
die deutsche Sprache und sind auch schneller als diese 
bereit, die mitteleuropäische Lebensweise zu akzeptieren 
bzw. sie akzeptieren sie auch aus Anpassungsgründen, 

- sie vernaChlässigen landsmannschaftliehe und religiöse 
Traditionen schneller als ihre Eltern, 

- sie "wachsen ihren Eltern über den Kopf" und gehen schon 
s~hr frühzeitig ihre eigenen Wege, 

- es kommt vermehrt zu Kommunikationsschwierigkeiten mit 
den Eltern, 

- die ausländischen Eltern, die in der Bundesrepublik oft 
'sehr isoliert leben, sind erzieherisch schnell überfor
dert. Sie haben ihre eigenen Probleme und resignieren, 
was ihre Kinder betrifft. 

Man könnte diesen Katalog beliebig fortsetzen. 

Ausländische Eltern sind von sich aus kaum bereit' oder in 
der Lage, Hilfe bei deutschen Behörden zu suchen. Mehr als 
deut'sche Eltern, befürchten sie einen Prestigeverlust, 
wenn sie sieh wegen erzieherischer Probleme an Behörden 
wenden. Immer wieder erfahren wir, daß sie, mitunter auch 
schon kleinere Verfehlungen ihrer Kinder, mit drakonischen 
Strafsanktionen belegen, aber von sich aus nie auf die 
Idee kämen; sieh ,zum Beispiel ~ die ausländischen Betreu
ungsstellen oder das J~gendamt zu wenden. Sie werden von 
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uns zwar entsprechend beraten, aber sie zeigen doch eine 
deutliche Schwellenangst vor einem solchen Wege 

Die Kooperation mit dem Jugendamt ist für uns in vielen 
Fällen leider eine wDEinbahnstraße n , die nach unserer An
sicht für eine nVerkehrsberuhigung" in Sachen Jugendschutz 
und Jugendkriminaiität nicht sonderlich günstig ist~ 

In praxi sieht das folgendermaßen aus: Wir informieren, 
wie bereits vorgetragen, das Jugendamt über delinquente 
und auffällige ausländische Minderjährige, und zwar in 
allen Fällen, in denen wir zu der Auffassung kommen, hier 
mÜßten vom Jugendamt Maßnahmen ergriffen werden. 

Für das Jugendamt besteht zwar bei der Bearbeitung eines 
gemeinsamen Falles die Verpflichtung, die POlizei "bei·der 

.Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutze Minderjähriger und 
bei der vorbeugenden Bekämpfung der Jugendkriminalität" zu 
beraten und zu unterstützen (s 34 LJWG). Wir erfahren 
aber, ohne Rückfrage, nicht mehr, ob und was vom Jugendamt 
getan wurde, um ausländische Eltern in ihren Erziehungs
problemen zu unterstützen oder welche sonstigen Stellen 
gegebenenfalls eingeschaltet wurden. Wir erfahren auch 
nicht, ob eine Heimunterbringung dieses Jugendlichen ge
plant, inzwisChen vollzogen wurde oder ob eine Kooperation 
mit den Eltern überhaupt möglich ist. 

Unsere Erkenntnisse über jugendamtliehe Maßnahmen beziehen 
wir in den meisten Fällen durch das erneute Auftreten der 
Minderjährigen bei der POlizei. Da erfahren wir, daß der 
Jugendliche inzwisChen in einem Heim untergebracht war, 
aus dem er nun gerade wieder entwiChen ist, daß GespräChe 
mit dem Jugendamt stattgefunden haben, daß ein Mitarbeiter 
der ausländischen Betreuungsstelle hin und wieder in die 
Familie kommt oder daß Verbindungen zum Sozialatbeiter im 
Wohngebiet bestehen. 

Wir erfahren auch einmal von den Eltern, daß GespräChe mit 
dem Jugendlichen inzwisChen stattgefunden haben, in die 
sie, die Eltern, jedoch nicht einbezogen wurden, daß sie 
ihre Probleme beim Jugendamt dargelegt haben, ohne daß 
bisher Entscheidungen getroffen wurden und daß sie nun 
auch nicht mehr weiter wüßten. 

Wir könnten den Jugendlichen oder deren Eltern effektiver 
begegnen, wenn wir Informationen über die vom Jugendamt 
beabsichtigten oder bereits getroffenen Maßnahmen hätten. 
Wir könnten zum Beispiel auf säumige und unentschlossene 
Eltern stärker einwirken, daß sie die Hilfsangebote des 
Jugendamtes annehmen mögen oder wir könnten an ihre Für
sorgepflicht ihren Kindern gegenüber appellieren USWe . 

Immer häufiger mUß die POlizei gegen minderjährige Auslän
der wegen erneuter Straffälligkeit ermitteln, noch bevor 
der vorangegangene Fall abgeschlossen ist und das Jugend
amt oder die Jugendgerichtshilfe eingeschaltet werden 
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kann. Es wäre deshalb begrüßenswert, wenn auch die Jugend
gerichtshilfe, die die erzieherischen und sozialen Aspekte 
im Strafverfahren gegen Jugendliche zu erheben hat, auf 
die POlizei zukämee Aktuelle Probleme könnten somit unmit
telbar, und nicht zuletzt auch zum Nutzen des Jugendlichen 
umgesetzt werden. 

Vor folgender Situation stehen wir leider allzuoft: Der 
ausländische Jugendliche, der seit Jahren bei der POlizei 
durch sieh abzeichnende kriminelle oder sexuelle Verwahr
losung bekannt ist und über den dem Jugendamt regelmäßig 
beriChtet wurde, wird nach einer Raubtat oder einer Viel
zahl erneuter schwerer Diebstähle wieder einmal festgenom
men. Der Sachbearbeiter weiß inzwischen, daß die Eltern 
keinerlei Erziehungseinfluß mehr auf den Sohn haben und 
daß der Minderjährige seine Abende und Nächte im Kreise 
seiner Freunde mit der Begehung weiterer Straftaten ver
bringt. Eine RÜCkführung des Jugendlichen nach der Verneh
mung zu den Eltern - die in ~ielen Fällen der POlizei er
klären, sie wollen ihren Jungen nicht mehr, die POlizei 
solle mit ihm machen was sie wolle - würde erneute St>raf
fälligkeit des Minderjährigen zur Folge haben. 

Bei Einschaltung des Jugendamtes wird uns zum Beispiel er
klärt, 

- ein geeigneter Heimplatz stehe im Moment nicht zur Ver-
- fügung, 

die Eltern hätten zur Zeit eine Einwilligung zu einer 
freiwilligen Heimunterbringung (für deren Kosten sie 
ganz ode'r partiell aufkommen müssen) noch nicht erteilt, 

- der zuständige SaChbearbeiter (Halbtagskraft) sei erst 
am folgenden Tag wieder erreichbar; man möge den Jungen 
dann zu ihm schicken oder 

- eine erneute Heimunterbringung des unmotivierten Jugend
lichen verspreche keinen Erfolg mehr. 

Um den Jugendlichen aber vor . sieh selbst und Dritte vor 
ihm zu SChützen, bleibt der POlizei in solchen >Fällen 
keine andere Wahl als eine Vorführung beim HaftriChter. 
Eine bedrückende Demonstration der Hilfslosigkeit! Eine 
Lösung des Problems kann eine Inhaftierung bei Jugendli
chen nicht sein! Sie mUß tatSäChliCh das allerletzte Mit
tel darstellen. Alternativen zur Haftverschonung gibt es, 
allerdings wissen wir auch, daß sie noch "dünn geSät" 
sind. 

Wir begrüßen die Bestrebungen des Jugendamtes, gefährdete 
Kinder und Jugendliche durch Stadtteilarbeit, Streetwork, 
Drogenberatung und ähnliche Maßnahmen zu erreichen8 Es 
bleibt aber· immer noch ein nicht unerheblicher "Bodensatz" 
Minderjähriger, der durch diese Maßnahmen nur oberfläch
lich oder gar nicht erreicht werden kann. Diese jungen 
Leute liegen uns aber besonders am Herzen. 
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Zusammenfassend ist zu sagen, daß, selbst bei unterschied
licher Aufgabenverteilung, eine enge Kooperation der Poli
zei mit den Jugendbehörden und umgekehrt unabdingbar ist, 
um die bereits vorliegenden Probleme und die, die künftig 
auf uns alle, die wir mit ausländischen Jugendlichen zu 
tun haben, zukommen werden, bewältigen zu können. 

Der Vorwurf des Jugendamtes, der immer wieder einmal laut 
wird, die POlizei wolle sich in die Angelegenheiten des 
Jugendamtes einmischen, ist unberechtigt, ja grotesk. Es 
muß unser gemeinsames Anliegen und Bestreben sein, präven
tiv dafür zu sorgen, daß ausländische Minderjährige, die 
unter besonders schwierigen Bedingungen in unserem Lande 
aufwachsen und leben, mehr als deutSChe Gleichaltrige, 
schneller und effektiver Hilfen und Unterstützungen er
halten. 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 2: g'Jugendamt und POlizei" 

Adalbert Marschall 

Ich möchte gleich zu Beginn meines Eingangsstatements 
darauf hinweisen, daß die zu beschreibenden und zu bear
beitenden Probleme in der Kooperation zwischen Jugendamt 
und POlizei in keinster Weise nur auf den Umgang mit dem 
Sachverhalt der Kriminalität ausländischer 'Jugendlicher 
beschränkt werden können. Es gibt meines Erachtens aus dem 
Sachverhalt auch keine spezifischen Probleme der Zusammen
arbeit, sondern die Behandlung der Jugendkriminalität 
insgesamt ist der thematische Rahmen. Gleichwohl werden 
bezüglich der Gruppe ausländischer ·Jugendlicher und Heran
wachsender einige Facetten der Kooperation zusätzlich 
herausgestellt werden müssen. 

Hintergrund meiner Ausführungen sind Erfahrungen aus die
ser Stadt, die ich aber soweit als möglich verallgemeinern 
will. Das ist allerdings so einfach wiederum nicht, da die 
Aufgaben der Jugendhilfe weitestgehend in kommunaler Trä
gerschaft wahrgenommen werden und somit deutliche Unter
schiede von Stadt zu Stadt feststellbar sind. Diese Unter
schiede manifestieren sich sowohl in der Organisation, als 
auch in der inhaltlichen Schwerpun~tsetzung . 

. 
Wenn von einem besorgniserregenden Zuwachs an Kriminalität 
ausländischer Jugendlicher und Heranwachsender gesprochen 
wird, so kann dies aus meiner Sicht nicht nachvollzogen 
werden. 

In Wiesbaden sind z .. B. im Jahr 1984 13,1' % aller "Eingän
ge" bei der Jugendgerichtshilfe (das sind tatverdächtige 
Jugendliche und Heranwachsende) ausländischer Nationalität 
gewesen. Im Jahr 1987 waren .es gerade 15 %! Ich könnte 
aber auch sagen, daß die Kriminalität ausländischer Ju
gendlicher und Heranwachsender um 14,1 % gestiegen ist, 
was ihren Anteil an der Jugendkriminalität in Wiesbaden 
betrifft. Ich mÜßte dann der Fairness halber aber auch 
sagen, daß im Jahr 1984 die genannten 13,1 % in absoluten· 
Zahlen 239 "Eingänge" waren und im Jahr 1987 die 15 % nur 
177 "Eingänge". Denn insgesamt ist die Zahl der "Eingänge" 
von ingesamt 1.820 im Jahr 1984 auf 1.177 im Jahr 1987 
gefallen. Zugegeben, die ausländischen Tatverdächtigen 
haben die Reduzierung der Fälle nicht ganz so mitgemacht 
wie die deutschen, jedoch liegen sie deutlich im Trend. 
Spezielle Maßnahmen lassen sich meines Erachtens aus dem 
Zahlenmaterial nicht ableiten. Das trifft auch dann zu, 
wenn man die Zahlen bei den schweren Delikten betrachtet, 
bei denen ausländischen Tatverdächtigen gemeinhin eine 
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besondere Aktivität nachgesag,t wird. Diese Zahlen sollten 
aber nicht vom Thema ablenken, sondern lediglich die Di
mensionen der Diskussion aus meiner Sicht etwas beleuch
ten. 

ES ist keine Frage, daß die Verhinderung und Bekämpfung 
von Jugendkrimina.lität auch von seiten der Jugendhilfe alS 
eine gemeinsame Aufgabe von Jugendamt und POlizei gesehen 
werden mUß. Es wäre den Interessen der betroffenen Jugend
lichen abträglich, wenn dies verneint würde und über das 
vorhandene Maß an Kooperationsschwierigkeiten hinaus gar 
neue Gegensätze aufgebaut würden, Die vorhandenen Schwie
rigkeiten resultieren meines Erachtens aus folgenden 
Punkten: 

- Die jeweiligen Funktionen. und daraus abzuleitenden Auf
gaben der beiden BereiChe sind nicht ausreichend gegen
seitig bekannto Das dürfte mehr auf die POlizei zutref
fen. 

- Die aus den unterschiedlichen Funktionen erwachsenden 
Handlungs ab läufe und -muster werden nicht akzeptiert. 
Hier will ich weniger die POlizei ansprechen als Mitar
beiter/innen der Jugendämter. 

- Die "überlappenden" Tätigkeiten sind für beide BereiChe 
nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Konkrete Maßnah
menzur Verbesserung der Kooperation werden auf grund des 
Arbeitsdruckes verdrängt~ Es gibt Vordringlicheres! 

- Zumindest für größere Gebietskörperschaften dürfte zu
treffen, daß die Größe der Organisationen und die hier
archischen Strukturen der Apparate Hemmnisse in der 
Entwicklung von Lösungen darstellen. 

Diese Punkte sollen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben, sondern sind von mir so gewählt, daß ich Lösungs
vorschläge ansprechen kann. Würden diese konsequent abge
arbeitet, so wäre die Situation schon deutlich verbessert. 

Wenn eine Voraussetzung zur Verbesserung der Kooperation 
zwischen Jugendamt und POlizei die ist, daß das Aufgaben
spektrum des jeweils anderen BereiChes bekannt sein mUß, 
so gehören dazu inhaltliche und formale Kenntnisse. Land
läufig ist es so, daß Jugendamtsmitarbeiter/innen, die in 
erster Linie als Kooperationspartner angesprochen werden, 
und die Bezirkssozialarbeiter/innen (oder auch Sozialar
beiter/innen der Familienhilfe) das gesamte Spektrum der 
sozialen und individuellen Probleme zu bearbeiten haben. 
Sie sind allzuständig. Es macht dabei keinen Unterschied, 
ob ein Sozialarbeiter mit deutschen oder ausländischen 
Klienten arbeitet. Sehr verdiChtet läßt siCh seine Aufgabe 
dahingehend beschreiben, daß er die eigenständige,Lebens
gestaltung der Klienten in ihrem sozialen Umfeld absichern 
oder wieder herstellen mUß. Sozial aUffälliges bis hin zu 
sozial gefährdendem Verhalten, wie es kriminelles Verhal-
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ten darstellen kann, is,t ein Teil der Lebensführung von 
Jugendlichen. Korrekturen sind hier vorrangig durch päda
gogische Maßnahmen angezeigt. Bezogen auf die Gruppe der 
ausländischen Mitbürger trifft dies ebenso zu. Allerdings 
soll nicht heruntergespielt werden, daß auch auf Seiten 
der Jugendhilfe Qualifikationsdefizite und Informations
lücken darüber bestehen, was es für die verschiedenen 
Ausländergruppen heißt, eine eigenständige Lebensgestal
tung in ihrem sozialen Umfeld zu realisieren. Lebensge
wohnheiten, kulturelle, sozial-traditionelle, religiöse 
und moralische Grundlagen sind vielfach unbekannt oder nur 
oberflächlich als Wissen vorhanden. Das führt dann dazu, 
daß auf ausländische Kinder und Familien deutsch reagiert 
wird, was zu Mißverständnissen und gegenseitigen Ablehnun
gen oder Abschottungen führt. So sind dann auch ausländi
sche Familien unterrepräsentiert in der Jugendhilfe. 

Ist also Sozialarbeit oder Jugendhilfe auf ganzheitliche, 
biografische Sichtweisen und Interventionsstrategien ver
pflichtet, so ist die Aufgabensteilung der POlizei aus 
meiner Sicht im Arbeitsalltag der Situation verhaftet.' 

-Hier: Der Lösung eines Konfliktes, genannt Straftat. Weni
ger die einzelne Straftat führt Jugendamt und POlizei 
zusammen, bzw. muß sie stärker zusammenführen, als vl.ele 
Straftaten (entweder als Gruppenkriminalität oder Serien
kriminalität Einzelner) und Gedanken zur Kriminalpräven
tion. Hier werden Erklärungszusammenhänge gefordert, die 
in die Lebensführung und das soziale Umfeld hineingehen 
müssen. Ich bezweifle eirunal, daß es auf Seiten der Poli
zei nicht ähnliche Qualifikations- und Informationsdefizi
te bezogen auf ausländische Mitbürger gibt. 

Für beide Bereiche tut Fortbildung und zusätZlicher Kompe~ 
tenzerwerb Not. Warum soll man hier nicht einen Teil des 
Weges gemeinsam gehen? Oder eine Ebene ,tiefer angesetzt: 
Warum gibt es keine gemeinsamen Besprechungen auf Stadt
teilebene, um strukturelle Informationen auszutauschen? 
SOlche Veranstaltungen könnten wesentlich dazu beitragen, 
daß über konkrete Informationen hinaus, die ausländische 
Lebensformen, Familienstrukturen, Milieus oder kulturelle 
Konflikte auf dem Weg zur Integration in unser soziales 
Umfeld betreffen, Mängel in der EinSChätzung und dem Wis
sen über die jeweils andere Aufgabensteilung langsam aber 
sicher abbauen helfen. 

Es besteht ein enger Zusammenh~g zwischen den ersten 
beiden von mir genannten Punkten, die zu Hemmnissen in der 
Kooperation führen müsseno Handlungsabläufe und Handlungs
muster unterscheiden siCh deutlich, da die Funktionen und 
Aufgaben eben nur zu einem geringen Teil in der alltägli
chen Arbeit Überschneidungen aufweisen. Sozialarbeit re
klamiert für ihr Handeln stets di.e Vertrauensebene als 
Voraussetzung gelungenen Tuns. Welchem pOlizisten wären 
diese zum Teil wortreiChen Erklärungen nicht bekannt, wenn 
Gespräche zum Kern der Sache gehen. Zurück bleibt dann 
Unmut. Aber: Sozialarbeiter führen siCh-damit selbst aufs 
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Glatteis. Sie überschätzen ihre eigene vertrauenswürdig
keit oft gerade bei ausländischen Klienten. Es wird zu 
schnell von Vertrauen geredet, obwohl das eine lange Tra
dition und viel Verstehen und Können voraussetzt. Zumin
dest als gleichrangig würde ich Durchsetzungsfähigkeit und 
das, was man allgemein als "Verhandlungsgeschick" bezeich~ 
net, als Kompetenz von Sozialarbeit einfordern. 

Nichts ist abträglicher, als wenn Sozialarbeiter sich un
ter der Flagge des Vertrauensverhältnisses zwischen ihnen 
und den ~uSländischen Klienten selbst in das sozialarbei
terische und/oder therapeutische Milieu einmauern. Solche 
Sozialarbeiter sind wenig handlungsfähig und kQoperations
kompetent .. 

Trotzdem gerät das Verhältnis von Jugendamt und POlizei 
dann zu einem sehr schwierig zu handhabenden, wenn der Ge
sprächsinhalt Straftaten sind. Das pOlizeilichem Handeln 
oktroierte Legalitätsprinzip ist da eine Fessel. Es gibt 
eben nicht mehr den "Schutzmann um die Ecke", mit dem man 
etwas aushandeln kann. Erst auf der Ebene der Staatsan
waltschaft ode:r;- der Gerichte gewinnen Opportunitätsge
sichtspunkte mehr Gewicht im Gewand von pädagogischen 
Überlegungen und Diversionsstrategien. nie sollen damit 
nicht negativ beurteilt werden, sondern es soll nur aufge
zeigt werden, was Handlungsabläufe und -muster beeinflußt. 
Dies ist ein Sachverhalt, den Sozialarbeiter bei ihren 
Kontakten mit der POlizei meistens kennen, aber auch bis
weilen ideologjsch überhöht als absolute Kooperations
barriere gerne benutzen. 

Heraus aus dieser Zwickmühle hilft meines Erachtens nur, 
wenn die Fronten sauber geklärt werden. Hier: Schutz der 
Sozialdaten, der von der POlizei als nicht zu übersteigen
de Barriere akzeptiert wird, dort: Abbau der Unterstel
lung, daß das Handeln nach dem Legalitätsprinzip eine 
Charaktereigenschaft und nicht eine zugewiesene Rolle der 
POlizei ist. Symposien und Arbeitstagungen, wie die auf 
nordrhein-westfäl.ischer Ebene oder auch wie diese Arbeits
gruppe sind hierfür geeignete Instrumentarien. Sie sind 
besser geelgnet als Veranstaltungen "vor Ort", da die 
direkt im Alltag Kooperi~renden diese Wege nur gehen kön
nen, wenn sie auf "höherer Ebene" nicht im Stich gelassen 
werden. 

Nur noch einige Sätze zu den beiden letzten Punkten: 

Bezüglich der Bekämpfung oder Bearbeitung von Jugendkrimi
nalität operieren beide Bereiche in Nischen gesellschaft
licher Aufgabenerfüllung. Wir können uns nur daraus be
freien, wenn gemeinsam die Kooperation gewollt wird. Auf 
der Seite der Jugendhilfe ·sind in der Regel durch speziel
le Sachbearbeiter der Jugendgerichtshilfe Ansätze organi
satorisch verankert, die prädestiniert sind, ,die notwendi
gen Veranstaltung.en zur Kooperationsverbesserung vordring
lich zu machen. 
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In Wiesbaden gibt es ein pOlizeiliches Pendant: den Ju
gendkoordinators 

AUfgaben dieser beiden oder ähnlicher Instanzen müßte es 
vordringlich sein, die Anonymität großer Organisationsge
bilde aufzubrechen und Regeln für die Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Das kann nur gelingen, wenn spezifische Eigen
ständigkeiten anerkannt werden, jedoch der gemeinsame Ar
beitsauftrag nicht aus dem Blickfeld gerät: Weiterer Abbau 
der Jugendkriminalität, auch der ausländischer Jugendli
cher. 
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THESEN DER ARBEITSGRUPPE 2: 

Probleme der Kooperation zwischen 
Jugendamt und POlizei 

Die Diskussionen der Arbeitsgruppe 2 lassen siCh in fol
genden Thesen zusammenfassen: 

- Kriminalität junger Ausländer sollte in erster Linie als 
Jugendkriminalität (d.h. aus den Lebensumständen junger 
Menschen herrührend) und nicht als Ausländerkriminalit~t 
(d.h. vom Status "Ausländer" herrührend) angesehen wer
den. 

Notwendige Voraussetzung für eine ertragreiche Zusammen
arbeit von POlizei und Jugendamt ist zunächst einmal 
eine differenziertere statistische Erfass~g der Krimi
nalität ausländischer Jugendlicher. 

~ Stadtteilbezogene Arbeit von Polizei, Jugendamt, Schu
len, Kindergärten, Kirchen etc. ermöglicht zum einen 
rechtzeitiges Erkennen von Gefährdungssituationen, zum 
anderen gezielte Absprachen über geeignete Maßnahmen der 
verschiedenen Institutionen bzw. gemeinsame Aktivitäten 
und schließlich auch die Festlegung gemeinsamer Progno
sekriterien. 

- Zum Abbau wechselseitiger Vorurteile und zur realisti
schen Einschätzung der Arbeitsmöglichkeiten qer jeweils 
anderen seite (einschI. der einschlägigen Rechtsgrundla
gen) sollten gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen oder 
Gesprächskreise von POlizei und Jugendamt auf Sachbear
beiterebene durchgeführt werden. 

- Für die Leitungsebenen sollten einschlägige Fachtagungen 
zu Grundsatzfragen der Zusammenarbeit angeboten werden 
(z.B. Datenschutz, Legalitätsprinzip). 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 3: ,eZusammenarbeit von POlizei und Justiz 
mit ausländischen Behörden 
(Internationale Rechtshilfe)" 

,Christoph Hölscher 

Die POlit,ische und wirtschaftliche Öffnung der Grenzen in 
den letzten Jahrzehnten hat zu einem Zusammenrücken der 
Staaten, insbesondere in Europa, geführt, der die staatli
chen Grenzen faktisch mehr und mehr überflüssig macht. 
Erleichtert wird diese Entwicklung durch modernste Kommu
nikationsmittel und ein eng verflochtenes Verkehrsnetz, 
das einen grenzüberschreitenden Verkehr in einem bisher 
nie dag~wesenen Ausmaß ermöglicht. 

So begrÜßenswert diese Entwicklung ist, so bedauernswert 
ist es, auf der.anderen Seite eine Internationalisierung 
der Kriminalität feststellen zu müssen, die eine wirksame 
Verbrechensbekämpfung immer schwieriger werden läßt. Den
ken Sie nur an die BereiChe des Drogenhandels, der multi
nationalen Wirtschaftskriminalität, der-Euroscheckdelikte 
und nicht zuletzt des organisierten Verbrechens. 

Hinzu kommt eine durch die Öffnung der Grenzen ermöglichte 
Mobilität der Täter, sei es, daß Straftaten vom Ausland 
aus begangen werden oder fliehende Täter ohne Schwierig
keiten im Ausland versuchen, siCh dem Zugriff des ermit
telnden Staates zu entziehen. 

Während siCh Straftäter im wesentlichen ungehindert über 
die Grenzen hinaus bewegen können, endet die Befugnis der 
Ermittlungsbehörden, eigene Maßnahmen bei der Verbrechens
bekämpfung zu ergreifen, an den Staatsgrenzen. Jedes Hin
einwirken einer staatlichen Stelle in den Hoheitsbereich 
eines anderen Staates verletzt dessen Souveränität und ist 
somit unZUlässig. Der Rechtshilfeverkehr in Strafsachen 
hat durch den Aufschwung der internationalen Kriminalität 
heute eine größere Bedeutung denn je. Das Erfordernis, 
einen anderen Staat um Unterstützung bei Ermittlungen in 
einem deutschen Strafverfahren oder bei der Verfolgung 
flüchtiger RechtsbreCher zu ersuchen, wird ständig größer, 
ebenso wie die deutschen Strafverfolgungsbehörden aufgrund 
der zentralen Lage der Bundesrepublik Deutschland in zu
nehmendem Maße vom Ausland um Rechtshilfe für ausländische 
Ermittlungs- oder Strafverfahren ersucht werden. Allein 
bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart ist in den letzten 10 
Jahren eine Zunahme von Rechtshilfevorgängen um etwa 80 % 
zu verzeichnen. 
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Der ständig wachsenden Internationalisierung der Krimina
lität und der infolge dessen ständig steigenden Zahl von 
Rechtshilfeersuchen steht ein Rechtshilferecht gegenüber, 
das den Anschein erweckt, den Ermittlungsbehörden den 
Kampf gegen das internationale Verbrechen eher zu erschwe
ren als eine wirksame Hilfe zu sein. Denn der Rechtshilfe
verkehr in strafrechtlichen Angelegenheiten mit dem Aus
land ist gekennzeichnet durch eine nahezu unüberschaubare 
Vielzahl von völkerrechtlichen Übereinkünften, nationalen 
Verordnungen, Zuständ~gkeitsvereinbarungen, Runder lassen 
und ähnlichem mit der Folge, daß derjenige, der nicht 
ständig mit diesem 'Rechtsgebiet zu tun hat, in der Regel 
überfordert ist, wenn er zu prüfen hat, ob im konkreten 
Fall ein Rechtshilfeersuchen mit Erfolgsaussichtenan eine 
ausländische Behörde gestellt werden kann oder, im umge
kehrten Fall, ob auf ein eingehendes ausländisches Ersu
chen die Rechtshilfe bewilligt werden darf~ 

Aber nicht nur die schwer überschaubaren Rechtsgrundlagen 
bereiten Probleme im . Rechtshilfeverkehr , Verwirrung und 
Unverständnis lösen bei vielen Beteiligten auch die unter
schiedlichen Geschäftswege aus, die bei' bestimmten Ersu
chen im Verhältnis· zu bestimmten Staaten zu beachten sind 
und die zum'Teil bei der Weiterleitung von Rechtshilfeer
suchen schon, allein innerstaatlich zu erheblichen Zeitver
zögerungen führen. Dies gilt insbesondere, wenn .der diplo
matische Geschäftsweg eingehalten werden mUß und ein 
Rechtshilfeersuchen, etwa das einer Staatsanwaltschaft, 
über den Generalstaatsanwalt, die Landesjustizverwaltun
gen, den Bundesmin~ster der Justiz,' das Auswärtige Amt und 
die deutsche Botschaft in dem entsprechenden ausländischen 
Staat weiterzuleiten ist, bis es der ausländischen Regie
rung vorliegt, die das Ersuchen ihrerseits unter Umständen 
~uf einem entsprechend langen Geschäftsweg an die auslän
dische Justiz- oder POlizeibehörde übersendet. 

Eine wesentliche Erleichterung bringt insoweit zwar die 
Beschreitung des Interpolweges, bei dem die jew,eiligen 
Interpolzentralen des ersuchenden und des ersuchten Staa
tes unmittelbar und unbürOkratisch in Verbindung treten 0 

Es darf dabei aber nicht übersehen werden, daß bei der 
Übermittlung von Rechtshilfeersuchen, wenn man von Eilfäl
len absieht, 'die Einschaltung der Interpol häUfig unzuläs
sig ist. 

Ein Grund zu resignieren? 

Ich meine nein. Denn trotz der bestehenden tatsächlichen 
und rechtlichen Probleme im Rechtshilfeverkehr mit dem 
Ausland ist es möglich, praktikable Lösungen zu finden. 
Dabei ist es nicht erforderlich, den rechtlich "verordne~ 
ten" weg zu verlassen und unter Verl'etzung zwingender 
Rechtshilfevorschriften Ermittlungsergebnisse aus dem 
Ausland zu erlangen. Denn gerade mit den Staaten, mit 
denen für die überwiegende Zahl von Ersuchen der unmittel
bare GeSChäftsweg - also etwa von StaatsanwaltSChaft zu 
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Staatsanwaltschaft - zulässig ist, bereitet der Rechtshil
feverkehr in der Regel nicht größere SChwierigkeiten als 
die Amtshilfe deutscher Behörden untereinander. Und auch 
den Justiz- und POlizeibehörden stehen mit Telex, Telefax 
und Telefon moderne Kommunikationsmittel zur' Verfügung, 
die im Rechtshilfeverkehr Einsatz ~indenkönnen und müs
sen .. 

Der auf den ersten Blick im Rechtshilfebereich auffallende 
Formalismus ist lediglich der Ausdruck und die Folge da
von, daß Rechtshilfeverkehr immer auch eine außenpoliti
sche Komponente enthälte Die Form darf aber nicht davon 
ablenken, daß das Rechtshilferecht ein flexibles Rechtsge
biet ist, das es erlaubt, über die staatliChen Grenzen 
hinaus zu schnellen und befriedigenden Ermittlungsergeb
nissen zu führen. Dabei.habe ich die Erfahrung gewonnen, 
daß bei allen jenen Beteiligten im In- und im Ausland, die 
häufig mit internationalen Rechtshilfeangelegenheiten be
faßt sind, eine große Bereitschaft zu pragmatischen Wegen 
bei der Lösung von Rechtshilfeproblemen zu finden ist. Wer 
die Schwierigkeiten dieses Ermittlungsbere!chs kennt, 
weiß, daß er flexibel handeln mUß, um zu tragbaren Ergeb
nissen im Kampf gegen das internationale Verbrechen zu 
kommen. 

Voraussetzung ist eine profunde Kenntnis des Rechtsgebiets 
und seiner Möglichkeiten, die Bereitschaft zum Gespräch 
mit allen beteiligten Stellen und der Mut zum entschlosse-
nen Handeln. . 

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, die Erfahrungen deut
scher Behörden bei der grenzüberschreitenden· Zusammenar
beit darzustellen, auftretende SChwierigkeiten zu verdeut
lichen und Verbesserungsmöglichkeiten . aufzuzeigen. 
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PROBLEME DER KOOPERATION ZWISCHEN POLIZEI UND ANDEREN 
BEHÖRDEN IM AUSLÄNDERBEREICH 

Arbeitsgruppe 3: "Zusammenarbeit von POlizei und Justiz 
mit ausländischen Behörden 
(Internationale Rechtshilfe)" 

Rainer Schmidt-Nothen 

Die Probleme der Kooperation zwischen inländischen und 
ausländischen Sicherheitsbehörden werden deutlich, wenn 
man sieh die Voraussetzungen einer .gut funktionierenden 
Zusammenarbeit vor Augen führt: 

1. Kooperationsbereitschaft 

Grundvoraussetzung jeder Kooperation -ist die Bereitschaft 
aller Beteiligter, den Partnern weitestgehende Hilfe zu 
gewähren. 

Auch im europäischen Raum findet die BereitSChaft zur 
Unterstützung dort ihre Grenzen, wo die Hilfeleistungen 
die eigenen personellen oder materiellen Kräfte zu sehr in 
Anspruch nehmen würde. Welches Potential das ersuchte Land 
einzusetzen bereit ist, hängt u. a. wesentlich von der 
politischen .und polizeiliChen Prioritätensetzung, von 
GrundeinsteIlungen zu bestimmten Kriminalitätsphänomenen 
und länderspezifischen Interessenlagen ab. Das Maß an 
Bedeutung, das ein Land bestimmten Delikten beimißt, 
weicht daher oftmalS von deutscher SiChtweise erheblich 
ab, was für die pOlizeiliChe Zusammenarbeit mit dem Aus
land zwangSläufig nachteilige Folgen haben kann: 

Ein Beispiel hierfür stellt die liberale Einstellung der 
Niederlande zum Cann~iskonsum dar 0 Sie beeinflußt die 
Bereitschaft, die deutsche POlizei bei der Bekämpfung des 
Kleinhandels mit Cannabis zu unterstützen. Dies erschwert, 
was hier nur am Rande erwähnt sei, auch die Verhandlungen 
um pOlizeiliChe Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Schenge
ner Übereinkommens zum Abbau der Personenkontrollen an den 
Grenzen. 

Als weiteres Beispiel läßt siCh die Falschgeldbekämpfung 
im VerhältniS zu Italien anführen. Da Italien seine perso
nellen und materiellen Kräfte sChwerphnktmäßig zur Mafia
Bekämpfung einsetzt, wird die Falschgeldkriminalität niCht 
mit der Intensität verfOlgt, wie es der deutschen Interes
senlage entsprechen würde. 

2. Kooperationsfähigkeit 

Eine effektive Zusammenarbeit mit aUSländischen Stellen 
hängt neben der Kooperationsbereitschaft auch wesentlich 
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von der Kooperationsfähigkeit der beteiligten Stelle ab. 
Eine' optimale Kooperationsfähigkeit wäre bei einem Gleich
klang von personeller', technischer und materieller Aus
stattung der beteiligten Behörden sowie bei einem ver
gleichbaren fachlichen und sprachlichen Ausbildungsstand 
der Beamten gewährleistet. 

In diesem Bereich bestehen jedoch erhebliche Defizite. nie 
unzureichende personelle Ausstattung vieler Nationalbüros 
führt im internationalen Schriftverkehr zu zeitlichen 
Verzögerungen. 

nie knappe personelle Ausstattung und der manchmal 
schlechte Ausbildungsstand der Beamten spiegeln sieh z. B. 
in der unzureichenden Einhaltung der internationalen Mel
depflichten und -wege wider. So haben ZO B. Beamte des BKA 
im Februar 1988 im Rahmen einer Rechtshilfemaßnahme in der 
Türkei zufällig erfahren, daß in Istanbu1 zwei Monate 
zuvor eine Falschgelddruckerei ausgehoben worden war, in 
der falsche 100 nM-Banknoten einer neuen Fälschungsklasse 
hergestellt worden waren. Weder bei IP Ankara noch beim 
BKA lag darüber eine Meldung vor, entsprechend unVOllstän
dig mußte die Lageeinschätzung hinsichtlich dieser neuen 
Fälschungsklasse ausfallen. 

Hiermit korrespondieren oft zeitlich verspätete Meldungen 
und Antworten auf schriftliche Rechtshilfeersuchen. 

Die Kooperationsfähigkeit wird auch dadurch beeinträch
tigt, daß in anderen Ländern organisatorisch voneinander 
unabhängige Polizeidienststellen für die Bekämpfung der 
Kriminalität zuständig sind. 

Die unbürokratische Überwindung solcher Hemmnisse läßt 
siCh am ehesten durch den vermehrten Eins~tz von Verbin
dungsbeamten im Ausland bzw. ausländischen Verbindungsbe
amten in der Bundesrepublik Deutschland überwinden. Gerade 
dann, wenn in Einzelfällen die' Zusammenarbeit an zu langen 
Geschäftswegen oder an unzureichenden Sprachkenntnissen zu 
sCheitern droht, bewähren sieh die verbindungsbeamteno Sie 
helfen z. B. bei der Beschaffung von Informationen und bei 
der Vorbereitung von Auslandsdienstreisen. 

Manche positive Erfahrungen bei der Durchführung von Er
mittlungen im AuSlarid, basierend auf grOßzügigem Entgegen
kommen der Gastgeberländer sowohl im personellen, mate
riellen als auch im InformationSbereich, sind oftmals 
nicht Folge internationaler Verträge, sondern beruhen 
häufig auf dem persönliChen Engagement des jeweiligen 
Verbindungsbeamtens 

3. Stinunigkeit der rechtlichen Ralnnenbedingungen 

Eine effektive Zusammenarbeit setzt weiterhin rechtliche 
Rahmenbedingungen, voraus, die - aufeinander abgestimmt -
den Rechtshilfeverkehr fördern. In diesem Zusammenhang 
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gilt es zu überprüfen, ob und inwieweit die deutschen 
Rechtshilferegelungen - IRG, RiVASt, Zuständigkeitsverein
barung - sowie die multi- ,und bilateralen Verträge den 
Bedürfnissen der Praxis entspechen. 

Exemplarisch will ich nun im folgenden auf e1n1ge rechtli
che Aspekte, eingehen, die die internationale Zusammenar
beit bei der Verbrechensbekämpfung erschweren: 

381 Das Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit 

nie bisherige Aufrechterhaltung des Prinzips der beider
seitigen Strafbarkeit für die internationale Fahndung, die 
pOlizeiliche und justitielle Rechtshilfe und den Informa
tionsaustausch behindert die internationale Verbrechensbe
kämpfung und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehör
den erheblich und kann weitgehende Konsequenzen haben. Das 
zeigen Beispiele aus einigen Kriminalitätsbereichen: 

3.1.1 Organisierte Kriminalität 

Im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
ergeben sieh z. T. Schwierigkeiten mit den Behörden eini
ger Staaten, in denen ein dem § 129 StGB vergleichbarer 
Tatbestand fehlt. Bei Ermittlungen wird von dort dann 
häufig die Angabe konkreter Straftaten und ihre Zuordnung 
zu bestimmten Personen verlangt, obgleich dies zu diesen 
Zeitpunkt noch nicht,möglich ist. 

3.1. 2 Waf,fenkriminali tät 

Im Bereich der Waffenkriminalität wirkt sieh u. a. die 
fehlende beiderseitige Strafbarkeit bei Fällen des § 4a 
KWKG (illegale Vermittlung von Kriegswaffen) aus. Eine 
ähnlich lautende Vorschrift findet sieh in den Rechtsord
nungen keines Staates außer der Bundesrepublik DeutSCh
lands Dies führt im Einzelfall sowohl bei Ersuchen um 
Durchführung von Rechtshilfehandlungen im Ausland als auch, 
beim Interpol-Schriftverkehr zur Verweigerung der auslän
dischen Behörden unter Hinweis auf das Erfordernis der 
Gegenseitigkeit & So ist ZO B. die Beantragung einer wei
tergehenden Eingriffsmaßnahme, sofern sie sich allein auf 
den Vorwurf eines Verstoßes gegen §, 4a KWKG stützt, in den 
meisten Ländern aussichtslos. 

Ferner begünstigen die liberalen Waffengesetze in einigen 
Staaten, z. B. Frankreich und Belgien, den Erwerb von 
Schußwaffen durch im Ausland ansässige Personene Während 
in den meisten europäischen Ländern der Erwerb und der 
Besitz von Schußwaffen einer generellen Erlaubnispflicht 
unterliegen, können in diesen heiden Staaten Kleinkaliber
pistolen und -gewehre sowie bestimmte Langwaffen frei 
erworben werden. ErfahrungsgEmäß nutzen Waffeninteressen
ten diese Möglichkeiten des Legalerwerbesvon Schußwaffen 
in Frankreich oder Belgien, um sie anschließend illegal 
nach Deutschland zu ve,rbringen. 
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3.1.3 Delikte im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln 
und andere Urkundsdelikte 

Die Zusammenarbeit der POlizei und Justizbehörden im Rah
men der Rechtshilfe gestaltet sich auch bei Scheck- und 
Kreditkarten-Fälschungen aufgrund unterschiedlicher ge
setzlicher Bestimmungen in einigen Mitgliedsländern 
schwierig. Wesentlich ist insofern, daß die bloße Herstel
lung von Fälschungen unbarer Zahlungsmittel in einigen 
Staaten, z. T. auch in der Bundesrepublik DeutSChland" 
nicht unter Strafe gestellt ist. 

3.1.4 Illegale Arbeitnehmerüberlassung 

Weiterhin gibt es unterSChiedliche gesetzliche Bestimmun
gen zur illegalen Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitsver
mittlung. In Frankreich z. B. stellt die Vermittlung von 
Arbeitnehmern weder ein Vergehen noch ein Verbrechen dar. 
Auskünfte können dementsprechend nicht erteilt werden. 

Die Konsequenzen lassen sich an folgendem. exemplarischen 
Fall beleg,en: 

Aufgrund einer am 23.07.84 vom Landeskriminalamt Baden
Württemberg gehaltenen Anfrage im Rahmen eines Ermitt
lungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen 
VerdaChts der gewerbsmäßigen unerlaubten Arbeitnehmerüber
lassung wurde bei IP Frankreich um Auskunft über verschie
dene französische Firmen ersucht, die teilweise bis heute 
auf dem Gebiet der ,Arbeitsvermittlung aktiv sind .. In die
sem Zusammenhang wurde die grundsätzliche Antwort gegeben, 
daß in Frankreich kein strafrechtlich relevantes Verhalten 
vorliege- g Informationen über die genannten Firmen dement
sprechend nicht übermittelt werden könnten. 

3.1.5 Internationale Kfz-Verschiebung 

Im internationalen Schriftverkehr bezüglich gestohlener 
hochwertiger Fahrzeuge ergeben siCh Schwierigkeiten mit 
dem niCht europäiSChen Ausland (Naher Osten). Diese Pro
bleme beruhen auf der Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs 
gestohlener Sachen im Nahen Osten. 

3.1.6 WirtSChaftskriminalität 

Im Bereich der WirtSChaftskriminalität ist bei dem ver
tragslosen Rechtshilfeverkehr mit aUßereuropäischen Län
dern eine starke Abhängigkeit von der dortigen jeweiligen 
Wirtschafts- und Rechtspolitik erkennbar. Hier können 
rechtliche Eigenarten, wie z. B. Unterlagenbeschaffung und 
Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, eingeschränkte 
Buchführungspflichten und Aufbewahrungspflichten "und 
-zeiträume sowie Fiskalvorbehalte, hinderlich sein bzw. 
eine Maßnalune vereiteln .. 
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3.2 Schwierigkeiten im Auslieferungsverkehr 

Die Bekämpfung der Ausländerkriminalität wird weiterhin 
dadurch erschwert, daß sich Ausländer häufig nach Begehung 
der Straftat in ihr Heimatland zurückbegeben und von dort 
aus nicht ausgeliefert werden. 

Aber auch dann, wenn sie sich in Drittländer absetzen, 
ergeben sich in dem anzußtrengendenAuslieferungsverfahren 
immer wieder Probleme. Das Auslieferungsverfahren ist 
z. B. wegen der zu beschreitenden justizministeriellen 
oder diplomatischen Geschäftswege recht sChwerfällig. Eine 
Verlagerung der Zuständigkeiten auf eine niedrigere Ebene 
zumindest im europäischen Raum erscheint sinnvoll: Da die 
rechtliche Zulässigkeit der Auslieferung von den Oberlan
desgerichten geprüft wird, könnte unter Beibehaltung die
ser nationalen Regelung'der Auslieferungsverkehr von den 
deutschen Oberlandesgerichten zu den jeweils von den ande
ren Staaten zu benennenden Dienststellen durchgeführt 
werden. Dafür spricht auch die Tatsache, daß die Justizmi
nisterien letztlich nur noch pOlitische Belange bei der 
Auslieferungsentscheidung überprüfen, die im Verhältnis 
der westeuropäischen Staaten untereinander keine Rolle 
mehr spielen sollten. 

Es ist jedoch die Frage, ob man überhaupt am herkömmlichen 
Auslieferungsverfahren festhalten mUß. Die Notwendigkeit 
des AUSlieferungsverfahrens wird mit der Garantie des 
rechtlichen Gehörs begründet. Bezüglich der westeuropä
ischen Staaten bestehen jedoch heute keine Bedenken ~ehr, 
daß dem Verdächtigen ein rechtsstaatlich fairer Prozeß 
gemacht wird. Das herkömmliche Auslieferungsverfahren 
könnte daher durch neue, unkompli'ziertere und schnellere 
Verfahren ersetzt werden. 

Am weitestgehenden wäre die Lösung, daß nationale Haftbe
fehle im Gebiet mehrerer Staaten die gleiche Bindung ent
falten wie im Inland. Wer aufgrund eines nationalen Haft
befehles im Bereich anderer Staaten angetroffen wird, 
sollte festgenommen und mehr oder weniger formlos der 
Suchbehörde überstellt werden können. Dies bedeutet, daß 
zwischen· den Vertragsstaaten grupdsätzlich kein herkömmli
ches Auslieferungsverfahren mehr durchgeführt werden mÜß
te. Die Vorführung vor dem Richter erfolgt dann entweder 
im Verfolger- oder im Ergreife'rstaat. Dies ist davon ab
hängig, ob sichergestellt ist, daß die Vorführung vor dem 
Richter des Verfolgerstaates innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Frist, erfolgen kann. Auf diese Weise 
dürften Auslieferungsverfahren nicht mehr an den knapp, 
bemessenen Fristen sCheitern. 
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THESEN DER ARBEITSGRUPPE 3: 

Zusammenarbeit von POlizei und Justiz mit 
ausländischen Behörden 

(Internationale Rechtshilfe) 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3 zur Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden thesenartig 
wie folgt fixiert: 

- Bewilligungsbefugnisse delegieren, z.B. Stellung von 
Vernehmungsersuchen durch die POlizei 

- Ausweitung des unmittelbaren Geschäftsweges, weg vom 
diplomatischen und justizministeriellen Geschäftsweg 

- Zustellungen vom Ausland und ins Ausland unmittelbar an 
den Empfänger ohne Einschaltung von Bewilligungsbehörden 

- AUfgabe des Grundsatzes der beiderseitigen Strafbarkeit 
auch bei Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Herausgaben 
von Gegenständen und Auslieferungsverfahren 

Entlastung der Rechtshilfe durch Verzicht auf Ersuchen 
in Bagatellsachen, z.B. bei geringfügigen Verkehrsord
nungswidrigkeiten 

- Praxisnähere Entscheidungen beim BMJ, 
überschreitenden Observationen ,und 
Teilnahme an Ermittlungen im Ausland 

z.B. bei grenz
Dienstreisen zur 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALI TÄT 

Hans-Ludwig Zachert 

Auch dieses Jahr steht wieder ein POdiumsgespräch am Ende 
unserer Veranstaltung. Die Vorträge, die wir in den letz
ten Tagen gehört haben, und die anschließenden Diskussio
nen haben deutlich gezeigt, wie facettenreich und viel
schichtig unser Thema~ die Ausländerkriminalität, ist. 
Jetzt soll noch e~nmal die Möglichkeit geboten werden, das 
gesamte Spektrum des Tagungsthemas zu diskutieren, dabei 
auch bislang unerwähnte Gesichtspunkte anzureißen und 
perspektiven für die nahe Zukunft zu entwiCkeln. 

POlizei und Justiz sind die Institutionen,'die unmittelbar 
dazu aufgerufen sind, eine Verringerung der Ausländerkri
minalität zu erreichen. Können sie dieser Aufgabe gerecht 
werden, oder bestehen VOllzugsdefizite, die beseitigt 
werden müssen? Allerdings kann - dies hat die letztjährige 
Arbeitstagung überzeugend erbracht - ·Kriminalitätsabwehr 
von den Strafverfolgungsorganen nicht allein geleistet 
werden. Andere Einrichtungen, etwa der Kommunen, sind 
gehalten, ebenfalls zur Lösung des Problems beizutragen. 
Welche Formender Zusammenarbeit sind hier möglich, welche 
sind erforderlich? Darüber hinaus läßt siCh ein Eingreifen' 
von POlizei und Justiz eventuell sogar vermeiden. Wie kann 
man unter Präventionsaspekten die Integration ausländi
scher Mitbürger verbessern? Die Beantwortung der aufgewor
fenen Fragen ist natürliCh eingebettet in politische Ziel
setzungen und mUß siCh an den von der Politik geschaffenen 
rechtlichen Gegebenheiten orientieren. 

Wir haben zu den einzelnen Problembereichen prominente 
Sachkenner eingeladen. Ich begrÜße hier auf dem POdium als 
Vertreter der Politi'k den Berliner Innensenator, Herrn 
PrOfessor Kewenig. Für die Integration der ausländischen 
Arbeitnehm~r und ihrer Familienangehörigen setzt siCh im 
Auftrag der Bundesregierung Frau Staatsministerin Funcke 
ein. Als Vertreter der POlizei heiße ich den Frankfurter 
Polizeipräsidenten, Herrn Dr. Gemmer, als Vertreter der 
Justiz den Leitenden Oberstaatsanwalt beim Landgericht 
München I, Herrn Dr. Stocker, herzlich willkommen. Für die 
Kommunen spricht Herr PrOfessor Bähr, der Leiter des 
Rechts- und Ordnungsdezernats der Stadtverwaltung Saar-. 
brücken. Mit ihm und Herrn Professor Kewenig haben wir 
auch gleichzeitig zwei Wissenschaftler in unserer Runde. 

Wie natürliCh Frau Staatsministerin Funcke haben aber auch 
die anderen Gesprächsteilnelli~er niCht nur gelegentlich mit 
der AusländerprOblematik zu tun. Immerhin kommen sie mit 
Berlin, München und Frankfurt/M. aus Städten, die hin
sichtlich des Ausländeranteils sowohl an der Wohnbevölke-
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rung als auch an der Tatverdächtigenzahl über dem Bundes
durchschnitt von 7,7 % - das ist etwa jeder 13. - bzw. 
20 % liegen. In Berlin ist ungefähr jeder 7., in München 
jeder 6. und in Frankfurt/M. jeder 48 ein Ausländer. Von 
den Tatverdächtigen waren 1987 in Berlin 22,6 %, in Mün
chen 29,7 % und in Frankfurt/M5 45,8 % Nichtdeutsche. Zwar 
sind diese Zahlen, wie Präsident Dr. Boge bereits in 
seiner Begrüßung ausgeführt hat, noch interpretationsbe
dürftig. Aber sie verdeutlichen doch die Relationen. 

Die Voraussetzungen für ein anregendes Podiumsgespräch 
sind also gegeben. Ich bitte nun di.e fünf Teilnehmer, 
zunäChst ihre Position in wenigen Minuten vorzutragen und 
anschließend wechselseitig zu den Statements Stellung zu 
nehmen. Danach. ist das Plenum eingeladen, sich an der 
Aussprache zu beteiligen, um andere Sichtweisen - ich 
denke da z. B. an die anwesenden Mitarbeiter kirchlicher 
EinriChtungen oder Vertreter des Strafvollzugs - und.·un
terschiedliche Bewertungen in die Diskussion einfließen zu 
lassen. 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALITÄT 

Wilhelm Kewenig 

Das Problem der Ausländerkriminalität wurde in den Refera
ten der vergangenen Tage,von allen Seiten gründlich be
leuchtet, und ich möchte - schon wegen der Kürze der 
Zeit - nicht den Versuch unternehmen, diese veranstaltung 
um ein weiteres Fachreferat zu ergänzen-.. 

Ich will deshalb in meinem Eingangsstatement nur einige 
wenige Einzelaspekte aufgreifen und zur Diskussion stel
len,die mir als politiker und als für POlizei und Auslän
derbehörde gleichermaßen verantwortlicher Innensenator 
wichtig erscheinen. 

Wenn man sich die Veröffentlichungen zum Thema Ausländer
kriminali tät ansieht', fällt auf " daß es eine Vielzahl von 
Analysen über Erscheinungsformen der Kriminalität bei der 
zweiten und dritten Ausländergeneration gibt. 

Fast alle diese Untersuchungen stimmen in zwei wesentli
chen Punkten überein: 

1. daß - bei aller Unsicherheit statistischer Erhebungen -
die Kriminalitätsbelastung ausländischer Jugendlicher, 
insbesondere der männlichen Jugendlichen und Heranwachsen
den, erheblich höher ist als die Belastung der entspre
chenden deutschen Vergleichsgruppen, und 

2e daß ausländische Jugendliche beim Zugang zu schuli
schen, beruflichen, ökonomischen und anderen Möglichkeiten 
unserer Gesellschaft gegenüber deutschen Vergleichsgruppen 
benachteiligt sind. 

Ich will hier gar nicht auf Details eingehen, aber daß es 
derartige Benachteiligungen - aus welchen Gründen auch 
immer ,- in vielerlei Hinsieht gibt, kann meines Erachtens 
ebensowenig ernsthaft bestritten werden wie die Tatsache, 
daß soziale Benachteiligung ein wesentlicher Faktor bei 
der Entstehung von Kriminalität sein kann. 

Überlegungen zur Verbrechensvorbeugung sollten primär 
darauf gerichtet sein, kriminalitätserzeugende oder 
-fördernde Faktoren zu beseitigen. Nun könnte man sagen, 
ungünstige soziale Bedingungen --mangelnde Schulabschlüs
se, fehlende Ausbildungsstellen, Arbeitslosigkeit - gibt 
es ja auch bei jungen Deutschen. Das ist sicher richtig, 
doch scheinen mir diese Defizite bei ausländischen Jugend- ' 
lichen erhebliCh häUfiger anzutreffen zu sein. 
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Wenn es also darum geht, Kriminalität auch durch die Behe
bung sozialer Mangellagen zu bekämpfen, müssen wir dort, 
wo Ausländer ausschließlich oder in besonderem Maße be
troffen sind, auch besondere Ausgleichsmaßnahmen ergrei-
fen. . 

In der Praxis bedeutet das: Wir müssen uns zunäChst ver
stärkt um die Integration der Ausländer in Gesellschafte 
Staat, Arbeitswelt und Kultur bemühen. Ich möchte das auch 
hier mit aller Deutlichkeit sagen: Insbesondere im Hin
blick auf die Ausländer' der zweiten und dritten Genera
tion, die ganz überwiegend auf Dauer bei uns bleiben wer
den, gibt es zu einer umfassenden Integrationspolitik 

.ketne Alternative. Das ist eine wichtige gesamtgesell
schaftliche AUfgabe, die von uns Deutschen, aber auch von 
den hier lebenden Ausländern entsprechende Anstrengungen 
verlangt. 

Zu dieser Aufgabe kann und mUß auch die POlizei ihren 
Beitrag leisten. Sie tut dies zum einen, indem sie durch 
ihr Auftreten und ihr Verhalten gegenüber unseren auslän
dischen Mitbürgern deutlich macht, daß in unserem Lande 
Menschen wegen ihrer nationalen Herkunft, ihrer Rasse oder 
ihrer Religion nicht unterschiedlich behandelt werden. 
Darüber. hinaus kann die POlizei aber auch als ein großer 
und wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb eine~ 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Integration junger 
AUSländer leisten. 

Ich habe diesen Gedanken in Berlin in die Tat umgesetzt, 
indem ich jungen AUSländern die MögliChkeit erÖffnet habe, 
bei der Berliner POli.zei eine Ausbildung zu POlizeibeamten 
zu beginnen, wenn 'sie die im übrigen erforderlichen Vor~' 
aussetzungen mitbringen. Die Bewerber können als Polizei
beamte übernommen werden, wenn sie ihre Ausbildung erfolg
reich abgeschlossen und bis zu diesem Zeitpunkt die deut
sche Staatsbürgerschaft erworben haben. Die fehlende de~t
sche Staatsbürgerschaft ist alSO kein Hindernis, eine 
Ausbildung bei der POlizei zu beginnen. Die jungen Leute 
können sich während der Ausbildung noch einmal prüfen, ob 
ihnen der Beruf des POlizeibeamten gefällt, so gefällt, 
daß sie bereit sind, dafür die deutsche Staatangehörigkeit 
zu erwerben. 

ES ist natürlich noch zu früh, um etwas über Erfolg oder 
Mißerfolg dieses "Experiments" zu sagen, aber es besteht 
ein lebhaftes Interesse und ich hoffe, damit ein Signal 
für andere zu geben, ebenso zu verfahren und jungen aus
ländischen Mitbürgern die Chance einer qualifizierten 
Berufsausbildung zu eröffnen. 

Für miCh steht aUßer Frage, daß es ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung des sozialen Friedens und damit auch zur 
Kriminalitätsvorbeugung ist, jungen Menschen - Deutschen, 
aber eben auch AUSländern - eine Berufsausbildung zu ver
schaffen und ihnen eine sinnvolle, sie ausfüllende Aufgabe 
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zu geben. Eine pr1mare Prävention, die darauf abzielt, die 
Wurzeln der Kriminalität zu bekämpfen, muß aber schon 
früher einsetzen. Dabei geht es vor allem auch um ein 
Rechtsbewußtsein im Sinne grundlegender sozialer Normen, 
aber auch geschriebenen Rechts. An dieser erzieherischen 
Aufgabe müssen sich Schule und Elternhaus gleichermaßen 
beteiligen, und hier scheinen mir bei ausländischen Fami
lien zum Teil erhebliche Differenzen z0B0 zwischen 'den 
schulischen Erziehungszielen und den aus dem eigenen Kul
turkreis stammenden Vorstellungen und Werten zu bestehen 8 

Niemand darf zur Aufgabe seiner kulturellen, religiösen 
oder nationalen Identität gezwungen werden. Die bei uns 
lebenden Ausländer müssen jedoch ihrerseits bereit sein, 
sieh in unsere Gemeinschaft einzugliedern g d.h. sie müssen 
unsere Rechtsvorschriften und Lebensformen achten sowie 
bei der Pflege ihrer heimatlichen Bräuche die Wertordnung 
unserer Verfassung respektieren.,Daher müssen wir bei 
ausländischen Eltern nicht ,nur das Interesse an' einer 
frühzeitigen gemeinsamen Erziehung' ihrer Kinder mit 
deutschen Kindern vom Kindergartenalter an sowie an einer 
qualifizi~rten Schul- und Berufsausbildung nachhaltig för-, 
dern, sondern wir müssen auch verlangen,. daß sie ihre 
Kinder zur Beachtung der hier geltenden Regeln und Normen 
anhalten. 

Das gilt auch für Asylbewerber oder für abgelehnte Asylbe
werber, die aus humanitären Gründen bei uns geduldet wer
den. Wer hier bei uns Gastrecht beansprucht, muß sich an 
die geltenden Regeln des Zusammenlebens halten. 

In Berlin sind einige Familien von Asylbewerbern bekannt, 
deren strafunmündige Kinder eine Vielzahl von Einbrüchen 
oder Diebstählen - vornehmlich in Warenhäusern - begangen 
haben. Diese Kinder werden für ihre, Taten in geradezu 
professioneller Weise vorbereitet. Bei ihren regelrechten 
Raubzügen führen sie Werkzeug mit, und wenn sie einmal 
gefaßt werden, verweigern sie die Aussage unter Hinweis 
auf ihren Rechtsanwalt. 

Mit den Mitteln des Strafrechts läßt sieh gegen diese 
Kinder nichts unternehmen. Auch eine Verletzung der Für
sorge- und Erziehungspflicht durch die Eltern ist in den 
meisten Fällen nur sehr schwer beweisbar. Dem Treiben 
dieser kindlichen Serientäter kann also nur durch intensi
ve Zusammenarbeit zwischen polizei, Justiz und Jugend- und 
Familienfürsorge ein Ende gesetzt'werden. Sie müssen gege
benenfalls dem Einfluß ihrer Eltern entzogen und so unter
gebracht werden, daß sie an der Begehung weiterer Strafta
ten gehindert sind. 

Wir müssen aber nicht nur durch Worte,sondern auch durch 
konsequentes Handeln immer wieder verdeutlichen, daß es 
Kriminelle gibt, die wir unter keinen Umständen in unser~m 
Land dulden wollene Damit meine ich nicht den kleinen 
Ladendieb, sondern etwa gewerbsmäßig oder bandenmäßig 
handelnde Täter, vor allem aber die skrupellosen Rausch-
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gifthändler. Ich halte es für unerträglich, wenn Auslän
der, die - aus welchen Gründen auch immer - bei uns Gast
recht in Anspruch nehmen, hier organisiert oder gewerbsmä
ßig mit Rauschgift handeln und damit Elend, Leid und sogar 
den Tod vieler junger Menschen heraufbeschwören. Das wirk
samste Mittel zur Verhütung weiterer Verbrechen liegt in 
solchen Fällen darin, die Täter zum frühestmöglichen Zeit
punkt abzuschieben. Nach meiner Auffassung ist hier - auch 
im Hinblick auf die präventive Wirkung solcher Maßnahmen -
konsequentes Handeln geboten. 

Abschiebungen können natürlich kein Allheilmittel sein. 
Die zunehmende Freizügigkeit im Reise- und Handelsverkehr 
und die modernen Verkehrsmittel machen es auch Straftätern 
immer leichter, Grenzen zu überschreiten. Für Berlin gilt 
das in besonderem Maße, denn die geographische undpoliti
sche Lage erlaubt es Ausländern, unkontrolliert mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln vom Ostteil in den Westteil der 
Stadt zu reisen. Als ,gTouristen" reist eine zunehmende 
Zahl polnischer SChwarzarbeiter vorzugsweise nach Berlin 
(West) ein, und unter dem Stichwort "Tourismus" wird die 
organisierte Einschleusung von Frauen aus dem fernöstli-
chen Raum betrieben, die in Deutschland zur Prostitution 
gezwungen werden. 

Es wird daher und dies soll meine letzte Anmerkung 
sein - eine der zentralen sicherheitspolitischen Aufgaben 
sein, zu gewährleisten, daß die immer durchlässiger wer
denden Grenzen innerhalb qer EG und der damit verbundene 
Abbau von Grenzkontrollen sich nicht zu Lasten der inneren 
Sicherheit und des inneren Friedens in unserem Lande aus
wirken. 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALI TÄT 

Heinz Stocker 

In den Vorträgen der Tagung wurde fundiert und unter Her
anziehung aller wissenschaftlichen und statistfschen Er
kenntnisse über Ursachen, Entwicklung und Prognosen der 
Ausländerkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland 
referiert. 

Ich möchte dennoch in ' meinem Statement schlaglichtartig 
auf die alltäglichen Probleme der Straf justiz in Zusammen
hang mit der Ausländerkriminalität aus der Sicht des Prak
tikers an der Front eingehen, auch wenn dabei Überschnei
dungen, Wiederholungen und Vereinfachungen unvermeidlich 
sind. 

Dazu muß ich in Stiehworten den Bereich, der meinen Aus
führungen zugrunde liegt, skizzieren. Der Bezirk der 
Staatsanwaltschaft München I umfaßt die Landeshauptstadt 
München'und den Landkreis München mit zusammen ca. 1,5 
Millionen Einwohnern. 

'Die Landeshauptstadt München hat einen Anteil an gemel
deten Nichtdeutschen an'der Gesamtbevölkerting von 18,3 %. 
Dazu kommen gerade auch in München eine große Zahl auslän
discher Touristen, Durchreisender und siCh illegal aufhal
tender Ausländer. Der Anteil der niChtdeutschen ermittel
ten Tatverdächtigen betrug 1987 29,7 % (1984: 25,2 %). 

Im Bereich der Strafverfolgung sind fOlgende Hauptschwie
rigkeiten signifikant: 

- Identifizierungspro~leme: 

Ungenaue und unvollständige Personaldaten in ausländischen 
Personaldokumenten, schwierige SChreibweise von Namen, die 
auch viele Variationsmöglichkeiten (Vater-Mutter-Namen 
u.a.) zulassen; sehr geringe Möglichkeiteng mitgeführte 
personalpapiere sofort auf ihre Echtheit und RiChtigkeit 
zu überprüfen. 

Folge: erhebliche Fahndungsprobleme, Nichterkennen überre
gionaler Täter uoao 

- Sprachprobleme: 

Schon bei den ersten pOlizeiliChen Ermittlungen' ,wie auch 
bei pOlizeiliChen Einsatzsituationen sind sprachliches 
Unverständnis bzw. Mißverständnisse häUfig vorprogrammiert 
mit der Folge, daß sich oft harmlose Situationen bis zu 
tätlichen Auseinandersetzungen und Widerstandshandlungen 
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"aufheizen". Bei der Aufnahme von Anzeigen geht vielfach 
wertvolle Zeit verloren, da erst DOlmetscher beigezogen 
werden müssen, die oft nicht sofort und möglicherweise 
nicht in genügender Zahl zur Verfügung stehen. Ein sofor
tiger Zugriff wird dadurch häufig erschwert, nicht selten 
unmöglich gemacht. 

Die allgemein bekannte PrOblematik, Beschuldigte und Zeu
gen über einen DOlmetscher vernehmen zu müssen, brauche 
ich hier niCht zu vertief·en. Der unmittelbare Kontakt 
zwischen Vernehmenden und seinem "Gegenübern fehlt, das 
rasche Wechselspiel zwischen Frage und Antwort mUß daher 
ungenutzt bleiben. In vielen Fällen mUß zudem davon ausge
gangeh"werden, daß der zu Vernehmende die deutsch formu
lierten Fragen zumindest sinngemäß versteht, durch die 
Übersetzung und etwaige Nachfrage aber genügend Zeit ge
winnt, sich eine passende, für ihn vorteilhafte Antwort 
"zurechtzulegen". 

- Unberechtigte Furcht von Zeugen oder " geschädigten Aus
ländern vor ausländerrechtlichen Maßnahmen, die sie mög
licherweise selbst betreffen könnten: 

Die Unkenntnis unseres AUSländerrechts führt niCht selten 
dazu, daß ausländische Opfer auch schwerer Straftaten 
keine Anzeige erstatten aus Angst, im Rahmen der Ermitt
lungen selbst mit ausländerrechtlichen Konsequenzen' rech
nen z'u müssen (z. B. wegen Ablaufs der Arb"ei ts- oder Auf
enthaltserlaubnis u.a.). In diesem Zusammenhang mUß auch 
darauf hingewiesen werden, daß AUSländer "ihre Erfahrungen 
mit der heimatlichen POlizei und Justiz auf die deutschen 
Verhältnisse übertragen und dadurch in ihrem Verhalten 
gegenüber den hiesigen Behörden - vorsichtig ausgedrückt -
beeinflußt werden. AUSländische Zeugen und Opfer müssen 
zunehmend damit rechnen, insbesondere im Bereich der Or
ganisierten Kriminalität, daß sie durch wahrheitsgemäße 
Aussagen Repressalien gegen Angehörige in der Heimat aus
lösen. 

Diese SChwierigkeiten setzen sich in etwas abgeänderter 
Form auch im Strafverfahren bis in die Hauptverhandlung 
fort. Das prinzip der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 
und damit die Bewertung von Aussagen durch das GeriCht 
leiden zwangSläUfig bei Einschaltung - möglicherweise 
mehrerer - Dolmetscher; die Wahrheitsfindung wird deutlich 
erschwert. Abgesehen davon wird das Aussageverhalten aus
ländischer Angeklagter und Zeugen vielfach geprägt von für 
uns oft schwer verständlichen, altüberkommenen Ehrbegrif
fen, Rücksichtnahmen auf großfamiliäre oder gruppenspezi
fische Zwänge, oft aber auch von Angst vor "außergeriCht
lichen Sanktionen" durch die Familie/Gruppe, die häufig 
für den Einzelnen schwe'rer wiegen als die' zu' erwartenden 
gerichtlichen Strafen. Die Pflicht zur wahrheitsgemäßen 
Aussage als Zeuge oder die an siCh vorhandene Einsicht, 
durch ein Geständnis das Gericht milde zu stimmen, werden 
unter diesen Umständen nicht selten verdrängt. 
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Große SChwierigkeiten entstehen auch durch die strengen 
prozessualen Anforderungen, die an die Ablehnung eines 
Zeugenbeweises "als unerreichbares Beweismittel" gestellt 
werden. Es ,'ist recht einfach" z~B .. einen Alibizeugen zu 
benennen, der sich jetzt aber wieder im Vorderen Orient, 
in Sambia oder in Pakistan aufhalte. . 

Die proz.essuale Pflicht für Staatsanwaltschaft und Ge
richt, Existenz und ladungsfähige Anschrift dieser Zeugen 
festzustellen, ist häufig eine fast aussichtslose AUfgabe, 
bedingt aber in jedem Fall Arbeitszeit, Kosten und führt 
vielfach zu einer Aussetzung der Hauptverhandlung oder 
deren kaum vertretbaren Verlängerung. 

Schließlich wird jedes Strafverfahren mit Auslandsbezug, 
beginnend mit den ersten Ermittlungen, erschwert durch 
komplizierte 11 unterschiedliche, je nach Land ander'slauten
de Rechtshilfevorschrifteno Zeitliche Verzögerungen drin
gend notwendiger Ermittlungen von 6 Monaten und länger 
sind keine Seltenheit, Nichterledigung von Rechtshilfeer
suchen an ausländische Staaten durchaus keine Ausnahme. 

Diese nur beispielhaft und sehr verkürzt aufgezeigten 
SChwierigkeiten werden, auch das mUß gesagt werden, von 
intelligenten, gut beratenen ausländischen Straftätern 
sehr SChnell-erkannt und vielfach mit Erfolg zu Lasten der 
Verbrechensaufklärung und -bekämpfung genutzt. 

Nicht zuletzt haben auch die Justizvollzugsanstalten ihre 
SChwierigkeiten mit ausländischen Gefangenen. Vielleicht 
kann hierauf in der Diskussion noch eingegangen werden. 
Nur ein Beispiel: Die JVA Stadelheim hatte am 22.9.1988 
insgesamt 1.455 U- und Strafgefangene, davon 547 Nicht
deutsche (= 37,5 %) aus 56 verschiedenen Staaten. 

Zusannnenfassung: 

POlizei und Justiz werden mit dem größten Teil der Schwie
rigkeiten auch weiterhin leben müssen; ich bin sogar der 
Meinung, daß mit den künftigen Lockerungen der Grenzkon
trollen, so wünschenswer;t und erfreulich sie für den "Nor
malbürger" sind, die Fahndung nach Rechtsbrechern und die 
AUfklärung von Straftaten erheblich erSChwert werden. 

Verbesserungen'wären zumindest theoretisch möglich durch 

- Vereinfachung und BeSChleunigung des internationalen 
. Rechtshilfeverkehrs 

- verstärkte Bemühungen, internationale Mindestanforderun
gen an Personaldokumente und deren Genauigkeit und Fäl
schungssicherheit zu vereinbaren 

- konsequente Abschiebung und Ausweisung von überführten 
Straftätern (Problem: es wird sofort Asylantrag ge
stellt) . 
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- verstärkte Anstrengungen, bei hier wohnenden Nichtdeut
schen und ihren Familienangehörigen Verständnis und vor 
allem Vertrauen für Arbeit ·und Aufgaben der Sicherheits
und Justizbehörden zu wecken. 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALI TÄT 

Liselotte Funcke 

Es ist bedauerlich, daß die vorliegenden Statistiken die 
Kriminalität der ausländischen Bevölkerung nicht diffe
renziert genug ausweisen. Denn um Ausmaß und Ursachen 
genauer ermitteln zu können, mÜßten die überführten Straf
täter nach ihrem Aufenthaltsgrund (ob Arbeitnehmer, Asyl
bewerber, Illegale, Stationierungskräfte) und bei den 
Jugendlichen nach der Dauer ihres Aufenthaltes, dem Schul
abschluß und ihrem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis 
untersucht werden. Daraus könnten bessere Erkenntnisse zur 
Beurteilung der Kriminalität von Nichtdeutschen und für 
Gegenstrategien gewonnen werden. 

Mein Amtsvorgänger hat in seinem Memorandum "Stand und 
Weiterentwicklung der Integration der ausländischen Ar
beitnehmer und ihrer Familien in der Bundesrepublik 
Deutschland" vom September 1979 mit großer Eindringlich
keit darauf hingewiesen, daß Versäumnisse bei der Inte
gration junger Ausländer zu erheblich gesteigerter Krimi
nalität führen könnten. Tatsächlich ist die Zahl der 
Rechtsverstöße besonders bei den ausländischen Heran
wachsenden gestiegen. Und so müssen wir uns fragen, ob 
denn genug getan wurde, um dieser voraussehbaren Entwick
lung zu begegnen. 

Nach meiner Information sind unter den straffällig gewor
denen jungen Ausländern weniger die späteingereisten als 
die in Deutschland geborenen oder "langjährig hier aufge
wachsenen jungen Ausländer zu finden. Das ist verständ
lich. Denn wenn ein Italiener, Jugoslawe oder Türke, der 
von Kind an in Deutschland gelebt und die Schule erfolg
reich abgeschlossen hat, erlebt, daß er bei der Suche nach 
einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz abgewiesen wird, nur 
weil er Ausländer ist, wird er eher als ein Neuankömmling 
gegen die Zurücksetzung rebellieren, sei es, daß er sich 
seine Lebenschancen in Raub, Diebstahl oder Drogenhandel 
sucht, sei es, daß er seine Aggressionen gewalttätig ab
reagiert, wo sich eine Gelegenheit bietet. 

Es erscheint mir daher notweridig, den Ursachen der Krimi
nalität intensiver nachzuspüren. Allgemein ißt bekannt, 
daß das Nachlassen der sozialen Kontrolle in der anonymen 
Gesellschaft das Ausbrechen aus den gesetzten Normen er
leichtert. Bei ausländischen Jugendlichen kommt hinzu, daß 
sie in der deutschen Umgebung niCht mehr die ihnen vom 
Elternhaus gesetzten Grenzen erkennen und deshalb alles 
als erlaubt ansehen. Zudem leben sie in einer Gesell
schaftsschicht, die auch in der deutschen Bevölkerung eine 
höhere Kriminalitätsrate ausweist. Und schließlich wirken 
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sieh die verweigerte Annahme in der deutschen Gesellschaft 
und die fehlende Zukunftsperspektive negativ aus. 

Kriminalität ist sicher nicht in jedem Fall mit ungün
stigen Lebensbedingungen zu erklären, dennoch fördern 
diese in vielen Fällen das Abgleiten in die Straffällig
keit. Deshalb müssen die Lebensbedingungen der Ausländer 
entscheidend verbessert werden. 
Dazu gehören: 

Ein neues Ausländergesetz, das den langjährig in 
Deutschland lebenden Arbeitnehmern sowie ihren Ehegatten 
und Kindern. ein gesichertes Aufenthaltsrecht und einen 
uneingeschränkt,en Nachzug der engsten Familienangehöri
gen garantiert; 
Eine mensChenwürdige Behandlung von Asylsuchenden, ins
besondere das verbot von langen ,Lageraufenthalteni 

- Ein ausreichendes Angebot von Ausbildungsplätzen für 
ausländische SChulabgänger; 

- Berufsvorbereitende Maßnahmen für Juge~dliche ohne 
Hauptschulabschlußi 

- Familienberatungsstellen, die bei Partnerschafts- und 
Generationskonflikten in ausländischen Familien Rat und 
Hilfe bieten; 

- Verstärkte Förderung von ausländischen Begegnungszentren 
einerseits und von deutschen Initiativen, 'die in der 
Ausländerarbeit stehen, andererseits; 

- Förderung des Jugendaustausches in die Länder des Mit
telmeerraumes, um mehr Verständnis füreinander und mehr· 
persönliche Verbindungen zu schaffen • 

. Ausländische Verurteilte sollten überdies nach langjähri
gem Aufenthalt in der Regel nicht mehr ausgewiesen werden, 
sondern bei der Verbüßung ihrer Strafe alle gebotenen 
Resozialisierungsmaßnahmen erfahren wie Deutsche. 

Denn wohin kann man mit gutem Gewissen einen in Deutsch
land geborenen und aufgewachsenen jungen Jugoslawen aus
weisen, wenn alle seine Familienangehörigen in Deutschland 
leben und er die Sprache seines Landes nicht versteht? 

Mir SCheint, das wirksamste Mittel gegen die Kriminalität 
ist, den jungen Ausländern eine berufliche, familiäre und 
gesellschaftliche Zukunft in Deutschland zu ermöglicheni 
d.h., ihnen Wege aufzuzeigen und zu ebnen, auf denen sie 
ohne Unrechtshandlungen ihren Lebensstandard verbessern 
und Anerkennung gewinnen können. 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALI TÄT 

Karlheinz Gemmer 

Die Stadt Frankfurt hat mit 22,6 % vor Stuttgart (18,1 %) 
und München (17,4 %) den höchsten Anteil der Großstädte 
der Bundesrepublik an ausländischer Bevölkerung. Der An
teil ausländischer Tatverdächtiger liegt mit 43,4 % in der 
Kriminalstatistik des vergangenen Jahres nahezu doppelt so 
hoch wie der Anteil der Wohnbevölkerung. Noch ungünstiger 
stellt sich die Kriminalitätsentwicklung in der Alters
gruppe der unter 2ljährigen dar, denn hier ist bereits 
'jeder zweite Tatverdächige ein Ausländer. 

Wir wissen gerade am Ende dieser Arbeitstagung zur Auslän
derkriminalität sehr wohl, daß es falsch ist, mit solch' 
grobem Raster Vergleiche der Kriminalitätsanteile von 
Deutschen und Ausländern anzustellen und daraus gar noch 
auf stärkere kriminelle Neigung unserer ausländischen 
Mitbürger zu schließen. 

Frankfurt zum. Beispiel ist ein Verkehrsknotenpunkt, ein 
Wirtschaftszentrum und eine weltweit bekannte Banken
Metropole, deren Infrastruktur bis hin zu vielfältigen 
Angeboten der Vergnügungsindustrie attraktiv wirkt, nicht 
nur für legale, sondern auch illegale Betätigung von Aus
ländern. Die in diesem Umfeld begangene Kriminalität darf 
man nicht der ausländischen Wohnbevölkerung anlasten, denn 
Illegale und Durchreisende sind zu einem hohen Anteil 
vertreten. Auch erlaubt die POlizeiliChe Kriminalstatistik 
keine zuverlässigen SChlüsse zur Gewichtung der Krimina
lität, weil kriminologische Merkmale noch immer fehlen. 

Diese und andere Ungenauigkeiten der statistischen Aus
gangs lage verhindern annähernd zuverlässige Aussagen und 
Vergleiche. SChon hier beginnen VOllzugsdefizite. Ein 
Gesamtlagebild setzt zudem auch Erkenntnisse anderer Be
hörden, wie Justiz, Ausländer-, Ordnungs-, Sozial- und 
Jugendämter, voraus, ferner die Erfahrungen freier Trägers 
Bereichsspezifischer Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 
verhindern diese Gesamterfassung und Auswertung mit dem 
Ergebnis, daß immer wieder und auch in Frankfurt von ver
schiedenen Institutionen unkoordiniert nebeneinander her
gearbeitet oder speziell bei der Verfolgung organisierten 
Verbrechens das Wissen zur Erkennung komplexer Zusammen
hänge und Vorgehensweisen niCht zusammengeführt wird. 

Die tägliChe pOlizeiliche Praxis in der Großstadt belegt 
drastisCh, daß das bestehende Recht nicht oder nur schwer
fällig greift bei Scheinasylanten, Berufskr'iminellen oder 
solchen Ausländern, die sich im organisierten Verbrechen 
betätigen, dort meist in kleinen Gruppen mit starker eth-
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nischer Bindung agieren und sich flexibel allen tatsächli
chen und rechtlichen Möglichkeiten anpassen. 

Dagegen gibt es bei der POlizei kaum einmal überregional 
abgestimmte Taktiken und Strategien. Mit eigenen Analysen, 
orientiert an örtlich begrenztem Einblick und knapper 
personallage, versucht man, im eigenen Dienstbezirk Wir
kung zu erzielen. Wir sind uns dessen bewußt, daß wir 
damit Kriminalitätsprobleme kaum lösen, sondern allenfalls 
zeitliche oder räumliche VerdrängungsmeChanismen in Gang 
setzeno 

Verdeutlichen möchte ich das an Beobachtungen, die wir 
seit knapp 3 Jahren im Zusammenhang mit einem speziellen 
Bekämpfungskonzept gegen Straßenkriminalität machen, an 
der besonders ausländische Jugendliche häufig beteiligt 
sind. Es werden 30 Beamte von Schutz- uhd KriminalpOlizei 
sqwie weitere 40 Beamte der Bereitschaftspolizei zu kombi
nie:rten offenen und verdeckten Maßnahmen an erkannten 
Brennpunkten eingesetzt. 

Dadurch konnten Straßen- und Handtaschenraub in der Innen
stadt stark reduziert werden. Wir registrierten aber sehr 
bald, und das besonders bei dem Massendelikt des Dieb
stahls aus Kraftfahrzeugen, daß unsere Maßnahmen mittel
fristig eine Verdrängung in vorher weniger belastete Au
ßenbereiche oder zum Leidwesen unserer Nachbardienststel
len in deren Dienstbezirke bewirkten. 

Dieser Effekt könnte demnächst wieder eintreten, wenn sich 
unsere schwarzafrikanischen Rauschgifthändler, die seit 
ca. 2 Jahren die Heroinversorgung der Abhängigen in Frank
furt betreiben, auf die Gegenmaßnahmen der POlizei einge
stellt haben. Sie führten zuletzt ihren Stoff in Packs 
zwischen 0,2 und 0,5 gr. Heroin im Mund mit. Sobald sie 
kontrolliert wurden, schluckten sie die Beweismittel run
ter. Unser POlizeiarzt hat inzwischen eine recht zuverläs
sige Röntgenmethode zur Feststellung des Stoffes im Magen 
entwickelt, die ggf. die Verabreichung von Abführ~ und 
Brechmitteln und eine dann wenig appetitliche Beweissiche
rung zur Folge hat. Dadurch konnten wir in guter Zusammen
arbeit mit der Justiz die offene Schwarzafrikanerszene in 
Frankfurt nahezu zerschlagen~ Wir sehen allerdings_voraus, 
daß sieh dieser Täterkreis, gestützt auch auf d~s Zauber
wort Asyl, weiterhin an anderer Stelle in der Bundesrepu
blik aufhalten wird, um ggf. mit neuen Verteilermethoden 
doch noch an den immensen Verdienstmöglichkeiten des 
Rauschgifthandels teilzuhabeno 

Ähnliches gilt übrigens für südamerikanische Banden von 
Trick- und Taschendieben, gegen die wir noch kein wirksa
mes Konzept gefunden habene 

Begrenzte Erfolge ließen" sich im Rhein-Main-Gebiet bei der 
Bekämpfung von Sehwerkriminalität bis hin zu organisiertem 
Verbrechen dadurch erzielen, daß wir Fachkommissariate 
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fast VÖllig auflösten und die Mitarbeiter täterorientiert 
sowie deliktübergreifend gegen Intensivtäter einsetzten.'--

Derzeit richtet sich unsere Ermittlungsarbeit vor 'allem 
gegen jugoslawische Kriminelle, die in Führungs funkt ionen 
des Frankfurter Milieus eine beherrschende Rolle übernom
men haben und sich mit allem befassen, was schnellen und 
hohen Gewinn verspricht, u.ao mit Rauschgifthandel, 
Schutzgelderpressung, Prostitution, Menschenhandel, Hehle-
rei und Glücksspie18 . 

Diese Beispiele "angepaßter" Arbeitsmethoden der POlizei 
sollen deutlich machen, daß Improvisation, Ideenreichtum 
und Zusammenwirken verschiedener Institutionen erforder
lich und auch erfolgversprechend sind.. So arbeiten in 
Frankfurt seit 1980 Zoll und POlizei in einer gemeinsamen 
Rauschgift-Fahndungsgruppe, hat das Ordnungsamt seit 1983 
eine eigene Ermittlungsgruppe von städtischen Bedienste
ten, die Abschiebefälle von uns übernehmen und endbearbei
ten, erfolgen enge Absprachen mit Jugendschutz, Gesund
heitsaufsicht und anderen städtischen Behörden und ebenso 
gezielte gemeinsame Aktivitäten 'mit der Staatsanwalt
schaft, die der Schwerpunktbildung auch zur ökonomischen 
Verfahrensabwicklung dienen. 

All das kann aber nicht verdecken, daß solche Maßnahmen 
irgendwo auch Zufallscharakter haben. Oft unterbleibt die 
Initiative zum Erfahrungsaustausch z.B. zwischen ver
gleichbaren Großstädten des In- und Auslandes mit ähnli
cher Kriminalitätslage, weil - wie wir meinen - die Viel
zahl tägliCher Aufgaben dazu keine Zeit läßt. NiCht zu
letzt deswegen kommt solchen Arbeitstagungen des Bundes
kriminalamtes ganz besondere Bedeutung zu. 

Nach diesem Lagebild eine mehr stichwortartige Beantwor
tung der Frage nach Vollzugsdefiziten: 

Unser Rechtssystem ist vielfach zu unterlaufen, teilS 
wegen hoher Beweisanforderungen unterSChiedlichster Art, 
aber faktisch auch wegen eines geschickt über Jahre auszu
dehnenden Instanzenweges. 

Wo primitive Lebensbedingungen im Heimatland herrschen, 
läuft- der Sanktionscharakter der Strafe ins Leere und wird 
auch Untersuchungs'haft bereitwillig in Kauf genommen. 

Speziell bei schwereren Delikten bleibt unser Wissen um 
Herkunft, Vorstrafen und kriminelle Aktivitäten eines 
VerdäChtigen, soweit diese im Ausland liegen, ungeachtet 
aller Bemühungen auch von Interpol, sehr bescheiden, ist 
oft nahe Null .. 

Die POlizei kann siCh in ihren ArbeitSabläufen nur unvoll
ständig auf die fremde Sprache, den fremden KUlturkreis 
und fremde Lebensgewohnheiten einstellen. 
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ES fehlt uns an einem überregionalen repressiven und prä
ventiven Bekämpfungskonzept von Ausländerkriminalität, 
wohl auch deswegen, weil wir damit in die Nähe der Diskri
minierung gebracht werden könnten. 

Die Frage nach der Integration ausländischer Mitbürger ist 
nicht von der POlizei zu beantworten. Sie stellt sich in 
erster« Linie der POlitik, ebenso unseren staatlichen, 
konununalen und kirchlichen Einrichtungen. Besonders di.e 
Massendelikte der mittleren und kleinen Kriminalität, die 
von ausländischen Jugendlichen begangen werden, sind aber 
wohl auf diesem wege präventabel. Die Straftaten derer 
allerdi·ngs, die sich bewußt auf den profitträchtigen 
deutschen Markt stürzen, um hier abzukassieren, lassen 
sich über Integrationsbemühungen nicht bekämpfen. Dieser 
Täterkreis will sich nicht integrieren. 

Es ist für den pOlizeipraktiker geradezu eine Farce, wenn 
unterschiedliche· Behörden ihr Wissen nicht austauschen, 
weil bereichsspezifischer Datenschutz das angeblich ver
bietet. Damit erreichen wir sehenden Auges, daß gerade die 
geschickt angelegten kriminellen Machenschaften lange 
unerkannt bleiben und die POlizei erst nach Eintritt des 
Schadens aktiv werden kann. 
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POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ASPEKTE DER 
AUSLÄNDERKRIMINALITÄT 

PeterBähr 

AuS konununaler sicht kann ich nur \-renig konkrete Hinweise 
zum Thema dieser POdiumsdiskussion bieten. Es ist nicht 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, sich aktiv in die Ver
brechensbekämpfung einzuschalten; auch soweit die Städte 
als Ausländerbehörden unmittelbar mit diesem Thema kon
frontiert sind, kann nach meiner Beurteilung von VOllzugs
defiziten oder Mängeln in der Zusammenarbeit kaum gespro
chen werden: Die Meldungen über begangene Straftaten gehen 
bei den Behörden ein und werden auf dem üblichen Weg aus
länderpolizeilichbearbeitet; im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten erfolgt eine Äusweisung aufgrund des S 10 
Abs. 1 Nr. 2 Ausländergesetz und ggf. eine Abschiebung; 
das ist aber im Grunde genommen nur ein Akt der Nachsorge 
für einen bereits eingetretenen Schaden und kann zu den 
hier angeschnittenen Problemen einer vorbeugenden Verbre
chensbekämpfung nur wenig positive Anhaltspunkte beitra
gen. 

AlS ich mich auf diesen Vortrag durch Rückfragen bei Kol
legen und beim Deutschen Städtetag vorbereiten wollte, 
habe ich so etwas den EindruCk gewonnen, als werde bei den 
Kommunen das Phänomen der Ausländerkriminalität bis zu 
einem gewissen Grad tabuisiert. Das hängt wohl in erster 
Linie mit der berechtigten Sorge zusammen, daß durch eine 
allzu intensive Diskussion dieses Themas die latente Aus
länderfeindlichkeit gerade in den sozialen spannungsgebie
ten weiter geschürt wird, weil der Eindruck entstehen 
kann, als seien "die" AUSländer in besonderem Maße krimi
nell und als bedeute die Tatsache, daß immer mehr Menschen 
fremder Staatsangehörigkeit Aufnahme in unserem Land fin
den, für siCh al~ein schon eine Gefahr für die innere 
Sicherheit der BundesrepUblik Deutschland. Zunehmende 
Ausländerkriminalität, von der auf dieser Tagung die Rede 
ist, stellt andererseits gerade für die Kommunen einen 
Indikator dafür dar, daß eine wiChtige kommunale Aufgabe, 
nämlich die Integration der ausländischen Mitbürger in 
unsere Gemeinden, immer noch nicht voll gelungen ist; 
darüber mÖChte ich in meiner Stellungnahme einiges ausfüh
ren .. 

ZunäChst sei jedoch der Hinweis gestattet, daß es meiner 
Meinung nach "die" AUSländer als geschlossene, soziolO
gisch klar abgrenzbare Gruppe nicht gibt. Zwar fehlt bei 
jedem 13. Bürger in unserem Land die deutsche Staatsange
hörigkeit; dies ist ein leicht festzustellendes Merkmal 
der statistischen Zuordnung, besagt aber noch niChts über 
die sozialen Verhältnisse und gibt, wie ich meine, für 
sich betrachtet auch noch keine Hinweise auf eine besonde
re Kriminalitätsanfälligkeit. In der Bundesrepublik 
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Deutschland und in West-Berlin leben heute rd. 4,7 Mio. 
Ausländer, was knapp 8 %'unserer Wohnbevölkerung ausmacht. 
Über 3 Mio. Ausländer, etwa 2/3, leben länger als acht 
Jahre im Bundesgebiet; wir haben allein mehr als 1 Mio. 
jugendliche Ausländer mit einem Alter bis zu l6.Jahren, 
von denen knapp 70 % im Bundesgebiet selbst geboren sind. 
Ausländer und vor allem Ausländerkinder helfen die demo
graphischen Lücken zu schließen, die die Auswirkungen des 
2. Weltkriegs und veränderte soziale Verhaltensweisen in 
den Altersaufbau unserer heimischen Bevölkerung geschlagen 
haben: 1974 wurde mit einem Ausländeranteil von 17,3 % 
nahezu jedes 6. in Deutschland geborene Kind mit ausländi
scher Staatsangehörigkeit geboren; auch im Jahre 1986, ZU 
dem mir die neuesten Statistiken vorliegen, liegt der 
Ausländeranteil mit 9,4 % immer noch deutlich über dem 
Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung. Nahezu 
jeder 4. Einwohner von Frankfurt am Main besitzt nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit; aber auch die Großstädte 
Offenbach, Stuttgart, München, Düsseldorf, Mannheim und 
KÖln haben eine Ausländerquote von mehr als 15 %. In Ber
lin leben derzeit rd. 105.000 Türken; das ist nach unseren 
Maßstäben eine Großstadt· für sich. 

Die geschilderten Zahlen belegen, daß die Bundesrepublik 
Deutschl,and allen gegenteiligen Bekundungen zum Trotz 
längst ein Einwanderungsland geworden ist. Vorherrschend 
ist heute nicht mehr der Typ des Ausländers, der zu einem 
von vornherein befristeten Zweck vorübergehend in unser 
Land einreist, hier Fremder ist und es auch so bleibt. 
Typisch ist vielmehr der Ausländer, der sieh für einen 
längeren Abschnitt seines Lebens oder auch für immer in 
unserem Land niederläßt, in unserem Land seinen Hausstand 
gründet, sein~ Familie hat und in unserem Land seine Kin
der zur Welt bringt oder sie hier doch zumindest großzie
hen möchte. Dies ist nun einmal die - seinerzeit sicher 
nicht so bedachte, aber, wie sich im Nachhinein heraus
stellt, zwangsläufige - Folge der Gastarbeiterpolitik der 
sechziger und frühen siebziger Jahre, ich meine aber auch 
eine sich allgemein abzeichnende Konsequenz-der europä
ischen Integration und, hier spreche ich vor allem das 
Problem der Wirtschaftsasylanten an, die bedrohliche Aus
wirkung des Nord-Süd-Gefällese Wir sollten uns zu dieser 
Entwicklung bekennen, denn sie hat auch positive Seiten. 
Die früheren Gastarbeiter haben nicht nur die Arbeits
marktlücken der seehziger und siebziger Jahre geschlossen 
(und sind auch heute noch mit einem erheblichen Anteil .an 
unserem Wirtschaftsleben beteiligt), die hier aufwachsen
den Kinder der Gastarbeiter werden den dringend benötigten 
Facharbeiternachwuchs der neunziger Jahre bereitstellen 
helfeno 

Mit dem Übergang von dem "einfachen" Gastarbeiter, der 
nach Ausnutzung seiner Arbeitskraft im Rotationssystem 
ohne. große Probleme wieder in sein Heimatland zurückver
frachtet ·werden konnte, zum Arbeitseinwanderer sind erheb
liche soziale Probleme auf uns zugekommen. Das läßt sich 
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z.Bo aus den Arbeitslosenstatistiken ablesen: Während der 
Beschäftigungseinbruch von 1966/67 noch weitgehend auf dem 
Rücken der in ihr Heimatland zurückgeschickten Gastarbei~ 
ter abgefedert werden konnte - damals verließ 1/5 der 
ausländischen Erwerbspersonen kurzfristig die Bundesrepu
blik - liegen die Ausländer in der derzeit anhaltenden 
Periode der Arbeitslosigkeit nun schon seit mehreren Jah
ren mit einer Quote zwischen 13 und 14 % deutlich über dem 
Anteil <der deutschen Arbeitslosen. 1986 war jeder 9. Ar
beitslose in Deutschland ein Ausländers Besorgnis erwecken 
vor allem die Zahlen der jugendlichen Arbeitslosen; 1986< 
war mehr als jeder 6. Arbeitslose unter 20 Jahren ein 
Ausländer, darunter fast 2/3 Türken. 

Noch im Jahre 1980 konnte der<damalige Präsident des 
Deutschen Städtetags, der Kieler Oberbürgermeister Günther 
Bantzer, aus der Kriminalstatistik ableiten, daß Ausländer 
generell weniger oft straffällig werden als Deutsche. Die 
Kommunen haben sich lange Jahre mit dieser Feststellung 
beruhigt und in ihr eine Bestätigung für den Erfolg ihrer 
Integrationspolitik gesehen. Wenn ich die mir vorliegenden 
neue ren Zahlen richtig deute, sCheint sich insoweit inzwi
schen ein grundlegender Wandel vollzogen zu haben: Unter 
den im Jahre 1986< wegen einer Straftat verurteilten Perso
nen (nicht mitgerechnet die Verurteilungen wegen einer 
Straftat im Straßenverkehr) nahmen die Ausländer mit einer 
Quote von rd.< 15 % einen fast doppelt so hohen Anteil ein, 
als dies ihrem Anteil von knapp 8 % an der Gesamtbevölke
rung entspricht. Weit überproportional sind die Verurtei
lungen wegen Raub und Erpressung, wegen Diebstahl und 
Unterschlagung und wegen anderer Vermögensdelikte, die 
sich in Prozentantei'len .zwischen 16,9 .und 12,9 % der ins
gesamt begangenen Straftaten bewegen. Mehr als 39 % aller 
wegen einer Straftat belangten Ausländer waren jünger als 
25 Jahre, andererseits macht diese Altergruppe nur 18 % 
der ausländischen Wohnbevölkerung aus. 

Ähnlich wie beimProblem der Arbeitslosigkeit läßt sieh 
das Problem der offenbar zunehmenden AUSländerkriminalität 
nicht mehr mit dem überlieferten Hilfsmittel der Landes
verweisung lösen. Wir haben zwar in S 10 Abs. 1 Nr. 2 
Ausländergesetz noch den Ausweisungsgrund der strafrecht
lichen Verurteilung, dieses ausländerpolizeiliche Instru
ment gerade auch der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 
ist jedoch zunehmend in seiner Wirkung abgeschwächt wor
den. Betrachtet man etwa die Gruppe der Sinti und Roma, 
denen ein nicht Unerheblicher Anteil der Diebstahlsdelikte 
anzulasten sein dürfte, so stammen sie aus Ostblockstaa
ten, soweit sie nicht ohnehin staatenlos sind. In den 
Ostblock darf nicht abgeschoben werden; die Ausländerbe
hörden verzichten dann auch in vielen Fällen von vornher
ein auf den administrativen Aufwand eines förmlichen Aus
weisungsverfahrens.Asylbewerber können zwar aus schwer
wiegenden Gründen der öffentlichen SiCherheit und Ordnung 
ausgewiesen werden, was gemäß S 20 AbSe 3 Nr. 1 Asylver
fahrensgesetz zum automatischen Erlöschen ihrer auf ihrem 
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Asylantrag berUhenden Aufenthaltsgestattun~ führt; als 
Vollzug der Ausweisung kommt aber regelmäßig nur die Ab
schiebung in den Heimatstaat in Betracht, was während der 
Dauer des Asylverfahrens nur unter den engen, in ihrer 
Verfassungsmäßigkeit überdies bestrittenen Voraussetzungen 
des S· 14 Ahs. 1 Ausländergesetz möglich ist@ 

Wenn nach dem AsoziierungSabkommen mit der Türkei weitere 
Stufen der Beschränkung der Niederlassungsfreiheit auch 
gegenüber diesem Land abgebaut sein werden, wird in abseh
barer Zeit 2/3 der in der Bundesrepublik lebenden auslän
dischen Bevölkerung den aufenthaltsrechtlichen Status 
eines "Gemeinschaftsinländers,g mit weitgehender Freizügig
keit besitzen. Für unser Thema bedeutet dies, daß eine 
Ausweisung.wegen einer strafrechtlichen verurteilung nur 
noch aus spezialpräventiven Gründen bei Straftat.en von 
besonderer SOzialschädlichkeit und mit erheblicher krimi
neller Intensität möglich sein wirdo 

Auch dies ist eine neue Dimension unserer Beziehungen zu 
den Ausländern innerhalb unseres Gemeinwesens, die wir als 
Folge einer umfassenderen allgemeinpolitischen Entwicklung 
hinzunehmen und - wie ich meine - zu akzeptieren haben. 
Wie ich eingangs andeutete, stellt sich ohnehin die Frage, 
ob ausländerpOlizeiliche Ausweisungsverfügungen jemals ein 
geeignetes Mittel der Deliktsbekämpfung waren. und ob sie 
angesichts der Offenheit unserer Staatsgrenzen und·eines 
sieh wandelnden rechts- und sozialstaatliehen Verständnis
ses überhaupt noch in die rechtspolitische Landschaft 
unserer. Tage passen. 

Als Antwort auf die Fragen, die die auf dieser Tagung 
diskutierten Erkenntnisse über eine wachsende Ausländer-

, kriminali tät aufwerfen, bleibt dahe~ nur die Verbess.erung 
der Sozialpolitik gegenüber unseren ausländischen Mitbür
gern. Die Ursachen der Straffälligkeit liegen meiner Über-, 
zeugung nach weniger in der nichtdeutschen Herkunft der 
Straftäter als vielmehr in den' sozialen Verhältnissen und 
den Milieubedingungen, unter denen wir die Aus,länder hier 
in Deutschland leben lassen. Damit werden nun allerdings 
Zusammenhänge zwischen sozialem Status und Kriminalitäts
verhalten angesprochen, die in gleicher Weise auch für die 
deutsche Bevölkerung charakteristisch sind. Das für die 
Ausländer Besondere besteht indessen darin, daß Anpas
sungsschwierigkeiten. an"die hiesigen Verhältnisse und eine 
ungenügende gesellschaftliche Integration zusätzliche 
Erschwernisse bilden, die die ohnehin vorhandenen wirt
schaftlichen Probleme, die Ungunst der Verhältnisse, man
gelndes Prestige und all diejenigen Milieufaktoren ver
stärken, die einen Menschen mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten lassen. 

Besonders augenfällig wird das an der Situation der Asyl
bewerbere Die Art und Weise, wie deutsche Behörden derzeit 
den Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen aus der Dritten 
Welt in den Griff zu bekommen versuchen, ist schon für 
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sich betrachtet fragwürdig, sie führt aber geradezu 
zwangsläufig dazu, diese Gruppe von Ausländern in besonde
rem Maße dem Risiko auszusetzen, straffällig zu werden: 
Die Einwanderer aus Ghana, Pakistan oder woher sie auch 
immer herkommen mögen, bekommen hier sehr schnell zu spü
ren, daß sie in unserem Land unerwünscht . sind und die 
Behörden als ihren Gegner zu betrachten haben, den es mit 
allen Mitteln zu überlisten gilt, um wenigstens noch eini
ge.Monate zusätzlichen Aufenthalts herauszuschinden. Der 
ungesicherte Rechtsstatus, der in aller Regel irgendwann 
durch eine Abschiebung beendet wird, die durch das gene
relle Arbeitsverbot erzwungene Beschäftigungslosigkeit, 
unwürdige Zustände in den Wohnheimen, eine von Almosen der 
Sozialhilfe abhängige wirtschaftliche Existenz inmitten 
einer Glitzerwelt überquellenden WOhlstandes - all das 
sind Einflüsse, bei denen es schon der Charakterstärke 
eines Heiligen bedürfte, um nic.ht früher oder später der 
Versuchung zu erliegen, durch Straftaten die eigene Lage 
wenigstens ein bißchen besser zu gestaltenD 

Die Kommunen und ihre Spitzenverbände haben die Bundesbe~ 
hörden immer wieder auf die großen sozialen Probleme und 
die Gefahren hingewiesen, die das massierte Auftreten von 
Asylbewerbern vor allem in einigen Ballungszentreri hervor
rufeno Die Städte, die. mit der sozialen Betreuung der 
Asylbewerber befaßt sind, sind mit dieser Aufgabe hoff
nungslos überfordert und am Ende ihrer Kapazität; dies 
gilt vor allem dann, wenn die Asylbewerberzahlen wieder 
sprunghaft steigen, wie sich das seit Anfang 1988 abzu
zeichnen scheint, nachdem 1987 einmal eine vorübergehende 
Besserung eingetreten war~ Verschärft wird gegenWärtig die 
Situation durch den enormen Zustrom von Aussiedlern aus 
den Ostgebieteni Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte 
sind hoffnungslos überfüllt, angesiChts wachsender Unduld
samkeit in der Bevölkerung macht es zunehmend SChwierig
keiten, auf HotelS auszuweichen oder andere Provisorien 
schnell einzuriChten. Nach wie vor sehen die Städte die 
wirksamste Abhilfe in einer spürbaren BeSChleunigung des 
Asylverfahrens - selbst Um den Preis der Verkürzung eines 
den sonst üblichen Maßstäben entsprechenden Rechtsschut
zes -, in einer trotz aller Härten rigorosen Abschiebungs
praxis und in einer Verbesserung der Rückführungsprogramme 
insbesondere auch für die vom Asylverfahrensgesetz heute 
nur noch zum Teil erfaßten de facto-Flüchtlinge. 

VÖllig anders ist die Situation bei den ausländischen 
Arbeitnehmern, die sich mit ihren Familien schon seit 
längerer Zeit in unserem Lande niedergelassen haben 9 Seit 
nunmehr mehr als 20 Jahren bemühen sich die Kommunen um 
eine Integration dieser Bevölkerungsgruppe. Wenn auch 
nicht alle ehrgeizigen Pläne der Vergangenheit realisiert 
werden konnten g wird man dieser politik im großen und 
ganzen Erfolge nicht absprechen könnene Dies gilt vor. 
allem für die Ballungszentren mit ihrem großen Ausländer
anteil. Es hat eigentlich niemals eine DiSkussion darüber 
gegeben, ob die Integration der ausländischen Zuwanderer 
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eine kommunale Aufgabe' sei oder nicht.. nie Städte mit 
ihren eigenen Rechten und Pflichten im öffentlichen Bil
dungs- und Erziehungswesen haben diese Aufgaben vielmehr 
von Anfang an aufgegriffen eingedenk ihrer origi~ären 
Funktion als "Stätten der Integration" aller Einwohner und 
damit auch der seit den sechziger Jahren verstärkt zuwan
dernden Ausländer. 

Die Integrationsarbeit fängt im Kindergarten an und setzt 
sich in den Schulen fort; sie verlangt Elternbetreuung und 
Informationshilfen sowohl für die mit der Fürsorge für 
Ausländerkinder befaßten Mitarbeiter als auch für die 
Eltern der' Kinder .. Von Anfang an konzentrierte sich die 
Integrationsarbeit der Kommunen auf die Kinder der auslän
dischen Einwanderer in der Erkenntnis, daß es faktisCh 
unmöglich sein würde, den als Erwachsenen eingewanderten 
Arbeitnehmern Und ihren mit- oder nachgezogenen Ehepart
nern eine eChte Chancengleichheit in unserem Land garan
tier.en und vermitteln zu können. Die erste Generation muß 
mehr oder minder auf sich $elbst gestellt bleiben und sich 
mit jenen Vorteilen der besseren Lebensbedingungen in 
unserem Land begnügen, die sie zum Verlassen ihrer Heimat 
motiviert hatten. Eine volle Integration in die deutsche 
Gesellschaft wird den Ausländern der ersten Generation nur 
in Ausnahmefällen gelingen und SCheint von 'ihnen auch gar 
nicht so erwünscht zu sein, wie die relativ geringen Zah
l~n der Einbürgerungsfälle belegen. Um so größer sind 
unsere Verpflichtungen, der 2.. und 3. Aus'ländergeneration 
gleiche Startchancen in unserer Gesellschaft'zu vermit
teln. Das ist nicht allein eine soziale Aufgabe, sondern 
ein Gebot unseres 'ureigensten Interesses, denn von dem 
Erfolg dieser Integ'rationsbemühungen wird es maßgeblich 
abhängen, ob in unseren Städten die Kinder der Gastarbei
ter tatsächlich zum Facharbeiternachwuchs für die neunzi
ger Jahre heranwachsen werden oder ob sie, worauf einige 
Zahlen ja nun leider hindeuten, sieh zu einer ernstzuneh
menden Gefahr für die innere Sicherheit in diesem Lande 
entwickeln .. 

Ausländerfamilien benötigen Wohnungen; ein Thema, das 
nicht erst durc"h den ve·rstärkten Zustrom von Aussiedlern 
aus den Ostgebieten wieder aktuell geworden ist. Auch hier 
haben die. Städte in der Vergangenheit viel geleistet, es 
sei nur an die großen Sanierungsprogramme des Berliner 
senats in Kreuzberg oder in anderen Bezirken von West
Berlin erinnert. Gleichwohl leben die Ausländer in der 
Regel immer noch in den SChlechteren WOhnquartie,ren der 
Städte, in den städtebaulichen Problemgebieten mit 
schlechter Bausubstanz und hohen Umweltbelastungen& Nach 
wie vor mangelt es an einem ausreichenden Angebot an grö
ßeren, angemessenen Wohnungen zu tragbaren Preisen für die 
meist kinderreichen Haushalte der Ausländere Hier zeigen 
sich bedenkliche Folgen einer durch das allmähliche Aus
trocknen st'aatlicher Wohnungsbauprogranune und die anhal
tende Finanzschwäche der kommunalen Haushalte hervorgeru
fenen Stagnation der kommunalen Wohnungsbaupolitik .. 
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Ausländerintegration bedeutet nicht zuletzt mehr Rechtssi
cherheit. Die Weiterentwicklung des Ausländerrechts von 
einem rein restriktiven Ausländerpolizeirecht zu einem auf 
Eingliederung abzielenden AUSländeraufenthaltsrecht mit 
einklagbaren, an präzise Tatbestände geknüpften Rechtsge
währleistungen ist seit langem'überfällig. Auch wird man 
allmählich über eine Beteiligung unserer ausländischen 
Mitbürger an der politischen Willensbildung jedenfallS auf 
kommunaler Ebene nachdenken müssen, obwohl die Haltung des 
Deutschen Städtetags gegenüber einem Kommunalwahlrecht für 
AUSländer nach wie vor strikt ablehnend ist. 

Integration vollzieht siCh nicht von heute auf morgen, 
aber sie ist machbar. Wir können hier in DeutSChland auf 
eine reiche geschichtliche Erfahrung zurückblicken: Es sei 
nur an die polnischen Bergleute erinnert, die gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts in das Ruhrgebiet eingewandert sind. 
Sie konnten zwar auch nicht innerhalb einer Generation 
eingegliedert werden, sondern nur in einem jahrzehntelan
gen Entwicklungsprozeß - schließlich hatte das aber Er
folg. Wir müssen mehr GedUld aUfbringen und uns mittelfri
stige Planungsziele setzen, dürfen allerdings auch keine 
Zeit vertrödeln. 

Insofern kann ein Anwachsen der Kriminalität von Auslän
dern, vor allem der Jugendkriminalität, ein Alarmsignal 
sein, das auf bedenkliche Defizite in der Integrationspo
litik hinweist. Darauf sollten die Kommunen als Träger 
dieser wichtigen AUfgabe von diesem berufenen Kreis von 
KriminalfaChleuten aufmerksam gemacht werden. Denn eins 
ist sicher: EntwiCkeln siCh die Dinge weiter so wie bisher 
und wird die AUSländerkriminalität zu einem Phänomen, das 
als solches in das BeWUßtsein der Bevölkerung dringt und 
die Furcht vor dem "von Natur aus kriminellen" AUSländer 
zu wecken im Stande ist, dann hat unsere Gesellschaft bei 
der Bewältigung einer der wiChtigsten sozialpOlitischen 
Aufgaben unserer Zeit völlig versagt. Die Folgen werden 
dann schlimm sein; auch kriminalpolizeiliche Mittel sind 
dann kaum ausreichend, diesen Schaden wieder in Ordnung zu 
bringen. 
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Diskussion 

Frau Funcke: 

Nur eine Detailfrage, Herr Bähr, wir stimmen ja weitestge-
'hend überein. Nur hat mich gewundert, daß Sie sagten, Aus
weisungen nach Kriminalität würden nur noch in schweren 
Fällen vorgenommen. Meine Erfahrungen sind anders~ Das mag 
regional unterschiedlich seine In manchen Bundesländern 
ist schon eine Wiederholungstat ein Grund zur Ausweisung. 
Wir brauchen gar nicht an den - entschuldigen Sie - "He
xenprozeß" in Memmingen zu denken, wo man den Frauen, die 
zu 300 DM Strafe verurteilt wurden, gleich eine Drohung 
ins Haus geschickt hat, sie mÜßten mit der Ausweisung 
rechnen, wenn noch irgendetwas in der Familie vorkommt'. Es 
gibt schon erhebliche Drohungen und Ausweisungen auch bei 
nicht so schwerer Kriminalität. Deswegen meine Rückfrage: 
Ist es wirklich- so, daß nur bei schwerer Kriminalität,aus
gewiesen wird? 

Herr Prof. Bähr: 

Ich komme aus dem Saarland, wo ganz allgemein eine recht 
zurückhaltende Ausweisungspraxis besteht~ Insofern ist 
mein Statement zunächst von diesem Eindruck geprägt. Be
rücksichtigt man die Rechtsprechung, so ist aber darüber 
hinaus ganz allgemein die Möglichkeit einer Ausweisung zu
mindest bei den EG-Ausländern, richtiger "den Gemein
schaftsinländern", erheblich eingeschränkt. Die zweite 
große Gruppe, die uns erhebliche Sorgen bereitet, bilden 
die Asylbewerber: Hier ist eine Abschiebung nur unter den 
engen Voraussetzungen des S 14 AuslG möglich. Das bedeu
tet: Theoretisch kann ,zwar ein Asylbewerber aus schwerwie
genden Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
ausgewiesen werden" womit dann auch sein vorläufiges Auf
enthaltsrecht erlischt; solange das Asylverfahren läuft, 
kommt aber praktisch nur die Abschiebung in das Fluchtland 
in Betracht, was dann eben oft an den engen Schranken des 
S 14 AuslG sCheitert. Nach meinem Eindruck resignieren'da
her die Behörden meist schon von vornherein und führen 
erst gar keine Ausweisungsverfahren mehr durch. 

Deutlich wird das etwa bei der Gruppe der Sinti und Roma, 
die gerade bei uns im Saarland bei ihrer Durchwanderung 
nach Frankreich immer wieder auftauchen. Sie kommen aus 
den Ostblockstaaten. In die Ostblockstaaten darf aber 
nicht abgeschoben werden, so daß uns bei Straftaten ei
gentlich nur die Möglichkeit bleibt, diese Personen bis 
zur Stadtgrenze zu bringen, denn wir haben kein Handhabe, 
sie endgültig aUßer Landes zu schaffen. 
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Ich bin auch der Meinung, daß bei dem Teil der ausländi
schen Bevölkerung, der sich hier in Deutschland zum dau
ernden Aufenthalt niedergelassen hat, die Ausweisung nicht 
die adäquate Reaktion auf gelegentliches strafbares Ver
halten sein kann. Das mag z. B. bei den in Frankfurt auf
tretenden organisierten Verbrecherbanden und den in großem 
Stil durchreisenden Kriminellen anders sein. Hier kann ei
ne Ausweisung u. Uo auch noch den SChutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit vermitteln, der den ganzen mit ei~ 
ner solchen Maßnahme verbundenen Aufwand lohnt. Aber bei 
der viel zitierten türkischen Familie, die seit acht oder 
zehn Jahren in unserem Land lebt, kann man jedenfalls bei 
einfachen Delikten wie z. B~ Diebstählen im Kaufhaus nicht 
ohne weiteres mit der Ausweisung reagieren, denn wir zer
stören mit diesem Eingriff ja das ganze Leben dieser Men
schen. 

Herr Prof. Kewenig: 

Ich bin in der Tat der Auffassung, daß bei der Behandlung 
der Ausländerproblematik vor allem die Politik versagt 
hat. Sie hat es nicht fertiggebracht, reChtzeitig die Pro
bleme zu erkennen bzw. reChtzeitig geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die hier vielfältig geschilderten Probleme 
gar nicht . erst entstehen zu lassen. Mit der schlichten 
Formel - die auch heute wieder in den Statements meiner 
Kollegen auftauchte -, daß die Bundesrepublik Deutschland 
kein Einwanderungsland ist, kann man keine vernünftige 
Ausländerpolitik machen. Ich würde allerdings niCht so 
weit gehen wie Herr Bähr und umgekehrt sagen, daß wir in
zwischen ein Einwanderungsland sind. Wir sind das zwar in 
gewissem Maße, da stimme ich Ihnen zu; nur bekommt man, 
glaube ich, wenn man mit dem Schlagwort "Einwanderungs
land" arbeitet, möglicherweise weit schlimmere Reaktionen 
alS mit ganz vorsichtigen FormUlierungen. 

Ich betone ausdrücklich: Die Vorstellung, daß wir kein 
Einwanderungsland sind, hat mit der Realität überhaupt 
nichts zu tun. Allerdings stammen die Begriffe "Einwande
rungsland" und "Auswanderungsland" - wie auch die ganzen 
Kategorien, die in das Ausländerrecht hineinspielen, z~ B. 
die "Staatsangehörigkeit" - aus dem 19. Jahrhundert. Sie 
haben es zu einer großen Blüte und Bedeutung gebracht, 
aber in der Realität, bei der schnellen Veränderung inner
halb Europas, aber auch in der ganzen Welt, haben sie 
niCht mehr das Gewicht 8 Trotzdem ist unsere Vorstellung, 
insbesondere die der Juristen in bestimmten Ministerien 
und Behörden, noch sehr stark davon geprägt. 

Statistiken sind, so 
nicht". Das gebe icb 
alle mit Statistiken 
jedoch die Statis.tik 
chen, das sie schon 

hat Herr Zachert gesagt, "so schlecht 
zu~ Aber Sie müssen bedenken, daß Sie 
umgehen können. Viele Leute benutzen 
nur, um damit ihr politisches Süpp
vorher praktisch fertig hatten, zu 
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garnie'ren und suchen sieh aus diesen Statistiken das her
aus, waS.ihnen paßto Wir wissen doch alle, daß man in den 
Statistiken für alles einen Beleg finden kann; man kann A 
und B beweisen, indem man einfach andere Zahlen nimmt oder 
andere Korrelationen aufstellt. Deshalb bin ich mit Stati~ 
stiken immer außerordentlich zuruckhaltend; ich kann damit 
überhaupt nichts anfangen, denn man kann alles damit an
fangen. Eine Statistik mag dazu dienen, Entwicklungen'zu 
erkennen; sie hilft aber sicherlich nicht, um damit laute 
Propaganda zu machen oder irgend etwas beweisen zu wollen. 

Ich war gerade gestern morgen in den vier POlizeiabschnit
ten in Neukölln~ Neukölln ist eine relativ ansehnliche 
IIIGroßstadt" - wenn es auch nur ein Bezirk Berlins ist
mit etwa 300 000 Einwohnern. Die Ausländerrelation ist 
dort niCht ganz so hoch wie in Frankfurt, aber sie liegt 
immerhin bei etwa 21 %. Ich habe in jedem AbSChnitt nach 
den AUSländern gefragt: "Sind sie mehr oder weniger auf
fällig und wie lassen sie sieh kategorisieren?" In allen 
vier Abschnitten sagten mir diese Praktiker, die das nun 
jeden Tag machen, eigentlich genau dasselbe: "Sie wissen 
ja, wir haben hier ein Asylantenheim, vier Blöcke von den 
Häusern einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ent
fernt, wo Asylbewerber und Geduldete wohnen. Dort ist die 
Kriminalitätsrate ganz eindeutig größer als an anderen Ek
ken". Sieht man aber von diesen - um es vorsichtig zu for
mulieren - ungewöhnlichen Umständen, von diesen sozial 
sehr bedrängten Umständen ab und nimmt den "normalen" A~s
länder, der seit 20 Jahren oder manchmal noch sehr viel 
länger in Berlin wohnt, dann ist die übereinstimmende Aus
sage aller Polizeidienststellen, daß Unterschiede in der 
pOlizeilichen AUffälligkeit zwischen ausländischen und 
Berliner Mitbürgern nicht existieren. 

Ich möchte noch eine Bemerkung zu den Ausführungen von 
Frau Funcke machen: Auch wenn ich die SChwierigkeiten se
he, die hier aUfgezeigt worden sind - Stichwort:EG-Bin
nenmarkt und Ausweisungen bzw. Abschiebungen in die Län
der, die dort einbezogen werden -, bin ich der Meinung, 
daß ,die Abschiebung eine sehr sinnvolle Ergänzung der ge
neralpräventiven Funktion der Strafe insgesamt ist. Ich 
kann nur sagen: Solange ich Innensenator bin, werde ich 
Straftäter jedenfalls bei nennenswerten Straftaten ab
sChiebeno NatürliCh kann man immer diese armen Kerlchen 
bedauern, die dann wieder ins Ausland müssen und mögli
cherweise gar nicht so gut jugoslawisch oder libanesisch 
wie deutsch können .. Ich finde aber, irgendwo hören Sozial
therapie und solche Überlegungen auf. Wenn man siCh zum 
wiederholten Male oder sonst in einem nennenswerten Maße 
strafbar gemacht hat: muß man wissen - und das halte ich 
als Jurist nun wirklich für sinnvoll -, daß dies eben bei 
AUSländern Abschiebung bedeutet. Wir werden j-edenfalls, 
soweit es mögliCh ist, bei dieser Haltung bleiben; wir 
sind in unserer Abschiebungspraxis an dieser Stelle auch 
relativ rigoros. 
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Icn möchte mich nun den Ausfünrungen von Herrn Gemmer zu
wenden. Ich glaube, viel wichtiger, als sieh mit der Kri
minalität von Ausländern zu beschäftigen, ist der Blick 
auf die Formen der Kriminalität unseres Jahrhunderts. Viel 
spannender als Aus länderkriminal ität ist für mich organi
sierte Kriminalität; dort gibt es ja auch einen großen 
Ausländeranteil. Mein Problemmit dieser organisierten 
Kriminalität ist - um es auf eine kurze Formel zu bringen 
und das zu bestätigen, was Herr Gemmer" gesagt hat -: Je 
besser die Leute arbeiten und je mehr Geld da im Spiel ist 
(gerade im Rauschgiftbereichgeht es ja nun wirklich um 
sehr viel Geld), desto besser sind sie organisIert, und 
zwar in jeder Hinsicht, und desto besser sind die Mittel, 
die ihnen zur Verfügung stehenQ Ich denke dabei an meine 
armen Kriminalbeamten~ die, vorsichtig formuliert, noch 
mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts versuchen, dieser 
Art von Kriminalität beizukommen. Wenn sie mal nach 
Paris telefonieren müssen, müssen sie zuerst bei Herrn 
Leupolt nachfragen, ob sie das überhaupt dürfen. Inzwi
schen sind unsere Kunden schon längst mit einem gechar
terten Flugzeug nach Paris unterwegs, um die Sache dort 
möglichst unaUffällig selber zu erledigen. Hier liegt of
fensichtlich ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir die 
Situation, von der Herr Bähr ein so düsteres Bild malte, 
in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir fragen: "Wie 
rüsten wir unsere POlizei aus?" 

Zweite Bemerkung: Datenschutz, insbesondere Datenschutz 
zwischen den Behörden. Wissen Sie - ich" sage "das besonders 
gern, weil Frau Funcke hier ist -, wir Deutschen haben 
eine großartige Neigung: Wenn wir uns für das Gute enga
gieren, dann aber inuner 100 %ig, und dann erkennen wir 
inuner nur ein Gutes. Ich erlebe gerade in Berlin die wun
derbare Diskussion über Pressefreiheit. Da tun die Leute 
so, insbesondere die Vertreter der Presse, als"bestünde 
das Grundgesetz nur aus einem Artikel, dem Artikel 5, und 
sie tun auch so, als habe der Artikel 5 nur einen Absatz, 
nämlich: "Presse" geht über alles, und der Rest ist eine 
große Sauerei und alles ist verfassungswidrig". Meine Be
mühungen, die immer nur verkürzt wiedergegeben werden, 
gingen dahin, folgendes deutlich zu machen: Es gibt ja die 
Pressefreiheit! Nur existieren eben auch Grenzen der Pres
sefreiheit, und vor allem gibt es auch andere Grundrechte. 
Das, was die POlizei tut, ist auch grundrechtsbewehrt; sie 
schützt nämlich niCht etwa nur die POlitiker oder EinriCh
tungen des Staates, wie z. BQ das BKA, sondern sie schützt 
Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum der Bürger. Nur des
halb ist sie mit den Mitteln ausgestattet, die sie hat. 
nie Datenschutzdiskussion läuft in derselben Art und Weise 
ab. Wir haben den Datenschutz entdeckt. Die entsprechenden 
Urteile des BUndesverfassungsgerichts haben die m~isten 
Leute nie gelesen und wissen deshalb nicht, daß selbst 
Herrn Benda gewisse Reduzierungen des Grundrechts auf in
formationelle Selbstbestimmung eingefallen sindo" EntSChei
dend ist: Datenschutz ist etwas ungeheuer WiChtiges, aber 
Datenschutz darf nicht dazu führen, daß die Wah-rung und 
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Sicherung anderer Grundrechte und anderer Befindlichkeiten 
zu kurz kommen. Wenn ich mir die ganze Diskussion über die 
POlizeigesetze der Länder vor Augen halte, dann kann ich 
nur sagen: Wir sind mal wieder einäugig, und alle, insbe
sondere diejenigen, die sich e·twas auf ihre Liberalität 
einbilden, pochen und verweisen auf den Datenschutz und 
können ihn gar nicht hoch genug ansiedeln. Wenn der Daten
schutz aber zu hoch aufgehängt wird, wenn man nicht sieht, 
daß dadurch andere ebenso heilige und ebenso schutzwürdige 
Grundwerte und Grundrechte zu kurz kommen p dann glaube 
ich, daß "Datenschutz" in den nächsten Jahren auch für die 
Arbeit der POlizei zum wichtigsten Thema überhaupt wird. 

Lassen Sie mich abschließen:' Natürlich müssen wir uns 
überlegen, mit welchen Instrumenten wir den Integrations
prozeß unserer ausländischen Mitbürger vorantreiben kön
nen. Ich sage, und zwar nicht aus verfassungsrechtlichen 
Gründen, auch nicht, weil meine eigene Partei das so möch
te, sondern aus wirklicher Überzeugung: Die DiSkussion 
über das kommunale Wahlrecht ist nic'ht integrationsför
dernd. Man muß über andere Mittel - Stichwort: Erleichte
rung von Einbürgerungsvoraussetzungen -versuchen, die In
tegration voranzubringen. In Berlin würden zwei Drittel 
aller Ausländer die Voraussetzungen der Einbürgerung er
füllen. Wenn es denen wirklich um kommunales Wahlrecht 
oder sogar um volles Wahlrecht ginge, könnten sie inner
halb von wenigen Wochen eingebürgert werden. Sie tun es 
aber nicht. Es wäre eine sehr interessante Frage, warum 
sie es niCht tun. Wir versuchen, einen heilsamen, einen 
vorsichtigen Druck auf unsere ausländischen Mitbürger aus
zuüben, indem wir sagen: "Irgendwann mußt Du dich einmal 
entscheiden, irgendwann mußt Du auch einmal den Integra
tionsprozeß von Dir aus beenden, indem Du Deutscher 
wirst." Nehmen wir diesen heilsamen Druck niCht dadurch 
weg, daß wir versuchen, scheibchenweise bestimmte Dinge. 
zuzugestehen? Führt niCht gerade dies im Grunde nur zu Un
zufriedenheit und nicht zu einer Befriedigung realer und, 
wie ich finde, eigentlich berechtigter Bedürfnisse? 

Herr Zachert: 

Vielen Dank, Herr Prof. Kewenig, für die sehr facettenrei
chen Ausführungen. 

Nur unterstreichen kann ich Ihr anfängliches Eingeständ
nis, daß die Politik uns auch in diesem Fall niCht so ganz 
befriedigen konnte. Dieselbe Feststellung haben wir auch 
auf unserer Arbeitstagung im vergangenen Jahr treffen 
müssen. Sie haben Datenschutz als "Überrechtn'charakteri
siert. Genau dies ist unser Kampf schon all die Jahre: Wir 
haben in der Datenschutzdebatte bisher einfach keine Aus
gewogenheit erkennen können. Wenn das, was Sie aUfgezeigt 
haben, von anderen maßgeblichen POlitikern ebenfalls gese
hen würde, wären wir sehr glücklich8 
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Ihre starken Worte - nicht nur hier, sondern auch in der 
Presse - zu der polizeiiichen Arbeit vor Ort, mit denen 
Sie die Relation aUfgezeigt haben zu den Pflichten der 
Presse, haben uns wohlgetan 8 

Herr Dr. Stocker: 

Eine Frage, die vielleicht der Diskussion hilfreich sein 
. könnte. Was uns - und ich bin sicher, auch der POlizei -
große Schwierigkeiten macht, ist doch die organisierte 
Kriminalität der Ausländer und nicht die Gelegenheitskri
minalität der hier arbeitenden Ausländer und deren Fami
lien. Die wird von unseren Leuten auch ausgeführt 9 Es geht 
um die Leute, die hier in die Bundesrepublik kommen, um 
aufgrund der hier herrschenden Verhältnisse kriminellen 
Gewinn abzuschöpfen. Diese Leute sind mit Sicherheit we
der integrationswillig noch integrationsfähig noch sonst
was. Ich wollte sagen, wir müßten hier mal unterscheiden 
zwischen den hier Arbeitenden und Lebenden, die hier halt 
mal kriminell werden und den anderen, die ganz bewußt in 
krimineller Absicht zu uns kommen. Wenn wir das ganz be
wußt auseinanderhalten, dann wird die DiSkussion auf zwei 
Schienen vielleicht etwas klarer werden. 

Herr Dommaschk: 

nie DiSkussion des POdiums hat m. E. die Problematik der 
Ausländerkriminalität'Qisher zu sehr auf die organisierte 
Kriminalität eingeengt. Demgegeriüber hat Herr Kollege Dr. 
Gemmer sehr zutreffend dargestellt, daß es vor allem 
die Massenkriminalität im Ausländerbereich ist, die doch 
erheblich zu denken gib:t. Ich halte es für ganz wichtig, 
diese Frage nicht zu verdrängen, gerade im Hinblick auf 
die Tatsache, daß wir ja zu ·einem guten Miteinander kom
men wollen. Insofern ist der Umstand, daß eiri AUSländer 
kriminalitätsbelastet lst, für miCh - und ich S\:.ehe hier 
sicherlich nicht allein mit dieser Ansi,cht - ein nicht 
unerhebliches Integrationshemmnis. Dabei muß man sehen, 
daß ein Ausländer, der kriminalitätsbelastet in diese Ge
sellschaft integriert werden will, es u. U. wesentlich 
schwerer haben wird als ein vergleichbarer deutscher 
Straftäter, der resozialisiert werden will. 

Im übrigen möchte ich noch eine Frage anschließen, 'die 
sichvor allem an Frau Funcke riChtet. Wenn ich mir die 
Integrationspolitik der letzten Jahre kritisch ansehe, muß 
ich leider sagen, ich sehe nicht so ganz große Fortschrit
teo Die erste Generation der AUSländer hat siCh eigentlich 
hier in dieser Bundesrepublik im wesentlichen selbst inte
griert, wenn ich das einmal etwas pointiert sagen darf, 
und zwar aufgrund der Berufe, die sie mitbrachte. Bei der 
zweiten und dritten Generation ist die häUfig anzutreffen-
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de fehlende berufliche Qualifikation neben der Sprachbar
riere und der Identitätskrise das große Integrationshi~
dernis. Ich glaube, diesem Problembereich müssen wir ganz 
große Aufmerksamkeit widmen und meine Fragen würden dahin
gehen: Was ist möglicherweise zu leisten, damit das deut
sche Rechts- und Verfassungssy'stem in verständlicher, ein
facher Form dem Ausländer nähergebracht wird; denn da sind 
ja ganz erhebliche Defizite und Schwierigkeiten. Darüber 
hinaus - und das sehe ich jetzt ganz speziell auch für die 
POlizei -, wie ist es möglich, daß die Befugnisse und Auf
gaben der deutschen POlizei dem Ausländer gegenüber besser 
klargemacht werden können? Dies sind zwei zentrale Fragen, 
die m. E. wesentlich dazu beitragen werden, daß sich das 
Verhältnis zwischen Ausländern und Deutschen in dieser Re
publik bessert. 

Frau Funcke: 

'Ich möchte zunächst auf den Ausdruck "HexenprozeßI8 zurück
kommen, der offensichtlich unglücklich angekommen iste So
weit ex als Angriff auf die Justiz verstanden worden ist, 

- nehme ich ihn zurück. Ich verstehe, daß die Justiz sich 
gegen eine solche Bewertung wehrt, aber ich bin Politike
rin, und in der Politik nennt man Dinge auch einmal so, 
wie sie empfunden werden, nicht wie sie im strengen recht
lichen Sinne sind. Daß es sich um einen rechtstaatlich 
möglichen Prozeß handelt, ist ohne Zweifel, aber er mUßte 
nicht so laufen. In anderen Bundesländern wird anders ver
fahren. Man mUß ja sehen, daß eine Ausländerin nicht immer 
weiß, daß der Schwangerschaftsabbruch bei uns verboten ist 
und unter welchen Voraussetzungen er in den verschiedenen 
Ländern straffrei bleibt. Zudem leben Ausländer vielfach 
in einer besonderen Drucksituation, denn nach dem Gesetz 
ist ihr Aufenthalt an'den Nachweis einer ausreichend gro
ßen Wohnung gebunden, und die könnte nach der Geburt eines 
weiteren Kindes als nicht mehr ausreichend angesehen wer
den. In einer solchen Lage empfindet man eine solche Ver
urteilung als besonders belastend 0 Außerdem - ich sage es 
etwas aggressiv -, wenn diese Versammlung nicht zu 98 % 
aus Männern bestände, sondern wi~ in der Bevölkerung zu 
50 % aus Frauen, wäre die Reaktion eine andere. 

Lassen Sie mich etwas zur Integration sagen. Es ist rich
tig, daß die Integrationsbemühungen nicht so gut gewesen 
sind, wie man sie sich gewünscht hätte. Herr Bähr hat das 
"me E. zu positiv geschildert. Sicher haben sich viele be
müht; die Schulverwaltungen, die Städte, auch'Länder- und 
Bundesinstanzen, aber eine zusammenhängende Integrations
politik ist niemals formuliert und schon gar nicht durch
geführt worden. Mein Amtsvorgänger hat 1979 einen Bericht 
über die Situation der ausländischen Arbeitnehmer und ih
rer Familien geschrieben und Perspektiven aufgezeigt, die 
man daraus entwickeln könnte. Dieser Bericht ist relativ 
unwirksam geblieben. Das lag zum Teil daran, daß zwar die 
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damalige Bundesregierung im Ansatz etwas tun wollte, dann 
aber durch die erstmalig hohe Zahl von über 100 000 ASYl
suchenden im Jahr 1~80 den Mut verlor, gegen die aufkom
mende ausländerkritische Diskussion und Angst in der Be
vÖlkerung verbesserte Rahmenbedingungen für die ausländi
schen Arbeitnehmer zu beschließen. 

Kritisch mUß man anmerken, daß nahezu alle öffentlichen 
Stellen sieh lange Zeit nicht klargemacht haben, daß sieh 
der genehmigte Aufenthalt der einmal angeworbenen Arbeiter 
zu einem Daueraufenthalt entwickeln würde. Vielmehr wurde 
noch bis in die 80er Jahre davon "ausgegangen, daß der je
weilige Aufenthalt vorübergehend sei. Auch die Schulver
waltungen haben sieh auf den Zuwachs von hier geborenen 
Kindern erst sehr spät eingestellt, obwohl man ja schon 
sechs Jahre vorher weiß, was auf die Schule zukommt. So
wohl die pädagogischen wie die schulorganisatorischen Maß
nahmen dafür wurden erst sehr spät und keineswegs ausrei
chend ergriffen. Und auch die Gemeinden sind nur zögernd 
bereit, nationale Zentren für die ausländischen Gruppen zu 
fördern. Man meint vielfach, Integration sei, daß man mit 
den Deutschen wie Deutsche lebt und siCh niCht absondert. 
Das aber ist falsch. In,tegration - "richtig verstanden
meint niCht Entwurzelung und Anpassung, sondern schließt 
die Pfi~ge der heimischen Kultur und Tradition ein. Nur 
wer seine Wurzeln behält, kann offen sein für die Begeg
nung mit anderen .. Gerade die zweite Generation der Auslän
der gerät leicht in die Spannung zwischen häuslicher Er
ziehung und der Erwartung der Umwelt und Schule. In dieser 
sChwierigen Lage ist schon mancher Jugendliche gestrau
chelt und aus der Bahn gekommen. Diesen Schwierigkeiten 
sind wir bisher zu wen~g naChgegangen in der Bereitschaft, 
uns auf andersartige Einstellungen und Erziehungsmethoden 
einzustellen, so daß wir die jungen Menschen auffangen und 
ihnen Hilfen in dem Generationenkonflikt geben. 

Etwas leichter wird es jetzt in der Ausbildungsfrage wer
den. Da gilt es, besonders die ausländischen Eltern von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, den Jugendlichen eine 
Ausbildung zu ermöglichen und sie nicht schnell als Unge
lernte in ein Arbeitsverhältnis zu drängen. Denn damit 
haben sie keine Zukunftsperspektive. 

Sehr wichtig ist es, mehr Verständnis und Bereitschaft in 
der deutSChen Bevölkerung zu wecken und zu aktivieren. In 
Deutschland ist man auf Fremde im eigenen Land weniger 
eingestellt als in den meisten Nachbarländern. Die Ab
schottung ist - wenn auch niCht in der Form der Ausländer
feindliChkeit - wohl aber in der Abgrenzung sehr groß, und 
da hat auch unsere Schul'e noch nicht allzuviel bewirkt. In 
kleineren Orten und in Mittelstädten ist es leichter als 
etwa in Frankfurt, Berlin oder Duisburg, Kontakte zu knüp
fen, dort, wo die Menschen siCh noch kennen. Aber in den 
Großstädten ist das Vorurteil gegendie AUSländer ma E. 
recht groß. Die d:ankensw~rten Bemühungen von kleinen Grup
pen erreichen nur einen begrenzten Personenkreis, der sich 
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dann immer wieder trifft g aber nicht die breitere Masse 
erreicht. 

Wichtig ist, daß endlich das Ausländerrecht verbessert 
wird. Es geht nicht an, daß Frauen und Kinder ausgewiesen 
werden, wenn der Vater stirbt oder die Familie verläßt. 
Die langjährig in der Bundesrepublik Deutschland lebende 
Familie muß wissen, wo sie sieh festmachen kann. Wenn ein 
Ausländergesetz verabschiedet würde und sich alle Parteien 
positiv dafür einsetzten, würde das auch eine maßstäbliche 
Beurteilungsmöglichkeit für die Bevölkerung mit sich brin
gene Daran fehlt es heute, weil Politiker sich positiv zu 
Ausländerfragen kaum in der Öffentlichkeit äußerp und des
halb das Gefühl in der Öffentlichkeit verstärken, daß Aus
länder unerwünscht seieno 

Herr Dommaschk: 

Frau Funcke, darf ich noch einmal auf meine erste Frage 
zurückkommen? Ich bin nicht ganz zufrieden mit Ihrer Ant
wort, weil ich mich frage, wer leistet eigentlich einen 
Beitrag dazu, daß das deutsche Rechts- und Verfassungssy
stem den Ausländern verständlicher ·wird, daß z. B. auch 
klarer wird, welche Befugnisse die deutsche POlizei hat? 
,Schaue ich mir den Beitrag unserer Schulen in dieser Hin-
'sicht kritisch an, dann sehe ich da etwas skeptisch in die 
Zukunft. Wenn schon deutsche Schüler hier erhebliche Wis
sensdefizite aufweisen, umso mehr mUß sich diese mangelnde 
Kenntnis bei Ausländern auswirken, die zudem aus einem an
deren Rechts- und Kulturkreis kommen. Hier bedarf es also 
m. E. erheblicher Anstrengungen 0 Meine Frage zielt darauf 
ab, ob Sie in Ihrer Fraktion als Ausländerbeauftragte, mit 
der sie eine gewisse Scharnierfunktion wahrnehmen, gerade 
auf diesem erwähnten Gebiet nicht mehr leisten können. 
Entschuldigen Sie, daß ich das noch einmal so kritisch an
spreche. 

Frau Funcke: 

Das können Sie sicher kritisch ansprechen. Ich habe vier 
fachliche Mitarbeiter und einen Etat für Öffentlichkeits
arbeit, der bei 10 000,-- DM im Jahr liegt8 Da können 
Sie sich ungefähr vorstellen, welche MögliChkeiten mir 
bleiben8 Ich kann nur anregen. Doch bemühe ich mich über 
die bescheidenen Haushaltsmittel hinaus um eine effektive 
Öffentlichkeitsarbeit und finde auch immer wieder Unter
stützung. 

Wir haben in Deutschland ein ausgebautes Netz der Sozial
beratung für Ausländer erreicht~ Beauftragte sind der 
Deutsche Caritas-Verband, das Diakonische Werk und die Ar
beiterwohlfahrt. Jede Organisation bemüht sich, die Aus-
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länder über unser Rechtssystem zu informieren und Veröf
fentlichungen z. T. in der Heimatsprache zu verbreiten. 
Ich selbst, habe eine Orientierungsschrift herausgegeben, 
in der auf Informationen für die verschiedenen Lebensbe
reich hingewiesen wird. 

Aber letztlich ist das Wissen allein noch nicht al.les. 
Auch Deutsche, die unsere Gesetze kennen, verstoßen dage
gen .. Wissen ist deshalb zwar wichtig, aber es ist nicht 
der K~rnpunkt der Frage um die Ausländerkriminalität. 

Herr Dro Gemmer: 

ES ist schon richtigfdaß wir mit dem Schlagwort "Organ
ized Crime" gelegentlich die Erfahrung ve'rdrängen, wonach 
uns die Masse der Eigentumsdelikte sehr viel eher bela
stet, auch das Sicherheitsgefühl des einzelnenempfindli
cher berührt. Man wird schnell Opfer eines Diebstahls, 
Objekt ist etwa das Auto, die Wohnung, das Haus oder man 
erlebt Gewalt und Aggression auf der Straße. Gerade in 
großen Städten muß das über kurz oder lang dazu führen, 
daß der Bürger sich zunehmend unsicherer fühlt, wogegen 
organis~erte Kriminalität dem einzelnen eigentlich kaum 
unter die Haut geht. Dessen muß man sich bewußt sein, weil 
daraus die Verpflichtung für die POlizei erwächst, präven
tiv zu wirken. Angesichts· unserer knappen Personallage 
werden wir damit häufig überfordert. So werden wir gezwun
gen, Prioritäten zu setzen, arbeiten weniger kriminali
stisch, nehmen niedrige AUfklärungsquoten in Kauf. Vorgän
ge der Massenkriminalität werden mehr oder weniger nur 
noch registriert. Das ist ein Bild, das gerade dem Poli
zeipraktiker weh tut. 

Herr prof. Kewenig: 

Zum einen: Wenn man die Problematik der organisierten Kri
minalität hervorhebt, dann heißt das nicht, daß man die 
Bedeutung der Massenkriminalität hintanstellt. Wenn ich 
aber z. Bo in die Abschnitte der Landespolizeidirektion 
gehe,< stelle ich immer wieder feste daß sich unsere Poli
zeibeamten nicht mit organisierter Kriminalität, sondern 
ausschließlich mit Massenkriminalität beschäftigene Des
halb, finde ich, wäre es wichtig, daß Politiker oder auch 
andere, die eine Weichenstellung vornehmen können, die 
Aufmerksamkeit auf bestimmte neue und besonders gefährli
che Formen der Kriminalität lenken, ohne daß dadurch ein 
Ausschließlichkeitsanspruch entsteht. 

Zum anderen: Ich persönlich bin sehr stark geneigt, bei 
der Massenkriminalität deutliche Unterscheidungen zu ma
chen. Ich halte z. B. aus Gründen, die hier vom Frankfur
ter pOlizeipräsidenten genannt worden sind, den Wohnungs-
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einbruch für eine außerordentlich diffizile und sChwierige 
und für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ganz ent
scheidende Sache 9 Da kann man gar nicht genug tun! Ich 
halte das Stichwort iaDiebstahl aus Kraftfahrzeugen3~ dage
gen, und ich denke insbesondere an diese wunderbaren Auto
radios. Die POlizei ist zu großen Teilen mit der Verfol
gung dieser Kriminalität beschäftigt, wird aber in Wirk
lichkeit zu nichts anderem mißbraucht als dazu, Stempel 
auf irgendwelche Antragsformulare an die Versicherung zu 
drücken p damit der Bestohlene entschädigt wirde Ich bin 
der Meinung, daß man sich sehr genau überlegen mUß, welche 
Form der Massenkriminalität erstens tatsächlich für das 
Sicherheitsempfinden entscheidend und zweitens auch unter 
anderen Gesichtspunkten eine wichtige polizeiliche Aufgabe 
ist und in welchen Fällen üblicher Massenkriminalität zu
mindest die Gefahr besteht, daß die POlizei wie eine Art 
Agent von bestimmten Versicherungsunternehmen mißbraucht 
wird. 

Herr Dr. Gemmer: 

Ich mUß da doch nochmal intervenieren! Der Diebstahl von 
Autoradios ist ein schon allein wegen der Häufigkeit von 
der Bevölkerung so schwerwiegend empfundenes Delikt, be
sonders wenn es den einzelnen, den kleinen Mann in kurzer 
Zeit zwei- oder dreimal erwischt, daß das für uns doch ein 
ganz erheblicher Anlaß ist", gezielte Maßnahmen zu ergrei
fen. Ich lasse mir in Frankfurt beispielsweise immer wie
der vorhalten: "Wenn wir gegen das Halteverbot verstoßen, 
dann seid Ihr sofort da., aber wenn es darum geht, genau 
das gleiche Auto gegen Diebstahl zu schützen, dann vermis
sen wir Polizei n • Es hat mir mal einer, der in kurzer Zeit 
zwei-, dreimal Opfer wurde, geschrieben, ich- möchte doch 
bitte vor seiner Haustür ein Halteverbot einrichten, denn 
dann hätte er die Chance, daß sein Auto niCht so, oft Opfer 
eines Diebstahls wird, weil die POlizei die Einhaltung von 
Halteverboten gründlich kontrolliert~ 

Herr Kordel: 

Ich bin der Leiter der Kriminalpolizei BochumG Als Prakti
ker möchte ich Ihnen, Frau Funcke, einen Fall .aus der Pra
xis der letzten Monate schilderno Wir versuchten durch 
Schwerpunktbilduilg ungefähr 350 Wohnungseinbrüche aufzu
klären und steilten dann fest, daß ausländische Tätergrup
pen speziell zu diesem Zweck in die Bundesrepublik einge
reist sind@ Es handelt siCh um mobile ethnische Minderhei
teno Wir dürfen per Erlaß in Nordrnein-Westfalen den wirk
lichen Namen nicht mehr nennen, weil wir eine sehr libera
le Gesetz'gebung in Nordrhein-Westfalen haben. Aber schil
dern möchte ich folgendes: Bei der massiven Bekämpfung der 
Tätergruppen kamen einige Leute dieser ethnischen Minder-
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heiten ,zu den Beamten und haben ,gesagt: "Es gehört zu un
serem Wertsystem, zu unseren Wertvorstellungen, daß wir 
hier in der Bundesrepublik von diesen Diebstählen leben 
und wenn Sie diese polizeilichen'Maßnahmen beenden, garan
tieren wir Ihnen 6 daß wir in eine andere Stadt gehen". Das 
bedeutet also, daß hier spezifische Internationalisierun
gen von subkult,urellen, Wertvorstellungen - um das mal in 
der Sprache der Kriminolpgen zu sagen - bei diesen Grup
pen bestehen und daß sie eben in die Bundesrepublik kom
men, wie das Herr Gemmer gesagt hat, wie viele Praktiker 
wissen, um hier das liberale Rechtssystem auszunutzen. Da 
möchte ich bitte Ihre Meinung hören und stelle das auch 
einmal bei Ihnen auf dem POdium zur Diskussion. 

Herr Dr. Stocker: 

Das ist eine etwas schwierige Frage. Es ist bekannt, daß 
solche Gruppen bei uns einreisen, um Diebstähle zu bege
hen. Es wurde auch gestern oder vorgestern in irgendeinem 
Vortrag ein ähnliches Problem angesprochen, daß Kinder, 
nun sagen wir zwischen 13 und 15, ganz bewußt und gezielt 
auf Wohnungseinbrüche, ich möchte fast sagen, abgerichtet 
werden und daß. dann die Frage, wann sind Sie geboren, also 
das Geburtsdatum, häufig dazu führt, daß man sie noch als 
strafunmündig bezeichnen mUß. Wir haben das in, München 
mehrfach gehabt, daß diese Minderheiten,' die Sie genannt 
haben, von Amsterdam angereist sind und wir dann auch noch 
die SChwierigkeiten hatten, über Sozialämter die "Minder
jährigen" wieder in ihre Heimat nach Amsterdam zu bringen. 
Von strafrechtlicher Verfolgung steht da natürliCh nichts 
drin, "da strafunmündig". Das ist klar und die Hintermän
ner haben wir auch' niCht bekommen. Ich sehe auch keine 
große Lösungsmöglichkeit. Ich kann nur bestätigen, daß das 
so ist. Aber eine Lösung aus der sicht der Staatsanwalt
SChaft sehe ich nicht; die Aufklärllll:g ist äUßerst schwie-
rig in dem BereiCh. ' 

Herr pr'of. Bähr: 

Ich kann dazu eigentlich auch nur eine Anekdote beisteu
ern. Wir hatten im saarländischen Raum vor einiger Zeit 
eine Sippe mit nichtseßhaften Ausländern, die sich auf 
Wohnungseinbrüche durch Kinder spezialisiert hatte. Da war 
es üblich, daß die Kinder siCh abends bei der POlizei mel
deten, um mit dem Streifenwafen nach Hause gebracht zu 
werden, nach getaner Arbeit sozusagen, was auch klappte, 
weil die pOlizei niChts anderes mit den Kindern anzufangen 
wußte. 

Aber ich meine, das ist natürliCh eine Gruppe von Straftä
tern, die man auch durch alle Integrationsbemühungen und 
alle AUfklärung über unser Wertsystem nicht davon abhalten 
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kann, diese Diebstähle zu begehen. Das ist eine Gruppe von 
Menschen, die schon unsere Großeltern und Urgroßeltern 
heimgesucht hat, und schon damals war es üblich, "die Wä
sche von der Leine zu nehmen", wenn eine solche Sippe ins 
Städtchen kam. 

Meine große Sorge ist nur, daß gerade solche Ereignisse in 
der Bevölkerung dazu führen, generell Ausländerfeindlich-
'keit anzuheizen, weil sie als typiSCh genommen werden für 
alles, was dunkelhäutig ist oder was gebrochen Deutsch 
spricht. Das Klima der Ausländerfeindlichkeit ist ja in
zwischen auch von bestimmten politischen Gruppierungen mit 
in ihre Agitation aufgenommen worden 9 Hier müssen wir ge
genhalten, und hier muß auch die POlizei Präsenz markie~ 
ren, um das Gefühl der inneren Sicherheit zu vermitteln. 
Nur so ist die Bevölkerung in der Lage, zu differenzieren, 
damit nicht der Mustafa, der seit 8 Jahren in der Nachbar
schaft wohnt und als Hüttenarbeiter brav seine Schicht 
fährt, mit den vom Ausland hereinkommenden kriminell~n 
Elementen in einen Topf geworfen wird. 

Herr Stille: 

Ich komme von einer hessischen Staatsanwaltschaft. - Unbe~ 
nammen müssen wir uns dem Problem der zweiten Generation 
stellen. Gleichwohl habe ich hier die Erfahrung gemacht, 
daß wir dem Ausländerproblem mit einer gewissen Wehleidig
keit begegnen, die meines Erachtens unangebracht iste Ich 
möchte nur zwei kurze Erfahrungsbeispiele nennen, die mir 
aber symptomatisch zu sein scheinen. Das erste Beispiel 
ist der WOhnungspreis. Nach meiner Erkenntnis gibt eine 
deutsche Durchschnittsfamilie etwa 1/3 des Nettoeinkommens 
für. die Wohnung aus. Dazu ist ein Ausländer, zum Beispiel 
ein Türke, oft nicht gewillt. Er wi+l nach Möglichkeit 
viel Geld verdienen, um einen Großteil hiervon an seine 
Verwandten im Heimatland zu überweisen. Ich will nicht 
verleugnen, daß es an Wohnungen gerade für Ausländer häu
fig mangelt, aber ich glaube, es SCheint mir symptomatisch 
zu sein, daß bei den Ausländern bis zu einem gewissen Gra
de keine Bereitschaft besteht, aus eigenem Antrieb wirt
schaftliche Anstrengungen zu unternehmen, die ein Deut
scher als selbstverständlich ansieht.. Herr Prof., Kewenig 
hat dieses Problem bereits im Zusammenhang mit dem Kommu
nalwahlrecht angesprochen. 

Ein zweites Beispiel ist der Abbau von Barrieren. Ich weiß 
aus persönlicher Erfahrung, daß große Probleme schon bei 
der Aufnahme von Ausländerkindern in den Kindergarten und 
später auch bei der Einschulung bestehen, weil Sprach~ 
SChwierigkeiten vorhanden sind. Die Kinder ausländischer 
Eltern wissen häufig nicht un~ die einfachsten alltäglichen 
Dinge 8 weil von seiten des Elternhauses überhaupt kein.An
trieb besteht, von siCh aus zum Abbau der schwierigkeiten 
beizutragen. Ich habe erhebliche Bedenken, ob ein Großteil 
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unserer Ausländer überhaupt gewillt ist~ sich hier zu in
tegrierene Meine Frage an Frau Funcke: Wie sehen Sie das? 

Ein Weiteres: Die Ausländer kommen in aller Regel aus 
Rechtskreisen, in denen die POlizei nicht gerade zimper
lich im Umgang mit dem Bürger ist. Die Ausländer kommen 
häufig aus Rechtskreisen, in denen Strafen zur Debatte 
stehen H die bei uns nicht Träume, sondern Alpträume wärenö 
Meine Frage hierzu c Frau Funcke, ist: 

Wie erklären Sie sich das Rechtsverhalten vieler Auslän
der, die hier offensichtlich überhaupt kein Verhältnis zur 
Rechtswidrigkeit ihres HandeIns haben? Wie erklären Sie 
sich das Verhalten dieser Leute, die aus Rechtskreisen 
kommen p in denen ganz anders mit ihnen umgegangen wird? 

Meine letzte Frage betrifft die Frage der Sozialstaatlich
keit, Frau Funcke. Sie sprachen von dem Beispiel, daß ein 
Familienvater stirbt und nun die Frage auftaucht, was 
wird mit der Mutter, was wird mit den Kindern passieren. 
Sicherlich muß hier etwas geschehen, aber das ändert mei
nes Erachtens nichts an dem Grundproblem. Die aufgeworfe
nen Fragen sind doch in erster Linie Probleme der Heimat
staaten. Inwieweit sind denn Bestrebungen im Gange, mit 
den Heimatstaaten einmal darüber zu sprechen, wie die 
soziale Absicherung erfolgen soll. Die Ausländer kehren 
oft sehr spät in ihr Heimatland zurück, aber sie kehren 
irgendwann einmal wieder zurück. Wir können uns doch nicht 
zu 100 % den Sozialschuh, die soziale Absicherung, anzie
hen, ohne daß die anderen Länder, die Heimatstaaten, in 
die Pflicht genommen werden. 

Frau Funcke: 

Zu dem Bochumer Fall kann ich nichts sagen, denn für Asyl
suchende und illegal Eingewanderte bin ich nicht zustän
dig~ Ich möchte vielmehr zu den Fragen der ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen kommen. Man hat 
ihnen ja, als sie angeworben wurden, die'Möglichkeit gege
ben, hierherzukommen. Sie sind keine Ein- oder Auswanderer 
im klassischen Sinne, die Schluß gemacht haben in ihrer 
Heimat, um anderswo\neu anzufangen 0 Bei den heutigen Ver
kehrsverhältnissen ist man in 2 - 3 Stunden in Sizilien 
oder in der Türkei, man ist also "Wanderarbeiter" und ver
steht sich auch so Ze T. noch heute. Wir haben sie auch 
lange zeit so behandelt. Die Frage: wOllen,sie sich nicht 
integrieren?, müssen wir mit der Frage an die deutsche Be
VÖlkerung verbinden: dürfen sie sich denn hier integrieren 
oder haben sie nicht immer noch den Eventualstatus, der es 
auch nach 10 oder 20 Jahren Aufenthalt ermöglicht p sie zu-
rückzuschicken, wenn wir es wollen? . 

Wichtig ist, daß Frauen und Kinder, die mehrere Jahre hier 
gelebt haben, ein Anrecht bekommen, hierbleiben zu dürfen, 
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wenn der Ehemann und Vater stirbt oder die Familiengemein
schaft durch Trennung zerbricht. Menschen sind keine Ma
schinen, die man aufstellt, wenn man sie braucht und ab
wrackt, wenn man sie nicht mehr braucht. Mit dem Aufent
halt entstehen menschliche Bindungen. Wenn wir den Fami
liennachzug zugelassen haben - und das ist gut, denn ich 
möchte nicht die Kriminalität kennen, wenn hier zwei oder 
drei Millionen Singels herumlaufen würden -, dann müssen 
wir auch die Familie ernst nehmen und den allmählichen 
Verwurzelungsprozeß berücksichtigen. Denn auch unter dem 
KOpf tuch verändert sieh die ausländische Frau. Sie hat 
ein Stück Weges in oie deutsche Gesellschaft zurückgelegt, 
und man kann sie deshalb" nicht wieder neu entwurzeln. 

Wir sind im Gespräch mit den Herkunftsländern, daß sie für 
die Rückkehrer mehr tun in Bezug .auf schulische Hilfestel
lungen. Aber die Tatsache ist doch, daß die Zahl der Rück
kehrer immer kleiner wird und man sich beWUßt oder unbe
wUßt auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland einrich
tet. 

Natürlich ist bei einer großen Familie eine Wohnung in 
entsprechender Größe für einen ausländischen Arbeitnehmer 
in HilfsarbeitersteIlung einfach nicht finanzierbar, und 
dann kann er den entsprechend geforderten Wohnraum nicht 
nachweisene 'Dennoch ist die Bereitschaft, eine bessere 
Wohnung zu suchen, größer als die Möglichkeit, sie zu fin
den. Auch Besser-Situierte, die als Ingenieure, Geschäfts
leute oder Handwerker tätig sind, sagen mir immer wieder, 
daß sie keine Chance haben, eine angezeigte Wohnung zu be
kommen. Sobald die Vermietererfa~ren, daß wir Ausländer 
sind - und das sieht und hört man -, sagen sie: "Es tut 
uns leid, die WOhnung ist bereits vermietet". Ruft dann 
später ein Deutscher an, ist sie noch frei. Die Tatsache, 
daß ausländische Familien auf dem Wohnungsmarkt sehr be
nachteiligt sind, ist einfach nicht zu leugnen. Ob im Ein
zelfall tatsäChlich einmal ein besseres Angebot ausge
schlagen wird, weil es etwas mehr kostet, will ich nicht 
in Abrede stellen. Aber das ist nicht der normale Fall. 

Die Kinder wachsen natürliCh in der Muttersprache auf. Sie 
müßten in Kindergärten und vorschulischen Einrichtungen 
besser mit der deutschen Sprache vertraut gemacht werden. 
Es müßte auch mehr geschehen, um mit den Müttern auf ge
eignete Weise ins Gespräch zu kommen und ihre Sprachkennt
nisse zu verbessern. 

Und nun zur Einbürgerung 0 Es sagt sich so leicht: "Dann 
sollen sie sich doch - bitteschön - einbürgern lassep." .,. 
Mein Schreibtisch ist VOll von mißglückten Einbürgerungs
versuchen. Einmal sind die Bedingungen nur schwer zu er
füllen, und die Tatsache, daß man sich dann von der eige
nen Nationalität völlig lösbn muß, ist für die meisten 
Ausländer eine unüberwindliche Schranke 0 Andere Länder 
verlangen das nichte Man trennt sich ja nicht so einfach 
von der Nationalität, in der man erzogen wurde. Auch Deut-
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scbe, die 12 und mehr Jahre im Ausland leben, wollen. nicht 
gleich Spanier, Brasilianer oder Nigerianer werden. Ich 
weiß daher nicht, warum wir fordern, daß, wenn jemand län
gere Zeit hier lebt, er siCh einbürgern lassen sollte, 
während wir es begrüßen, daß überall in der Welt Deutsche 
leben B die ihr Selbstverständnis, Deutsche zu sein, über 
lange Zeiten bewahrenQ Ich sehe also, Herr Kewenig, - da 
sind wir wohl unterschiedlicher Meinung - die Lösung nicht 
darin, AUSländer zu drängen, Deutsche zu werden und damit 
auf ihre eigene Nationalität, die ein Stück Selbstver
ständnis ist, zu verzichten. 

Herr Prof~ Kewenig: 

Ich möchte auch von meinem Schreibtisch berichten, der, 
was Einbürgerungen betrifft, vollkommen anders aussieht 
als Ihrer, Frau Funcke. Sie sagen: e'Reden wir niCht über 
die, die es nicht wollen'~. Befassen wir uns also mit den 
anderen, und da gibt es viele Probleme. Die Relation im 
letzten Jahr von meinem SChreibtisch aus war die: Es hät
ten etwa 66 000 oder mehr einen Antrag stellen können, ge
tan haben es 2 0008 Also schon von den Zahlen her ist es 
eine ganz gr'oße Kategorie, die keinen Antrag stellt. Ich 
komme gleich noch zu dieser Kategorie. 

Wenn es jetzt um die 2 000 geht, die einen Antrag stellen 
- einige von ihnen werden niCht durchkommen -g dann stimme 
ich mit Ihnen überein, daß wir im BereiCh der Einbürgerung' 
Erleichterungen finden müssen. Darüber besteht inzwiSChen 
Einigkeit mit dem Bundesinnenminister. Wir werden in Kür
ze, davon gehe ich aus/! im BereiCh der Richtlinien - niCht 

'auf der gesetzlichen Ebene - zu erheblichen Veränderungen 
kommeng Veränderungen, die eine Einbürgerung in sehr vie
len Fällen, die bis heute noch abgelehnt werden, nicht 
mehr scheitern lassen. 

Das HauptprOblem ist die Akzeptanz der Doppelstaatsangehö
rigkeito Die meisten meiner Kollegen und auch das Bundes
innenministerium zeigen keine Bereitschaft, im größeren 
Umfang Doppelstaatsangehörigkeit zu tolerieren. Ich ver
stehe, ehrlich gesagt nicht, warum man da so pingelig ist. 
Wenn man fragt: "Erklären Sie mal, was Sie eigentlich ge
gen Doppelstaatsangehörigkeit haben! ~~, dann wird auf zwei 
Ebenen, nämlich auf einer emotionalen und auf einer juri
stischen g argumentiert. 

Die emotionale Begründung lautet: ~'Man kann nicht gleiCh
zeitig zwei ijerren dienen'v. Ich halte dieses Argument an
gesiChts der Schnellebigkeit unserer Welt und angesichts 
der Tatsache, daß eben tatsächliCh in zunehmendem Maße 
Menschen für sehr lange Zeit in unterschiedlichen Gemein
wesen leben und siCh dabei auch wohlfühlen, für wenig 
überzeugend. Man glaubt vermutlich, daß jemand mit zwei 
Staatsangehörigkeiten mit seiner Loyalität nicht zurecht-
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kommt. Demgegenüber mUß ich sagen, daß zwei Drittel der 
Einbürgerungen, die wir in Berlin vornehmen, Einbürgerun
gen sind, die zu einer Doppelstaatsangehörigkeit führen. 
In den meisten Fällen handelt es sieh um junge Türken, die 
schlicht und einfach eine Entlassung aus ihrer Staatsbür
gerschaft nicht bekommen, weil sie ihren Militärdienst 
noch nicht abgeleistet haben. Dies ist übrigens eine Si
tuation, in der sogar der Bundesinnenminister bereit ist, 
Doppelstaatsangehörigkeit zu tolerieren. 

Noch viel weniger als die emotionalen Bedenken gegen die 
Doppelstaatsangehörigkeit teile ich die praktisch juristi
schen. Interessant ist nämlich folgendes: ErkUndigen Sie 
sich einmal bei einem, der alles, was jemandem mit zwei 
Staatsangehörigkeiten passiert, ganz furchtbar findet, 
nach den einzelnen Fällen, die er in den letzten zehn 
Jahren hatte. Ich habe das schon ab und zu versucht: Wenn 
man die zuständigen Referenten fragt, wieviele Probleme es 
denn BiSher mit der Dopperstaatsangehörigkeit gegeben ha
be, ist das erstaunliche Ergebnis, daß Probleme kaum vor
kommen. 

Es gibt zwar ein wunderbares europäisches Abkommen gegen 
die Doppelstaatsangehörigkeit.· In diesem internationalen 
Vertrag hat man endlich nach 100 Jahren die Probleme des 
19. Jahrhunderts bewältigt. Man hat aber noch gar nicht 
gemerkt, daß erstens es jene Probleme kaum noch gibt.und 
zweitens, wenn sie auftreten, sie mit ganz simplen, juri
stischen Methoden sehr gut beherrscht werden können .. Man 
muß sich nur in de.r angloamerikanischen Rechtsprechung um
sehen, die dieses Problem seit langem mit großen Erfolg 
behandelt. 

I~~ glaube also, daß das Entscheidende ist, Einbürgerungs
erleichterungen zu schaffen, und daß man unterhalb der Ge
setzesebene sehr vieles tun kann. Ich hoffe, daß das auch 
tatsächlich geschieht und sieh dann das Verhältnis auf 
meinem Schreibtisch vom 70 000 zu 2 000 zugunsten der Ein
bürgerungsanträge verändert. 

Nun zu dem anderen Problem: Warum wollen siCh denn nur so 
wenige AUSländer einbürgern lassen? Es kommen vor allem 
keine Anträge von Türken der zweiten und dritten Genera
tion, also von Türken, die ganz sicher niCht mehr vorha
ben, "nach Hause" zu gehen; denn inzwischen berlinern sie 
besser als die Berliner, Berlin ist ihre Heimat und nicht 
irgendein Dorf in Anatolien, wo ihre Großeltern einmal 
hergekommen sind. Warum 'ist denn bei ihnen der Widerstand 
dagegen, Deutsche zu werden, noch so groß? Eine sehr in
teressante Frage I Ich dränge niemanden, aber ich fordere 
unsere ausländischen Mitbürger auf: "Wenn Ihr Euch voll 
integrieren wOllt, gehört auch die Einbürgerung dazuat .. Ich 
halte nichts davon, häpPchenweise nur Rechte zu beanspru
chen. Rechte korrelieren immer mit Pflichten~ Wer anfängt, 
Rechte über diejenigen hinaus, die wir jedem Menschen oder 
jedem Gast zur Verfügung stellen, zu reklamieren, dem müs-
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sen wir leider sagen: "Du kannst nur ganz springen oder Du 
mUßt es lassen". Diese kleine Weitergabe von Rechten, die 
natürlich nie befriedigt und die dann immer dazu führt, 
daß man noch ein Stückehen will, fördert meines Erachtens 
nicht die Bereitschaft zur VOllständigen Integration, son
dern hindert sie. Da, meine ich, könnten wir durchaus von 
den "EinbürgerungSländern" lernen, also von Ländern, die" 
schon seit langem mit den Problemen einer starken Einwan
derung umgehen e z. B. die Vereinigten Staaten oder Austra
lien. Dort würde eine solche Forderung, wie sie hier bei 
uns mit dem kommunalen Wah"lrecht erwogen wird, kaum ver
standen, geschweige denn akz"eptiert werden~ 

Herr SChmidt-Nothen: 

Ich leite hier im Bundeskriminalamt die Stabsstelle "Aus
landsbeziehungen". Herr Dr. Stocker, Sie haben in Ihrem 
Vortrag beklagt, wie umständliCh die Rechtshilfebestimmun
gen sind, wie lang die Entscheidungsketten und haben 
überzeugend gefordert, daß dies vereinfacht werden Soll. 
Gestern in der Arbeitsgruppe wurden dieselben Forderungen 
gestellt und nicht nur von der Polizei, sondern auch von 
Justizvertretern, die anwesend waren. Es waren, das mÖChte 
ich hier besonders erwähnen, auch zwei Medienvertreter 
dabei, die sehr temperamentvoll ihrem Unverständnis Aus
druck gegeben haben, daß dies alles so kompliziert sei, 
denn dies wußten sie vorher noch nicht. Nun stellen wir 
fest, daß bei den Verhandlungen über die vereinfachung der 
Rechtshilfe die justizministerielle Ebene kaum einer Ver
einfachung gegenüber aufgeschlossen ist, im Gegenteil, wir 
stellen geradezu ein systematisches Beharren auf etablier
ten Positionen fest. Ich möchte anfügen, daß wir hier ,im 
BundeSkriminalamt mittlerweile einen Auslandsverkehr haben 
von 210 000 Nachrichten im Jahr, die Frequenz der Grenz
übertritte beläuft sich auf 910 Millionen pro Jahr an den 
Grenzen der Bundesrepublik; innerhalb der europäischen Ge
meinSChaft werden es mehrere Milliarden sein. Herr Dr. 
Stocker, was ist Ihre Meinung, weshalb die justizministe
rielle Ebene nun auf den etablierten Formen beharrt? Sie 
selbst haben in pessimistischer Weise gesagt, eine Verein
fachung dieser Materie sei wohl nur Wunschdenken. 

Herr Dr. Stocker: 

Was nun speziell das "Beharrungsvermögen", wie Sie es nen
nen, der verschiedenen 'Justizministerien angeht, das kann 
ich Ihnen natürlich auch nicht genau sagen. Die Frage ist 
wohl ein gewisses Ressortdenken. Was auf der einen Seite 
"pOlizei" läuft, erfordert auf der Justiz-Seite offizielle 
Rechtshilfeersuchen über zum Großteil auch noch Auswärti
ges Amt und "drüben" wieder runter über die ganzen diplO
matischenWege, die da notwendig sind; daß diese Wege na-
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türliCh gewisse Formalien notwendig machen un~ daß es da 
natürlich, ich will es mal vorsichtig sagen, schwierig 
ist, irgendwelche Vorschläge zu machen, um das zu verein
fachen, ist klar~ Da ist sicher' vor allem das Problem, so 
sehe ich das jedenfalls, auf der "Gegenseite", den auslän
dischen Staaten, der Souveränität und ähnliche Dinge. Man-, 
fühlt sich insoweit gleich angesprochen, wenn der ersu
chende Staat irgendwas will, was einem nicht so ganz "in 
den Kram paßt". Darum sage ich ja, ich halte es mehr für 
Wunschdenken, hier zu einer Vereinfachung zu kommen. Was 
große Schwierigkeiten macht oder was sich vielleicht zu
nächst gar nicht bewegt-, ist die oft mangelnde Reaktion 
der anderen Seite. Solange da nicht noch mehr Aufgeschlos
senheit herrscht, wird zum Teil einfach nicht geantwortet. 
Es mag vielleicht, Herr präsident, auf dem pOlizeiweg an
ders sein, aber Rechtshilfeersuchen der Justiz werde~ 
manchmal, ich sage das ganz offen, wenn sie'etwas über un
sere Nachbarn hinausgehen, zum Teil einfach nicht beant
wortet, wenn es nicht opportun erscheint. Die Erledigung 
dauert auch häufig viel zu lange, um in einem Ermittlungs
ve~fahren die konkreten Ansatzpunkte möglichst schnell zu 
bekommen. Da könnte man sicher was machen. Ich bin kein 
Spezialist auf dem - Gebiet, glaube aber, daß das nach wie 
vor große SChwierigkeiten bereiten wird. 

Herr Dr. Boge: 

An dem Ist-Zustand werden wir im Augenblick sicher nichts 
ändern. Aber wir müssen doch sehen, daß wir in Vorberei
tung der Verhältnisse ab 1990 und 1992 möglichst in allen 
BereiChen nicht nur eine Harmonisierung, sondern sogar ei
ne Annäherung zustande bringen. Ich kann mir nic~t vor
stellen, daß wir nach 1992 im europäischen Raum noch eben
so vorgehen wie jetzt und vor allem in der Vergangenheit. 
Die Verfahrensweise kann dann doch nicht anders sein, als 
sie heute zwischen den einzelnen Bundesländern praktiziert 
wird: man überstellt einfacha Sonst geraten wir vollkommen 
aus den Fugen: Auf der einen Seite wollen wir zusammen
wachsen, und auf der anderen Seite entfernen wir uns immer 
mehr voneinander. 

Herr Stille: 

Ich komme auf die Bestrebungen dahingehend, daß der 
Rechtshilfeweg erleichtert wird. Ich halte den derzeitigen 
Zustand wirklich für nahezu eine Katastrophe. Der soge
nannte GROßE Rechtshilfeweg, d. h. also das Ersuchen über 
das Landesjustizministerium, Bundesjustizmihisterium, 
AUßenministerium, halte ich schon aus den Gründen der 
zeitlichen Verzögerung schlicht und einfach für eine Kata
strophe. Ist Ihnen aus dem Kabinett bekannt, ob der 
Rechtshilfeweg in Zukunft einfacher gestaltet werden-SOll? 
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Herr Dr. Boge: 

Bei den Verhandlungen im Rahmen des Schengener Abkommens 
spielt das natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber 
ich mochte ganz vorsichtig andeuten, daß es nicht nur un
sere Nachbarn sind, die abblocken; offensichtlich haben 
auch unsere ministeriellen Vertreter aus diesem Ressort 
Sorge, Kompetenzen zu verlieren. 
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SCHLUSSWORT 

Edwin Kube 

Verschiedene Diskussionsbeiträge während dieser Tagung so
wie einzelne Presseberichte haben uns im Bundeskriminalamt 
erkennen lassen, daß die mit dieser Veranstaltung verbun
denen Intentionen teilweise mißverstanden werden konnten. 
Es lag natürlich keinesfalls in unserer Absicht, - bereits 
durch das Tagungsthema - die ausländischen Mitbürger pau
schal zu diskriminieren. Unser Anliegen war es allein, 
ausländerspezifische Probleme der Kriminalität zu disku
tieren, nach deren Ursachen zu fragen und Lösungsansätze 
zu suchen. Um dem gerecht werden zu können, haben wir den 
Rahmen der Vortragsthemen bewußt sehr weit gespannt, so 
daß hier und da auch grundsätzlichere Fragen der Auslän
derpolitik zur Sprache kamen. Dabei wurde deutlich, daß 
uns schon der Begriff des Ausländers erhebliche schwierig
keiten bereiten kannG Im pOlizeilichen Alltag sind mit 
Ausländerkriminalität naheliegenderweise nicht nur Straf
taten von im Ausland ag.ierenden Drahtziehern oder Delikte 
kurzfristig einreisender Täter gemeint. Vielmehr zählen 
hierzu auch Taten von nichtdeutschen Mitbürgern, die" schon 
seit langem hier im Lande wohnen (Stichwort: der "inländi
sche Aus länder" ) . 

Eine Rückschau auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Ta
gung offenbart Defizite und Handlungsbedarf auf folgenden 
Ebenen: 

- Öffentlichkeit und "Medien 
- statistische Grundlagen und Forschung 
- operative pOlizeiliChe Maßnahmen 
- Aufgaben von Justiz und Verwaltungsbehörden 

internationale Zusammenarbeit 
- gesetzgeberische Notwendigkeiten. 

Einige der dazu angesprochenen Punkte möchte ich in der 
gebotenen Kürze" skizzieren: 

In weiten Kreisen der BeVÖlkerung bestehen offensichtlich 
teilweise falsche Vorstellungen über Ausmaß und Struktur 
der Ausländerkriminalität, und zwar soweit die sogenannten 
Gastarbeiter betroffen sind. Dieses verzerrte Bild ist 
sicherlich nicht zuletzt auf die nach Aufmachung und In
halt nicht immer treffende Darstellung in manchen Medien 
zurückzuführen. Gleichzeitig spiegelt aber diese Bericht
erstattung wohl auch Leserwünsc:Q.e wider. An die" Presse ist 
deshalb zu appellieren, die im Ehrenkodex des Deutschen 
"?resserates selbst auferlegten Regeln sozusagen ausländer
freundlich anzuwenden. Nur wenn hier Zurückhaltung der 
Publizistik wirkliCh geübt wird, wird sich ein gesell
schaftliches Klima einstellen können, wie es für eine 
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erfolgreiche Integration unerläßlich ist, das also bei uns 
wohnende Ausländer zu wirklichen Mitbürgern werden läßt. 
Daran mitzuwirken ist Aufgabe jedes einzelnen und aller 
gesellschaftlichen Kräftea Auf diese Weise würden auch die 
Randbedingungen für die Prävention von Ausländerkriminali
tät verbessert. 

Gezielte Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung können nur 
auf empirische Befunde gegründet werden., Hier bestehen 
noch erhebliche Defizi~e; selbst die vorhandenen Statisti
ken und Forschungsergebnisse weisen in weiten Bereichen 
bisher nicht die notwendigen Differenzierungen auf~ Uns 
fehlen z@ Bs vertiefte Erkenntnisse über, ausländische 
Intensivtäter oder die Einstellung von POlizeibeamten 
gegenüber Ausländern. Vor allem aber benötigen wir ein
gehendere Untersuchungen zu den Ursachen der Ausländerkri
minalität. Denn nicht der Status als Ausländer ist als die 
entscheidende kriminogene Ursache anzusehen. Vielmehr 
liegt sie in vielfältigen persönlichen und sozialen Fakto
ren. Wer sich bei solchen komplexen Problemen mit sozialem 
Zündstoff nicht auf dem laufenden hält, d. h. hier nicht 
mindestens ein Forschungsbein einsetzt, verlernt das Lau
fen. Er muß sich - bildlich gesprochen - nicht wundern, 
wenn er' auf die Nase fällt. 

Ähnlich diffizil stellt siCh die Lage im pOlizeilichen 
Bereich dar. Die größ,ten SChwierigkeiten bereitet niCht 
der Umstand, daß ein Tatverdächtigter AUSländer ist, son
dern die besonderen Begleiterscheinungen in einzelnen 
Deliktsbereichen und bei bestimmten Tätergruppen. Jüngste 
Entwicklungen zeigen, daß gewisse Straftaten - Tageswoh
nungseinbruch, Taschendiebstahl, organisierte Rauschgift
kriminalität, um nur einige Beispiele zu nennen - immer 
mehr zur Domäne nichtdeutscher Krimineller werde~. Daneben 
fördert die Herkunft aus einem anderen Sprach- und Kultur
kreis bei verschiedenen Nationalitäten die Gruppenbildung 
und damit die Abschottung, wie sie z. B. bei der illegalen 
Beschäftigung genutzt wird. Schließlich haben wir es in 
einer Reihe von Fällen mit hoch kriminellen Aktivitäten zu 
tun, die vom AUSland aus gesteuert werden. Vielfach wird 
die POlizei damit vor nahezu unüberwindbare Hindernisse 
bei der Informationsgewinnung und Tataufklärung gestellt. 
Notwendig ist deshalb - obwohl fast niCht mehr zumutbar -
eine weitere Spezialisierung auf polizeilicher Seite. Die 
Fortbildung der dort tätigen Beamten sollte auch die Ver
mittlung von Fremdsprachenkenntnissen umfassen. Weiterhin 
bietet es siCh an~ vermehrt ausländische Mitarbeiter oder 
ehemalige AUSländer einzustellen. Für schwerwiegende For
men der professionellen Ausländerkriminalität müßten Spe
zlaldienststellen eingerichtet werden. Gegebenenfalls 
können ClearingsteIlen auf oberer Ebene hilfreich sein,· 
von denen Informationen zu grundsätzlichen Fragestellungen 
mit Auslands- bzw. Ausländerbezug beschafft werden können. 

Schließlich darf nicht übersehen werden, daß für die poli
zeiliche Arbeit auch vertrauensbildende Maßnahmen bei der 
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ausländischen Bevölkerung von Bedeutung sind. Dazu gehört 
beispielsweise gezielte AUfklärung über die Rolle der 
POlizei oder der Einsatz sprachkundiger Kontaktbereichsbe
amter in entsprechenden Stadtvierteln. 

Die pOlizeiliChe Bekämpfung der Ausländerkriminalität kann 
niCht losgelöst von den Aufgaben anderer staatlicher Stel
len gesehen werden. Bereits das reChtzeitige Erkennen und 
die Beseitigung von kriminalitätsfördernden Gefährdungs
situationen erfordert die Kooperation von POlizei und 
anderen Behörden wie Ausländeramt oder Jugendamt auf loka
ler Ebene. Dabei ist anzustreben, daß diese Zusammenarbeit 
niCht nur anlaß- bzw~ fallbezogen -erfolgte Erkennbar ge
worden sind des weiteren Vollzugsdefizite bei der Anwen
dung des Ausländerrechts (z. B. bei der Identitätsprüfung 
oder Abschiebung), Defizite, die es auch im Interesse-der 
Eindämmung von Ausländerkriminalität abzubauen gilt. Wenn 
bei jährlich 50 000 - 100 000 Asylbewerbern 80 - 90 % der 
Anträge abgelehnt werden, wohl nur ein Bruchteil dieser 
Menschen freiwillig danach ausreist, weniger als 10 % ab
geschoben werden, ein geringer Teil aus humanitären Grün
den ein Bleiberecht erhält, so sind es viele Tausende, die 
zwangsläufig in die Illegalität geraten. In diesem Zusam
menhang ist auf die Einrichtung spezieller Dienststellen 
zum Vollzug ausländerrechtlicher Entscheidungen hinzuwei
sen, die sowohl bei der Ausländerbehörde (Beispiel: Frank
furt) als auch bei der POlizei (Beispiel: Hamburg) ange
siedelt sein könnena 

In einer Zeit, in der Europa enger zusammenwächst, berei
tet di.e internationale Rechtshilfe in StrafsaChen immer 
noch erhebliche SChwierigkeiten durch bürokratische Hemm
nisse. Die Ermittlungen bei Straftaten mit Auslandsbezug 
gestalten siCh deshalb oft sehr zeitaufwendig. Daraus 
ziehen die Straftäter ihre Vorteile. Der europäische Ei
nigungsprozeß darf daher nicht dazu führen, daß die Lan
desgrenzen für den "Full-time-Kriminellen" aufgehoben 
werden, ihm aber weiterhin nur·- nationale Strafverfolgu.ngs
behörden gegenüberstehen. Die internationale Zusammenar
beit muß folglich schon heute vereinfach~ und intensiviert 
werden. Stichworte u. a.: Ausweitung des unmittelbaren 
pOlizeiliChen GeSchäftsweges, Delegation von Bewilligungs
befugnissen. Auch sind konkrete Konzepte vorzulegen, wie 
bei der zukünftigen Grenzsituation den pOlizeiliChen Be
dürfnis'sen Rechnung getragen werden kann. Europäischen 
Kooperationsformen wie TREVI müssen im Hinblick auf den 
Grenzabbau zum einheitlichen Sicherheitsraum führen. Das 
SChwierigste Problem aller dieser Bemühungen bleibt jedoch 
die'offene _Frage, wie siCh die nationalen Rechtssysteme 
- etwa im· Asyl- oder Melderecht - in Europa innerhalb 
angemessener Frist harmonisieren lassen. Hier sind die 
einzelnen Gesetzgeber zur Eile aufgefordert, soll niCht 
die KriminalitätsbekäInpfung SChaden nehmen. 

Wir haben in den vergangenen Tagen eine große Anzahl of
fener Probleme zusammengetragen und uns um Lösungsvor-
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sChläge bemüht. Möglicherweise läßt sich das eine oder 
andere davon bereits umsetzen, wenn Sie zu Ihren Dienst
stellen zurückkehren. Vieles von dem, was uns beschäftigt 
hat, war allerdings auch an andere Adressaten gerichtet. 
Ich bin sicher, daß wir uns in einigen Jahren an dieser 
Stelle wieder treffen werden, um die diskutierten Probleme 
unter den dann herrschenden neuen Gegebenheiten erneut 
aufzugreifen. 

Gerade bei der drohenden Zunahme der organisierten Auslän
derkriminalität, die wir - zumindest vorübergehend - nach 
dem Abbau der Grenzkontrollen trotz Ausgleichsmaßnahmen zu 
erwarten haben, dürfen wir Prognose sowie Innovation niCht 
vernachlässigen und - um mit Nietzsche zu sprechen - nicht 
bloß den emsigen Seildrehern gleichena Denn: "Sie ziehen 
zwar den Faden beharrlich in die Länge, gehen dabei selber 
aber rückwärts". 
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VERABSCHIEDUNG 

Heinrich Boge 

Das Ziel unserer Tagung, ein realitätsnahes und differen
ziertes Bild der Ausländerkriminalität zu zeichnen, haben 
wir zu erreichen versucht, indem wir mosaiksteinchenweise 
Einzelprobleme aneinandergereiht haben. Vieles ist noch zu 
ergänzen. Weit mehr als in den vergangenen Jahren wird es 
unsere Aufgabe sein, jetzt die Ergebnisse der Veranstal
tung auszuwerten. Um wirklich sagen zu können, wir seien 
hier erfolgreich gewesen, werden wir auch insbesondere an 
die Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen, die in 
dieses Thema im weitesten Sinne mit eingebunden sind, die 
gewonnenen Erkenntnisse weitergeben müssen. 

Jetzt bleibt mir nur, Ihnen zu danken, für Ihr Kommen, 
aber auch für die Beiträge, die Sie geleistet haben, wobei 
ich ganz besonders an die Referenten denke .. Mein Dank gilt 
schließlich meinen Mitarbeitern, die sehr viel Mühe aufge
wandt haben, um diese Veranstaltung wieder bestmöglich 
abzuwickeln. 

Ich WÜllsqhe Ihnen jetzt einen guten und angenehmen Heimweg 
und hoffe auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
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